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OECD/BZSt: Pillar Two - Zentrale Abgabe und internationaler Austausch des Mindeststeuverbe-
richts 2024 - Erleichterungen gemaf} Veroffentlichung der OECD

Gemal § 75 Abs. 3 Satz 2 MinStG ist der Mindeststeuerbericht fir das am 31.12.2024 endende
Geschaftsjahr bis zum 30.06.2026 beim deutschen Bundeszentralamt fUr Steuern (BZSt) einzu-
reichen. Diese Frist beruht auf den Vorgaben der OECD und ist grundsatzlich auch in anderen
Staaten zu beachten, die Pillar Two in lokales Recht umgesetzt haben.

Die Pillar Two OECD Model Rules (sowie § 75 Abs. 2 MinStG) sehen insoweit im Grundsatz vor,
dass dieser Mindeststeuerbericht 2024 von der MNE Group nur bei einer nationalen Steuerbe-
horde (z.B. der fir die oberste Muttergesellschaft zustandigen Behdrde) einzureichen ist, wobei
diese nationale Steuerbehoérde dann den Mindeststeuerbericht auf Basis von wirksamen volker-
rechtlichen Austauschvereinbarungen (sog. Multilateral Competent Authority Agreements -
MCAA) bzw. innerhalb der Europaischen Union mittels der DAC 9 Richtlinie mit den anderen be-
troffenen auslandischen Steuerbehdrden teilt (sog. ,,GIR Central Filing and Dissemination Ap-
proach").

Kritisch ist in diesem Zusammenhang, dass Deutschland (wie auch andere Staaten) diese volker-
rechtlichen Austauschvereinbarungen bis zum 30.06.2026 noch nicht rechtlich wirksam umgesetzt
haben wird, da der dafir notwendige Ratifizierungsprozess noch nicht abgeschlossen sein wird.
Zudem wird es in einigen Staaten rein praktisch (z.B. aus technischen Grinden) nicht moglich
sein, den Mindeststeuerbericht 2024 bis zum 30.06.2026 bei den Finanzbehorden einzureichen, da
die lokalen Finanzbehérden ggf. noch kein funktionierendes Portal zur elektronischen Entgegen-
nahme der Berichte haben werden. In diesen Fallen stellt sich die Frage, ob Unternehmensgrup-
pen den Mindeststeuerbericht 2024 ggf. in verschiedenen Landern - also abweichend vom GIR
Central Filing and Dissemination Approach mehrfach - abgeben missen bzw. ob Sanktionen dro-
hen, wenn der Mindeststeuerbericht aufgrund der praktischen Unméglichkeit nicht fristgerecht
bei der eigentlich zustandigen nationalen Finanzbehoérde eingereicht wurde.

Gemal dem von der OECD nunmehr veroffentlichten Dokument ,,Global Minimum Tax: Support for
Central GloBE Information Return Filing and Exchange (2024 Reporting Fiscal Year)" haben die in
2024 Pillar Two einflhrenden Staaten zugestimmt, die folgenden Erleichterungen zu gewahren (als
~common understanding" der betreffenden Lander bezeichnet), wenn der Mindeststeuerbe-richt
2024 in einem der im Annex des Dokuments genannten Staaten zentral bis zum 30.06.2026
abgegeben wurde:

» Verzicht auf Bullgelder/Strafen, die ansonsten bei nicht fristgerechter Abgabe des Mindeststeu-
erberichts 2024 drohen, soweit dies nach den lokalen Gesetzen moglich ist, und

» Verzicht auf die ansonsten obligatorische (zusatzliche) lokale Einreichung des Mindeststeuerbe-
richts 2024 bis zur relevanten Frist zum internationalen Austausch des Berichts, die gemall Ab-
satz 3 des MCAA am 31.12.2026 endet.

Insoweit soll Unternehmensgruppen eine Erleichterung gewahrt werden, wenn sie den Mindest-
steuerbericht 2024 fristgerecht bei der dafir zustandigen Finanzbehorde (zentral) bis zum
30.06.2026 abgegeben haben und diese Behorde den Bericht dann - mangels einer zu diesem
Zeitpunkt bestehenden volkerrechtlich wirksamen Austauschvereinbarung - erst spater (aber
noch vor dem 31.12.2026) mit den anderen betroffenen nationalen Steuerbehdrden teilt. Zudem
sollen Unternehmensgruppen bis zum 31.12.2026 von einer zusatzlichen lokalen Abgabe des Min-
deststeuerberichts 2024 verschont werden, wenn der internationale Austausch des Berichts aus
den genannten praktischen bzw. technischen Grinden bis dahin nicht moglich ist.
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Im Ergebnis und im Prinzip sollte auf Basis dieses ,common understanding" eine zentrale Einrei-
chung des Mindeststeuerberichts 2024 in Deutschland moglich sein, ohne dass die anderen be-
troffenen Staaten eine lokale Einreichung des Mindeststeuerberichts verlangen, falls der Informati-
onsaustausch vor dem 31.12.2026 erfolgt.

Zu beachten ist jedoch, dass die Bahamas, Nordmazedonien, die Slowakei und Vietnam (siehe
Fullnote 3 des Dokuments) offenbar dieses ,common understanding” zumindest derzeit nicht un-
eingeschrankt teilen, sodass insoweit zu prifen bleibt, ob dort eine lokale Einreichung des Min-
deststeuerberichts 2024 bis zum 30.06.2026 ratsam bzw. geboten ist. Zudem bleibt zu prifen, in-
wieweit dieses ,common understanding" durch die jeweiligen Staaten tatsachlich umgesetzt
wird, da diese Vereinfachungen unter dem Vorbehalt der DurchfGhrung auf Basis des jeweiligen
nationalen Rechts stehen (vgl. unter ,,3." im Dokument).

Davon unbenommen ist zudem die fUr deutsche oberste Muttergesellschaften (bzw. ihre inlandi-
schen Geschéftseinheiten) nach § 75 Abs. 1 MinStG bestehende Verpflichtung zur Abgabe des
Mindeststeuerberichts 2024 bis zum 30.06.2026 beim BZSt (und die damit verbundenen BuRRgel-
der i.S.d. § 98 MinStG vorbehaltlich des Transitional Penalty Reliefs i.S.d. § 101 Abs. 3 MinStG) un-
ter der Annahme, dass das BZSt bis dahin ein funktionierendes Portal (DIP / Elster) zur Entgegen-
nahme der Berichte etabliert haben wird. Auch die Verpflichtung zur Abgabe der deutschen Min-
deststeuererklarung (§ 95 MinStG) bis zum 30.06.2026 andert sich durch die neue Verlautbarung
nicht.

Grundsatzlich bleibt abzuwarten und ist daher im Einzelfall zu prifen, ob und in welcher Form die
jeweiligen Staaten, in denen eine nationale Erganzungssteuer (QDMTT) fir 2024 eingefihrt wurde,
dieses ,common understanding" in ihr lokales Recht umsetzen werden und welche lokalen Pillar
Two Verpflichtungen insoweit betroffen sind.

Das BZSt hat sich mit BZSt Pillar 2 Newsletter 01/2026 vom 18.05.2026 auch bereits zum Thema
gedullert.

Bundestag: Entwurf eines neuen Neunten Gesetzes zur Anderung von Vorschriften im Steuerbe-
ratungsrecht sowie im Steuerrecht

Am 08.05.2026 hatte der Bundesrat dem vom Bundestag am 24.04.2026 beschlossenen Neunten
Gesetz zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Anderung weiterer steuerrechtlicher
Vorschriften (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 14/2026) seine Zustimmung verweigert (vgl. hierzu TAX
WEEKLY # 15/2026). Hintergrund war die Frage der Gegenfinanzierung der in dem Gesetz vorge-
sehenen EinfGhrung der bis zum 30.06.2027 befristeten Moglichkeit der Gewahrung steuerfreier
Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu einem Betrag von 1.000 Euro zur Ab-
milderung der gestiegenen Preise (Entlastungspramie).

Die Politik hat sich nunmehr darauf verstandigt, keinen Vermittlungsausschuss anzurufen. Um aber
die gesetzliche Umsetzung der erforderlichen Anderungen im Steuerberatungsgesetz, Gewerbe-
steuergesetz und Grunderwerbsteuergesetz dennoch sicherzustellen, werden die Regelungen
des vom Deutschen Bundestag beschlossenen und dann vom Bundesrat gestoppten Gesetzes
stattdessen 1:1 zum Gegenstand einer neuen Gesetzesinitiative der Bundestagsfraktionen der
CDU/CSU und SPD gemacht. Nur die im urspringlichen Gesetzesbeschluss enthaltene steuer-
und sozialversicherungsfreie Entlastungspramie von bis zu 1.000 Euro wird nicht in diese Geset-
zesinitiative der Fraktionen aufgenommen und ist damit vom Tisch. Der angesprochene neue Ent-
wurf eines Neunten Gesetzes zur Anderung von Vorschriften im Steuerberatungsrecht sowie im
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Steuerrecht wurde mittlerweile bereits beim Bundestag eingebracht und dort am 21.05.2026
auch schon in erster Lesung behandelt.

Neben den berufspolitischen Inhalten als Kern des Gesetzes sind die damit folgenden steuer-
rechtlichen MaRnahmen enthalten:

» Anhebung des Mindesthebesatzes fur die Gewerbesteuer in § 16 Abs. 4 Satz 2 GewStG auf
280 % (bisher 200 %) ab dem Erhebungszeitraum 2027 entsprechend der Vereinbarung im Koali-
tionsvertrag. Damit soll Scheinsitzverlegungen von Unternehmen entgegengewirkt werden.
Niedrige Hebesatze seien bisher oft ein Anreiz fir Unternehmen, ihre steuerliche Ansassigkeit in
entsprechende Kommunen zu verlegen, auch wenn sie dort nicht substantiell tatig sind.

» AulRerdem enthalt der Entwurf grundlegende Anderungen des Grunderwerbsteuergesetzes:

- Weitergeltung der Steuerverginstigungen fir Personengesellschaften in der Grunderwerb-
steuer: Die in Art. 30 und Art. 36 Abs. 5 des Kreditzweitmarktférderungsgesetzes vom
22.12.2023 enthaltene, ab dem 01.01.2024 geltende dreijdhrige Befristung der in § 24 GrEStG
geregelten Weitergeltung bestimmter BegUnstigungen fir Personengesellschaften wird auf-
gehoben. Mit dieser MaRnahme soll die bisherige und durch jahrzehntelange Rechtsprechung
weitgehend ausgeurteilte Rechtslage bis auf Weiteres fortgeschrieben werden. Auch nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom
10.08.2021 bestinden unverandert substanzielle Unterschiede zwischen Personengesell-
schaften und Kapitalgesellschaften, die sich u. a. auf die Verbindung von Gesellschaftsvermo-
gen und Gesellschaftervermégen beziehen und die weiterhin grunderwerbsteuerlich eine un-
terschiedliche Behandlung der Gesellschaftsformen rechtfertigen. Die Entfristung schaffe
(Rechts-)Sicherheit und Planbarkeit sowohl fir die Wirtschaft mit Blick auf unternehmerische
Entscheidungen als auch fir die Verwaltung vor dem Hintergrund von Umsetzungs- und Ad-
ministrationsaufwanden.

- Um eine mogliche zweifache Besteuerung desselben Lebenssachverhalts beim Auseinander-
fallen von Verpflichtungs- (Signing) und Verfigungsgeschaft (Closing) auszuschlielRen, soll
der Besteuerungsvorrang der fUr AnteilsUbergange geltenden Erganzungstatbestande umge-
kehrt werden: Kinftig soll das schuldrechtliche Geschaft (Signing) vorrangig nach § 1 Abs. 3
bzw. 3a GrEStG besteuert werden. Die fir den Zeitpunkt des dinglichen Rechtsgeschafts
(Closing) mallgeblichen § 1 Abs. 2a und 2b GrEStG finden erganzend zwar weiterhin Anwen-
dung, jedoch nur, soweit keine Steuerbarkeit nach § 1 Abs. 3 bzw. 3a GrEStG vorliegt. Die
Regelungen zur Steuerschuldnerschaft (§ 13 GrEStG) bei Anteilsvereinigungen, Anteilsiber-
tragungen und wirtschaftlichen Beteiligungen werden entsprechend angepasst; die Rege-
lung des § 8 Abs. 2 Satz 2 GrEStG zur Bemessungsgrundlage bei noch zu errichtenden Ge-
bauden bzw. einem vorgefassten Plan zur Bebauung eines GrundstiUcks erstreckt sich kinftig
auch auf Falle der Anteilsvereinigung/-Ubertragung i.S.v. § 1 Abs. 3, Abs. 3a GrEStG; die Vor-
schriften des § 16 Abs. 4a und Abs. 5 Satz 2 GrEStG werden aufgehoben, sodass grundsatz-
lich nur noch eine Anzeige zum Zeitpunkt des Signing notwendig ist und der Vorgang regel-
maBig zu diesem Zeitpunkt bereits abschlieRend besteuert werden kann.

- Die Anzeigefristen nach § 19 GrEStG sollen fir alle Beteiligten einheitlich auf einen Monat
(bisher grds. zwei Wochen) verlangert werden.

- Vorgesehen ist nach § 23 Abs. 28 GrEStG eine Anwendung samtlicher geanderter Vorschrif-
ten, also insbesondere auch des § 1 Abs. 3b GrEStG, nicht auf alle bei Verkindung noch offe-
nen Falle, sondern ausschlielilich auf die Erwerbsvorgange, die nach dem Tag der Verkin-
dung verwirklicht werden. Zudem sehen die Anwendungsregelungen fir Ubergangsfille, in
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denen Signing vor und Closing nach dem Inkrafttreten der Neuregelungen erfolgt, eine Be-
steuerung ausschlielllich nach § 1 Abs. 3 bzw. 3a GrEStG n.F. vor; die Anwendung des § 16
Abs. 4a GrEStG ist in diesen Fallen ausgeschlossen (§ 23 Abs. 29 GrEStG).

Das neue Gesetzgebungsverfahren soll nun stark beschleunigt durchgefUhrt werden. Die Einbrin-
gung unmittelbar aus der Mitte des Bundestags lasst den ersten Durchgang beim Bundesrat ent-
fallen. Die abschlielende Beratung im Finanzausschuss des Bundestags ist am 10.06.2026 vorge-
sehen. Am 12.06.2026 soll dann der Bundestag das Gesetz beschliellen und gleich im Anschluss
auch der Bundesrat seine Zustimmung erteilen. Vor dem Hintergrund dieses engen Zeitplans mit
geplanten Beschlissen von Bundestag und Bundesrat am selben Tag erwarten mit dem Verfahren
vertraute Kreise keine inhaltlichen Anderungen am eingebrachten Gesetzentwurf.

EUuGH: Umsatzsteuver und Verrechnungspreisanpassungen

Der EUGH musste erneut zur Frage Stellung nehmen, inwiefern Verrechnungspreisanpassungen
auch aus umsatzsteuerlicher Sicht von Bedeutung sind. Mit seinem Urteil vom 13.05.2026
(C-603/24) stellt er fUr die Beantwortung der Frage weiterhin auf den Zusammenhang zwischen
einer Leistung und einem ggf. hierfir geschuldeten Entgelt ab.

Stellantis Portugal (Stellantis) erwarb als Vertriebsgesellschaft Fahrzeuge bei konzerninternen
Herstellern (OEM). Sie veraullerte diese an unabhangige Vertragshandler fir deren Weiterverkauf
an Kunden. Wiesen die ausgelieferten Fahrzeuge Mangel auf, so konnten die Kunden von den Ver-
tragshandlern eine Reparatur einfordern. Die Vertragshandler stellten sodann Stellantis Portugal
die Kosten fUr diese Reparaturen in Rechnung. Auf Basis der konzerninternen Verrechnungspreis-
vereinbarung sollte Stellantis eine vorab festgelegte Gewinnspanne erreichen. Diese Vereinba-
rung sah hierfir vor, dass der Preis der von den OEM an Stellantis verkauften Fahrzeuge angepasst
werden konnte. Die Anpassung erfolgte jeweils zum Ende eines Bezugszeitraums und wurde
durch Gut- oder Lastschriften der OEM an Stellantis abgewickelt. Im Zuge der Verrechnungspreis-
anpassung zum Ende des Betrachtungszeitraums wurden daher neben den Betriebskosten (Perso-
nal-, Strom- und Marketingkosten) von Stellantis auch die von den Vertragshandlern an Stellantis
weiterbelasteten Reparaturkosten einbezogen, sodass sich eine Rickzahlung der OEM an Stellan-
tis ergab. Die portugiesische Steuerbehdérde qualifizierte diese nachtraglichen Preisanpassungen
als Entgelt fUr steuerbare Reparaturdienstleistungen der Stellantis an die OEM: Die Verantwortung
fUr die Beseitigung der Mangel der Kraftfahrzeuge habe bei dem OEM gelegen; Stellantis habe zu-
nachst die Kosten hierfir getragen und sie dann - durch die Anpassungen der Verrechnungs-
preise — auf die OEM abgewalzt. Das vorlegende Gericht wollte vom EuGH geklart wissen, ob
eine solche Verrechnungspreisanpassung aus umsatzsteuerlicher Sicht als Entgelt fir eine Repara-
turleistung der Stellantis anzusehen ist.

Nach der Auffassung des EuGH soll in diesem Fall keine entgeltliche Reparaturleistung vorliegen.

MalRgeblich fir die Annahme einer steuerbaren Dienstleistung sei, dass zwischen der Leistung und
der Gegenleistung ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Dieser Zusammenhang existiere,
wenn zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfanger ein Rechtsverhaltnis besteht, in
dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden, wobei die vom Leistenden emp-
fangene Vergitung den tatsachlichen Gegenwert fir die dem Leistungsempfanger erbrachte
Dienstleistung bildet. Aus den Akten wird fir den EuGH indes nicht ersichtlich, dass zwischen
Stellantis und den OEM ein Rechtsverhaltnis bestand, wonach Stellantis verpflichtet gewesen
ware, die Reparatur der Fahrzeuge gegen Entgelt zu Ubernehmen. Vielmehr belegen die Akten
nur eine Vereinbarung Uber den Kauf der Fahrzeuge.
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Allerdings konnte der EUGH keine abschlielfende Entscheidung treffen, da allein das vorlegende
Gericht fUr die Wirdigung des Sachverhalts zustandig sei und die im Ausgangsverfahren in Rede
stehenden Umsatze zu bestimmen habe. Vorsorglich, fir den Fall, dass das vorlegende Gericht
bei der weiteren Prifung ein Vertragsverhaltnis Uber die Erbringung von Reparaturleistungen an-
nehmen sollte, legt der EuGH dar, warum die Verrechnungspreisanpassungen dennoch nicht als
Vergitung fur die in Rede stehenden Reparaturdienstleistungen angesehen werden kénnen. Zu-
nachst weist der EuGH darauf hin, dass fur die Ermittlung der Verrechnungspreisanpassungen
nicht nur die Kosten der von den Vertragshandlern durchgefUhrten Reparaturen, sondern auch
die Betriebskosten von Stellantis herangezogen wurden. Somit scheinen die Kosten fir die Repa-
raturen nur einer der Parameter zu sein, die fir die Berechnung dieser Verrechnungspreisanpas-
sungen bericksichtigt werden. Je nach der Hohe all dieser Kosten im Vergleich zu den urspringli-
chen Verrechnungspreisen konnten daher die Anpassungen nicht nur zu Gutschriften, sondern
auch zu Lastschriften von den OEM an Stellantis fihren. DariUber hinaus weist der EUGH darauf hin,
dass die Summe der Reparatur- und Betriebskosten betragsmaflig nur insoweit Bericksichtigung
finden soll, als eine angemessene Gewinnspanne fir Stellantis zu gewahrleisten sei. Sofern diese
aber erreicht ware, scheint es nach den vertraglichen Regelungen jedoch nicht festzustehen, dass
Stellantis dennoch die Erstattung samtlicher Reparaturkosten erhalten konnte. Wenn allerdings
eine Vergutung lediglich freiwillig gezahlt wird oder vom Zufall abhangig ist bzw. schwer zu
quantifizieren ist, dann verneint der EUGH ausweislich seiner stindigen Rechtsprechung den un-
mittelbaren Zusammenhang zwischen Leistung und Entgelt — auch insoweit halt der EUGH eine
entgeltliche Reparaturleistung fir nicht gegeben.

Sofern das vorlegende Gericht im Zuge seiner Tatsachenwirdigung ebenfalls das Vorliegen einer
entgeltlichen Reparaturleistung ausschlielen sollte, weist der EUGH darauf hin, dass sodann zu
prifen wiare, ob die Gutschriften eine Preisminderung hinsichtlich der Fahrzeugverk3ufe von den
OEM an Stellantis darstellen.

In der Praxis fUhrt die umsatzsteuerliche Behandlung von Verrechnungspreisausgleichszahlungen
immer wieder zu Fragen und Streit (z. B. zur Steuerbarkeit oder zum Vorsteuerabzug) mit der Fi-
nanzverwaltung. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf das Urteil reagiert. Betroffe-
nen Unternehmern ist aber zu empfehlen, das Vorgehen bei Verrechnungspreisausgleichszahlun-
gen auch aus umsatzsteuerlicher Sicht zu Uberprifen.

BFH: Landesgrundsteuergesetz Baden-Wiirttemberg ist nicht verfassungswidrig

Mit ausfUhrlicher Pressemitteilung hat der BFH darUber informiert, dass er am 20.05.2026 in zwei
Verfahren - Rechtssachen Il R 26/24 und Il R 27 /24 - aufgrund mindlicher Verhandlung am
22.04.2026 entschieden hat, dass er die Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes Baden-
Wirttemberg (LGrStG BW) zur Bewertung von GrundstiUcken, die im Rahmen der Berechnung der
Grundsteuer ab dem 01.01.2025 herangezogen werden, nicht fir verfassungswidrig halt.

Der BFH bestatigte inhaltlich die Auffassungen der Vorinstanz und wies die Revisionen in beiden
Verfahren als unbegrindet zurick. Eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nach Art. 100
Abs. 1 GG oder an den Verfassungsgerichtshof Baden-Wirttemberg (Art. 68 Abs. 1 Nr. 3 der Lan-
desverfassung Baden-Wirttemberg) kam nach den Urteilen des BFH nicht in Betracht, da er nicht
von der Verfassungswidrigkeit des LGrStG BW Uberzeugt ist.

Das Finanzamt hatte - so der BFH - in beiden Rechtssachen den jeweiligen Grundsteuerwert zu-
treffend unter Anwendung von § 38 Abs. 1 Satz 1 LGrStG BW durch Multiplikation der Grund-
stUcksflache mit dem Bodenrichtwert ermittelt. Heranzuziehen war gemall § 38 Abs. 1 Satz 2
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LGrStG BW, nach dessen Wortlaut der Bodenrichtwert des Richtwertgrundsticks in der Boden-
richtwertzone maRgebend ist, in der sich das zu bewertende Grundstick befindet, der einschla-
gige Bodenrichtwert fUr die gesamte Grundsticksflache, unabhangig von der jeweiligen tatsich-
lichen Nutzung einzelner Grundsticksflachen als bebaute Flache oder als Grinland. Individuelle
Merkmale des einzelnen Grundsticks - wie z.B. eine Beeintrachtigung durch Verkehrslarm, Hoch-
wassergefahr oder die individuelle Bebauung des Grundsticks - sind fir die Berechnung des
Grundsteuerwerts ohne Bedeutung. Der von dem jeweiligen Gutachterausschuss ermittelte Bo-
denrichtwert ist heranzuziehen; Verstofle gegen die bei der Bodenrichtwertermittlung zu berick-
sichtigenden gesetzlichen Regelungen - beispielsweise die Vorschriften der ImmoWertV - waren
fur den BFH nicht ersichtlich.

Ein durch die Kldgerin in der Rechtssache Il R 26/24 erst im Revisionsverfahren vorgelegtes Gut-
achten, das eine Abweichung um 36 % nach unten von dem pauschal ermittelten Wert aufzeigt,

konnte durch den BFH nicht beriUcksichtigt werden. Dabei handelt es sich um neuen Tatsachen-

vortrag, der im Revisionsverfahren grundsatzlich keine BerUcksichtigung finden kann. Das Finanz-
amt hat Uber die Bericksichtigung des Gutachtens noch nicht entschieden.

Der BFH sieht das LGrStG BW als formell verfassungskonform an und geht davon aus, dass § 38
LGrStG BW auch materiell-rechtlich verfassungsgemall ist. Der BFH ist insbesondere nicht davon
Uberzeugt, dass die Vorschrift gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstolit.

Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt entschieden, dass Art. 3 Abs. 1 GG dem Steuerge-
setzgeber bei der Auswahl des Steuergegenstandes ebenso wie bei der Bestimmung des Steuer-
satzes einen weitreichenden Entscheidungsspielraum belasst. Der Gleichheitssatz bindet ihn aber
an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, der gebietet, die Belastung an der wirtschaftlichen
Leistungsfahigkeit und am Folgerichtigkeitsprinzip auszurichten. Der Gesetzgeber darf bei der
Ausgestaltung generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne al-
lein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Harten gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz zu verstoRRen. Er darf sich grundsatzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten,
allen Besonderheiten durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen. Der Gesetzgeber kann Prakti-
kabilitatserwagungen Vorzug vor Gesichtspunkten der Ermittlungsgenauigkeit einriumen und da-
bei auch betrachtliche Bewertungs- und Ermittlungsunscharfen in Kauf nehmen, um die Festset-
zung und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten (vgl. zum Beispiel BVerfG-Urteil vom
10.04.2018 - 1 BvL 11/14).

Gemessen an diesen Vorgaben halt der BFH § 38 LGrStG BW fir verfassungskonform. Der Landes-
gesetzgeber durfte fir die Ermittlung des Grundsteuerwerts nur an den Wert des Grund und Bo-
dens anknipfen und die darauf bestehende Bebauung aullen vor lassen. Auch im reinen Boden-
wert spiegelt sich die Leistungsfahigkeit des Steuerpflichtigen wider. Die typisierte Heranziehung
eines Bodenrichtwerts fir ein gesamtes Grundstick unabhangig von der tatsachlichen Nutzung
der einzelnen Teilflachen oder sonstiger individueller Grundsticksmerkmale vereinfacht in einem
Massenverfahren fUr die Finanzverwaltung die Ermittlung des Grundsteuerwerts und seine auto-
matisierte Fortschreibung alle sieben Jahre und verhindert den Eintritt eines ,Bewertungsstaus".
Durch die Méglichkeit des Nachweises eines geringeren Werts durch ein qualifiziertes Gutachten
bei Uberschreiten des typisiert ermittelten Grundsteuerwerts in Hohe von mehr als 30 % hat der
Landesgesetzgeber eine Regelung geschaffen, die dazu dient, betrachtliche Abweichungen ein-
zufangen. Dabei ist die Regelung groflzigiger als im Bundesmodell, das den Nachweis eines nied-
rigeren Grundsteuerwerts nach § 220 Abs. 2 Satz 2 BewG erst ab einer Abweichung von mehr als
40 % zulasst.

Seite 7 von 15



TAX WEEKLY B
#16 | 22.05.2026 W

Die vollstandig abgefassten Urteile in beiden Verfahren werden in einigen Wochen auf der Home-
page des BFH veroffentlicht. Eine Woche vor Veroffentlichung wird ein zeitlicher Hinweis als Pres-
semitteilung abrufbar sein.

Am BFH sind Verfahren gegen die Landesgrundsteuermodelle Hamburg, Hessen und Bayern an-
hangig. Der BFH plant mindliche Verhandlungen fir die Laindermodelle Hamburg und Hessen vo-
raussichtlich im November 2026 und fUr das Landesmodell Bayern in der ersten Jahreshalfte 2027.

BFH: Vergiutung fir die Fortfihrung des Geschaftsfihreramts beim Verkauf von Geschaftsantei-
len an einer Kapitalgesellschaft - Abgrenzung zwischen VerauBerungspreis und Arbeitslohn

Im Urteil vom 03.03.2026 (IX R 1/25) hatte der BFH Uber die Frage zu entscheiden, ob Zahlungen
im Zusammenhang mit der Veraulerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft den EinkUnften
aus § 17 EStG (VerauRerungsgewinne) unterliegen oder ein Teil des Kaufpreises fir Geschaftsan-
teile steuerlich als Arbeitslohn i.S.d. § 19 EStG einzuordnen ist, wenn dieser wirtschaftlich mit der
fortgesetzten Tatigkeit des bisherigen Gesellschafters als GeschaftsfUhrer verknUpft ist.

Im Streitfall war der Klager zu 50 % an einer GmbH beteiligt und zugleich deren GeschaftsfUhrer.
Er erzielte aus dieser Tatigkeit ein festes GeschaftsfUhrergehalt sowie variable Vergitungen. Im
Streitjahr 2020 veraulerte er seine Anteile an der Gesellschaft an einen Erwerber. Der Gesamt-
kaufpreis belief sich auf 2,25 Mio. Euro, wovon ein Teilbetrag i.H.v. 625.000 Euro ausdricklich da-
fUr vorgesehen war, dass der Klager seine GeschaftsfUhrertatigkeit fir einen Zeitraum von min-
destens fUnf Jahren nach dem Verkauf fortfUhrt. Diese Zahlung war zudem mit einer RUckzahlungs-
klausel fir den Fall verbunden, dass die Geschaftsfihrertatigkeit vorzeitig beendet wird.

Zwischen den Beteiligten war streitig, ob dieser Teilbetrag als Bestandteil des Veraullerungserlo-
ses gemal § 17 EStG oder als Arbeitslohn gemall § 19 EStG zu qualifizieren ist. Das Finanzgericht
hatte den Betrag dem Bereich der EinkUnfte aus nichtselbstandiger Arbeit zugeordnet.

Nunmehr hat der BFH das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und die Sache zur anderweitigen
Verhandlung und Entscheidung zurickverwiesen, da die bisherigen Feststellungen der Vorinstanz
fur eine abschliefende rechtliche Wirdigung nicht ausreichten.

FUr die Zuordnung zu den EinkUnften aus § 17 bzw. aus § 19 EStG sei malRgeblich, in welchem
.engeren wirtschaftlichen Veranlassungszusammenhang" die Zahlung stehe. Mithin mUsse beur-
teilt werden, ob die streitige VergiUtung primar durch die Anteilsveraullerung oder durch die zu-
kinftige Arbeitsleistung veranlasst worden sei. Dabei komme es insbesondere darauf an, ob der
vereinbarten Zahlung eine eigenstandige wirtschaftliche Bedeutung beizumessen sei. Handelt es
sich bei der Zahlung lediglich um einen unselbstandigen Bestandteil der Kaufpreisfindung fir die
Anteile, sei sie den EinkUnften nach § 17 EStG zuzuordnen. Habe die Zahlung hingegen einen ei-
genstandigen Entgeltcharakter fir eine kinftig zu erbringende Tatigkeit, spreche dies fir das Vor-
liegen von Arbeitslohn.

In diesem Zusammenhang mUsse bericksichtigt werden, dass die Sicherstellung der Kontinuitat
und Qualitat des Managements regelmaliig ein wertbildender Faktor fir eine Gesellschaft sei. Die
Bereitschaft eines veraullernden Gesellschafters, weiterhin als Geschaftsfihrer tatig zu bleiben,
kénne daher integraler Bestandteil der Kaufpreisbildung sein. In solchen Fallen liege es nahe, dass
entsprechende Zahlungen zumindest teilweise als unselbstandige Bestandteile des Veraulle-
rungspreises zu qualifizieren seien und damit dem Anwendungsbereich des § 17 EStG unterfielen.
Zu prifen sei dabei insbesondere die Ausgestaltung des Kaufvertrags, die Angemessenheit des
Kaufpreises im Verhaltnis zum Verkehrswert, der Zusammenhang der Zahlung mit der kinftigen
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Tatigkeit, mogliche Rickzahlungsverpflichtungen sowie die Frage, ob ein gesonderter Geschafts-
fUhrervertrag mit marktiUblicher VergUtung bestehe. Diese Feststellungen missten vom Finanzge-
richt als Tatsacheninstanz nachgeholt werden.

Die Entscheidung ist fUr die Praxis von erheblicher Bedeutung, da die steuerliche Einordnung un-
terschiedliche Folgen hat: Wahrend Gewinne nach § 17 EStG regelmalig unter Anwendung des
TeileinkUnfteverfahrens besteuert werden, unterliegen EinkUnfte aus nichtselbstandiger Arbeit
der vollen Besteuerung sowie regelmallig auch dem Lohnsteuerabzug.

BFH: Ausschittung von Gewinnen aus der Zeit vor Auflésung der Gesellschaft nach Liquidati-
onsbeginn

Der BFH hat im Zusammenhang mit der Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Gewinnausschit-
tungen einer inlandischen Tochterkapitalgesellschaft an ihre EU-Muttergesellschaft mit Urteil vom
03.03.2026 (VIII R 8/24) entschieden, dass diese Ausschittungen nicht nach § 43b Abs. 1 Satz 4
EStG von der Steuerentlastung ausgeschlossen sind, wenn es sich um Gewinne handelt, die zwar
nach Liquidationsbeginn der Tochtergesellschaft ausgeschittet werden, aber in der Zeit vor der
Eroffnung des Liquidationsverfahrens entstanden sind. Auf solche Gewinnausschittungen einbe-
haltene und abgefihrte Abzugssteuern sind also vollstandig zu erstatten. Die Entscheidung be-
ruht auf einer richtlinienkonformen Auslegung von § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG nach MalRgabe der
Mutter-Tochter-Richtlinie (MTR) und tragt zur Rechtsklarheit in grenziberschreitenden Unterneh-
mensstrukturen bei.

Die Klagerin, eine Société Anonyme mit Sitz im GroRherzogtum Luxemburg, war alleinige Gesell-
schafterin einer in der Bundesrepublik Deutschland ansassigen GmbH. Diese wurde zum
31.12.2010 aufgeldst und befand sich anschliellend in Liquidation. Am 20.10.2015 wurde sie im
Handelsregister geloscht. Die Klagerin beantragte beim BZSt die Erteilung eines Freistellungsbe-
scheids und die Erstattung deutscher Abzugssteuer auf Kapitalertrdge, unter anderem aus einer
GewinnausschUttung der GmbH gemall Ausschittungsbeschluss vom 12.11.2013. Diese Aus-
schittung hatte ausschlieltlich laufende Gewinne zum Gegenstand, die in der aktiven Zeit der
GmbH vor der Eréffnung des Liquidationsverfahrens entstanden waren. Das BZSt stufte die Aus-
schittung als ,anlasslich der Liquidation" ein und gewahrte eine Freistellung und Erstattung mit
Ausnahme des im Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Groltherzog-
tum Luxemburg zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und Verhinderung der Steuerhinterzie-
hung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermdgen vom 23.08.1958 (DBA Lu-
xemburg 1958) vorgesehenen Quellensteuereinbehalts von damals 10 % der Kapitalertrage. Der
nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das Finanzgericht statt und verpflich-
tete das BZSt zu einer vollstindigen Freistellung und Erstattung der einbehaltenen Abzugssteu-
ern.

Die hiergegen eingelegte Revision der Finanzverwaltung hatte keinen Erfolg. Der BFH hat die Auf-
fassung des Finanzgerichts bestatigt. Ungeachtet der Bestimmungen des DBA Luxemburg 1958
zur Hohe des zulassigen Quellensteuereinbehalts habe die Klagerin einen Anspruch auf vollstan-
dige Freistellung und Erstattung der auf die Ausschittung vom 12.11.2013 einbehaltenen und ab-
gefUhrten Abzugssteuern. Die Voraussetzungen des § 50d Abs. 1 Satz 2i.V.m. § 43b Abs. 1 EStG
i.V.m. Art. 5 MTR fUr eine vollstandige Freistellung und Erstattung der einbehaltenen Betrage
seien erfUllt und § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG stehe dem nicht entgegen. § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG
sehe vor, dass die Entlastungsregelung des § 43b Abs. 1 Satz 1 EStG nicht fir Kapitalertrage im
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG gelte, die anlasslich der Liquidation oder Umwandlung einer
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Tochtergesellschaft zuflieRen. Die Vorschrift sei zur Vermeidung eines Unionsrechtsverstolles
richtlinienkonform auszulegen und nicht anzuwenden, wenn die inlandische Tochterkapitalgesell-
schaft nach Liquidationsbeginn Gewinne an ihre EU-Mutterkapitalgesellschaft ausschitte, die in
der Zeit vor der Eréffnung des Liquidationsverfahrens entstanden seien.

BFH: Zur Aufzeichnungspflicht fir die Aufwendungen des hauslichen Arbeitszimmers eines selb-
standig tatigen Steuverpflichtigen

Der BFH hat mit Urteil vom 24.03.2026 (VIII R 6/24) im Zusammenhang mit der Abzugsfahigkeit
der Aufwendungen fir ein hiusliches Arbeitszimmer eines selbstindig tatigen Steuverpflichtigen,
der seinen Gewinn nach der Einnahmen-Uberschussrechnung ermittelt, die fir solche Aufwendun-
gen geltende Aufzeichnungspflicht in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht konkretisiert. Gegenstand
der Entscheidung ist die in der Praxis wohl oft Ubersehene und wenig praktizierte Regelung in § 4
Abs. 7 EStG. Die Anforderungen dieser Vorschrift sind einzuhalten. Ein Verstol} fihrt dazu, dass
die Aufwendungen grundsatzlich nicht abzugsfahig sind. Mangels Verweisung in § 9 EStG gilt
diese Vorschrift nicht fir den Werbungskostenabzug im Bereich der Einkinfte aus nichtselbstan-
diger Arbeit.

Der Klager, der im Streitjahr unter anderem Einkinfte aus selbstandiger Arbeit erzielte, bewohnte
ein Eigenheim bestehend aus Keller, Erd- und Obergeschoss sowie ausgebautem Dachgeschoss.
Seine selbstindige Tatigkeit Ubte er in dem als Arbeitszimmer eingerichteten Dachgeschoss aus.
Daneben nutzte er eine im Erdgeschoss gelegene Bibliothek. Im Rahmen seiner Einkommensteu-
ererklarung fur das Streitjahr erklarte der Klager unter anderem einen Verlust aus freiberuflicher
Tatigkeit. Dem lagen Absetzungen fir Abnutzung (AfA) auf unbewegliche Wirtschaftsgiter sowie
Aufwendungen fur ein hausliches Arbeitszimmer zugrunde. Im Rahmen der Einkommensteuerver-
anlagung reduzierte das Finanzamt die AfA-Betrage und die weiteren Betriebsausgaben fir das
Arbeitszimmer. Hiergegen legte der Klager Einspruch ein. Das Finanzamt bericksichtigte darauf-
hin einen héheren Betriebsausgabenabzug fir die Kosten des Arbeitszimmers. Mit seiner Klage
begehrte der Klager weiterhin einen Betriebsausgabenabzug in der von ihm erklarten Hohe. Das
Finanzgericht wies die Klage mit der Begrindung ab, dass die Aufwendungen fir das hausliche
Arbeitszimmer bereits dem Grunde nach nicht bericksichtigungsfahig seien, da der Klager seine
Aufzeichnungspflichten nicht erfillt habe.

Der BFH hat die Auffassung des Finanzgerichts nun bestatigt. Die BerUcksichtigung von Aufwen-
dungen fUr das hausliche Arbeitszimmer des Klagers als Betriebsausgaben bei dessen Einkinften
aus selbstandiger Tatigkeit sei gemall § 4 Abs. 7 Satz 2 EStG wegen Verletzung der Aufzeich-
nungspflicht aus § 4 Abs. 7 Satz 1 EStG ausgeschlossen. Aufwendungen fir ein hdusliches Arbeits-
zimmer im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG seien einzeln und getrennt von den sonstigen
Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Die Erfillung dieser Pflicht sei Voraussetzung fir den Betriebs-
ausgabenabzug. Samtliche Aufwendungen fir das hausliche Arbeitszimmer und dessen Ausstat-
tung mUssten einzeln und zeitnah in einer besonderen Spalte der Ausgabenaufzeichnungen, zu-
mindest aber gebindelt in einem gesonderten schriftlichen oder digitalen Dokument aufgezeich-
net werden. Eine blofle Belegsammlung reiche nicht aus. Nur so sei die sachlich zutreffende Zu-
ordnung solcher Aufwendungen und die einfache Prifung ihrer Abziehbarkeit gewahrleistet. Im
Streitfall fehle es an einer solchen Aufzeichnung. Der Klager habe die zugrunde liegenden Belege
Uber das Streitjahr gesammelt und erst im Rahmen der Erstellung der Steuererklarung eine Auf-
stellung Uber samtliche Gebaudekosten gefertigt. Auch die Erfassung der Aufwendungen fir das
hausliche Arbeitszimmer im Formular der Einnahmen-Uberschussrechnung genige den Erforder-
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nissen des § 4 Abs. 7 EStG an eine Einzelaufzeichnung nicht Das Formular habe nur die geson-
derte Erfassung der Abschreibungsbetrige und im Ubrigen die Angabe der Aufwendungen fir
das hausliche Arbeitszimmer in einer Summe vorgesehen.
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Urteile und Schlussantrage des EuGH bis zum 15.05.2026
Aktenzei- Entschei- Stichwort
chen dungsdatum

Vorlage zur Vorabentscheidung - Gesellschaftsrecht - Richtlinie
2004/25/EG - Ubernahmeangebot - Art. 2 Abs. 1 Buchst. a - Aus-
schluss von Wertpapierinhabern - Durch eine Person, die die Kontrolle
Uber die Zielgesellschaft innehat, abgegebenes Angebot - Abgabe des
Angebots im Anschluss an den Erwerb der Kontrolle - Fehlen der Frei-
willigkeit des Ubernahmeangebots.
Vorlage zur Vorabentscheidung - Haftung eines Mitgliedstaats bei Ver-
stoll gegen das Unionsrecht - Ex-lege-Erléschen von NielRbrauchsrech-
ten an Grundsticken, das gegen Art. 63 AEUV und Art. 17 der Charta
der Grundrechte der Europaischen Union versto3t - Wiederherstellung
dieser Rechte im Anschluss an ein Urteil des Gerichtshofs der Europai-
schen Union - Schadensersatz - Nationale Regelung, die eine finanzielle
Entschadigung vorsieht, die ausschlielllich auf der Grundlage des Ver-
kehrswerts der Grundsticke zum Zeitpunkt der Ldschung der Niel3-
brauchsrechte berechnet wird - Erfordernis einer angemessenen Wie-
dergutmachung des Schadens - Entgangener Gewinn.
Vorlage zur Vorabentscheidung - Steuerrecht - Gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem - Sechste Richtlinie 77/388/EWG - Art. 2 Nr. 1 -
Mehrwertsteuerpflichtigkeit - Dienstleistungen gegen Entgelt - Krite-
rien — Konzerninterne Beziehungen - Anpassungen der Verrechnungs-
preise fur Kraftfahrzeuge zwischen Herstellern und Vertriebsunterneh-
C-603/24 13.05.2026  men - Bericksichtigung der Kosten fir die Reparatur dieser Fahrzeuge,
die den Vertriebsunternehmen nach dem Verkauf entstanden sind - Be-
stehen eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen der Dienstleis-
tung und der tatsachlich erhaltenen Gegenleistung - Vorliegen eines
Rechtsverhaltnisses, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausge-
tauscht werden.
Vorlage zur Vorabentscheidung - Steuerrecht - Gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem - Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG - Begriff
,Ubertragung eines Gesamt- oder Teilvermdgens' - Schenkung eines
T-366/25 13.05.2026  Unternehmens zu gleichen Teilen an zwei natirliche Personen, die be-
absichtigen, diese als Sacheinlagen in eine offene Handelsgesellschaft
einzubringen - Mehrzahl von BegUnstigten - Prifung einer Abfolge von
Umsatzen - Konzept der ,wirtschaftlichen Realitat'.

C-225/25 13.05.2026

C-286/25 13.05.2026

Alle am 15.05.2026 und 21.05.2026 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen | Entscheidungs- @ Stichwort
datum
Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit einer Erbausei-
IIR10/23 11.03.202 . . .
e 03.2026 nandersetzung als abziehbare Nachlassverbindlichkeiten
IR 27 /29 98.01.2026 Unentgfeltllche Zuwendung einer Kapitallebensversicherung
unter Niellbrauchsvorbehalt
Vergitung fur die FortfUhrung des GeschaftsfGhreramts
03.03.2026 beim Verkauf von Geschaftsanteilen an einer Kapitalgesell-
IXR 1/25 T schaft - Abgrenzung zwischen VerauRBerungspreis und Ar-
beitslohn
IR 21/93 05.09.2026 Erlass einer Kindergeldrickforderung und Weiterleitungs-

einwand

Seite 12 von 15


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62025CJ0225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62025CJ0286
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62025TC0366
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610102/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610103/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610104/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610094/
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Abweichende Festsetzung von Einkommenssteuer aus sach-

e 03.03.2026 lichen Billigkeitsgrinden
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom

VR 28/25 11.12.2025 11.12.2025 VR //24 - Vollverzinsung nach § 233a der Abga-
benordnung (A0) und Unionsrecht sowie Billigkeit
Aussetzung des Verfahrens gegen einen Haftungsbescheid

VIR 13/2024 21.01.2026 bei Antrag auf Pauschalierung der Einkommensteuer nach §
37b EStG
Keine Haftung eines frUheren GmbH-GeschaftsfUhrers nach

VIIR 4/23 09.12.2025 § 69 Satz1i.V.m. § 34 Abs. 1 AO nach Verlust seiner Organ-
stellung bei fortdauernder Eintragung im Handelsregister
Zur Aufzeichnungspflicht fir die Aufwendungen des hausli-

VIR 6/24 24.03.2026 chen Arbeitszimmers eines selbstandig tatigen Steuerpflich-
tigen

VI R 12/24 03.03.2026 Au‘sglelchs‘,zahltungen nach § 35 Abs. 2, § 295 Abs. 2 InsO
keine Betriebsausgaben

VIILR 8/24 03.03.2026 Ausschittung von Gewinnen aus der Zeit vor Auflésung der

Gesellschaft nach Liquidationsbeginn

Alle am 15.05.2026 und 21.05.2026 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen | Entscheidungs- | Stichwort
datum

Nichtzulassungsbeschwerde: Verfahrensmangel; Verletzung

IXB 33/22 18.04.2023 der Sachaufklarungspflicht; Stillhaltergeschafte; Billigkeits-
entscheidung

VB19/26 13.04.2026 Fortwirken einer Prozessvollmacht
(Rechtsschutzbedurfnis fur die gerichtliche Streitwertfest-

1l 24 .06. .. .

Vil S 50 24.06.2025 setzung fur ein Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren)
Betriebliche Veranlassung einer Grundschuldbestellung

IVR 4/24 26.03.2026 durch eine Personengesellschaft; Uberraschungsentschei-
dung

: Nichtzulassungsbeschwerde: Grundsatzliche Bedeutung; Di-

IXB 116/25 50.04.2026 vergenz; Verfahrensfehler

V B 118/95 99 04.2026 Vorsteuerabzug und Rechnungsanforderungen bei Umbe-
nennung

V. B 90/25 29.04.2026 Wirtschaftliche Eingliederung bei Organschaft

VB 9/95 97 04.2026 Vertr'e‘tungszwang beim BFH auch bei Mittellosigkeit eines
Beteiligten
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom

VR14/23 11.12.2025 11.12.2025 V R 7/24 - Vollverzinsung nach § 233a der Ab-
gabenordnung (AO) und Unionsrecht

VIIB71/25 29.04.2026 Zur Einreichung elektronischer Dokumente bei Gericht
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610101/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610095/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610096/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610098/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610100/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610099/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650102/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650101/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650103/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650095/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650100/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650098/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650093/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650096/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650099/
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Entschadigungsklage wegen Uberlanger Verfahrensdauer:
Erhohter Schwierigkeitsgrad des Verfahrens, Kompensation

XK3/25 26.02.2025 einer Uberlangen erstinstanzlichen Verfahrensdauer mit ei-
ner auRergewdhnlich kurzen Verfahrensdauer in der Rechts-
mittelinstanz

Alle bis zum 22.05.2026 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei- Stichwort
dungsdatum

Umsatzsteuverbefreiung nach § 4 Nummer 14 UStG for
mcs3-s 91.05.2026 asthetische Operationen und asthetische Behandlun-
7170/00085/004/035 T gen; Verodffentlichung der BFH-Urteile vom 4. Dezem-

ber 2014, VR 16/12 und V R 33/12

Haftung fUr die Umsatzsteuer beim Handel mit Waren
Ncs5-5S 90.05.2026 im Internet (§§ 22f, 25e und 27 Absatz 25 UStG); Vor-
7500/00290/003/057 T druckmuster USt 1 TL - Mitteilung nach § 25e Absatz 4

Satz 4 UStG -

Haftung fUr die Umsatzsteuer beim Handel mit Waren
NCs5-S im Internet (§§ 22f, 25e und 27 Absatz 25 UStG); Vor-

7500/00290/003 /056 20.05.2026 druckmuster USt 1 TK - Mitteilung nach § 25e Absatz 4
Satz 1 bis 3 UStG -
Aufhebung des BMF-Schreibens vom 12. Mai 2014
(BStBI | 2014, 860); Verdeckte Einlage in eine Kapital-
Ve2-5 11.05.2026  gesellschaft und Zufluss von Gehaltsbestandsteilen bei
2742/00113/006/069 o

einem Gesellschafter-GeschaftsfUhrer einer Kapitalge-
sellschaft
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650094/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-05-21-ust-befreiung-aesthetische-op.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-05-21-ust-befreiung-aesthetische-op.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-05-20-vordruckmuster-USt-1-TL.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-05-20-vordruckmuster-USt-1-TL.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-05-20-vordruckmuster-USt-1-TK.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-05-20-vordruckmuster-USt-1-TK.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2026-05-11-aufhebung-bmf-schreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2026-05-11-aufhebung-bmf-schreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Global Minimum Tax: Support
for Central GloBE Information
Return Filing and Exchange
(2024 Reporting Fiscal Year)

1. Thirty-seven jurisdictions have implemented a Qualified Income Inclusion Rule (QIIR) and / or a
Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) which applies to in-scope multinationals enterprises
(MNESs) with effect from their 2024 Fiscal Year." These jurisdictions require in-scope MNE Groups to file
their GIoBE Information Return (GIR) for the 2024 Fiscal Year by 30 June 2026 in accordance with the
GloBE Model Rules and Commentary.? Under the central filing and exchange framework, the central filing
jurisdiction will then exchange the relevant GIR information with other implementing jurisdictions by
31 December 2026 in accordance with the GIR Multilateral Competent Authority Agreement (GIR MCAA)
and the dissemination approach. For this central filing and exchange framework to operate properly, 2024
Implementing Jurisdictions need to sign the GIR MCAA and activate exchange relationships that provide
a legal basis for the exchange of GIR information.

2. As the due date for GIR filing approaches, it is anticipated that some of these 2024 Implementing
Jurisdictions may not have a fully operational GIR filing portal in place in time for MNE Groups to timely
file the GIR in that jurisdiction. Furthermore, while it is anticipated that the exchange relationships between
2024 Implementing Jurisdictions would be in effect by the end of this year, MNE Groups may not have
certainty on this by the relevant GIR filing deadline, and jurisdictions may not be able to formally activate
these relationships under the GIR MCAA before the relevant GIR filing deadline.

3. In recognition of the compliance and co-ordination challenges that could arise from a jurisdiction’s
delay in making available a reliable filing portal or in activating exchange relationships, the 2024
Implementing Jurisdictions have agreed that they will use mechanisms, to the extent available under their
respective domestic laws, in order to:

TA complete list of the jurisdictions with qualified IIRs and QDMTTs effective as of the 2024 fiscal year is set out in
the Central Record.

2 This filing deadline applies to MNE Groups that are subject to the Global Minimum Tax for a Fiscal Year that started
on or before 1 January 2024. The filing and exchange procedures described in this paragraph also apply with respect
to MNE Groups that have a short Reporting Fiscal Year in 2024, because the Inclusive Framework has agreed that
the due date for filing and notification obligations for any Fiscal Year shall not be before 30 June 2026.
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i Waive penalties that might otherwise apply in respect of their local GIR filing obligations, or

ii. Not enforce their local GIR filing obligation before the relevant GIR exchange deadline,

where the GIR has been centrally filed in any one of the jurisdictions listed in the annex by the relevant
filing deadline and the GIR notification has been filed in the local jurisdiction by the relevant deadline.®

4. It is understood that a Jurisdiction that has waived penalties or not enforced local filing may take
actions with respect to an MNE Group, such as enforcement of local filing, if its centrally filed GIR has not
been sent to that jurisdiction by the relevant exchange deadline.

3 The Bahamas, North Macedonia, Slovak Republic and Vietham have not been able to join the common
understanding as of 12 May 2026. Greece and Poland join the common understanding with respect to Member States
of the European Union that appear in the Annex.
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Annex - Jurisdictions expected to be ready for central filing before 31 May 2026
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4 Japan has a QIIR that applies as of 1 April 2024 and MNE Groups will only be able to centrally file the GIR in Japan
for Fiscal Years that begin on or after 1 April 2024.
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* Bundeszentralamt
7 fiir Stevern

Pillar 2 Newsletter 01/2026

vom 18. Mai 2026

Freischaltung zur Ubermittlung von Mindeststeuer-
Berichten (GIR) Aktualisierung und Erweiterung des Internetauftritts

Entgegennahme und Austausch von Mindeststeuer-
Berichten durch das BZSt Kontakt

Verwandte Themen

Freischaltung zur Ubermittlung von Mindeststeuer-Berichten (GIR)

Mindeststeuer-Berichte (GloBE Information Return — GIR) kénnen ab sofort sowohl tiber die Massendatenschnittstelle DIP als auch iiber das neue BZSt
online.portal  per Massendaten-XML-Upload an das BZSt {ibermittelt werden. Weitere Informationen zu den jeweiligen Ubermittlungswegen stehen auf der
Internetseite des BZSt unter dem Pfad Startseite > Unternehmen > Internationaler Informationsaustausch > Globale Mindestbesteuerung - Pillar 2 > Elektronische
Dateniibermittlung zur Verfiigung.

Wir empfehlen, vor der Ubermittlung von Echtdaten die Schemavaliditit in der gesonderten Testumgebung zu Giberpriifen. Bitte beachten Sie dabei, dass die
Testumgebung gegenwartig ausschlieBlich im Rahmen einer Anbindung an die Massendatenschnittstelle genutzt werden kann. Der XML-Upload tiber das neue BZSt
online.portal ist derzeit auf die Ubermittlung von Echtdaten beschrinkt. Eine entsprechende Funktionalitit zur Ubermittlung von Testdaten {iber den XML-Upload
steht derzeit noch nicht zur Verfiigung. Tests kdnnen aktuell ausschlieBlich tGiber die Kundentestumgebung der Massendatenschnittstelle durchgefiihrt werden.

Aktualisierung und Erweiterung des Internetauftritts

Im Zuge der aktuellen Entwicklungen wurden die Inhalte in den verschiedenen Themenbereichen im Internetauftritt des Fachbereichs Pillar 2 umfassend aktualisiert
und erweitert. Neben den bereits erwahnten Informationen zum Mindeststeuer-Bericht wurden neue Bereiche fiir die rechtlichen Grundlagen sowie das Newsletter-
Archiv eingerichtet.
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https://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html

https://www.bzst.de/SharedDocs/Newsletter/pillar2/20260504_Newsletter_01_2026.html?nn=155014#js-toc-entry1#js-toc-entry1

https://www.bzst.de/SharedDocs/Newsletter/pillar2/20260504_Newsletter_01_2026.html?nn=155014#js-toc-entry1#js-toc-entry2

https://www.bzst.de/SharedDocs/Newsletter/pillar2/20260504_Newsletter_01_2026.html?nn=155014#js-toc-entry1#js-toc-entry3

https://www.bzst.de/SharedDocs/Newsletter/pillar2/20260504_Newsletter_01_2026.html?nn=155014#js-toc-entry1#js-toc-entry4

https://www.bzst.de/SharedDocs/Newsletter/pillar2/20260504_Newsletter_01_2026.html?nn=155014#js-toc-entry1#js-toc-entry5

https://online.portal.bzst.de/DE/Home/home_node.html

https://online.portal.bzst.de/DE/Home/home_node.html

https://online.portal.bzst.de/DE/Home/home_node.html

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/Pillar2/elektronische_datenuebermittlung/elektronische_datenuebermittlung_node.html

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/Pillar2/elektronische_datenuebermittlung/elektronische_datenuebermittlung_node.html

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/Pillar2/Newsletter/newsletter_node.html

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/Pillar2/Newsletter/newsletter_node.html



Entgegennahme und Austausch von Mindeststeuer-Berichten durch das BZSt

Bis zum 30. Juni 2026 haben betroffene (multinationale) Unternehmensgruppen erstmalig fiir den Meldezeitraum 2024 einen Mindeststeuer-Bericht beim BZSt
abzugeben. Diese Mindeststeuer-Berichte werden mit den Mitgliedstaaten der EU auf Grundlage der DAC 9-Richtlinie und mit Drittstaaten auf Grundlage des GIR
MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information Returns) ausgetauscht.

Geschiftseinheiten in Deutschland sind dann von der Abgabe eines Mindeststeuer-Berichts befreit, wenn der Mindeststeuer-Bericht von der obersten
Muttergesellschaft oder einer von ihr zur Ubermittlung beauftragten Geschiftseinheit in ihrem jeweiligen Belegenheitsstaat abgegeben wurde und der
Belegenheitsstaat ein Mitgliedstaat der Europaischen Union ist oder eine wirksame vélkerrechtliche Vereinbarung besteht, die fiir das Geschaftsjahr einen
automatischen Austausch von Mindeststeuer-Berichten durch den jeweiligen Belegenheitsstaat mit der zustandigen Behorde der Bundesrepublik Deutschland
vorsieht.

Derzeit gehen insgesamt 33 Jurisdiktionen davon aus, zum 31. Mai 2026 uber ein voll funktionsfahiges System zur Einreichung der Mindeststeuer-Berichte zu verfligen
und erstmalig bis zum 31. Dezember 2026 auf Basis des GIR MCAA Mindeststeuer-Berichte auszutauschen.

Wenn der Mindeststeuer-Bericht zentral in einer dieser Jurisdiktionen eingereicht wird, soll verzichtet werden

auf Sanktionen, die andernfalls im Zusammenhang mit lokalen Meldepflichten gelten, oder

auf die Durchsetzung lokaler Meldepflichten vor Ablauf der erstmaligen Austauschfrist.
Folgende Jurisdiktionen haben sich auf eine solche Vorgehensweise verstandigt:

1 Australien
2 Osterreich
3 Barbados
4 Belgien

5 Bulgarien
6 Kanada

7  Kroatien

8 Tschechien
9 Danemark
10  Finnland
11 Frankreich
12 Deutschland
13 Gibraltar

14  Griechenland (Anmerkung: Griechenland wendet diese Vorgehensweise nur gegeniiber EU-Mitgliedstaaten an)

15 Ungarn
16 Irland
17  Italien

18 Japan (Anmerkung: Japan hat eine anerkannte Primarerganzungssteuerregelung implementiert, die ab dem 1. April 2024 gilt. Unternehmensgruppen kénnen
einen Mindeststeuer-Bericht in Japan tber Central Filing nur dann einreichen, wenn das Geschaftsjahr frithestens 1. April 2024 beginnt.)

19 Korea

20 Liechtenstein

21  Luxemburg

22 Niederlande

23 Norwegen

24  Polen (Anmerkung: Polen wendet diese Vorgehensweise nur gegeniiber EU-Mitgliedstaaten an)
25  Portugal

26  Rumdnien

27  Spanien

28 Schweden





29  Schweiz
30 Slowenien
31 Sidafrika
32 Tirkei

33 Vereinigtes Konigreich

Der vollstdndige Text der von den Jurisdiktionen vereinbarten Vorgehensweise wurde kann im folgenden Dokument der OECD  abgerufen werden.

Kontakt

Bundeszentralamt fiir Steuern
Referat StIA?2

An der Kiippe 1
53225 Bonn

Telefon: +49 228 406-4045

Mo - Fr:
09:00 bis 12:00 Uhr
Zustandigkeitsbereich:

Pillar 2

Nachricht schreiben




https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/support-for-central-gir-filing-and-exchange-2024-reporting-fiscal-year.pdf

https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Pillar2/kontakt_node.html

Melanie Keller

Durchstreichen
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Deutscher Bundestag Drucksache 21/6002

21. Wahlperiode 19.05.2026

Gesetzentwurf
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Anderung von Vorschriften im
Steuerberatungsrecht sowie im Steuerrecht

A. Problem und Ziel

Das Neunte Gesetz zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Anderung
weiterer steuerrechtlicher Vorschriften wurde vom Deutschen Bundestag am
24. April 2026 beschlossen (Bundestagsdrucksache 21/4550). Jedoch stimmte der
Bundesrat am 8. Mai 2026 dem Gesetz nicht zu (Bundesratsdrucksache 223/26
(Beschluss)).

Kern des Gesetzes ist eine Neuordnung und Liberalisierung der Befugnis zur be-
schriankten geschéftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen, die Neuregelung der
unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen einschlieBlich der Ermoglichung
von sogenannten Tax Law Clinics an oder im Umfeld von Hochschulen sowie die
Modernisierung der Vorschriften iiber Lohnsteuerhilfevereine. Hintergrund ist ein
seit dem Jahr 2018 schwebenden Vertragsverletzungsverfahrens. Die Regelungen
waren bereits in der letzten Legislatur Gegenstand des Entwurfs eines Gesetzes
zur Neuregelung beschrankter und unentgeltlicher geschiftsmaBiger Hilfeleistung
in Steuersachen sowie zur Anderung weiterer Vorschriften im Recht der steuer-
beratenden Berufe (Bundestagsdrucksache 20/8669), der mit dem Ende der letz-
ten Legislaturperiode der Diskontinuitét unterfallen ist.

Ebenfalls enthalten sind Anderungen im Bereich der Gewerbesteuer und Grund-
erwerbsteuer. Es hat sich gezeigt, dass auch der derzeitige Mindesthebesatz fiir
die Gewerbesteuer in Hohe von 200 Prozent noch zu hohe Anreize fiir rein steu-
ermotivierte Unternehmensverlagerungen bietet.

Bei dem Erwerb von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften kann es zu ei-
ner zweifachen Besteuerung desselben Lebenssachverhalts kommen, wenn das
Verpflichtungsgeschift, das sogenannte Signing, und der Ubergang der Anteile,
das sogenannte Closing, zeitlich auseinanderfallen und nicht fristgerecht und in
allen Teilen vollstindig angezeigt war.

Um die gesetzliche Umsetzung der erforderlichen Anderungen im Steuerbera-
tungsgesetz, Gewerbesteuergesetz und Grunderwerbsteuergesetzes sicherzustel-
len, werden die Regelungen des vom Deutschen Bundestages beschlossenen Ge-
setzes Gegenstand der vorliegenden Gesetzesinitiative der Fraktionen der
CDU/CSU und SPD. Die im urspriinglichen Gesetzesbeschluss enthaltene steuer-
und sozialversicherungsfreie Entlastungspramie von bis zu 1 000 Euro wird hin-
gegen nicht in diese Gesetzesinitiative der Fraktionen aufgenommen.
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B. Losung; Nutzen

Der Entwurf iibernimmt die Regelungen des vom Deutschen Bundestag verab-
schiedeten Neunten Gesetzes zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes und zur
Anderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften ohne die Einfligung des § 3
Nummer 11d des Einkommensteuergesetzes (sog. Entlastungspramie).

Weiterhin sieht der Entwurf mit einer Anderung des Gewerbesteuergesetzes (Ge-
wStG) die Anhebung des Mindesthebesatzes fiir die Gewerbesteuer auf 280 Pro-
zent vor.

Im Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) wird der Besteuerungsvorrang der fiir An-
teilsliber-génge geltenden Ergéinzungstatbestdnde umgekehrt. Zudem werden die
Anzeigefristen fiir Beteiligte nach § 19 GrEStG auf einen Monat verlangert. Zu-
sétzlich wird die Weitergeltung der Steuervergiinstigungen fiir Personengesell-
schaften in der Grunderwerbsteuer geregelt.

C. Alternativen

Im Hinblick auf die Befugnis zu beschriankter und unentgeltlicher geschéftsméafi-
ger Hilfeleistung in Steuersachen bestehen alternative Regelungsmoglichkeiten,
die aber weniger sinnvoll erscheinen und daher nicht verfolgt werden sollen. Fiir
die iibrigen Anderungen bestehen keine sachgerechten Alternativen.

Zur Anhebung des derzeitigen Mindesthebesatzes fiir die Gewerbesteuer bestehen
keine sinnvollen Alternativen.

Alternative Regelungen zur Vermeidung einer zweifachen Besteuerung desselben
Lebenssachverhalts bei dem Erwerb von Anteilen an grundbesitzenden Gesell-
schaften verringern nicht gleicherweise die Pflichten der Beteiligten und wurden
daher nicht weiterverfolgt.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

(Steuermehr- und -mindereinnahmen (-) in Mio. Euro)

Gebietskorper- volle Jahreswirkung”
schaft 2026 2027 2028 2029 2030
Insgesamt - + 155 + 155 + 155 + 155
Bund -
Léander - +2 +2 +2 +2
Gemeinden - + 153 + 153 + 153 + 153
Kassenjahr
2026 2027 2028 2029 2030
Insgesamt - + 140 + 155 + 155 + 155
Bund -
Léander - . +2 +2 +2
Gemeinden - + 140 + 153 + 153 + 153

* Wirkung im Veranlagungsjahr
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Durch die Anderungen des Steuerberatungsgesetzes und den dazugehdrigen
Folgednderungen werden keine Auswirkungen auf das Steueraufkommen erwar-
tet.

E. Erfiilllungsaufwand

E.1 Erflllungsaufwand fir Birgerinnen und Blrger

Durch die Aufhebung der Betragsgrenzen im Zusammenhang mit der Lohnsteu-
erhilfe reduziert sich der jahrliche Aufwand der Biirgerinnen und Biirger um ins-
gesamt 10 100 Stunden und 10 736 000 Euro Sachkosten.

Der laufende Erfiillungsaufwand der Biirgerinnen und Biirger unterliegt der ,,One
in, one out“-Regel. Damit ergibt sich insgesamt ein ,,Out* in Héhe von 10 736 000
Euro.

E.2 Erflllungsaufwand fiir die Wirtschaft

Fiir die Wirtschaft reduziert sich der jahrliche Erfiillungsaufwand um voraussicht-
lich 12 670 550 Euro. Groftenteils entsteht die Entlastung durch die Authebung
des Leitererfordernis bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und
Steuerberatern.

Der laufende Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft unterliegt vollstindig der
,,One in, one out“-Regel. Damit ergibt sich insgesamt ein ,,Out” in Hohe von
12 670 550 Euro.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Die Biirokratiekosten aus Informationspflichten erhéhen sich um 100 000 Euro.

E.3 Erflllungsaufwand der Verwaltung

Fiir die Verwaltung reduziert sich der jéhrliche Erflillungsaufwand um etwa
908 100 Euro. Dieser entfillt vollstindig auf die Lander (inklusive Kommunen).

Der laufende Erfiillungsaufwand der Verwaltung unterliegt der ,,One in, one out-
Regel. Damit ergibt sich insgesamt ein ,,Out* in Héhe von 908 100 Euro.

F. Weitere Kosten

Durch die Erhohung der Gebiihren fiir die Anerkennung von Lohnsteuerhilfever-
einen werden neu gegriindeten Lohnsteuerhilfevereinen Mehrausgaben entstehen,
die gemessen an den durchschnittlich pro Jahr anzuerkennenden Lohnsteuerhil-
fevereinen jahrlich insgesamt etwa 9 600 Euro betragen.
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Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Anderung von Vorschriften im
Steuerberatungsrecht sowie im Steuerrecht

Vom ...
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Steuerberatungsgesetzes

Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBI. I S. 2735),
das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 1 Nr. 323) gedndert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt geéndert:
a) Die Angabe zu § 4 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
»3 4 Lohnsteuerhilfevereine
§4a  Vereine von Land- und Forstwirten

§4b  Berufs- und Interessenvereinigungen; genossenschaftliche Priifungsverbande und Treuhand-
stellen

§4c  Offentliche und &ffentlich anerkannte Stellen; Notare; Patentanwilte
§4d  Spediteure; sonstige Zollvertreter
§ 4e  Nebenleistungen®.
b) Die Angabe zu § 7 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
»S 7 Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen; Verordnungserméchtigung®.

c) Die Angabe zum Zweiten Abschnitt des Ersten Teils wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.Zweiter Abschnitt

Lohnsteuerhilfevereine

Erster Unterabschnitt

Anerkennung und allgemeine Anforderungen

§ 13 Tatigkeit

§ 14  Anerkennung

§ 15 Anerkennungsverfahren; Bezeichnung; Gebiihr

§ 16  Erloschen, Riicknahme und Widerruf der Anerkennung
§ 17  Abwicklung schwebender Steuersachen

§ 18  Satzung des Lohnsteuerhilfevereins
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§19
§20
§21

§22
§23
§ 24
§25
§26

§27
§28
§28a
§29
§30

§31

Beratungsstellen
Leitung einer Beratungsstelle

Vertreterversammlung

Zweiter Unterabschnitt

Pflichten

Allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
Mitteilungspflichten; Verzeichnisauszug
Haftpflichtversicherung; Haftungsausschluss
Geschiftspriifung

Dritter Unterabschnitt
Aufsicht

Zustiandige Aufsichtsbehorde

Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehdrde

Befugnisse der Aufsichtsbehorde

Unterrichtung iiber Mitgliederversammlungen und Teilnahme der Aufsichtsbehdrde

Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine

Vierter Unterabschnitt

Verordnungserméchtigung

Durchfiihrung der Vorschriften iiber die Lohnsteuerhilfevereine; Verordnungserméachtigung®.

d) Die Angabe zum Dritten Teil wird durch die folgende Angabe ersetzt:

§ 159
§ 160

,.Dritter Teil

Zwangsmittel, Ordnungswidrigkeiten

Zwangsmittel

BuBgeldvorschriften

§§ 161 bis 164 (weggefallen)*.

2. § 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,,Rechtssuchenden‘ durch die Angabe ,,Rechtsuchenden* ersetzt.

b) Absatz 2 wird durch die folgenden Absitze 2 und 3 ersetzt:

»(2) Hilfeleistung in Steuersachen ist jede Tétigkeit in fremden Angelegenheiten im Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes, sobald sie eine rechtliche Priifung des Einzelfalls erfordert.
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(3) Nicht als Hilfeleistung in Steuersachen gelten
1. die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten und

2. die Durchfiihrung mechanischer Arbeitsgénge bei der Fithrung von Biichern und Aufzeichnungen,
die fiir die Besteuerung von Bedeutung sind.

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht fiir das Kontieren von Belegen und das Erteilen von Buchungsanweisun-

13

gen.
3. § 3a Absatz 6 wird wie folgt gedndert:
a) Satz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

4. sie die Befugnis zur voriibergehenden und gelegentlichen geschéftsmaBigen Hilfeleistung in
Steuersachen iiberschreitet.*

b) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,,Uber die Loschung aus dem Berufsregister wegen des Uberschreitens der Befugnis zur voriibergehen-
den und gelegentlichen geschaftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen sind diejenigen Finanzbehor-
den zu unterrichten, die eine Mitteilung nach § 5 Absatz 5 erstattet haben.*

4. Die §§ 4 bis 7 werden durch die folgenden §§ 4 bis 7 ersetzt:

»3 4
Lohnsteuerhilfevereine

(1) Lohnsteuerhilfevereine sind vorbehaltlich des Absatzes 3 befugt, ihren Mitgliedern geschaftsmé-
Big Hilfe in Steuersachen zu leisten, wenn die Mitglieder Einkiinfte erzielen aus

1. nichtselbstindiger Arbeit,

2. wiederkehrenden Beziigen nach § 22 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes,
3. Unterhaltsleistungen nach § 22 Nummer 1a des Einkommensteuergesetzes oder
4. Leistungen nach § 22 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes.

(2) Lohnsteuerhilfevereine sind zudem vorbehaltlich des Absatzes 3 zur geschéftsméfBigen Hilfeleis-
tung in Steuersachen befugt, wenn das Mitglied neben den in Absatz 1 genannten Einkunftsarten weitere
Einkiinfte erzielt und diese im Veranlagungsverfahren zu erkldren sind oder auf Grund eines Antrags der
steuerpflichtigen Person erklért werden.

(3) Lohnsteuerhilfevereine sind nicht zur geschiftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt,
wenn das Mitglied Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus selbstandiger Ar-
beit erzielt oder umsatzsteuerpflichtige Umsétze ausfiihrt. Satz 1 gilt nicht, wenn die den Einkiinften zugrun-
deliegenden Einnahmen nach § 3 Nummer 12, 26, 26a, 26b oder 72 des Einkommensteuergesetzes in voller
Hohe steuerfrei sind.

(4) Die Befugnis von Lohnsteuerhilfevereinen ist auf die Hilfeleistung bei der Einkommensteuer und
ihren Zuschlagsteuern beschrinkt. Abweichend davon besteht in den Féllen des Absatzes 1 auch die Befugnis
zur Hilfeleistung

1. bei Arbeitgeberaufgaben, die mit Kinderbetreuungskosten im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 5 des
Einkommensteuergesetzes zusammenhéngen,

2.  bei Arbeitgeberaufgaben, die mit haushaltsnahen Beschiftigungsverhédltnissen im Sinne des § 35a des
Einkommensteuergesetzes zusammenhéngen,

3. beim Familienleistungsausgleich im Sinne des Einkommensteuergesetzes und

4. bei sonstigen Zulagen und Pramien, auf die die Vorschriften der Abgabenordnung anzuwenden sind.
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§ 4a
Vereine von Land- und Forstwirten

(1) Zur Berufsvertretung oder zu dhnlichen Zwecken gegriindete Vereine von Land- und Forstwirten,
zu deren satzungsméBiger Aufgabe die Hilfeleistung in Steuersachen fiir land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe im Sinne des Bewertungsgesetzes gehdrt, sind vorbehaltlich des Absatzes 2 zur geschiftsméfBigen
Hilfeleistung in Steuersachen befugt, wenn die Hilfe geleistet wird

1. fiir ihre Mitglieder,
2. im Rahmen ihres satzungsmifBigen Aufgabenbereichs und

3. durch Personen, die nach § 44 Absatz 1 oder 3 iiber die Berechtigung zum Fiihren der Bezeichnung
,,Landwirtschaftliche Buchstelle* verfiigen.

Mitarbeitende Angehorige des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs und vorherige Betriebsinhaber stehen
den Mitgliedern nach Satz 1 Nummer 1 gleich.

(2) Vereine im Sinne des Absatzes 1 sind nicht zur geschiaftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen
befugt, soweit fiir die Mitglieder, die mitarbeitenden Angehdrigen oder die vorherigen Betriebsinhaber Ein-
kiinfte aus Gewerbebetrieb oder aus selbstindiger Arbeit zu ermitteln sind. Satz 1 gilt nicht, wenn es sich bei
den Einkiinften um iibliche Nebeneinkiinfte von Land- und Forstwirten handelt.

§ 4b
Berufs- und Interessenvereinigungen; genossenschaftliche Priifungsverbénde und Treuhandstellen

(1) Zur geschiftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen fiir ihre Mitglieder und fiir die Mitglieder der
ihnen angehdrenden Vereinigungen oder Einrichtungen sind befugt:

1. berufliche oder andere zur Wahrung gemeinschaftlicher Interessen gegriindete Vereinigungen und de-
ren Zusammenschliisse sowie

2. genossenschaftliche Priifungsverbidnde und deren Spitzenverbinde sowie genossenschaftliche Treu-
handstellen.

Die Befugnis nach Satz 1 besteht nur, soweit die Hilfe im Rahmen des satzungsmifBigen Aufgabenbereichs
der Stellen geleistet wird und sie gegeniiber der Erflillung der iibrigen satzungsméfigen Aufgaben nicht von
iibergeordneter Bedeutung ist. Die Hilfeleistung kann auch durch eine juristische Person erbracht werden,
die im alleinigen wirtschaftlichen Eigentum der in Satz 1 genannten Stellen steht.

(2) Wer Hilfe in Steuersachen nach Absatz 1 leistet, muss {iber die zur sachgeméBen Erbringung dieser
Hilfeleistung erforderliche personelle, sachliche und finanzielle Ausstattung verfiigen. Dies umfasst insbe-
sondere eine hinreichende fachliche Qualifikation derjenigen Person, durch die oder unter deren Anleitung
die Hilfeleistung erbracht wird.

§ 4c
Offentliche und 6ffentlich anerkannte Stellen; Notare; Patentanwilte

(1) Zur geschiftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen ihres jeweiligen Aufgaben- und
Zustandigkeitsbereichs sind befugt:

1. gerichtlich oder behdrdlich bestellte Personen,

2. Behorden, juristische Personen des offentlichen Rechts einschlielich der von ihnen zur Erfiillung ihrer
offentlichen Aufgaben gebildeten Unternehmen und Zusammenschliisse sowie {iberortliche Priifungs-
einrichtungen fiir juristische Personen des 6ffentlichen Rechts,
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3.  nach Landesrecht als geeignet anerkannte Personen oder Stellen im Sinne des § 305 Absatz 1 Num-
mer 1 der Insolvenzordnung und

4. Verbinde der freien Wohlfahrtspflege im Sinne des § 5 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch, aner-
kannte Tréger der freien Jugendhilfe im Sinne des § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch und aner-
kannte Verbande zur Forderung der Belange von Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 15 Ab-
satz 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes jeweils nach Maligabe des § 4b Absatz 2.

(2) Zur geschiftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen sind zudem befugt:
1. Notare im Rahmen ihrer Befugnisse nach der Bundesnotarordnung und

2. Patentanwilte und Berufsausiibungsgesellschaften im Sinne der Patentanwaltsordnung im Rahmen ih-
rer Befugnisse nach der Patentanwaltsordnung.

§ 4d
Spediteure; sonstige Zollvertreter
Zur geschiftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen nach Mal3gabe des § 4b Absatz 2 sind befugt:

1. Spediteure bei allen zollrechtlichen Verfahrenshandlungen, in Einfuhr- und Ausfuhrabgabensachen und
bei der verbrauchsteuerlichen Behandlung von Waren im Warenverkehr mit anderen Mitgliedstaaten
der Europdischen Union und

2. sonstige Zollvertreter in Einfuhr- und Ausfuhrabgabensachen.

§ 4e
Nebenleistungen

GeschiftsmaBige Hilfeleistung in Steuersachen darf im Zusammenhang mit einer anderen Tatigkeit er-
bracht werden, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tétigkeitsbild gehort. Ob eine Nebenleistung
vorliegt, ist nach ihrem Inhalt, Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der Haupttitigkeit unter Beriick-
sichtigung der fiir die Haupttatigkeit erforderlichen Steuerrechtskenntnisse zu beurteilen.

§5
Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen, Missbrauch von Berufsbezeichnungen

(1) Andere als die nach § 3 Satz 1, § 3a Absatz 1 Satz 1, den §§ 3¢ und 3d Absatz 1 Satz 1, § 4 Ab-
satz 1, § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie den §§ 4c bis 4e Satz 1 Befugten diirfen nicht
geschiftsméBig Hilfe in Steuersachen leisten. Die nach § 3a Absatz 1 Satz 1, den §§ 3¢ und 3d Absatz 1
Satz 1, § 4 Absatz 1, § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie den §§ 4c bis 4e Satz 1 Befugten
diirfen nur im Rahmen ihrer Befugnis Hilfe in Steuersachen leisten.

(2) Werden den Finanzbehdrden oder den Steuerberaterkammern Tatsachen bekannt, die den Ver-
dacht begriinden, dass eine Person oder Vereinigung entgegen Absatz 1 geschiaftsmiBig Hilfe in Steuersa-
chen leistet, so haben sie der fiir die Durchfiihrung eines BuBgeldverfahrens nach § 20 Absatz 1 Nummer 1
des Rechtsdienstleistungsgesetzes zustidndigen Stelle die fiir das Verfahren erforderlichen Informationen
mitzuteilen. Das Bundesamt fiir Justiz unterrichtet eine Finanzbehdrde, die eine Mitteilung nach Satz 1 ge-
macht hat, liber den Ausgang des entsprechenden Bufigeldverfahrens.

(3) Werden den Finanzbehdrden oder dem Bundesamt fiir Justiz Tatsachen bekannt, die darauf hin-
weisen, dass eine Person oder Vereinigung entgegen Absatz 1 geschiftsméfig Hilfe in Steuersachen leistet,
so konnen sie der zustidndigen Steuerberaterkammer diejenigen Informationen mitteilen, die zur Priifung der
Geltendmachung von Anspriichen nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
erforderlich sind. Zusténdige Steuerberaterkammer im Sinne des Satzes 1 ist diejenige, in deren Bezirk die





Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode -9- Drucksache 21/6002

unbefugt hilfeleistende Person oder Vereinigung ihren Sitz hat. Besteht kein Sitz im Inland, jedoch in einem
der in § 3a Absatz 2 Satz 2 genannten Staaten, so ist die nach dieser Vorschrift fiir den jeweiligen Staat
zustindige Steuerberaterkammer zustindig. Kann nach den Sitzen 2 und 3 keine Zustdndigkeit bestimmt
werden, so ist diejenige Steuerberaterkammer zustindig, in deren Bezirk die unbefugte Hilfeleistung erbracht
wurde.

(4) Die Finanzbehorden oder die Steuerberaterkammern haben der fiir das Strafverfahren, das BuB3-
geldverfahren oder ein berufsaufsichtliches Verfahren zustindigen Stelle ihnen bekannte Tatsachen mitzu-
teilen, die den Verdacht begriinden, dass

1. Personen, die geschiaftsmaBig Hilfe in Steuersachen leisten, entgegen § 132a Absatz 1 Nummer 2 des
Strafgesetzbuches die Berufsbezeichnung ,,Steuerberater®, ,,Steuerbevollméchtigter, ,,Rechtsanwalt®,
»Wirtschaftspriifer” oder vereidigter ,,Buchpriifer fiihren,

2. Personen, Vereinigungen oder Korperschaften, die geschiaftsmafBig Hilfe in Steuersachen leisten,
a) entgegen § 15 Absatz 4, § 44 Absatz 7 oder § 55g eine dort genannte Bezeichnung fiihren,

b) entgegen § 2 Absatz 1 oder § 8 Absatz 4 Satz 3 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes einen er-
forderlichen Zusatz nicht in den Namen einer Partnerschaft aufgenommen haben,

c) entgegen § 11 Absatz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes den Zusatz ,,Partnerschaft™ oder
,,und Partner* fithren oder

d) entgegen § 133 Absatz 1 der Wirtschaftspriiferordnung die Bezeichnung ,,Wirtschaftspriifungsge-
sellschaft™ oder ,,Buchpriifungsgesellschaft* fiihren.

(5) Werden den Finanzbehorden Tatsachen bekannt, die darauf hinweisen, dass Personen oder Verei-
nigungen die ihnen nach den §§ 3a und 3c zustehende Befugnis zu voriibergehender und gelegentlicher ge-
schiftsmiafBiger Hilfeleistung in Steuersachen iiberschreiten, so haben die Finanzbehdrden diese Tatsachen
der zustindigen Steuerberaterkammer mitzuteilen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn den Finanzbehorden Tat-
sachen bekannt werden, die darauf hinweisen, dass Personen oder Vereinigungen die ihnen erteilte Erlaubnis
zum partiellen Zugang nach den §§ 3d und 3e iiberschreiten.

(6) § 30 der Abgabenordnung steht den Mitteilungen nach den Absétzen 2 bis 5 nicht entgegen.

§6
Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Das aus den §§ 2 und 5 folgende Verbot gilt nicht fiir

1. das Anlegen von Kontenpldnen, das Buchen laufender Geschiftsvorfille, die laufende Lohnabrechnung
und das Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldung, soweit das Erbringen dieser Tatigkeiten in der Verant-
wortung von Personen liegt, die nach Bestehen der Abschlusspriifung in einem kaufménnischen Aus-
bildungsberuf oder nach Erwerb einer gleichwertigen Vorbildung mindestens drei Jahre auf dem Gebiet
des Buchhaltungswesens in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden praktisch tétig gewesen
sind, und

2. die geschiftsméBige Hilfeleistung in Steuersachen, die nicht im Zusammenhang mit einer entgeltlichen
Tatigkeit steht (unentgeltliche geschéftsméfBige Hilfeleistung in Steuersachen).

(2) Wer unentgeltlich geschiaftsmiBig Hilfe in Steuersachen nicht an Angehorige im Sinne des § 15
der Abgabenordnung leistet, muss sicherstellen, dass die Hilfeleistung durch eine der folgenden Personen
oder unter Anleitung einer der folgenden Personen erbracht wird:

1. eine Person, die zur unbeschriankten Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist,
2. eine Person mit Befahigung zum Richteramt,

3. eine Person mit bestandener Steuerberaterpriifung,
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4. eine Person, die von der Steuerberaterpriifung befreit worden ist,
5.  eine Person mit bestandenem Wirtschaftspriifungsexamen.

Anleitung umfasst eine an Umfang und Inhalt der zu leistenden Hilfe ausgerichtete Einweisung und Fortbil-
dung der angeleiteten Person sowie, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, eine Mitwirkung der anleiten-
den Person bei der Hilfeleistung.

§7
Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen; Verordnungserméachtigung

(1) Das fiir den Sitz einer Person oder Vereinigung zustindige Finanzamt kann Personen und Verei-
nigungen, die nach § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 oder 3, § 4c Absatz 1 Nummer 4, § 4d oder
§ 6 Absatz 1 geschéftsmiBig Hilfe in Steuersachen leisten, die weitere Erbringung dieser Hilfeleistung fiir
langstens fiinf Jahre untersagen, wenn begriindete Tatsachen die Annahme dauerhaft unsachgeméaBer Tatig-
keit zum Nachteil der Rechtsuchenden oder des Rechtsverkehrs rechtfertigen. Das ist insbesondere der Fall,
wenn erhebliche Verstofle gegen die Vorgaben des § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, des § 4b Absatz 2 oder
des § 6 Absatz 2 vorliegen. Besteht in den Féllen des Satzes 1 kein Sitz im Inland, so kann ein Finanzamt,
in dessen Zustindigkeitsbereich eine Hilfeleistung erbracht wurde, die Untersagung aussprechen.

(2) Die bestandskréftige Untersagung ist dem Bundesamt fiir Justiz mitzuteilen und von diesem 6f-
fentlich bekanntzumachen. § 16 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 sowie § 17 des Rechtsdienstleistungsge-
setzes gelten entsprechend. § 30 der Abgabenordnung steht dem nicht entgegen.

(3) Von der Untersagung bleibt die Befugnis, unentgeltliche geschiftsméBige Hilfe in Steuersachen
an Angehdrige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung zu leisten, unbertihrt.

(4) Die Landesregierungen werden erméchtigt, durch Rechtsverordnung die den Finanzédmtern nach
Absatz 1 Satz 1 und 3 zugewiesene Aufgabe auf eine andere Landesfinanzbehorde oder auf ein Finanzamt
fiir die Bezirke mehrerer Finanzédmter zu {ibertragen. Die Aufgabe kann mit Zustimmung des anderen Landes
auch auf eine Landesfinanzbehorde eines anderen Landes iibertragen werden. Die Landesregierungen kon-
nen die Erméchtigungen nach den Sitzen 1 und 2 durch Rechtsverordnung auf die jeweils fiir die Finanzver-
waltung oberste Landesbehdrde iibertragen.*

5. § 8 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,,Nr. 3 und 4 durch die Angabe ,,Absatz 1 Nummer 1 ersetzt.
b) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe , Nr. 4“ durch die Angabe ,,Absatz 1 Nummer 1 ersetzt.
bb) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Personen, die den anerkannten Abschluss ,,Gepriifter Bilanzbuchhalter/Gepriifte Bilanzbuchhal-
terin®, auch in Form des ,,Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung®, oder den anerkannten Ab-
schluss ,,Steuerfachwirt/Steuerfachwirtin erworben haben, diirfen unter dieser Bezeichnung wer-
ben.*

6. § 10 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Gerichte und Behorden einschlieBlich der Berufskammern iibermitteln der fiir die Entscheidung
zustidndigen Stelle diejenigen Daten iiber Personen, Lohnsteuerhilfevereine oder Berufsausiibungsgesell-
schaften, deren Kenntnis aus Sicht der tibermittelnden Stelle erforderlich ist fiir

1. die Zulassung zur Steuerberaterpriifung oder die Befreiung von dieser Priifung,

2. die Bestellung oder Wiederbestellung oder die Riicknahme oder den Widerruf der Bestellung als Steu-
erberater oder Steuerbevollméchtigter,
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4.
5.
6.

die Anerkennung oder die Riicknahme oder den Widerruf der Anerkennung als Berufsausiibungsgesell-
schaft oder als Lohnsteuerhilfeverein,

die Einleitung oder Durchfiihrung eines berufsaufsichtlichen Verfahrens,
MalBnahmen der Aufsichtsbehdrden iiber Lohnsteuerhilfevereine oder

eine Untersagung nach § 3f oder § 7 Absatz 1.

7. Der Zweite Abschnitt des Ersten Teils wird durch den folgenden Zweiten Abschnitt ersetzt:

,Zweiter Abschnitt

Lohnsteuerhilfevereine

Erster Unterabschnitt

Anerkennung und allgemeine Anforderungen

§13
Tatigkeit

Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmern, die fiir ihre Mitglieder ge-

schiftsmiBig Hilfe in Steuersachen im Rahmen ihrer Befugnis nach § 4 leisten. Arbeitslose stehen Arbeit-
nehmern im Sinne des Satzes 1 gleich.

Ll A

§ 14
Anerkennung
(1) Ein Lohnsteuerhilfeverein bedarf der Anerkennung durch die zustéindige Aufsichtsbehorde.
(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn
der Verein im Vereinsregister eingetragen ist,
die Satzung des Lohnsteuerhilfevereins die Voraussetzungen des § 18 erfiillt,
mindestens eine Beratungsstelle nach § 19 eingerichtet ist und

der Abschluss der Haftpflichtversicherung nach § 25 nachgewiesen ist oder eine vorldufige Deckungs-
zusage vorliegt.

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein darf erst nach der Anerkennung geschéftsméBig Hilfeleistung in Steu-

ersachen erbringen.

§15
Anerkennungsverfahren; Bezeichnung; Gebiihr

(1) Der Antrag auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein ist schriftlich bei der zustédndigen Auf-

sichtsbehorde zu stellen. IThm ist eine Abschrift der Satzung des Lohnsteuerhilfevereins beizufiigen.

(2) Fiir die Bearbeitung des Antrags auf Anerkennung hat der Verein eine Gebiihr von 500 Euro an

die zustidndige Aufsichtsbehorde zu zahlen.
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(3) Uber die Anerkennung stellt die zustindige Aufsichtsbehdrde eine Urkunde aus, die dem Lohn-
steuerhilfeverein auszuhéndigen ist.

(4) Die Bezeichnung ,,Lohnsteuerhilfeverein® oder ihre Abkiirzung ,,LStHV* darf vorbehaltlich des
Satzes 2 nur von anerkannten Lohnsteuerhilfevereinen gefiihrt werden. Noch nicht anerkannte Lohnsteuer-
hilfevereine diirfen die Bezeichnungen nur im Zusammenhang mit Handlungen fiihren, die der Herbeifiih-
rung der Anerkennung oder der Vorbereitung der Geschiftsaufnahme dienen.

§16
Erloschen, Riicknahme und Widerruf der Anerkennung
(1) Die Anerkennung erlischt durch
1.  Auflosung des Vereins,

2. schriftlichen Verzicht auf die Rechte aus der Anerkennung gegeniiber der zustindigen Aufsichtsbe-
hoérde oder

3. Loschung aus dem Vereinsregister.

(2) Die Anerkennung ist mit Wirkung fiir die Zukunft zuriickzunehmen, wenn sich ergibt, dass die
Anerkennung hitte versagt werden miissen. Von der Riicknahme der Anerkennung kann abweichend von
Satz 1 abgesehen werden, wenn die Griinde, aus denen die Anerkennung hétte versagt werden miissen, nicht
mehr bestehen.

(3) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn

1. der Lohnsteuerhilfeverein die Voraussetzungen des § 14 Absatz 2 Nummer 2 bis 4 nicht mehr erfiillt,
es sei denn, dass er innerhalb einer von der zustéindigen Aufsichtsbehorde zu bestimmenden angemes-
senen Frist einen der genannten Vorschrift entsprechenden Zustand herbeifiihrt,

2.  die tatsidchliche Geschéftsfiihrung des Lohnsteuerhilfevereins nicht den in § 18 Absatz 1 bezeichneten
Anforderungen an die Satzung entspricht,

3. der Lohnsteuerhilfeverein in Vermogensverfall geraten ist, wobei ein Vermdgensverfall vermutet wird,
wenn ein Insolvenzverfahren iiber das Vermogen des Lohnsteuerhilfevereins eréffnet oder der Lohn-
steuerhilfeverein in das Schuldnerverzeichnis (§ 882b der Zivilprozessordnung) eingetragen ist, oder

4. eine sachgerechte Erbringung der Hilfeleistung in Steuersachen oder eine ordnungsgemifie Geschéfts-
fithrung nicht gewihrleistet ist, wobei eine ordnungsgeméfe Geschéftsfithrung insbesondere dann nicht
vorliegt, wenn gegen die Pflichten nach diesem Gesetz in nachhaltiger Weise verstoflen wird.

(4) Vor einer Riicknahme oder einem Widerruf ist der Lohnsteuerhilfeverein zu horen.

§ 17
Abwicklung schwebender Steuersachen

(1) Istdie Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein erloschen, zuriickgenommen oder widerrufen wor-
den, so kann die zustindige Aufsichtsbehorde auf Antrag des Vereins erlauben, dass der Verein einen Be-
auftragten zur Abwicklung der schwebenden Steuersachen bestellt.

(2) Der Beauftragte darf nur bestellt werden, wenn er
1. eine der in § 20 Absatz 2 bezeichneten Voraussetzungen erfiillt und

2. iiber einen Versicherungsschutz fiir die Abwicklung der schwebenden Steuersachen verfiigt.
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(3) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 soll hochstens fiir ein Jahr erteilt werden; sie kann jederzeit wider-
rufen werden. Auf Antrag des Vereins kann die Erlaubnis um bis zu einem Jahr verlidngert werden, wenn
glaubhaft gemacht wird, dass schwebende Steuersachen noch nicht zu Ende gefiihrt werden konnten.

(4) Dem Beauftragten obliegt es, die schwebenden Steuersachen abzuwickeln. Thm stehen die Befug-
nisse nach § 4 zu. Der Beauftragte gilt fiir die schwebenden Steuersachen als von dem jeweiligen Mitglied
des Vereins bevollméchtigt, sofern dieses nicht fiir die Wahrnehmung seiner Rechte in anderer Weise gesorgt
hat.

§18
Satzung des Lohnsteuerhilfevereins
(1) Aus der Satzung des Lohnsteuerhilfevereins muss sich ergeben, dass

1. der Name des Vereins keinen Bestandteil mit besonderem Werbecharakter hat und die Bezeichnung
,,Lohnsteuerhilfeverein“ oder ihre Abkiirzung ,,LStHV* enthilt,

2. sich der Sitz und die Geschiftsleitung des Vereins im Bezirk derselben Aufsichtsbehorde befinden,

3. der Zweck des Vereins ausschlielich in der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis
nach § 4 sowie in der in diesem Zusammenhang erlaubten Erbringung von Rechtsdienstleistungen be-
steht,

4. eine sachgemifBe Ausiibung der Tatigkeit sichergestellt ist,

5. neben dem von der konkreten Tétigkeit unabhéingigen Mitgliedsbeitrag kein besonderes Entgelt erho-
ben wird,

6. die Anwendung des § 27 Absatz 1 und 3 Satz 1 sowie der §§ 32 und 33 des Biirgerlichen Gesetzbuches
nicht ausgeschlossen ist,

7. Vertrdge des Vereins mit Mitgliedern des Vorstands oder deren Angehorigen der Zustimmung oder
Genehmigung der Mitgliederversammlung bediirfen und

8. innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts des Priifungsberichts an die
Mitglieder (§ 26 Absatz 7 Nummer 2) eine Mitgliederversammlung oder Vertreterversammlung statt-
finden muss, in der insbesondere eine Aussprache iiber das Ergebnis der Geschiftspriifung durchzufiih-
ren und iiber die Entlastung des Vorstands wegen seiner Geschéftsfithrung wihrend des gepriiften Ge-
schiftsjahres zu befinden ist.

(2) Der Lohnsteuerhilfeverein hat der zusténdigen AufSichtsbehérde Satzungsdnderungen innerhalb
eines Monats nach der Beschlussfassung anzuzeigen. Der Anderungsanzeige ist eine 6ffentlich beglaubigte
Abschrift der jeweiligen Urkunde beizufiigen.

§19
Beratungsstellen

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein muss in dem Bezirk der Aufsichtsbehorde, in dem er seinen Sitz hat,
mindestens eine Beratungsstelle unterhalten.

(2) Die Unterhaltung von Beratungsstellen in Bezirken anderer Aufsichtsbehdrden ist zuléssig.

(3) Eine Beratungsstelle darf ihre Titigkeit erst aufnehmen, wenn sie und ihre Leitung nach Uberprii-
fung der in § 20 Absatz 2 und 3 genannten Voraussetzungen bei der zustindigen Aufsichtsbehorde im elekt-
ronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine (§ 30) eingetragen sind.
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§20
Leitung einer Beratungsstelle

(1) Fiir jede Beratungsstelle ist eine natiirliche Person als Leitung zu bestellen. Eine Person darf hochs-
tens drei Beratungsstellen gleichzeitig leiten.

(2) Der Lohnsteuerhilfeverein darf als Leitung einer Beratungsstelle nur Personen bestellen, die
1. zudemin § 3 Satz 1 Nummer 1 bezeichneten Personenkreis gehoren,

2. eine Abschlusspriifung in einem kaufménnischen Ausbildungsberuf bestanden haben oder eine andere
gleichwertige Vorbildung besitzen und nach Abschluss ihrer Ausbildung drei Jahre in einem Umfang
von mindestens 16 Wochenstunden auf dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehérden
verwalteten Steuern praktisch titig gewesen sind oder

3. mindestens drei Jahre auf den fiir die Beratungsbefugnis nach § 4 einschldgigen Gebieten des Einkom-
mensteuerrechts in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden praktisch téitig gewesen sind,
wobei Ausbildungszeiten nicht angerechnet werden konnen.

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein darf als Leitung einer Beratungsstelle nur Personen bestellen, die per-
sonlich geeignet sind. Eine Bestellung darf insbesondere nicht erfolgen, wenn die Person

1. nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhiltnissen lebt,
2. infolge strafgerichtlicher Verurteilung keine Fihigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher Amter besitzt oder

3. sich so verhalten hat, dass die Besorgnis begriindet ist, sie werde die Pflichten des Lohnsteuerhilfever-
eins nicht erfiillen.

§ 21
Vertreterversammlung

(1) An die Stelle der Mitgliederversammlung eines Lohnsteuerhilfevereins kann eine Vertreterver-
sammlung treten, sofern durch sie eine ausreichende Wahrnehmung der Interessen der Mitglieder gewéhr-
leistet ist. Die Vorschriften iiber Mitgliederversammlungen gelten fiir Vertreterversammlungen sinngemé0.

(2) Als Vertreter kann jedes Mitglied des Lohnsteuerhilfevereins gewdhlt werden, das nicht dem Vor-
stand angehort. Vertreter konnen nicht durch Bevollméchtigte vertreten werden.

Zweiter Unterabschnitt

Pflichten

§ 22
Allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine

(1) Die geschiftsmaBige Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 ist sachge-
méiB, gewissenhaft, verschwiegen und unter Beachtung der Regelungen zur Werbung (§ 8 Absatz 1 und 2)
zu erbringen. Sie darf nur durch Personen erbracht werden, die einer Beratungsstelle angehoren.

(2) Die Ausilibung einer anderen wirtschaftlichen Tétigkeit in Verbindung mit der geschéiftsmaBigen
Hilfeleistung in Steuersachen ist verboten.
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(3) Personen, derer sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der geschiaftsméBigen Hilfeleistung in Steuer-
sachen bedient, sind in Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten und zur Einhaltung der in den Ab-
sitzen 1 und 2 bezeichneten Pflichten anzuhalten. § 62a gilt entsprechend.

§23
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat sdmtliche Einnahmen und Ausgaben fortlaufend und vollstindig
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind unverziiglich und in deutscher Sprache vorzunehmen.

(2) Fiir einzelne Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins empfangene Betrdge sind vom Vereinsvermo-
gen getrennt zu erfassen und gesondert zu verwalten.

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein hat bei Beginn seiner Tatigkeit und am Ende eines jeden Geschéftsjah-
res auf Grund einer fiir diesen Zeitpunkt vorgenommenen Bestandsaufnahme seine Vermdgenswerte und
Schulden aufzuzeichnen und in einer Vermogensiibersicht zusammenzustellen.

(4) Fiir die Aufbewahrung von Belegen und sonstigen Unterlagen, Aufzeichnungen iiber Einnahmen
und Ausgaben sowie Vermogensiibersichten gelten die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs iiber die Auf-
bewahrung von Belegen, sonstigen Unterlagen, Bilanzen und Inventaren entsprechend. Abweichend davon
sind Belege und sonstige Unterlagen sechs Jahre, Aufzeichnungen und Vermogensiibersichten zehn Jahre
aufzubewahren.

(5) Die Handakten iiber die geschiftsméBige Hilfeleistung in Steuersachen sind fiir eine Dauer von
zehn Jahren nach Abschluss der Tétigkeit des Lohnsteuerhilfevereins in der jeweiligen Steuersache des Mit-
glieds aufzubewahren. § 66 ist sinngeméf anzuwenden.

(6) Sonstige Vorschriften iiber Aufzeichnungs- und Buchfithrungspflichten bleiben unbertihrt.

§24
Mitteilungspflichten; Verzeichnisauszug

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat der flir den Sitz seiner Beratungsstelle zustédndigen Aufsichtsbe-
horde unverziiglich mitzuteilen:

1. die Er6ffnung, die Verlegung und die Schliefung der Beratungsstelle,
2. die Bestellung und die Abberufung der Leitung der Beratungsstelle sowie
3. die Personen, derer er sich bei der Hilfeleistung in Steuersachen bedient.

(2) Die Aufsichtsbehdrde iibermittelt dem Lohnsteuerhilfeverein, der die Beratungsstelle unterhilt,
einen Auszug des Eintrags dieser Beratungsstelle aus dem elektronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhil-
fevereine.

§25
Haftpflichtversicherung; Haftungsausschluss

(1) Lohnsteuerhilfevereine sind verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschlieBen und wéhrend
der Dauer ihrer Anerkennung aufrechtzuerhalten.
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(2) Die Haftpflichtversicherung muss die Haftpflichtgefahren fiir Vermdgensschiden, die sich aus der
Tatigkeit des Lohnsteuerhilfevereins ergeben, angemessen decken. Der Versicherungsschutz muss sich auch
auf solche Vermogensschéden erstrecken, fiir die der Lohnsteuerhilfeverein nach § 278 oder § 831 des Biir-
gerlichen Gesetzbuches einzustehen hat.

(3) Die Versicherung muss bei einem im Inland zum Geschéftsbetrieb befugten Versicherungsunter-
nehmen zu den nach Maligabe des Versicherungsaufsichtsgesetzes eingereichten allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen genommen werden.

(4) Zustindige Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes ist die flir den
Lohnsteuerhilfeverein zustdndige Aufsichtsbehorde.

(5) Bei der geschiftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen kann die Haftung des Vereins fiir das Ver-
schulden seiner Organe und Angestellten nicht ausgeschlossen werden.

§26
Geschiftspriifung

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat die Vollstdndigkeit und Richtigkeit der Aufzeichnungen und der
Vermdgensiibersicht nach § 23 Absatz 1 und 3 sowie die Ubereinstimmung der tatséchlichen Geschiftsfiih-
rung mit den satzungsméfBigen Aufgaben des Lohnsteuerhilfevereins jahrlich durch einen Geschiftspriifer
priifen zu lassen. Die Priifung muss spétestens acht Monate nach Beendigung des Geschiftsjahres abge-
schlossen sein.

(2) Zu Geschiftspriifern konnen nur bestellt werden:
1. Personen und Gesellschaften im Sinne des § 3 sowie

2. Priifungsverbédnde, zu deren satzungsmaBigem Zweck die regelmiBige oder auBerordentliche Priifung
ihrer Mitglieder gehort, wenn mindestens ein gesetzlicher Vertreter des Verbandes eine Person im Sinne
des § 3 Satz 1 Nummer 1 ist.

(3) Als Geschiftspriifer diirfen keine Personen titig sein, bei denen die Besorgnis der Befangenheit
besteht.

(4) Geschéftspriifern ist Einsicht in Belege und sonstige Unterlagen, Aufzeichnungen iiber Einnahmen
und Ausgaben sowie Vermdgensiibersichten des Lohnsteuerhilfevereins zu gewidhren sowie eine Feststel-
lung des Kassenbestandes und der Bestéinde an sonstigen Vermogenswerten zu gestatten. Thnen sind alle
Erklarungen und Nachweise zugénglich zu machen, die fiir die Durchfiihrung einer sorgfaltigen Geschifts-
priifung notwendig sind.

(5) Geschiftspriifer sind zur gewissenhaften und unparteiischen Priifung sowie zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Sie diirfen Geschiftsgeheimnisse, die sie bei der Wahrnehmung ihrer Tétigkeit erfahren haben,
nicht unbefugt verwerten. Geschéftspriifer, die ihre Obliegenheiten vorsitzlich oder grob fahrldssig verlet-
zen, haften dem Lohnsteuerhilfeverein fir einen daraus entstehenden Schaden. Mehrere Personen haften als
Gesamtschuldner.

(6) Geschiéftspriifer haben iiber das Ergebnis der Geschiftspriifung dem Vorstand des Lohnsteuerhil-
fevereins unverziiglich schriftlich zu berichten.

(7) Nach Erhalt des Priifungsberichts hat der Lohnsteuerhilfeverein
1. innerhalb eines Monats der zustindigen Aufsichtsbehdrde eine Abschrift zuzuleiten und

2. innerhalb von sechs Monaten seinen Mitgliedern den wesentlichen Inhalt in Textform bekanntzugeben.
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Dritter Unterabschnitt
Aufsicht

§ 27
Zustandige Aufsichtsbehorde

(1) Zustindige Aufsichtsbehorde ist die Oberfinanzdirektion oder die durch die Landesregierung be-
stimmte Landesfinanzbehorde. Sie fiihrt die Aufsicht iiber die Lohnsteuerhilfevereine, die ihren Sitz im Be-
zirk der Aufsichtsbehdrde haben.

(2) Der Aufsicht durch die Aufsichtsbehdrde unterliegen auch alle im Bezirk der Aufsichtsbehdrde
bestehenden Beratungsstellen. Die im Rahmen dieser Aufsicht getroffenen Feststellungen und Mafinahmen
sind der fiir den Sitz des Lohnsteuerhilfevereins zustidndigen Aufsichtsbehérde mitzuteilen.

§28
Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehorde

(1) Die Mitglieder des Vorstandes eines Lohnsteuerhilfevereins und die Personen, derer sich der
Lohnsteuerhilfeverein bei der Hilfeleistung in Steuersachen bedient, haben auf Verlangen der Aufsichtsbe-
horde vor dieser zu erscheinen sowie der Aufsichtsbehorde Auskunft zu erteilen und Handakten und Ge-
schiftsdokumente des Lohnsteuerhilfevereins vorzulegen.

(2) Liegendie in Absatz 1 genannten Handakten und Geschéftsdokumente in elektronischer Form vor,
kann die Aufsichtsbehdrde verlangen, dass sie ihr nach ihren Vorgaben in einem maschinell auswertbaren
Format zur Verfiigung gestellt werden.

§ 28a
Befugnisse der Aufsichtsbehorde

(1) Die mit der Aufsicht betrauten Amtstrager der Aufsichtsbehdrde sind berechtigt, die Geschéfts-
raume der Lohnsteuerhilfevereine wiahrend der tiblichen Geschifts- und Arbeitszeiten zu betreten, um Prii-
fungen vorzunehmen oder sonstige Feststellungen zu treffen, die zur Ausiibung der Aufsicht erforderlich
sind. Eine Priifung ist auch in den Geschéftsraumen der Vorstandsmitglieder des Lohnsteuerhilfevereins und
derjenigen Personen zuldssig, derer sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der Hilfeleistung in Steuersachen be-
dient.

(2) Die von der Priifung nach Absatz 1 Betroffenen haben den mit der Priifung betrauten Amtstragern
auf Verlangen Auskunft zu erteilen sowie Handakten und Geschéftsdokumente des Lohnsteuerhilfevereins
vorzulegen, soweit dies zur Durchfiihrung der Maflnahmen nach Absatz 1 erforderlich ist. § 28 Absatz 2 gilt
entsprechend.

(3) Liegen der Aufsichtsbehdrde Hinweise vor, die ernsthafte Zweifel daran begriinden, dass die Lei-
tung einer Beratungsstelle die Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 und 3 erfiillt oder dass in einer Beratungs-
stelle die in § 22 bezeichneten Pflichten eingehalten werden, so sind der Lohnsteuerhilfeverein und die Lei-
tung der Beratungsstelle hierzu zu horen. Im Fall von Pflichtverletzungen ist die Moglichkeit einzurdumen,
innerhalb einer angemessenen, von der Aufsichtsbehdrde zu bestimmenden Frist einen gesetzmaBigen Zu-
stand herbeizufiihren.
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(4) Ist fiir eine Beratungsstelle keine Leitung bestellt, so ist der Lohnsteuerhilfeverein zu horen und

ihm die Mdglichkeit einzurdumen, innerhalb einer angemessenen, von der Aufsichtsbehdrde zu bestimmen-
den Frist eine Leitung zu bestellen.

(5) Die Aufsichtsbehdrde kann die SchlieSung einer Beratungsstelle anordnen, wenn
fiir diese keine Leitung bestellt ist,

deren Leitung die Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 oder 3 nicht erfiillt oder

in dieser die Einhaltung der Pflichten nach § 22 nicht gewéhrleistet ist.

§29
Unterrichtung tiber Mitgliederversammlungen und Teilnahme der Aufsichtsbehorde

(1) Lohnsteuerhilfevereine haben die Aufsichtsbehorde iiber bevorstehende Mitgliederversammlun-

gen spétestens zwei Wochen im Voraus zu unterrichten.

(2) Die Aufsichtsbehorde ist berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen.

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten fiir Vertreterversammlungen entsprechend.

§30
Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine
(1) Die Aufsichtsbehdrden fiihren ein elektronisches Verzeichnis iiber
die Lohnsteuerhilfevereine, die in ihrem Bezirk ihren Sitz haben, und
die Beratungsstellen, die in ihrem Bezirk bestehen.

(2) Ein Auszug einzelner Daten aus dem elektronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine steht

jedem zu, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

Vierter Unterabschnitt

Verordnungserméchtigung

§ 31
Durchfiihrung der Vorschriften iiber die Lohnsteuerhilfevereine; Verordnungserméchtigung

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung

des Bundesrates Folgendes zu bestimmen:

1.
2.
3.

das Verfahren zur Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein,
die Verfahren zur Er6ffnung, Verlegung und SchlieBung einer Beratungsstelle,

das Verfahren zur Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle sowie die hierbei erforderlichen Erkla-
rungen und Nachweise,

den Abschluss und die Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung, den Inhalt, den Umfang und die
Ausschliisse des Versicherungsvertrags sowie die Hohe der Mindestversicherungssummen,
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10.

11.

12.

13.

14.

5. die Einrichtung und Fiithrung des elektronischen Verzeichnisses der Lohnsteuerhilfevereine sowie die
sich auf die Eintragung beziehenden Meldepflichten der Lohnsteuerhilfevereine.

(2) Die Landesregierungen werden ermichtigt, durch Rechtsverordnung die den Oberfinanzdirektio-
nen nach diesem Abschnitt zugewiesenen Aufgaben auf eine andere Landesfinanzbehorde zu iibertragen.
Diese Aufgaben kdnnen mit Zustimmung des anderen Landes auch auf eine Landesfinanzbehorde eines an-
deren Landes tibertragen werden. Die Landesregierungen konnen die Erméchtigung nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung auf die jeweils fiir die Finanzverwaltung zustindige oberste Landesbehdrde iibertragen.*

§ 34 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Steuerberater und Steuerbevollméichtigte konnen weitere Beratungsstellen unterhalten, soweit die
Erfillung ihrer Berufspflichten dadurch nicht beeintrachtigt wird.*

§ 43 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) Die Bezeichnung ,,Steuerberater”, ,,Steuerberaterin®, ,,Steuerbevollméchtigter oder ,,Steuerbe-
vollmichtigte™ darf nur fithren, wer nach diesem Gesetz dazu berechtigt ist.*

§ 44 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 2a wird gestrichen.

b) In Absatz 4 wird die Angabe ,,§ 4 Nr. 8 durch die Angabe ,,§ 4a“ ersetzt.
c¢) Die Absitze 5 bis 7 werden durch die folgenden Absétze 5 bis 7 ersetzt:

»(5) Wird eine Buchstelle fiir land- und forstwirtschaftliche Betriebe von einer nach § 4b Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 zur geschéftsméfBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugten Berufs- oder Interes-
senvereinigung oder einer nach § 4c Absatz 1 Nummer 2 zur geschéftsméfBigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen befugten Korperschaft des 6ffentlichen Rechts betrieben, so darf diese Buchstelle die Bezeich-
nung ,,Landwirtschaftliche Buchstelle* nur fithren, wenn die Leitung der Buchstelle zum Fiihren dieser
Bezeichnung berechtigt ist.

(6) Die Berechtigung nach Absatz 1 Satz 1 erlischt, wenn die Bestellung zum Steuerberater oder
Steuerbevollméchtigten, die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft oder die Aufnahme in die Rechtsan-
waltskammer erlischt oder zuriickgenommen oder widerrufen wird.

(7) Die Bezeichnung ,,Landwirtschaftliche Buchstelle darf nur von den nach Absatz 1 Satz 1
und den Absétzen 3 bis 5 dazu berechtigten Personen, Vereinigungen und Korperschaften gefiihrt wer-
den. Die nach Satz 1 Berechtigten diirfen die Bezeichnung nur als Zusatz zu den in den jeweiligen
Absitzen genannten Angaben fithren.*

§ 46 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Die Bestellung ist mit Wirkung fiir die Zukunft zurlickzunehmen, wenn Tatsachen nachtréiglich
bekannt werden, bei deren Kenntnis die Bestellung hétte versagt werden miissen. Von der Riicknahme der
Bestellung kann abgesehen werden, wenn die Griinde, aus denen die Bestellung hitte versagt werden miis-
sen, nicht mehr bestehen.

In § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe ,,§ 55a Absatz 1 Satz 1 durch die Angabe ,,§ 55a Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 ersetzt.

Nach § 55a Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefiigt:

,»In den Fillen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 miissen unmittelbar und mittelbar beteiligte Gesellschaften mit
Ausnahme des § 55b Absatz 3 die Anerkennungsvoraussetzung des § 53 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 erfiil-
len.*

§ 55g wird durch den folgenden § 55¢g ersetzt:
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15.
16.

17.

»§ 55g
Steuerberatungsgesellschaft

Nur Berufsausiibungsgesellschaften, bei denen Steuerberater und Steuerbevollmichtigte die Mehrheit
der Stimmrechte innehaben und bei denen die Mehrheit der Mitglieder des Geschiftsfiihrungsorgans Steu-
erberater oder Steuerbevollméchtigte sind, diirfen die Bezeichnung ,,Steuerberatungsgesellschaft® fithren.*

In § 58 Satz 2 Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,,Leiter durch die Angabe ,,Leitung™ ersetzt.
§ 76d wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

»2. Buchstellen von Vereinigungen und Korperschaften, die nach § 44 Absatz 5 die Bezeichnung
,Landwirtschaftliche Buchstelle* fiihren diirfen, wenn die Buchstellen im Registerbezirk gelegen
sind.*

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
,1. der Verein oder die Buchstelle im Sinne des Absatzes 1 aufgelost ist,™.
bb) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

»3. der Sitz des Vereins oder der Buchstelle im Sinne des Absatzes 1 aus dem Registerbezirk
verlegt wird.*

¢) Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,»Die Eintragung oder Loschung ist von den jeweiligen Vertretungsberechtigten der Vereinigung oder
Korperschaft zu beantragen.*

§ 76e wird durch den folgenden § 76¢ ersetzt:

»§ 76e
Anzeigepflichten

(1) Die Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs oder die vertretungsberechtigten
Gesellschafter einer Berufsausiibungsgesellschaft haben der zustindigen Steuerberaterkammer jede Ande-
rung eines unmittelbar oder mittelbar beteiligten Gesellschafters unverziiglich anzuzeigen, wenn eine aner-
kannte Wirtschaftspriifungsgesellschaft oder eine anerkannte Buchpriifungsgesellschaft an der Berufsaus-
iibungs-gesellschaft beteiligt ist

(2) Die Anzeige nach Absatz 1 hat folgende Angaben zu enthalten:

1. bei natirlichen Personen: Familienname, Vorname oder Vornamen, Beruf, Wohnort, berufliche Nie-
derlassung;

2. bei juristischen Personen oder rechtsfihigen Personengesellschaften: deren Name oder Firma, deren
Sitz und, sofern gesetzlich vorgesehen, das fiir sie zustindige Register und die Registernummer;

Aktien, Stammeinlagen oder Beteiligungsverhéltnisse der Gesellschafter;

4. in Fillen eines Wechsels eines mittelbaren Gesellschafters zusitzlich eine Ubersicht iiber die Beteili-
gungsstruktur von der Berufsausiibungsgesellschaft bis zu dem mittelbaren Gesellschafter, in dessen
Person ein Wechsel stattfindet.

(3) Die zustdndige Steuerberaterkammer kann zusétzlich zur Anzeige nach Absatz 1 geeignete Nach-
weise einschlieflich eines Registerauszugs verlangen.
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18.
19.

20.
21.

(4) Steuerberater und Steuerbevollméchtigte, die Mitglied eines Geschiftsfithrungs- oder Aufsichts-

organs einer Berufsausiibungsgesellschaft nach der Bundesrechtsanwaltsordnung oder der Patentanwaltsord-
nung sind, haben dies der Steuerberaterkammer unverziiglich anzuzeigen.*

In § 85a Absatz 4 Nummer 5 wird nach der Angabe ,,§§ 4 die Angabe ,,bis 4d* eingefiigt.

§ 154 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 1 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Sétze ersetzt:

,.Dies gilt auch, wenn die Gesellschaft zur Ubernahme der Mandanten einer Einrichtung nach § 4 Num-
mer 3, 7 oder 8 in der am 31. August 2026 geltenden Fassung gegriindet wurde oder spéter die Man-
danten einer solchen Einrichtung iibernommen hat. Verdndert sich in den Féllen der Sétze 1 und 2 der
Bestand der Gesellschafter oder das Verhéltnis ihrer Beteiligungen oder Stimmrechte durch Rechtsge-
schift oder Erbfall und geht der Anteil oder das Stimmrecht nicht auf einen Gesellschafter iiber, der die
Voraussetzungen der §§ 49 und 50 erfiillt, so hat die zustidndige Steuerberaterkammer nach § 55 Ab-
satz 3 zu verfahren.*

Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt auch fiir unmittelbar oder mittelbar an Berufsausiibungsgesellschaften be-
teiligte Gesellschaften, wenn sie nicht die Kapitalbindungsvorschrift des § 55a dieses Gesetzes oder des
§ 28 Absatz 4 der Wirtschaftspriiferordnung erfiillen.*

Die Uberschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts des Dritten Teils werden gestrichen.

Die §§ 160 bis 164 werden durch den folgenden § 160 ersetzt:

A

o

10.

»3 160
Buligeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer
einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandelt,
entgegen § 15 Absatz 4, § 44 Absatz 7 oder § 55g eine dort genannte Bezeichnung fiihrt,
entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,
entgegen § 20 Absatz 2 eine Person bestellt,

entgegen § 24 Absatz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig
macht,

entgegen § 22 Absatz 2 eine andere wirtschaftliche Tatigkeit austibt,
entgegen § 26 Absatz 1 eine dort genannte Priifung nicht oder nicht rechtzeitig durchfiihren lasst,

entgegen § 26 Absatz 7 Nummer 1 eine Abschrift nicht, nicht richtig, nicht vollstédndig oder nicht recht-
zeitig zuleitet,

entgegen § 26 Absatz 7 Nummer 2 den wesentlichen Inhalt des Priifungsberichts nicht oder nicht recht-
zeitig bekanntgibt oder

entgegen § 29 Absatz 1 die Aufsichtsbehorde nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig
unterrichtet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Féllen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuf3e bis zu

fiinfzigtausend Euro, in den Féllen des Absatzes 1 Nummer 6 mit einer GeldbuBle bis zu zwanzigtausend
Euro, in den Féllen des Absatzes 1 Nummer 2, 4 und 7 bis 9 mit einer Geldbuf3e bis zu flinftausend Euro und
in den Fillen des Absatzes 1 Nummer 3, 5 und 10 mit einer GeldbuBe bis zu tausend Euro geahndet werden.
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(3) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes iiber Ordnungswidrig-

keiten ist das Finanzamt.

(4) §387 Absatz2, § 410 Absatz 1 Nummer 1, 2, 6 bis 11 und Absatz 2 sowie § 412 der Abgabenord-

nung gelten entsprechend.*

22. § 164a wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,,Die Durchfithrung des Verwaltungsverfahrens in 6ffentlich-rechtlichen und berufsrechtlichen Ange-
legenheiten, die durch den Ersten Teil, den Zweiten und Sechsten Abschnitt des Zweiten Teils sowie
durch § 159 geregelt werden, richtet sich nach der Abgabenordnung.*

Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»Die Vollziehung der Riicknahme oder des Widerrufs der Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein (§ 16
Absatz 2 und 3), der Anordnung der SchlieBung einer Beratungsstelle (§ 28a Absatz 5), der Riicknahme
oder des Widerrufs der Bestellung als Steuerberater oder Steuerbevollméchtigter (§ 46) oder der Riick-
nahme oder des Widerrufs der Anerkennung als Berufsausiibungsgesellschaft (§ 53) ist bis zum Eintritt
der Unanfechtbarkeit des Widerrufs, der Riicknahme oder der Anordnung gehemmt; § 361 Absatz 4
Satz 2 und 3 der Abgabenordnung und § 69 Absatz 5 Satz 2 bis 4 der Finanzgerichtsordnung bleiben
unberiihrt.*

23. In Anlage 1 in der Uberschrift und in Abschnitt II in der Angabe vor Nummer 1 wird jeweils die Angabe
,»$ 86 durch die Angabe ,,§ 85a* ersetzt.

Artikel 2

Anderung der Verordnung zur Durchfiihrung der Vorschriften iiber die Lohnsteuerhilfevereine

Die Verordnung zur Durchfiihrung der Vorschriften iiber die Lohnsteuerhilfevereine vom 15. Juli 1975
(BGBL. I S. 1906), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBI. I S. 2360) geidndert wor-
den ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 1 wird gestrichen.

2. § 2 wird durch den folgenden § 2 ersetzt:

»§ 2

Nachweise

Dem Antrag auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein sind neben der Abschrift der Satzung (§ 15

Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes) beizufiigen:

1.
2.
3.

der Nachweis der Eintragung in das Vereinsregister,
eine Liste mit den Namen und den Anschriften der Mitglieder des Vorstands,

der Nachweis iiber das Bestehen einer Versicherung gegen die sich aus der Hilfeleistung in Steuersa-
chen ergebenden Haftpflichtgefahren,

ein Verzeichnis der Beratungsstellen, deren Eroffnung im Bezirk der fiir die Anerkennung zusténdigen
Aufsichtsbehorde beabsichtigt ist, sowie die nach den §§ 4a und 4b erforderlichen Mitteilungen nebst
Erklarungen und Nachweisen,

eine Abschrift der nicht in der Satzung enthaltenen Regelungen iiber die Erhebung von Beitragen.*
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3. In § 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,,§ 17 des Gesetzes™ durch die Angabe ,,§ 15 Absatz 3
des Steuerberatungsgesetzes* ersetzt.

4.  Die Uberschrift des Zweiten Teils wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,.Zweiter Teil

Beratungsstellen und deren Leitung®.

5. In § 4a in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,,§ 23 Absatz 4 Nummer 1 des Gesetzes* durch die
Angabe ,,§ 24 Absatz 1 Nummer 1 des Steuerberatungsgesetzes® ersetzt.

6. § 4b wird durch den folgenden § 4b ersetzt:

»§ 4b
Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle

(1) Die Mitteilung iiber die Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle (§ 24 Absatz 1 Nummer 2
des Steuerberatungsgesetzes) muss die Anschrift der iibernommenen Beratungsstelle sowie folgende Anga-
ben tiber die Person, die als Leitung der Beratungsstelle bestellt ist, enthalten:

1. Name, Anschrift und Beruf,

2. obund gegebenenfalls bei welchem Lohnsteuerhilfeverein diese Person bereits frither Hilfe in Steuer-
sachen geleistet hat,

3. obund gegebenenfalls welche andere Beratungsstelle diese Person weiterhin leitet.
(2) Der Mitteilung nach Absatz 1 sind beizufiigen:

1. Bescheinigungen iiber die bisherige berufliche Tétigkeit, insbesondere mit Angaben iiber Art und Um-
fang der Tatigkeit, zum Nachweis dariiber, dass die Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 des Steuerbe-
ratungsgesetzes erfiillt sind,

2. eine Erkldrung der als Leitung der Beratungsstelle bestellten Person,
a) dass sie in geordneten wirtschaftlichen Verhiltnissen lebt,

b) ob sie in den letzten zwolf Monaten strafgerichtlich verurteilt worden ist und ob gegen sie ein
gerichtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren abhéngig ist; Entsprechendes gilt fiir
berufsgerichtliche Verfahren sowie flir BuBgeldverfahren nach der Abgabenordnung und dem
Steuerberatungsgesetz,

¢) dass sie bei der Meldebehorde die Erteilung eines Fiihrungszeugnisses zur Vorlage bei der zustén-
digen Behorde beantragt hat.*

7. Die Uberschrift des Dritten Teils wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,,Dritter Teil

Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine.

8. § 5 wird wie folgt geéndert:
a) In der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe ,,das* die Angabe ,,elektronische” eingefiigt.

b) In Nummer 2 Buchstabe ¢ wird die Angabe ,,des Leiters” durch die Angabe ,,der Leitung™ ersetzt.
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

§ S5a wird durch den folgenden § 5a ersetzt:

»§ 5a
Ablehnung der Eintragung

Wird die Eintragung einer Beratungsstelle oder der Leitung einer Beratungsstelle in das elektronische
Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine abgelehnt, gilt § 4 entsprechend.*

In § 6 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe ,,Im* die Angabe ,,elektronischen* eingefligt.
§ 7 wird wie folgt gedndert:
a) In Satz 1 wird nach der Angabe ,,der das* die Angabe ,elektronische® eingefiigt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,,§ 23 Abs. 4 des Gesetzes™ durch die Angabe ,,§ 24 Absatz 1 des Steuerbe-
ratungsgesetzes* ersetzt.

§ 8 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,,Die das* die Angabe ,,elektronische* eingefiigt und wird die
Angabe ,,§ 23 Abs. 6 des Gesetzes* durch die Angabe ,,§ 19 Absatz 3 des Steuerberatungsgesetzes*
ersetzt.

b) In Absatz 2 wird nach der Angabe ,,im* und nach der Angabe ,,deren jeweils die Angabe ,.elektroni-
schen® eingefligt.

§ 9 wird gestrichen.

In § 11 Absatz 2 Satz 2 und § 13 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,,des Gesetzes* durch die Angabe ,,Absatz 1
des Steuerberatungsgesetzes™ ersetzt.

In § 14 Absatz 1 wird die Angabe ,,§ 25 Absatz 2 des Gesetzes* durch die Angabe ,,§ 27 Absatz 1 des Steu-
erberatungsgesetzes* ersetzt.

Artikel 3
Anderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 24) wird

wie folgt gedndert:

1.

5,24

§ 80 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,3 und 4 Nummer 11 durch die Angabe ,,3, 4 und 4c Absatz 2
ersetzt.

b) In Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 3 Nummer 1, § 4 Nummer 1 und 2 und § 23 Absatz 3 durch die
Angabe ,,§ 3 Satz 1 Nummer 1, § 4c Absatz 2 sowie § 20 Absatz 2 ersetzt.

§ 80a Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Absatz 2 gilt entsprechend fiir Vollmachtsdaten, die von einem Lohnsteuerhilfeverein im Sinne
des § 4 des Steuerberatungsgesetzes libermittelt werden, sofern die fiir die Aufsicht zustdndige Stelle in ei-
nem automatisierten Verfahren die Zulassung zur Hilfe in Steuersachen bestétigt.

In § 117a Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 2 die folgende Nummer 2a eingefiigt:

in Bezug auf US-amerikanische meldepflichtige Konten im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Doppelbuch-
stabe dd des Abkommens vom 31. Mai 2013 zwischen der Bundes-republik Deutschland und den Ver-
einigten Staaten von Amerika zur Férderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten
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und hinsichtlich der als Gesetz iiber die Steuerehrlichkeit beziiglich Auslandskonten bekannten US-
amerikanischen Informations- und Meldebestimmungen fiir jede im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Dop-
pelbuchstabe gg dieses Abkommens spezifizierte US-amerikanische Person, fiir die die US-amerika-
nische Steueridentifikationsnummer nicht vorliegt, die Ubermittlung

a)  der Steueridentifikationsnummer oder eines funktionalen Aquivalents jedes Anséssigkeitsstaates,
wenn die elektronisch durchsuchbaren Kontoinformationen des in dem Abkommen dem Grunde
nach bestimmten Dritten diese Angaben enthalten, und

b) des Geburtsdatums

durch in dem Abkommen dem Grunde nach bestimmte Dritte nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz im Wege der Datenferniibertragung an das Bundeszentralamt fiir Steuern®.

4. § 142 wird durch den folgenden § 142 ersetzt:

»3 142
Ergidnzende Vorschriften fiir Land- und Forstwirte

(1) Land- und Forstwirte, die nach § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 5 zur Buchfiihrung ver-
pflichtet sind, haben neben den jdhrlichen Bestandsaufhahmen und den jéhrlichen Abschliissen ein Anbau-
verzeichnis zu fiihren. In dem Anbauverzeichnis ist nachzuweisen, mit welchen Fruchtarten die selbstbewirt-
schafteten Flachen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bestellt waren.

(2) Bei forstwirtschaftlichen Betrieben kann auf das Fiihren eines Anbauverzeichnisses nach Absatz
1 verzichtet werden, wenn ein Forstbetriebswerk oder ein amtlich anerkanntes Betriebsgutachten fiir das
jeweilige Wirtschaftsjahr vorliegt.

(3) Bei landwirtschaftlichen Betrieben kann die zustdndige Finanzbehdrde von der Pflicht zur Fithrung
eines Anbauverzeichnisses nach Absatz 1 befreien, wenn ein geeigneter Flichen- und Nutzungsnachweis fiir
das jeweilige Wirtschaftsjahr vorliegt. In dem Flachen- und Nutzungsnachweis miissen die Angaben nach
Absatz 1 Satz 2 enthalten sein. Die Befreiung kann widerrufen werden.*

5. § 147 Absatz 6 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,»In den Fillen des Satzes 2 hat der mit der AuBenpriifung betraute Amtstrager den in § 3 Satz 1 und § 4c
Absatz 2 des Steuerberatungsgesetzes bezeichneten Personen sein Erscheinen in angemessener Frist anzu-
kiindigen.*

6. In § 149 Absatz 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe ,,§§ 3 und 4 die Angabe ,,bis 4d*
eingefiigt.

Artikel 4
Anderung des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung

Das Einflihrungsgesetz zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBI. 1 S. 3341; 19771 S. 667), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Februar 2026 (BGBI. 2026 I Nr. 39) gedndert worden ist, wird wie
folgt gedndert:

Artikel 100 wird durch den folgenden Artikel 100 ersetzt:
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,» Artikel 100
Besondere Aufzeichnungspflichten

§ 142 der Abgabenordnung in der am 2. September 2026 geltenden Fassung ist erstmals fiir das Fiihren von

Anbauverzeichnissen anzuwenden fiir Wirtschaftsjahre, die nach dem 1. September 2026 beginnen.*

Artikel 5
Anderung des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBI. I S. 386), das

zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 1 Nr. 387) gedndert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

I.

§ 22a Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
»(2) Zur Fiskalvertretung sind befugt:
1. Personen und Gesellschaften im Sinne des § 3 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes sowie

2. Spediteure und sonstige Zollvertreter, soweit sie nach § 4d des Steuerberatungsgesetzes zur Hilfeleis-
tung in Steuersachen befugt sind.

Der Fiskalvertreter nach Satz 1 Nummer 2 muss im Geltungsbereich des Steuerberatungsgesetzes anséssig
sein und darf die Regelung fiir Kleinunternehmer nach § 19 nicht in Anspruch nehmen.*

In § 22e Absatz 1 wird die Angabe ,,die Fiskalvertretung der in § 22a Abs. 2 mit Ausnahme der in § 3 des
Steuerberatungsgesetzes genannten® durch die Angabe ,.eine Fiskalvertretung durch die in § 22a Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 genannte* ersetzt.

Artikel 6
Anderung des Lastenausgleichsgesetzes

Das Lastenausgleichsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBI. I S. 845; 1995 1

S. 248), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 236) gedndert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

§ 327 Absatz 2 und 3 wird durch die folgenden Absétze 2 und 3 ersetzt:

»(2) Zur geschiftsmifigen Vertretung vor den Ausgleichsbehorden und den Beschwerdeausschiissen sind

neben Rechtsanwilten zugelassen:

1.

Personen und Gesellschaften, soweit sie nach § 3 Satz 1 oder § 4c Absatz 2 des Steuerberatungsgesetzes zur
Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind, sowie Verwahrer und Verwalter fremden oder zu treuen Hénden
oder zu Sicherungszwecken iibereigneten Vermdgens, soweit sie hinsichtlich dieses Vermodgens nach § 4e
des Steuerberatungsgesetzes zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind,

von den zustdndigen obersten Bundesbehdrden oder den Landesregierungen anerkannte Verbédnde, deren
Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschiftsbetrieb gerichtet ist, sofern die Verbénde ihre Mitglieder
unentgeltlich vertreten und die Vertretung in unter den Dritten Teil dieses Gesetzes fallenden Angelegenhei-
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ten zu ihren satzungsméBigen Aufgaben gehort; diesen Verbdnden kann die Vertretung durch den Leiter des
Landesausgleichsamtes untersagt werden,

a) wenn die Vertretung ganz oder iiberwiegend von Personen ausgeiibt wird, denen nach § 12 Absatz 1
Nummer 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes eine Registrierung zu versagen wire, und wenn geriigte
Mingel in dieser Hinsicht nicht in angemessener Zeit abgestellt werden,

b) wenn ihre Rechtsform zur Umgehung der erforderlichen Zulassung missbraucht wird,

¢) wenn sie fiir ihre rechtsbesorgende Téatigkeit Werbung treiben, es sei denn, dass es sich nur um Hinweise
handelt, die nur fiir ihre Mitglieder bestimmt sind.

(3) Diein Absatz 2 genannten Personen, Gesellschaften und Verbédnde sind, soweit sie zur geschaftsméafi-
gen Vertretung vor den Ausgleichsbehdrden und den Beschwerdeausschiissen zugelassen sind, auch zur ge-
schiftsmiBigen Rechtsberatung in den unter den Dritten Teil dieses Gesetzes fallenden Angelegenheiten befugt.

Artikel 7
Anderung des Gewerbesteuergesetzes

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBI. I S. 4167),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 69) geéndert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1. In§ 16 Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe ,,200 durch die Angabe ,,280 ersetzt.
2. § 36 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Absatz 5a wird folgender Absatz 5b eingefiigt:

»(5b) § 16 Absatz 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum
und Fundstelle dieses Gesetzes] ist erstmals fiir den Erhebungszeitraum 2027 anzuwenden.

b) Die bisherigen Absétze 5b und 5¢c werden zu den Absétzen Sc und 5d.

Artikel 8
Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes

Das Grunderwerbsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBI. 1 S. 418,
1804), das zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 387) gedndert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 1 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Gehort zum Vermogen einer Gesellschaft ein inldndisches Grundstiick, so unterliegen der
Steuer:

1. ein Rechtsgeschift, das den Anspruch auf Ubertragung eines oder mehrerer Anteile der Gesell-
schaft begriindet, wenn durch die Ubertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 90 vom Hun-
dert der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers oder in der Hand von herrschenden
und abhéngigen Unternehmen oder abhéngigen Personen oder in der Hand von abhéngigen Unter-
nehmen oder abhingigen Personen allein vereinigt werden wiirden;

2. die Vereinigung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 90 vom Hundert der Anteile der Ge-
sellschaft, wenn kein schuldrechtliches Geschéft im Sinne der Nummer 1 vorausgegangen ist;
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3. ein Rechtsgeschift, das den Anspruch auf Ubertragung unmittelbar oder mittelbar von mindestens
90 vom Hundert der Anteile der Gesellschaft begriindet;

4.  der Ubergang unmittelbar oder mittelbar von mindestens 90 vom Hundert der Anteile der Gesell-
schaft auf einen anderen, wenn kein schuldrechtliches Geschift im Sinne der Nummer 3 voraus-
gegangen ist.

b) Absatz 3a Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,»Soweit ein Rechtsvorgang nicht nach Absatz 3 der Steuer unterliegt, gilt als Rechtsvorgang im Sinne
des Absatzes 3 auch ein solcher, aufgrund dessen ein Rechtstrager unmittelbar oder mittelbar oder teils
unmittelbar, teils mittelbar eine wirtschaftliche Beteiligung in Héhe von mindestens 90 vom Hundert
an einer Gesellschaft, zu deren Vermogen ein inldndisches Grundstiick gehort, innehat.*

¢) Nach Absatz 3a wird der folgende Absatz 3b eingefligt:

,»(3b) Absatz 2a oder Absatz 2b gilt nicht, soweit Anteile in Erfiillung eines Rechtsgeschéfts im
Sinne des Absatzes 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des Absatzes 3a nach Abschluss dieses Rechts-
geschifts iibergehen oder die Anteile nach Absatz 3 Nummer 2 oder Nummer 4 oder nach Absatz 3a
iibergehen.

2. § 8 Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Sétze ersetzt:

,Erstreckt sich der Erwerbsvorgang im Sinne des § 1 Absatz 1, 2, 3 oder 3a auf ein noch zu errichtendes
Gebéiude, ist der Wert des Grundstiicks abweichend von § 157 Absatz 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes nach
den tatsichlichen Verhéltnissen im Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebdudes mafigebend. Dies gilt ebenso,
wenn die Anderung des Gesellschafterbestandes im Sinne des § 1 Absatz 2a oder 2b oder das Rechtsgeschiift
oder der Anteilsiibergang im Sinne des § 1 Absatz 3 oder 3a auf einem vorgefassten Plan zur Bebauung eines
Grundstiicks beruht.*

3. § 13 wird wie folgt gedndert:
a) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:
.

a) bei der Vereinigung von mindestens 90 vom Hundert der Anteile an einer Gesellschaft in
der Hand

aa) des Erwerbers: der Erwerber und die Gesellschaft, der das Grundstiick gehort;

bb) mehrerer Unternehmen oder Personen: diese Beteiligten und die Gesellschaft, der das
Grundstiick gehort;

b) bei der Ubertragung vereinigter Anteile von mindestens 90 vom Hundert an einer Gesell-
schaft: die an dem Erwerbsvorgang als Vertragsteile beteiligten Personen und die Gesell-
schaft, der das Grundstiick gehort;™.

b) Nummer 8 wird durch die folgende Nummer 8 ersetzt:

»3.  beil der wirtschaftlichen Beteiligung von mindestens 90 vom Hundert an einer Gesellschaft: der
Rechtstriager, der die wirtschaftliche Beteiligung innehat und die Gesellschaft, der das Grund-
stiick gehort.*

4. § 16 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 4a wird gestrichen.
b) Absatz 5 Satz 2 wird gestrichen.
5. § 19 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Die Anzeigepflichtigen haben innerhalb von einem Monat, nachdem sie von dem anzeigepflichti-
gen Vorgang Kenntnis erhalten haben, den Vorgang anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn der Vorgang
von der Besteuerung ausgenommen ist.*
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6. Nach § 23 Absatz 27 werden die folgenden Absitze 28 und 29 eingefligt:

,»(28) § 1 Absatz 2a bis 3b, § 8 Absatz 2 Satz 2 und 3, § 13 Nummer 5 und Nummer 8, § 19 Absatz 3 in
der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes] sind erstmals auf Erwerbsvorgiange anzuwenden, die nach dem [einsetzen: Datum des Tages
der Verkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes] verwirklicht werden.

(29) Fiir Erwerbsvorginge, bei denen die Anteile in Erfiillung eines vor dem ... [einfiigen: Datum des
Tages nach der Verkiindung] abgeschlossenen Rechtsgeschifts im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder
Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a nach dem [einfiigen: Datum des Tages der Verkiindung] ibergehen, er-
folgt eine Besteuerung ausschlieSlich nach § 1 Absatz 3 und 3a in der Fassung vom ... [einfiigen: Darum des
Tages der Verkiindung]; die Anwendung des § 16 Absatz 4a ist ausgeschlossen.*

Artikel 9
Anderung des Kreditzweitmarktforderungsgesetzes

Das Kreditzweitmarktforderungsgesetz vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 411) wird wie folgt ge-
andert:

Die Artikel 30 und 36 Absatz 5 werden gestrichen.

Artikel 10
Anderung der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

Die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung vom 23. Juli 2014 (BGBI. I S. 1222), die zu-letzt durch Artikel
15 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (BGBI. I S. 3000) geéndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

§ 8 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Das meldende deutsche Finanzinstitut hat die Daten nach den Absdtzen 1 und 2 bis zum 31. Juli des
folgenden Kalenderjahres nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz im Wege der Datenferniibertragung an das
Bundeszentralamt fiir Steuern zu tibermitteln. Liegt dem meldenden deutschen Finanzinstitut fiir eine spezifizierte
Person der Vereinigten Staaten von Amerika die US-amerikanische Steueridentifikationsnummer nicht vor, so
koénnen zusitzlich gemeldet werden:

1. die Steueridentifikationsnummer oder das funktionale Aquivalent jedes Anséssigkeitsstaates, wenn die elekt-
ronisch durchsuchbaren Kontoinformationen des meldenden deutschen Finanzinstituts diese Angaben ent-
halten, und

2. das Geburtsdatum.*

Artikel 11
Folgeinderungen

(1) Das Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBI. I
S. 1902), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2024 (BGBL. 2024 I Nr. 185) geédndert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

§ 95 wird gestrichen.
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(2) Die Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mirz 2001 (BGBI. 1 S. 442,
2262;20021S. 679), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 237) gedndert
worden, wird wie folgt gedndert:

1.  § 33 Absatz 1 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

»3.  in Offentlich-rechtlichen und berufsrechtlichen Streitigkeiten iiber Angelegenheiten, die durch den Ers-
ten Teil, den Zweiten und den Sechsten Abschnitt des Zweiten Teils sowie durch § 159 des Steuerbe-
ratungsgesetzes geregelt werden,*.

2. § 62 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gedndert:
a) In Nummer 4 wird die Angabe ,,§ 4 Nr. 8 durch die Angabe ,,§ 4a“ ersetzt.
b) In Nummer 5 wird die Angabe ,,Nr. 11 gestrichen.

(3) Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBI. I S. 557), die zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 10. Mérz 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 64) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In § 41a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 4 durch die Angabe ,,§ 4c Absatz 2 Nummer 2 ersetzt.

(4) Das Geldwéschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBI. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 27. Dezember 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 438) gedndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. In§ 2 Absatz 1 Nummer 12 wird die Angabe ,,die in § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten
Vereine™ durch die Angabe ,,Lohnsteuerhilfevereine, ersetzt.

2. In§ 50 Nummer 7a wird die Angabe ,,Vereine nach § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes* durch die
Angabe ,,.Lohnsteuerhilfevereine* ersetzt.

Artikel 12
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absidtze 2 und 3 am 1. September 2026 in Kraft.
(2) Artikel 1 Nummer 8 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

(3) Die Artikel 1 Nummer 12, 13, 17 und 19 Buchstabe b, Artikel 3 Nummer 3, die Artikel 7 bis 10 treten
am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Berlin, den 19. Mai 2026

Jens Spahn, Alexander Hoffmann und Fraktion
Dr. Matthias Miersch und Fraktion
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

I Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

1. Neuregelung der Befugnis zur beschriinkten Hilfeleistung in Steuersachen

Die Befugnis zur beschrinkten geschéftsméfigen Hilfeleistung in Steuersachen soll neu geregelt werden, um ein
systematischeres Regelungsgefiige herzustellen.

Das Steuerberatungsgesetz (StBerG) unterscheidet zwischen der unbeschrénkten und der beschriankten geschéfts-
maBigen Hilfeleistung in Steuersachen. Wihrend die unbeschrinkte geschéftsméfige Hilfeleistung in Steuersa-
chen grundsétzlich den in § 3 Satz 1 Nummer 1 StBerG genannten Berufstriagerinnen und Berufstrager vorbehal-
ten ist, besteht in § 4 StBerG ein umfangreicher, aber abschlieBender Katalog, nach dem bestimmte Personen und
Vereinigungen in beschrinktem Umfang zur geschiftsmaBigen Hilfeleistung befugt sind. Der daraus resultierende
generelle Ausschluss von anderen als den dort genannten Tétigkeiten und Berufen von der beschrdnkten ge-
schiftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen soll mit der Neuregelung abgeschafft werden. Gleichzeitig soll bei
der beschrinkten geschéftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen kiinftig zwischen deren Erbringung als Haupt-
leistung oder als Nebenleistung differenziert werden.

2. Erweiterung der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen

Durch die Neuregelung der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen nach § 6 StBerG sollen auch ,,Tax Law
Clinics* an oder im Umfeld von Hochschulen zuldssig werden, bei denen unter Anleitung besonders qualifizierter
Person zu Ausbildungszwecken altruistische Hilfeleistung in Steuersachen angeboten wird. Das ehrenamtliche
Engagement soll damit gestérkt und die Gewinnung von Nachwuchskriften gefordert werden.

3. Modernisierung der Vorschriften iiber Lohnsteuerhilfevereine

Bei den geltenden Vorschriften zu den Lohnsteuerhilfevereinen besteht aufgrund des am 1. Januar 2024 in Kraft
getretenen Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 10. August 2021 (MoPeG; BGBI. 1
S. 3436) Anpassungsbedarf. Vor dem Hintergrund der drohenden Handelndenhaftung gemil § 54 Absatz 2 des
Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB) sollen kiinftig nur eingetragene Vereine als Lohnsteuerhilfevereine anerkannt
werden konnen. Dariiber hinaus soll neben der Bezeichnung ,,Lohnsteuerhilfeverein® im Rechtsverkehr auch die
Kurzbezeichnung ,,LStHV* zuléssig werden.

Des Weiteren sollen die gesamten Vorsghriften iiber die Lohnsteuerhilfevereine (§§ 13 bis 31 StBerG) — teilweise
mit kleineren punktuellen inhaltlichen Anderungen und Ergénzungen — systematisch neu geordnet werden.

4. Wegfall des Leitererfordernisses bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerbe-
ratern

Das Leitungserfordernis bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern ist durch den
digitalen Fortschritt und neue Arbeitsformen iiberholt und nicht mehr zeitgemaf. Durch die Neuregelung des § 34
Absatz 2 StBerG-E sollen die Voraussetzungen, unter denen weitere Beratungsstellen unterhalten werden diirfen,
vereinfacht werden. Das Leitungserfordernis soll aufgrund digitaler Kommunikationsmoglichkeiten entfallen.

5. Anhebung des Gewerbesteuer-Mindesthebesatzes

Der bisherige Mindesthebesatz von 200 Prozent bietet noch zu hohe Anreize fiir rein steuermotivierte Unterneh-
mensverlagerungen. Mit der Anhebung des Mindesthebesatzes auf 280 Prozent soll derartigen Gestaltungen von
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Unternehmen unter Nutzung von Niedrighebesatzkommunen daher kiinftig in noch stirkerem Mal3e als es bisher
schon der Fall ist entgegengewirkt werden.

6. Umkehr des Besteuerungsvorrangs im Grunderwerbsteuergesetz

Der bisherige Besteuerungsvorrang der Ergéinzungstatbestdnde im GrEStG konnen zu einer zweifachen Besteue-
rung desselben Lebenssachverhalts fiihren und gehen damit iber die gesetzgeberische Intention hinaus. Die Um-
kehr des Besteuerungsvorrangs 16st diese Konstellation und fiihrt im Bereich der Ergéinzungstatbestinde die Sys-
tematik der Grundtatbestdnde fort, bei denen vorrangig das Verpflichtungsgeschift besteuert wird.

1I. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1. Neuregelung der Befugnis zur beschriinkten Hilfeleistung in Steuersachen (§§ 4 ff. StBerG)

Die geschiftsméBige Hilfeleistung in Steuersachen ist zum Schutz der Rechtsuchenden, des Rechtsverkehrs und
der Rechtsordnung vor unqualifizierter Hilfeleistung nach § 2 Absatz 1 Satz 2 StBerG grundsitzlich den in § 3
StBerG genannten Personen und Gesellschaften vorbehalten. Dabei handelt es sich zum einen um Steuerberate-
rinnen und Steuerberater, Steuerbevollméchtigte, Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwilte, européischen Rechtsan-
wiltinnen und Rechtsanwilte, Wirtschaftspriiferinnen und Wirtschaftspriifer sowie vereidigte Buchpriiferinnen
und Buchpriifer. Zum anderen sind auch Berufsausiibungsgesellschaften nach den §§ 49, 50 StBerG und den
§§ 59b, 59¢ der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), Wirtschaftspriifungs- und Buchpriifungsgesellschaften
sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch Gesellschaften nach § 44b Absatz 1 der Wirtschaftspriiferordnung
zur unbeschrinkten Hilfeleistung in Steuersachen befugt.

Dieser Vorbehalt erfihrt in § 4 StBerG eine Durchbrechung. Nach dieser Vorschrift sind die darin genannten
Personen und Vereinigungen unter besonderen Voraussetzungen und unter Beachtung bestimmter Beschrédnkun-
gen zur geschiftsmaBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Diese sogenannten Teilerlaubnistriger diirfen —
korrespondierend mit der Beschrankung des Beratungsumfangs — iiberwiegend geschéftsméfig Hilfe in Steuersa-
chen leisten, ohne ein vergleichbares Qualifikationsniveau nachweisen zu miissen. Der heterogene Ausnahmeka-
talog in § 4 StBerG hat zuletzt die Frage der Systematik und Kohérenz der Befugnisse zur geschéftsmaBigen
Hilfeleistung in Steuersachen aufgeworfen.

Vor diesem Hintergrund sieht der Entwurf eine vollstindige Neuregelung der beschriankten geschéftsméfigen
Hilfeleistung in Steuersachen vor. In diesem Zusammenhang soll insbesondere auf die Aufnahme eines abschlie-
Benden Katalogs verzichtet werden.

Die Neuregelung soll kiinftig in den §§ 4 bis 4e StBerG-E untergliedert werden:
—  Lohnsteuerhilfevereine (§ 4 StBerG-E)
—  Vereine von Land- und Forstwirten (§ 4a StBerG-E)

—  Berufs- und Interessenvereinigungen sowie genossenschaftliche Priifungsverbidnde und Treuhandstellen
(§ 4b StBerG-E)

—  Offentliche und 6ffentlich anerkannte Stellen, Notarinnen und Notare sowie Patentanwiltinnen und Patent-
anwilte (§ 4c StBerG-E)

—  Spediteurinnen und Spediteure sowie sonstige Zollvertreter (§ 4d StBerG-E)
—  Nebenleistungen (§ 4e StBerG-E)
a) Lohnsteuerhilfevereine (§ 4 StBerG-E)

Die Befugnis der Lohnsteuerhilfevereine zur Hilfeleistung bei der Einkommensteuer soll kiinftig in einer eigen-
standigen Vorschrift geregelt werden.

Inhaltlich orientiert sich die Befugnis in weiten Teilen an der bisherigen Regelung nach § 4 Nummer 11 StBerG.
Abweichend von den bislang in § 4 Nummer 11 Buchstabe ¢ StBerG vorgesehenen Beschrinkungen verzichtet
die vorgeschlagene Neufassung auf die Aufhahme von Betragsgrenzen und erweitert insoweit die Beratungsbe-
fugnis von Lohnsteuerhilfevereinen. Die Betragsgrenzen haben in jiingerer Vergangenheit vereinzelt dazu ge-
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fiihrt, dass die Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen bei im Ubrigen unverinderten Sachverhalten aus-
schlieBlich aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen entfallen ist. Dieser Problematik kdnnte zwar mit einer
erneuten Erhhung der Betragsgrenzen begegnet werden, allerdings wire die Beibehaltung von Betragsgrenzen
im Hinblick auf den VerhédltnismaBigkeitsgrundsatz sachlich nur noch schwer zu rechtfertigen. Denn die steuer-
rechtliche Komplexitit beispielsweise bei Einkiinften aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) steht weder
mit der Anzahl der Mietobjekte noch mit der Miethohe zwingend in sachlichem Zusammenhang.

b) Vereine von Land- und Forstwirten (§ 4a StBerG-E)

Die Befugnis der Vereine von Land- und Forstwirten soll ebenfalls in einer eigenstindigen Vorschrift geregelt
werden. In inhaltlicher Hinsicht orientiert sie sich weitestgehend an dem bisherigen § 4 Nummer 8 StBerG.

¢) Berufs- und Interessenvereinigungen sowie genossenschaftliche Priifungsverbénde und Treuhandstel-
len (§ 4b StBerG-E)

Durch den neuen § 4b StBerG-E soll in Anlehnung an § 7 RDG die Befugnis zur geschéftsméfigen Hilfeleistung
in Steuersachen von Berufs- und Interessenvereinigungen sowie genossenschaftlichen Priifverbdnden im Rahmen
ihres satzungsmafBigen Aufgabenbereichs geregelt werden. Die Vorschrift nimmt den Regelungsgehalt des bishe-
rigen § 4 Nummer 6 und 7 StBerG auf.

Die in § 4b Absatz 2 StBerG-E festgelegten Mindestvoraussetzungen, die fiir die Erbringung der Hilfeleistung in
Steuersachen erfiillt sein miissen, sollen bei einer Gesamtbetrachtung der neuen Vorschriften ein systematisches
und kohédrentes Regelungsgefiige schaffen

d) Offentliche und éffentlich anerkannte Stellen, Notarinnen und Notare sowie Patentanwiiltinnen und
Patentanwilte (§ 4c StBerG-E)

In dem neuen § 4c StBerG-E wird geregelt, dass die genannten 6ffentlichen und 6ffentlich anerkannten Personen
und Stellen, Notarinnen und Notare sowie Patentanwiltinnen und Patentanwilte innerhalb des ihnen zugewiese-
nen Aufgaben- und Zustindigkeitsbereichs beziehungsweise im Rahmen ihrer Befugnisse nach der Bundes-
notarordnung (BNotO) oder der Patentanwaltsordnung (PAO) zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind.

e) Spediteurinnen und Spediteure sowie sonstige Zollvertreterinnen und Zollvertreter (§ 4d StBerG-E)

Speditionsunternehmen sind derzeit nach § 4 Nummer 9 Buchstabe a StBerG in Eingangsabgabensachen und bei
der verbrauchsteuerlichen Behandlung von Waren im Warenverkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europii-
schen Union zur Hilfeleistung befugt. Sonstige Unternehmen sind momentan nach § 4 Nummer 9 Buchstabe b
StBerG zur Hilfeleistung befugt, soweit diese im Zusammenhang mit der Zollbehandlung in Eingangsabgabensa-
chen erfolgt. Diese auf eine Spezialmaterie beschrinkten Befugnisse sollen durch den neuen § 4d StBerG-E bei-
behalten werden, da sie der Vereinfachung der Abléufe bei der Zollverwaltung beziiglich der verschiedenen Zoll-
verfahren sowie der Erhebung von Einfuhrabgaben dienen. Zum Schutz des Rechtsuchenden vor unsachgemafer
Hilfeleistung in Steuersachen darf die Hilfeleistung nur nach Mafgabe des § 4b Absatz 2 StBerG-E erfolgen.

f) Nebenleistungen (§ 4e StBerG-E)

§ 4e StBerG-E stellt das Kernstiick der Neuregelung dar. Hierdurch soll die beschrinkte geschaftsmaBige Hilfe-
leistung in Steuersachen ohne die ausdriickliche Nennung von bestimmten Tatigkeiten oder Berufen als Neben-
leistung zu einer anderen Tatigkeit zuldssig werden, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tétigkeitsbild
gehort. Der Umfang der Befugnis bestimmt sich im Einzelfall. Er ist ausdriicklich nicht auf Erlduterungen allge-
meiner Art beschrinkt, sondern kann insbesondere auch die Stellung von Antrégen umfassen.

2. Erweiterung der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen (§ 6 StBerG)

Durch die Neuregelung der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen nach § 6 StBerG sollen auch ,,Tax Law
Clinics* an oder im Umfeld von Hochschulen zuldssig werden, bei denen zu Ausbildungszwecken unter Anleitung
einer besonders qualifizierten Person altruistische Hilfeleistung in Steuersachen angeboten wird. Dadurch soll das
ehrenamtliche Engagement gestirkt und die Gewinnung von Nachwuchskréften geférdert werden.
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3. Modernisierung der Vorschriften iiber Lohnsteuerhilfevereine (§§ 13 ff. StBerG)

Die Neuregelung der Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen soll zum Anlass genommen werden, die
Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils (§§ 13 bis 31 StBerG) insgesamt systematisch neu zu ordnen
und sprachliche Anpassungen vorzunehmen. Uberdies sollen punktuell inhaltliche Anderungen und Ergdnzungen
erfolgen.

a) Eingetragener Verein als Anerkennungsvoraussetzungen

Fiir die Anerkennung eines Vereins als Lohnsteuerhilfeverein ist derzeit nach § 14 Absatz 1 Satz 1 StBerG unter
anderem Voraussetzung, dass es sich um einen rechtsfahigen Verein im Sinne der §§ 21 ff. BGB handelt. Durch
die mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts am 1. Januar 2024 in Kraft getretene
Anderung des § 54 Absatz 1 Satz 1 BGB gelten kiinftig auch fiir den Idealverein ohne Rechtspersonlichkeit die
vereinsrechtlichen Vorschriften der §§ 24 bis 53 BGB entsprechend. Dadurch ist im Vereinsrecht der ,,nicht
rechtsfahige® Idealverein nunmehr als rechtsfahig anerkannt.

Seit dem 1. Januar 2024 kann demnach ein rechtsfahiger Verein im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 1 StBerG auch
ein nicht eingetragener Idealverein sein, der als Lohnsteuerhilfeverein anerkannt werden konnte. Fiir eine Beibe-
haltung der derzeitigen Fassung des § 14 Absatz 1 Satz 1 StBerG spricht zwar grundsitzlich die gesetzgeberische
Entscheidung, nicht eingetragene Vereine mit eingetragenen Vereinen rechtlich nahezu gleich zu stellen. Hinzu
kommt, dass die mit der Eintragung in das Vereinsregister verbundenen Kosten entfallen wiirden. Dagegen spricht
jedoch im besonderen Mafle die bei einem nicht eingetragenen Verein geméal § 54 Absatz 2 BGB drohende Han-
delndenhaftung.

SchlieBt ein Vorstandsmitglied eines eingetragenen Vereins ein Rechtsgeschéft fiir den Verein ab, berechtigt und
verpflichtet dies allein den Verein. Das Vorstandsmitglied muss hierbei deutlich machen, dass es flir den Verein
handelt (Offenkundigkeitsprinzip) und iiber Vertretungsmacht verfiigen. Nur wenn es an einer dieser Vorausset-
zungen fehlt, kommt eine personliche Haftung nach § 164 Absatz 2 BGB beziehungsweise § 179 BGB in Be-
tracht. Verletzt ein Vorstandsmitglied Vertragspflichten des Vereins, haftet hierfiir gegeniiber dem Vertrags-
partner wegen der Zurechnung seines Handelns gemif3 § 31 BGB allein der Verein. Organschaftliche Pflichten
obliegen den Vorstandsmitgliedern nur gegeniiber dem Verein, nicht aber gegeniiber Dritten wie Vereinsglaubi-
gern oder den Vereinsmitgliedern. Eine AuBlenhaftung kann sich daher nur aus anderen Rechtsgriinden ergeben.

Im Gegensatz dazu regelt § 54 Absatz 2 BGB ausdriicklich die Handelndenhaftung nicht eingetragener Vereine.
Demnach haftet der Handelnde aus einem Rechtsgeschéft, das im Namen des Vereins ohne Rechtspersonlichkeit
einem Dritten gegeniiber vorgenommen wird, personlich. Daraus ergébe sich ein Haftungsrisiko fiir Organe und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines nicht im Vereinsregister eingetragenen Lohnsteuerhilfevereins, da sie im
Namen und im Auftrag des Lohnsteuerhilfevereins titig werden.

Zur Vermeidung einer drohenden Handelndenhaftung gemil3 § 54 Absatz 2 BGB besteht deshalb bei den Vor-
schriften iiber die Lohnsteuerhilfevereine Anpassungsbedarf. Voraussetzung fiir die Anerkennung als Lohnsteu-
erhilfeverein soll deshalb kiinftig die Eintragung in das Vereinsregister sein. Die mit der Eintragung in das Ver-
einsregister verbundenen Kosten diirften unter Beriicksichtigung der iiblicherweise langfristigen Tétigkeit von
Lohnsteuerhilfevereinen nicht ins Gewicht fallen.

b) Kurzbezeichnung ,,LStHV*

Lohnsteuerhilfevereine sollen kiinftig bei der in den Vereinsnamen aufzunehmenden Bezeichnung ein Wahlrecht
zwischen der Bezeichnung ,,Lohnsteuerhilfeverein® oder der Kurzbezeichnung ,,LStHV* erhalten. Derzeit ist der
Verein nach § 18 StBerG verpflichtet, die Bezeichnung ,,.Lohnsteuerhilfeverein® in den Vereinsnamen aufzuneh-
men. Dies fiihrt in der Praxis teilweise zu ldngeren und damit wenig einprdgsamen Vereinsnamen. Um Abhilfe
zu schaffen, soll der Regelungsgehalt des § 18 StBerG daher im Zuge der Neustrukturierung in § 18 Absatz 1
Nummer 1 StBerG-E iiberfiihrt und um die Kurzbezeichnung ,,LStHV* ergéinzt werden.

¢) Belehrung iiber die Verschwiegenheitspflicht

Zukiinftig sollen Personen, derer sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der geschéaftsmaBigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen bedient, in Textform zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Der Lohnsteuerhilfeverein hat nach § 22
Absatz 1 StBerG-E die geschiftsmadBige Hilfeleistung in Steuersachen unter anderem verschwiegen auszuiiben.
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Nach § 22 Absatz 3 StBerG-E hat er alle Personen, derer er sich bei der geschiftsmaBigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen bedient, zur Einhaltung dieser Pflicht anzuhalten. Die vorgesehene Belehrungspflicht stellt sicher, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lohnsteuerhilfevereine Kenntnis von dieser Pflicht haben. Dies dient
sowohl dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor den Folgen eines etwaigen Verstofes gegen die
Verschwiegenheitspflicht, als auch dem Schutz der Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins, die dem Lohnsteuer-
hilfeverein im Rahmen der Beratung sensible personliche Steuerdaten anvertrauen. Eine vergleichbare Verpflich-
tung existiert auch fiir Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Steuerbevollméchtigte (§ 62 StBerG).

d) Weitere Anderungen

In § 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG-E ist vorgesehen, dass die Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts des Berichts
iiber die Geschéftspriifung an die Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins kiinftig auch in Textform erfolgen kann.
Damit soll die Méglichkeit der Ubersendung per E-Mail erdffnet und der fortschreitenden Digitalisierung Rech-
nung getragen werden. Derzeit sieht § 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG noch eine schriftliche Bekanntgabe des
wesentlichen Inhalts der Priifungsfeststellungen vor.

Uberdies sollen in § 21 StBerG-E zur Vertreterversammlung erginzende Vorgaben in Anlehnung an das Genos-
senschaftsgesetz aufgenommen werden. Aullerdem soll die Gebiihr fiir die Bearbeitung eines Antrags auf Aner-
kennung als Lohnsteuerhilfeverein (§ 15 Absatz 2 StBerG-E) an die Gebiihr fiir die Bearbeitung eines Antrags
auf Anerkennung einer Berufsausiibungsgesellschaft angeglichen werden.

4. Wegfall des Leitungserfordernisses bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steu-
erberatern (§ 34 StBerG)

Das Leitungserfordernis bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern ist durch den
digitalen Fortschritt und neue Arbeitsformen iiberholt und nicht mehr zeitgemal3. Durch die Neuregelung des § 34
Absatz 2 StBerG-E sollen die Voraussetzungen, unter denen weitere Beratungsstellen unterhalten werden diirfen,
vereinfacht werden. Das Leitungserfordernis soll aufgrund digitaler Kommunikationsmdglichkeiten entfallen.

5. Beteiligungen an steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaften (§ 55a StBerG)

Der Entwurf sieht aus Griinden der Rechtssicherheit und zur Sicherung der Integritit von Steuerberaterinnen und
Steuerberatern eine Klarstellung in § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG-E vor, dass anerkannte Wirtschaftspriifungsge-
sellschaften und anerkannte Buchpriifungsgesellschaften sich an einer steuerberatenden Berufsausiibungsgesell-
schaft beteiligen diirfen, wenn sie mit Ausnahme des § 55b Absatz 3 StBerG ihrerseits die Anerkennungsvoraus-
setzungen nach § 53 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StBerG erfiillen.

6. Neustrukturierung der Buligeldvorschriften im StBerG (§§ 160 ff. StBerG)

Die Aufteilung der Tatbestiande, BuBgelddrohungen, Verfolgungszustéindigkeiten und sonstige Verfahrensbestim-
mungen auf fiinf Paragraphen (§§ 160 bis 164 StBerG) entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die
Ausgestaltung von Buligeldvorschriften aulerhalb des Gesetzes iiber Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Die ohne-
hin aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils des StBerG erforderliche
Uberarbeitung der §§ 162 und 163 StBerG soll deshalb zum Anlass genommen werden, die BuBgeldvorschriften
insgesamt in eine zeitgemalhe Ausgestaltung zu iiberfithren. Einzelne Tatbestinde die nur an begiinstigende ver-
waltungsrechtliche Vorschriften ankniipfen, die dem Betroffenen bestimmte Handlungsweisen ermoglichen, sol-
len dabei entfallen.

7. Erweiterung der Vollmachtvermutung auf Notarinnen und Notare sowie Patentanwiéltinnen und Pa-
tentanwilte (§ 80 AO)

Notarinnen und Notare sowie Patentanwéltinnen und Patentanwélte unterliegen ebenso wie Rechtsanwéltinnen
und Rechtsanwilte sowie Steuerberaterinnen und Steuerberater strengen berufsrechtlichen Rechten und Pflichten,
weshalb die Vollmachtvermutung des § 80 Absatz 2 Satz 1 AO kiinftig auch fiir sie gelten soll. Dies fiihrt auch
zu einer Verfahrensvereinfachung, da Vollmachten im Einzelfall nicht mehr grundsétzlich vorzulegen sind.
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8. Sonstige Anderungen im Steuerberatungsrecht

Im Ubrigen sollen in verschiedenen weiteren Normen des StBerG, der Verordnung zur Durchfiihrung der Vor-
schriften liber Lohnsteuerhilfevereine (DVLStHV), der AO, des Umsatzsteuergesetzes (UStG), des Lastenaus-
gleichsgesetzes (LAG) und des Geldwischegesetzes (GwG) kleinere Anderungen inhaltlicher, systematischer,
rechtsformlicher und sprachlicher Art erfolgen.

9. Anderung im Gewerbesteuergesetz
In § 16 Absatz 4 Satz 2 GewStG wird der Gewerbesteuer-Mindesthebesatz auf 280 Prozent angehoben.
10. Anderungen im Grunderwerbsteuergesetz

Der Vorrang der Besteuerung des Signings wird in einem neuen Absatz 3b des § 1 GrEStG geregelt. Die Absitze
3 und 3a werden in der Folge angepasst. Aufgrund dessen sind weitere Folgednderungen der Bemessungsgrund-
lage, der Steuerschuldner und der Verfahrensvorschriften erforderlich.

In § 19 Absatz 3 GrEStG werden die Fristen der Beteiligten einheitlich auf einen Monat festgelegt.

111. Alternativen

Hinsichtlich der Regelungen der Befugnis zu beschrénkter und unentgeltlicher geschiaftsmaBiger Hilfeleistung in
Steuersachen bestdnde mit Ausnahme der Vorschrift iiber die Befugnis der Lohnsteuerhilfevereine theoretisch die
Moglichkeit, diese Vorschriften insgesamt aufzuheben. Es wiirden insoweit die Regelungen des RDG gelten,
insbesondere die §§ 5, 7 und 8 RDG. In diesem Fall wéren jedoch die mit der Hilfeleistung in Steuersachen ver-
bundenen Besonderheiten nicht gesondert geregelt, was die Anwendbarkeit der Normen erschweren wiirde.

Fiir die iibrigen Regelungen bestehen keine Alternativen.

Iv. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderungen des StBerG (Artikel 1), der Finanzgerichtsordnung
(FGO, Artikel 11 Absatz 2) und der PAO (Artikel 11 Absatz 3) ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des
Grundgesetzes (GG) (Strafrecht, Rechtsanwaltschaft, Notariat, Rechtsberatung).

Fiir die Anderung der AO (Artikel 3) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Ab-
satz 5 GG.

Fiir die Anderung des UStG (Artikel 5) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105
Absatz 2 Satz 2 Alternative 1 GG, da das Steueraufkommen diesbeziiglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht.

Fiir die Anderung des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG, Artikel 11 Absatz 1) folgt die Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 6 GG (Angelegenheiten der Fliichtlinge und Vertriebenen).

Fiir die Anderung des LAG (Artikel 6) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 9 GG (Kriegsschiden und Wiedergutmachung).

Fiir die Anderung des GwG (Artikel 11 Absatz 4) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft). Fiir den Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung
hat der Bund nach Artikel 72 Absatz 2 GG das Gesetzgebungsrecht, da die Regelungen zur Wahrung der Rechts-
und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich sind. Angesichts der internationalen und zu-
gleich innerstaatlich ldnderiibergreifenden Dimensionen der Geldwésche und des Terrorismus kann eine effektive
Verhinderung der Geldwésche sowie der Terrorismusfinanzierung nur durch bundeseinheitliche Regelungen hin-
reichend gewihrleistet werden. Auch zur Wahrung der Wirtschaftseinheit sind die Regelungen erforderlich, da
abweichende Landerregelungen erhebliche Nachteile fiir die Gesamtwirtschaft mit sich brachten; unterschiedliche
Umsetzungen in den einzelnen Bundesldndern wiirden Schranken und Hindernisse fiir den Wirtschaftsverkehr im
Bundesgebiet schaffen.
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Fiir die Anderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 7) ergibt sich die Gesetzgebungs-kompetenz des Bundes
aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative i. V. m. Artikel 72 Absatz 2 GG. Danach hat der Bund das
Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhiltnisse im Bundesgebiet oder
die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung
erforderlich macht. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse erforderlich.

Die Gesetzgebungskompetenz fiir das GrEStG (Artikel 8) folgt aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative
GG.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europiischen Union und vilkerrechtlichen Vertrigen

1. Richtlinie 2006/123/EG (Dienstleistungsrichtlinie)

Die von dem Entwurf erfassten Dienstleistungen fallen in den Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie
(Richtlinie 2006/123/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 {iber Dienstleis-
tungen im Binnenmarkt, ABL. L 376 vom 27. Dezember 2006, S. 36). Der Entwurf steht mit den Bestimmungen
dieser Richtlinie im Einklang und entspricht insbesondere den Vorgaben der Artikel 9 und 15 der Dienstleistungs-
richtlinie.

Nach Artikel 9 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie diirfen Genehmigungen fiir die Aufnahme und die Aus-
iibung einer Dienstleistungstitigkeit nur vorgesehen werden, wenn diese nicht diskriminierend sowie durch zwin-
gende Griinde des Allgemeinwohls gerechtfertigt und verhdltnismaBig sind. Der Entwurf sieht in § 14 StBerG-E
fiir Lohnsteuerhilfevereine eine Anerkennungspflicht vor, diese erfiillt die Voraussetzungen des Artikels 9 Ab-
satz 1 der Dienstleistungsrichtlinie. Die Anerkennungspflicht dient zum einen dem Schutz der Verbraucherinnen
und Verbraucher sowie der Dienstleistungsempfangerinnen und Dienstleistungsempfénger, aber auch dem Schutz
der geordneten (Steuer-)Rechtspflege und ist auf das zur Erreichung dieses Ziels unbedingt erforderliche Maf3
beschrinkt. Eine reine Aufsicht durch nachtrédgliche Kontrolle kommt als milderes Mittel nicht in Betracht, da
diese nicht geeignet wire, die mit der Anerkennungspflicht verfolgten Ziele zu erreichen. Mit der Anerkennung
soll sichergestellt werden, dass der Lohnsteuerhilfeverein iiber diejenigen Strukturen verfiigt, durch die eine un-
qualifizierte Hilfeleistung in Steuersachen vermieden wird, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu schiitzen.
Die entsprechenden Strukturen miissen in der Vereinssatzung angelegt sein, die nachtraglich nicht ohne Weiteres
gedndert werden kann. Weiteres Ziel der Anerkennung ist zudem sicherzustellen, dass der Pflicht zur Vorhaltung
einer Haftpflichtversicherung entsprochen wurde. Eine nur nachtrégliche Kontrolle konnte etwaige Schéaden fiir
die Verbraucherinnen und Verbraucherinnen sowie Dienstleistungsempfingerinnen und Dienstleistungsempfan-
ger nicht verhindern. Die Anerkennung ist aulerdem erforderlich, um eine Aufsicht zu ermdglichen und die Wah-
rung der Pflichten durchzusetzen.

Nach Artikel 15 Absatz 6 der Dienstleistungsrichtlinie sind neue Anforderungen an die Aufnahme oder Ausiibung
der Dienstleistungstitigkeiten in den in Absatz 2 aufgezihlten Bereichen unzuléssig, es sei denn, die Anforderun-
gen erfiillen die in Artikel 15 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie aufgefiihrten Bedingungen. Neue Anforde-
rungen miissen daher nicht diskriminierend sein (Buchstabe a), durch einen zwingenden Grund des Allgemeinin-
teresses gerechtfertigt (Buchstabe b) und verhéltnisméBig (Buchstabe c) sein. Von dem Entwurf betroffen ist ins-
besondere der Bereich ,,Anforderungen, die die Aufnahme der betreffenden Dienstleistungstétigkeit aufgrund ih-
rer Besonderheiten bestimmten Dienstleistungserbringern vorbehalten®. Ob eine neue Anforderung im Sinne des
Artikels 15 Absatz 6 der Dienstleistungsrichtlinie geschaffen wird, ist unklar, da sich der Entwurf zwar nicht
darauf beschriankt den bestehenden Vorbehalt der steuerberatenden Dienstleistungen aufzuheben, im Vergleich
zur bisherigen Rechtslage materiell durch die Schaffung des § 4e StBerG-E jedoch eine erhebliche Lockerung der
bisher geltenden Anforderungen bedeutet. Die neu formulierten Anforderungen des Entwurfs sind jedoch jeden-
falls nach Artikel 15 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie gerechtfertigt. Sie enthalten keine Diskriminierungen
aufgrund der Staatsangehorigkeit oder des Sitzes. Soweit Einschrankungen aufrechterhalten werden, sind diese
erforderlich und angemessen.

Die in der Kapitalbindungsvorschrift (§ 55a StBerG) vorgesehene klarstellende Ergénzung betrifft insbesondere
mehrstockige Gesellschaften, die besondere Gefahren fiir die Unabhéngigkeit der einzelnen Berufstragerinnen
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und Berufstriager schaffen. Diese Beschriankung ist daher durch ein zwingendes Allgemeininteresse gerechtfertigt,
das auch von der Dienstleistungsrichtlinie anerkannt wird (Artikel 25 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie).

Der Entwurf wird in Ubereinstimmung mit Artikel 15 Absatz 7 und Artikel 44 Absatz 2 der Dienstleistungsricht-
linie der Europdischen Kommission notifiziert.

2. Richtlinie (EU) 2018/958 (VerhiltnisméiBigkeitsrichtlinie)

Der Entwurf fillt zudem in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 des Européischen Parlaments
und des Rates vom 28. Juni 2018 iiber eine VerhiltnisméBigkeitspriifung vor Erlass neuer Berufsreglementierun-
gen (ABL L 173 vom 09. Juli 2018, Seite 25 bis 34). Die VerhédltnisméBigkeitspriifung wurde gemal} § 42a der
Gemeinsamen Geschéiftsordnung der Bundesministerien vom 28. Juli 2000 (GMBI 2000, Seite 526), zuletzt ge-
andert durch Beschluss vom 29. Juli 2024 (GMBI 2024, Seite 534), durchgefiihrt. Die Regelungen geniigen dem
Grundsatz der VerhiltnisméBigkeit. Sie enthalten keine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehorigkeit oder
des Wohnsitzes. Gesetzgeberisches Ziel dieses Vorhabens ist unter anderem eine umfassende, systematische und
kohérente Neuregelung der beschriankten geschiaftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen. Es soll ein zeitgema-
Ber, in sich schliissiger, systematischer und kohdrenter Rechtsrahmen fiir die Hilfeleistung in Steuersachen ge-
schaffen werden, der gleichzeitig die Qualitét der steuerlichen Beratung sicherstellt. Dadurch soll der Schutz der
Verbraucherinnen und Verbraucher vor unqualifizierter Hilfeleistung in Steuersachen sichergestellt und die ge-
ordnete (Steuer-)Rechtspflege gewahrt werden. Mit der Neuregelung wird auBBerdem das Ziel verfolgt, die Anfor-
derungen, die sich aus dem Grundrecht der Berufsfreiheit sowohl nach dem Grundgesetz als auch nach der Charta
der Grundrechte der Europdischen Union ergeben (vergleiche hierzu Erwigungsgrund 1 der Richtlinie (EU)
2018/958), auch bei den gesetzlichen Regelungen der geschiaftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen umzuset-
zen.

a) Neuregelung der Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen (§§ 4 ff. StBerG-E)

Der Entwurf sieht bei der Befugnis zur beschriankten Hilfeleistung in Steuersachen drei wesentliche Liberalisie-
rungen vor: Die Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen soll erweitert werden (§ 4 StBerG-E), die Hilfe-
leistung in Steuersachen als Nebenleistung im Zusammenhang mit einer anderen Tatigkeit soll kiinftig zuldssig
sein, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tétigkeitsbild gehort (§ 4e StBerG-E) und Buchhalterinnen
und Buchhalter soll das Anlegen von Kontenplédnen als Téatigkeit einfacher Art (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-
E) ermdglicht werden.

Die Vorschriften iiber die beschriankte geschéftsmifBige Hilfeleistung in Steuersachen sind zur Erreichung des
Zieles des Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der geordneten (Steuer-)Rechtspflege geeignet
und gehen nicht tiber das zur Erreichung des Ziels erforderliche Maf} hinaus. Im Einzelnen:

aa) Wen sollen die Vorschriften schiitzen?

Auch kiinftig soll die Hilfeleistung in Steuersachen geschéftsmaBig nur von Personen und Vereinigungen ausiibt
werden diirfen, die hierzu befugt sind (§ 2 Absatz 1 Satz 1 StBerG). Dies dient dem Schutz der Rechtsuchenden,
des Rechtsverkehrs und der Rechtsordnung vor unqualifizierter Hilfeleistung in Steuersachen (§ 2 Absatz 1 Satz 2
StBerG).

Die verbleibende Einschrinkung, dass die entgeltliche geschéftsméfBige Hilfeleistung in Steuersachen grundsétz-
lich den Angehdrigen bestimmter Berufe (Steuerberater, Rechtsanwiéltinnen und Rechtsanwilte, européischen
Rechtsanwiltinnen und europiischen Rechtsanwiélte, Wirtschaftspriiferinnen und Wirtschaftspriifer sowie verei-
digten Buchpriiferinnen und vereidigte Buchpriifer) vorbehalten bleibt, ist mit Blick auf die Komplexitit des
Steuerrechts nicht nur zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch zur Wahrung der geord-
neten (Steuer-)Rechtspflege angezeigt. Die zur unbeschriankten geschéftsméafBigen Hilfeleistung in Steuersachen
befugten Personen, die geméf § 62 Absatz 2 FGO vor den Finanzgerichten vertretungsbefugt sind, unterliegen
strengen Berufsrechten mit scharfen Sanktionsrechten, die bei der Verletzung von Berufspflichten anzuwenden
sind. Diese Berufspflichten sind Voraussetzung dafiir, dass Steuerberaterinnen und Steuerberater ihre Funktion
als unabhingige Organe der Steuerrechtspflege wahrnehmen konnen. Entsprechendes gilt fiir Rechtsanwiltinnen
und Rechtsanwilte, die Organe der Rechtspflege sind, sowie die weiteren Personen und Gesellschaften, die zur
unbeschréankten Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind.
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bb) Welche Risiken sollen durch die Vorschriften minimiert beziehungsweise welche Vorteile sollen die
MafBinahme maximiert werden, um die Ziele des 6ffentlichen Interesses zu verfolgen? Wie werden die
Vorschriften eingesetzt, um diese Ziele zu erreichen?

Im Kern sollen die Rechtsuchenden, also die Dienstleistungsempfanger, vor Schiden und Nachteilen geschiitzt
werden, die daraus resultieren konnen, dass sie in Unkenntnis ihre Steuerrechtsangelegenheiten einem Dritten
anvertrauen, der nicht iiber eine hinreichend fachliche Qualifikation verfiigt und deshalb eine ordnungsgemafBe
und fachlich qualifizierte Hilfeleistung in Steuersachen nicht sichergestellt ist, obwohl dies bei einer Beratung
und Vertretung in einer Rechtsangelegenheit zu erwarten wére. Hierbei sind nicht nur mdgliche nachteilige finan-
zielle Auswirkungen auf das Vermdgen von Dienstleistungsempféngern zu beriicksichtigen, sondern auch etwa-
ige steuerstraf- oder buBigeldrechtliche Konsequenzen, die sich gegebenenfalls aus unterbliebenen, unrichtigen
oder unvollstdndigen Angaben gegeniiber Finanzbehorden im Zusammenhang mit einer unqualifizierten Hilfe-
leistung in Steuersachen ergeben konnen.

Die Vorschriften (§§ 4 bis 4e und § 6 StBerG-E) enthalten differenzierte sachliche und personliche Vorausset-
zungen unter denen eine geschéftsméfBige Hilfeleistung in Steuersachen erbracht werden darf. Diese orientieren
sich an dem Schwierigkeitsgrad der zu erbringenden Tétigkeiten.

cc) Wird das Ziel auf kohiirente und systematische Weise verfolgt?

Mit der im vorliegenden Entwurf vorgesehenen Neuregelung der beschrankten geschiftsmifBigen Hilfeleistung in
Steuersachen (§§ 4 bis 4e StBerG-E) soll unter bestimmten Voraussetzungen, die dem Schutz der Rechtsuchenden
dienen, weiteren Personen und Vereinigungen die geschéftsméfBige Hilfeleistung in Steuersachen ermdglicht wer-
den. Dabei soll aus systematischen Griinden und zur Sicherstellung der Kohirenz der Regelungen stringent un-
terschieden werden, ob die entgeltliche geschéftsmiBige Hilfeleistung in Steuersachen als Hauptleistung oder als
Nebenleistung im Zusammenhang mit einer anderen Tatigkeit erbracht wird. Im Fall der Erbringung der ge-
schiftsmaBigen Hilfeleistung in Steuersachen als Hauptleistung erscheint es geboten, hohere Anforderungen an
die fachlichen Qualifikationen zu stellen, als im Fall der Erbringung der Hilfeleistung in Steuersachen als Neben-
leistung, die im Zusammenhang mit einer anderen Téatigkeit erbracht wird. Gleichwohl soll auch in letzterem Fall
zur Sicherstellung einer entsprechenden Beratungsqualitét nicht gédnzlich darauf verzichtet werden, dass die hil-
feleistende Person iiber entsprechende Steuerrechtskenntnisse verfiigt.

Durch die in den §§ 4 ff. StBerG-E vorgesehenen Ausnahmen von dem Grundsatz, dass die geschéftsméBige
Hilfeleistung in Steuersachen bestimmten Berufsgruppen vorbehalten ist, entsteht ein mit Blick auf die Verhalt-
nisméBigkeit ausdifferenziertes Regelungsgefiige, das das Ziel des Schutzes der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher auf kohérente und systematische Weise verfolgt:

Sofern die geschéftsmaBige Hilfeleistung in Steuersachen als Hauptleistung erbracht wird, unterliegt diese — wie
bislang schon — zumindest sachlichen Einschrinkungen. Dies betrifft zum einen Berufs- und Interessenvereini-
gungen sowie genossenschaftliche Priifungsverbéinde, die fiir ihre Mitglieder und fiir die Mitglieder der ihnen
angehdrenden Vereinigungen oder Einrichtungen im Rahmen des satzungsméfBigen Aufgabenbereichs geschifts-
méBig Hilfeleistung in Steuersachen erbringen (§ 4b StBerG-E). Zum anderen betrifft dies die in § 4c Absatz 1
Nummer 4 StBerG-E genannten Verbinde und Trager, die nur im Rahmen ihres Aufgaben- und Zusténdigkeits-
bereichs zur geschiftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. SchlieBlich sollen auch Spediteure und
sonstige Zollvertreter in einem sachlichen eng begrenzten Rahmen zur geschiftsméifigen Hilfeleistung in Steuer-
sachen befugt sein (§ 4d StBerG-E). Fiir die in diesem Rahmen zuldssige geschéftsméBige Hilfeleistung in Steu-
ersachen sieht der Entwurf zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung vor, dass diejenige Person, durch die
oder unter deren Anleitung die Hilfeleistung erbracht wird, iiber eine hinreichende fachliche Qualifikation verfii-
gen muss (§ 4b Absatz 2 StBerG-E). Vor dem Hintergrund, dass die geschiaftsmaBige Hilfeleistung in Steuersa-
chen zumindest sachlichen und teilweise auch personellen Beschrankungen unterliegt, erscheint ein genereller
Berufstriagervorbehalt zur Erreichung der angestrebten Ziele jedoch nicht erforderlich.

Gleiches gilt fiir Lohnsteuerhilfevereine, die nach § 4 StBerG-E zur geschiftsméBigen Hilfeleistung in Steuersa-
chen befugt sind. Bei Lohnsteuerhilfevereinen, die nur in einem sachlich und personell begrenzten Umfang Hilfe
in Steuersachen leisten diirfen, wird der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Verpflichtung
sichergestellt, dass die Leitung einer Beratungsstelle, die bestimmte fachliche Voraussetzungen erfiillen muss
(§ 20 StBerG-E). Hinzu kommt, dass Lohnsteuerhilfevereine einer behdrdlichen Aufsicht (§ 27 StBerG-E) unter-
liegen. Bei Vereinen von Land- und Forstwirten, die nach § 4a StBerG-E zur geschéftsmafigen Hilfeleistung in
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Steuersachen befugt sind, wird die Erreichung des Ziels durch die Verpflichtung zur Beratung durch eine Person,
die zum Fiihren der Bezeichnung ,,Landwirtschaftliche Buchstelle* berechtigt ist, sichergestellt (§ 4a Absatz 3
StBerG-E). Hierbei handelt es sich um Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Rechtsanwéltinnen und
Rechtsanwilte, die eine entsprechende Sachkunde auf dem Gebiet der Hilfeleistung in Steuersachen fiir land- und
forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes haben.

In den Fillen des § 4b Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 StBerG-E bestehen andere aufsichtsrechtliche
MafBnahmen, um die sachgerechte Ausiibung der geschiftsmaBigen Hilfeleistung in Steuersachen auszuiiben. Bei-
spielsweise kann bei den in § 4b Absatz 1 Nummer 3 StBerG-E genannten Personen und Stellen bei Unzuléng-
lichkeiten die fiir ihre Anerkennung zustéindige Landesbehorde die erforderlichen MaBinahmen ergreifen und ge-
gebenenfalls die Anerkennung widerrufen.

Wird die geschiftsméBige Hilfeleistung in Steuersachen hingegen als Nebenleistung im Zusammenhang mit einer
anderen Tatigkeit erbracht, gelten weitaus weniger strenge Voraussetzungen, da insoweit bei der Hilfeleistung in
Steuersachen der Nebenleistungscharakter {iberwiegt und von einer deutlich weniger starken Beeintrachtigung
der angestrebten Ziele auszugehen ist. Die geschiftsméfige Hilfeleistung in Steuersachen darf im Zusammenhang
mit einer anderen Tatigkeit erbracht werden, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tétigkeitsbild gehort
(§ 4e Satz 1 StBerG-E). Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist nach ihrem Inhalt, Umfang und sachlichen Zusam-
menhang mit der Haupttdtigkeit unter Beriicksichtigung der fiir die Haupttétigkeit erforderlichen Steuerrechts-
kenntnisse zu beurteilen (§ 4e Satz 2 StBerG-E). Der Entwurf verzichtet mithin auf die im bisherigen § 4 StBerG
enthaltene abschlieBende Aufzihlung der zur geschiftsmaBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen
und Vereinigungen und 6fthet die Befugnis zur Erbringung von Hilfeleistungen in Steuersachen als Nebenleis-
tung.

Diein § 6 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 StBerG-E fiir die Erbringung einer unentgeltlichen
Hilfeleistung vorgesehenen Voraussetzungen runden das ausdifferenzierte System der Hilfeleistung in Steuersa-
chen ab. Denn im Bereich der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen (§ 6 Absatz 1 Nummer 3 StBerG-E)
kénnen zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher grundsitzlich keine strengeren Anforderungen gelten
als bei einer entgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen. Vor dem Hintergrund, dass eine geschiftsmaBige Hilfe-
leistung in Steuersachen in sachlich oder zumindest personlich beschrinktem Umfang nach den im Entwurf vor-
gesehenen Vorschriften zum Teil auch unter Anleitung einer fachlich hinreichend qualifizierten Person erbracht
werden darf, ist es zur Vermeidung von Wertungswiderspriichen geboten, eine Anleitung auch im Bereich der
unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen zu erlauben. Andernfalls liefe man Gefahr, dass die Gesamtsyste-
matik, die mit Blick auf den Verbraucherschutz zwischen einer unbeschrénkten entgeltlichen Hilfeleistung in
Steuersachen, einer beschrinkten entgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen und einer unentgeltlichen Hilfeleis-
tung in Steuersachen unterscheidet und deren Voraussetzungen in Abhéngigkeit vom jeweiligen Befugnisumfang
bestimmt sind, inkohdrent werden wiirde. Hinzu kommt, dass Rechtssuchende, die eine unentgeltliche Hilfeleis-
tung in Steuersachen in Anspruch nehmen, nicht in gleich hohem Maf3e wie bei der Inanspruchnahme einer ent-
geltlichen Hilfeleistung schiitzenswert sind.

Mit anderen Regelungen, insbesondere solchen, die sich auf den Verbraucherschutz beschrianken wiirden, konnten
insbesondere das Ziel der Wahrung der geordneten (Steuer-)Rechtspflege nicht in vergleichbarer Weise erreicht
werden. Dies beinhaltet unter anderem auch eine mogliche Regelung zur Verpflichtung zum Abschluss einer
Berufshaftpflichtversicherung aus Verbraucherschutzgriinden, da Rechtssuchende im Falle von Beratungsfehlern
die Darlegungs- und Beweislast fiir die Geltendmachung eines etwaigen Schadensersatzanspruchs trifft.

dd) Gibt es wissenschaftliche und technologische Entwicklungen, die die Informationsasymmetrie zwi-
schen dem Erbringer einer Dienstleistung und Verbraucherinnen und Verbraucher wirksam verrin-
gern konnten?

Die Informationsasymmetrie zwischen rechtskundigen Berufsangehorigen und rechtsunkundigen Rechtsuchen-
den kann im Bereich des Steuerrechts zwar durch die Recherchen von Einzelfragen in der Literatur oder im In-
ternet sowie durch den Einsatz von Steuersoftware verringert werden. Allerdings setzt eine zutreffende steuer-
rechtliche Wiirdigung eines Sachverhalts in der Regel eine umfassende steuerrechtliche Kenntnis im materiellen
Steuerrecht und im Verfahrensrecht voraus, die durch nicht durch die Recherche von Einzelfragen oder den Ein-
satz einer Steuersoftware vollsténdig ersetzt werden kann. Im Ubrigen kann davon ausgegangen werden, dass der
Einsatz von Kiinstlicher Intelligenz bei einem entsprechenden Nutzerverhalten die Informationsasymmetrie wei-
ter verringern wird. Die diesbezliglichen Entwicklungen bleiben aber abzuwarten.
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ee) Anforderungen in Bezug auf Qualifikation und vorbehaltene Titigkeiten: Welcher Zusammenhang
besteht zwischen dem Umfang der dem Beruf vorbehaltenen Titigkeiten und der erforderlichen be-
ruflichen Qualifikation? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Komplexitit der Aufgaben
und der erforderlichen beruflichen Qualifikation (insbesondere, wenn die Titigkeiten unter Auf-
sicht/Verantwortung einer ordnungsgemif} qualifizierten Fachkraft ausgeiibt werden)?

Die Befugnis zur unbeschrinkten geschiftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen soll weiterhin grundsitzlich
den Angehdrigen der steuerberatenden Berufe vorbehalten bleiben, da nur diese iiber die hierfiir erforderlichen
umfassenden steuerrechtlichen Kenntnisse verfiigen. Erst nach einer umfassenden steuerrechtlichen Wiirdigung
des jeweiligen Einzelfalls kann abschlieBend beurteilt werden, ob die gegebenenfalls zu erstellende Steuererkla-
rung beziehungsweise Steueranmeldung komplexere Schwierigkeiten aufweist.

Dies betrifft insbesondere auch die Umsatzsteuer-Voranmeldung, bei der es sich nicht eine Tatigkeit ,,einfacher
Art“ im Sinne einer mechanischen Tatigkeit handelt und die vor diesem Hintergrund auch kiinftig den Angehori-
gen der steuerberatenden Berufe vorbehalten bleiben soll. Die Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung ergibt
sich nicht allein aus den Daten der Erfassung der Geschiftsvorfille. Vielmehr bedarf es einer rechtlichen Wiirdi-
gung im Einzelfall.

Mit der Umsatzteuer-Voranmeldung wird eine endgiiltig entstandene Steuer nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 UStG
angemeldet und entrichtet, wobei die Steuer fiir den Voranmeldungszeitraum in der Steuer flir den Besteuerungs-
zeitraum (Kalenderjahr) aufgeht und die Umsatzsteuer-Voranmeldungsfestsetzung durch die Umsatzsteuerjahres-
festsetzung im Sinne von § 124 Absatz 2 AO dadurch ,,auf andere Weise erledigt™ wird. Die Umsatzsteuer-Vo-
ranmeldung ist gleichwohl nicht mit Lohnsteuer-Anmeldungen vergleichbar, die (Bilanz-)Buchhalter schon nach
derzeitiger Rechtslage erstellen diirfen. So werden auf der Umsatzsteuer-Voranmeldungsfestsetzung beruhende
VollstreckungsmaBBnahmen, festgesetzte Verspatungszuschldge, die Auszahlung eines an einen Dritten abgetrete-
nen Vorsteueriiberschusses oder die Filligkeit von Vorauszahlungen und eine dadurch entstandene Aufrech-
nungslage durch den spéteren Umsatzsteuerjahresbescheid nicht beriihrt.

Zwar nimmt die Umsatzsteuerjahressteuerfestsetzung die Vorauszahlungsbescheide in ihren Regelungsgehalt und
damit materiell-rechtlich den Inhalt der Steuerfestsetzungen fiir die Voranmeldungszeitrdume in sich auf und die
Voranmeldungsfestsetzung ist keiner materiellen Bestandskraft in dem Sinne fahig, dass sie — mit gegeniiber dem
Umsatzsteuerjahresbescheid durchsetzbarer Verbindlichkeit — iiber das Bestehen einer Umsatzsteuerschuld ent-
scheidet. Gleichwohl ist trotz der ,,Vorldufigkeit” der Voranmeldungsfestsetzung diese einer Vertrauensschutzre-
gelung nach § 176 Absatz 2 AO zuginglich, sodass der Steuerpflichtige auch im Verhéltnis zur Umsatzsteuerjah-
ressteuerfestsetzung davor geschiitzt wird, dass sich ein Rechtsakt, der Eingang in die Umsatzsteuer-Voranmel-
dung gefunden hat, spéter als mit der Rechtsordnung nicht vereinbar erweist.

Dies verdeutlicht, trotz eines gewissen Vorldufigkeitscharakters, dass die Umsatzsteuer-Voranmeldung keine Ta-
tigkeit ,,einfacher Art* im Sinne einer mechanischen Tétigkeit ist.

Die Angaben in der Umsatzsteuer-Voranmeldung sind zudem wahrheitsgemal nach bestem Wissen und Gewissen
zu machen (§ 150 Absatz 2 AO). Diese Wahrheitspflicht ist von strafrechtlicher Relevanz, da die Nichtabgabe
der Umsatzsteuer-Voranmeldung oder unrichtige oder unvollstindige Angaben in der abgegebenen Umsatzsteuer-
Voranmeldung (oder das Unterlassen einer gebotenen Berichtigung, § 153 AO) den objektiven Tatbestand der
Steuerhinterziehung (§ 370 Absatz 1 Nummer 1 und 2 AO) erfiillen kénnen

Anders liegt der Fall bei der bloBen Ubermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung. Hierbei handelt es sich um
eine Tétigkeit, die schon bislang nicht zu den vorbehaltenen Tétigkeiten gehort und unter den Voraussetzungen
des § 87d AO auch von Dritten vorgenommen werden darf. Entsprechendes gilt nach § 2 Absatz 3 Nummer 2
StBerG-E fiir die Durchfiihrung mechanischer Arbeitsgdnge bei der Fiihrung von Biichern und Aufzeichnungen,
die firr die Besteuerung von Bedeutung sind. Hinsichtlich des Anlegens von Kontenpldnen, das eine Hilfe in
Steuersachen darstellt und fiir das bislang keine Ausnahme vorhanden ist, soll kiinftig eine Ausnahme in § 6
Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E geschaffen werden. Beim Anlegen von Kontenplédnen handelt es sich um eine
einfache Tétigkeit, da in der Regel auf standardisierte Kontenrahmen zuriickgegriffen wird. Der Entwurf sicht
vor, dass diese Tatigkeit kiinftig Buchhalterinnen und Buchhaltern erlaubt werden soll.
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aaa) Welcher Grad an Autonomie wird den Berufsangehorigen bei der Ausiibung des Berufs eingerdumt?

Die Angehorigen der steuerberatenden Berufe konnen ihren Beruf bei Einhaltung der Berufspflichten der jewei-
ligen Berufsgesetze frei und autonom ausiiben. Im Bereich der beschriankten Hilfeleistung in Steuersachen beste-
hen nur bei Lohnsteuerhilfevereinen bestimmte Vorgaben, unter denen die Hilfeleistung in Steuersachen erbracht
werden darf. Im Bereich der Nebenleistung bestehen bei Erfiillung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 4e
StBerG-E keine weiteren Einschrankungen.

bbb)Tragen die organisatorischen und aufsichtsrechtlichen Malinahmen, die fiir Berufsangehorige gelten
sollen, zum Erreichen des angestrebten Ziels bei (insbesondere, wenn die Titigkeiten unter Auf-
sicht/Verantwortung einer ordnungsgemif} qualifizierten Fachkraft ausgeiibt werden)?

Die zur beschriankten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen und Vereinigungen unterliegen — abgese-
hen von den Lohnsteuerhilfevereinen — keinen besonderen organisatorischen und aufsichtsrechtlichen MafB3nah-
men. Bei Lohnsteuerhilfevereinen sollen aufsichtsrechtlichen Manahmen die Einhaltung der Anforderungen in
Bezug auf die Qualifikation erfiillen.

ff) Konnen die vorbehaltenen Tiitigkeiten mit anderen Berufen geteilt werden, und wenn nein, warum
nicht?

Die unbeschrinkte Hilfeleistung in Steuersachen ist bereits nach geltendem Recht nicht nur Steuerberaterinnen
und Steuerberatern sowie Steuerbevollméchtigten vorbehalten. Berufe, die {iber eine vergleichbare Qualifikation
und ein vergleichbares Berufsrecht mit einer Aufsicht und Berufspflichten verfiigen, sind ebenfalls zur unbe-
schrinkten Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Dabei handelt es sich namentlich um Rechtsanwiltinnen und
Rechtsanwiilte, europdische Rechtsanwiltinnen und europdische Rechtsanwiélte, Wirtschaftspriiferinnen und
Wirtschaftspriifer sowie vereidigte Buchpriiferinnen und vereidigte Buchpriifer. Dariiber hinaus sind, wie darge-
legt, nach den §§ 4 ff. StBerG-E zahlreiche weitere Personen und Vereinigungen zur Hilfeleistung in Steuersachen
in beschranktem Umfang befugt.

gg) Warum sind die bestehenden Vorschriften spezifischer oder allgemeiner Art (zum Beispiel Produkt-
sicherheitsvorschriften, Verbraucherschutzgesetze, Strafen/strafrechtliche Sanktionen bei illegaler
Berufsausiibung) unzureichend, um das angestrebte Ziel zu erreichen und das 6ffentliche Interesse zu
schiitzen?

Die Vorschriften iiber die Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen dienen dem Schutz von Rechtsuchenden,
des Rechtsverkehrs und der Rechtsordnung vor unqualifizierter Hilfeleistung in Steuersachen. Nur durch die vor-
gesehenen Vorgaben lésst sich das angestrebte Ziel des Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie
die Wahrung der geordneten (Steuer-)Rechtspflege erreichen. Andere Vorschriften existieren nicht. Allgemeine
zivilrechtliche Schadensersatzvorschriften, die gegebenenfalls zu einem Schadensersatzanspruch bei Beratungs-
fehlern fiihren kdnnen, sind nicht geeignet, um das Ziel gleichermafB3en zu erreichen, da sie nur darauf ausgerichtet
sind, die finanziellen Folgen der Beratungsfehler auszugleichen und strafrechtliche Verantwortlichkeiten unbe-
rlihrt lassen. Zudem wiirde Verbraucherinnen und Verbrauchern die Darlegungs- und Beweislast fiir einen etwa-
igen Schadensersatzanspruch treffen.

hh) Gibt es eine Moglichkeit, weniger restriktive Mittel zur Erreichung dieser Ziele einzusetzen (zum Bei-
spiel freiwillige Verhaltenskodizes/Zertifizierungssysteme, Regulierung der allgemeinen und berufli-
chen Bildung, Schutz der Berufsbezeichnung, Regulierung nur fiir bestimmte Formen der Berufsaus-
iibung, System von Ex-post-Kontrollen, Haftungsregeln, Offnung der vorbehaltenen Titigkeiten fiir
benachbarte Berufe)?

Grundsitzlich sind weniger restriktive Mittel, wie die Etablierung eines Zertifizierungssystems sowie der Schutz
der Berufsbezeichnung, denkbar. Bei einer Aufgabe der Vorbehaltsaufgaben, zum Beispiel durch die Etablierung
eines Zertifizierungssystems mit einem Schutz der Berufsbezeichnung, wére aber zu beriicksichtigen, dass eine
Zertifizierung auf Freiwilligkeit basieren wiirde und insbesondere die Beratung durch nicht-zertifizierte Personen
zu einem erheblichen Qualitdtsverlust fiithren wiirde, was nicht nur entsprechende Auswirkungen auf die Rechts-
suchenden, sondern auf die Rechtsordnung insgesamt zur Folge hitte.

Der vorliegende Entwurf sieht aber eine weitestmdgliche Offnung der vorbehaltenen Titigkeiten durch eine Aus-
weitung der Befugnis zur beschriankten Hilfeleistung in Steuersachen in Steuersachen vor: Die Befugnis von
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Lohnsteuerhilfevereinen soll erweitert werden (§ 4 StBerG-E), die Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleis-
tung im Zusammenhang mit einer anderen Tétigkeit soll kiinftig zuléssig sein, wenn sie als Nebenleistung zum
Berufs- oder Tétigkeitsbild gehort (§ 4e StBerG-E) und Buchhalterinnen und Buchhalter soll das Anlegen von
Kontenplédnen als Tatigkeit einfacher Art (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E) ermdglicht werden.

ii) Gibt es alternative Wege zum Erwerb der geforderten Berufsqualifikation (zum Beispiel andere Aus-
bildungswege oder eine Anerkennung von Berufserfahrung)?

Das Bestehen der Steuerberaterpriifung ist Voraussetzung fiir die Bestellung zur Steuerberaterin oder zum Steu-
erberater. Die Zulassung zur Steuerberaterpriifung setzt nach § 36 Absatz 1 StBerG voraus, dass Bewerberinnen
und Bewerber ein wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Hochschulstudium oder ein ande-
res Hochschulstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen hat und danach
praktisch titig gewesen sind. Bewerberinnen und Bewerber sind nach § 36 Absatz 2 StBerG alternativ unter an-
derem auch dann zur Steuerberaterpriifung zuzulassen, wenn sie eine Abschlusspriifung in einem kaufménnischen
Ausbildungsberuf bestanden haben oder eine andere gleichwertige Vorbildung besitzt und nach Abschluss der
Ausbildung praktisch titig waren. Dariiber hinaus besteht die Moglichkeit zur Ablegung einer Eignungspriifung
(§ 36a StBerG).

Demgegeniiber ist die Befugnis zur beschrinkten Hilfeleistung in Steuersachen hinsichtlich der Anforderungen
an die Qualifikation an niedrigschwellige Voraussetzungen gekniipft, da der personliche oder sachliche Anwen-
dungsbereich der Hilfeleistung auf bestimmte Personengruppen, auf bestimmte Einkunftsarten oder auf einen
sektorspezifischen Bereich beschrinkt ist.

ji) Wie wiirde sich die Maflnahme insgesamt auswirken (zum Beispiel in Bezug auf den Grad des Wett-
bewerbs auf dem Markt, die Qualitiit der Dienstleistungen, die Wahlmaoglichkeiten der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher und die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr
innerhalb der EU)?

Die Erweiterung der Hilfeleistung in Steuersachen fiihrt insbesondere im Bereich der Hilfeleistung, die als Ne-
benleistung zu einem anderen Beruf erbracht wird, zu einer Steigerung der Wahlmoglichkeiten der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher und wirkt sich positiv auf den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der Europdischen
Union aus.

b) Beteiligung von Wirtschaftspriifungs- und Buchpriifungsgesellschaften an steuerberatenden Berufs-
ausiibungsgesellschaften (§ 55a StBerG-E)

aa) Wen sollen die Vorschriften schiitzen? Welche Risiken sollen durch die Vor-schriften minimiert be-
ziehungsweise welche Vorteile sollen die Mainahme maximiert werden, um die Ziele des éffentlichen
Interesses zu verfolgen? Wie werden die Vorschriften eingesetzt, um diese Ziele zu erreichen?

Die Vorschrift soll die unabhéingige Berufsausiibung der Steuerberaterinnen und Steuerberater sicherstellen, die
wiederum unerléssliche Grundlage fiir eine qualifizierte, gewissenhafte und unabhéngige Beratung von Dienst-
leistungsempfingerinnen und Dienstleistungsempfangern, einschlieBlich Verbraucherinnen und Verbrauchern,
ist. Sie dient damit dem Verbraucherschutz und der Wahrung einer geordneten (Steuer-)Rechtspflege.

Fiir die Ausilibung der Tatigkeit von Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die Organe der Steuerrechtspflege
sind (§ 32 Absatz 2 Satz 1 StBerG), ist es zwingend, dass es nicht zu Interessenkonflikten kommt. Dies setzt
insbesondere voraus, dass sich Steuerberaterinnen und Steuerberater in einer Position der (finanziellen) Unabhén-
gigkeit gegeniiber staatlichen Stellen und anderen Wirtschaftsteilnehmerinnen und Wirtschaftsteilnehmer befin-
den, deren Einfluss sie nicht ausgesetzt sein diirfen. Das Fehlen einer finanziellen Unabhingigkeit kann dazu
fithren, dass wirtschaftliche Uberlegungen im Zusammenhang mit reinen Finanzinvestitionen, die auf einen kurz-
fristigen Gewinn ausgerichtet sind, eine wichtigere Rolle spielen, als solche, die ausschlieBlich auf die Interessen
der Mandantinnen und Mandanten gerichtet sind. Zudem besteht die Gefahr, dass bei reinen Finanzinvestitionen
ein faktischer oder zumindest mittelbarer Einfluss auf die Geschéftsfithrung oder die Tatigkeiten der steuerbera-
tenden Berufsausiibungsgesellschaft entsteht, durch den im Wesentlichen oder sogar ausschlieBlich an der Ge-
winnerzielung ausgerichtete Entscheidungen herbeigefiihrt werden konnten. Dies stellt ein Risiko fiir Mandantin-
nen und Mandanten dar, da sich dies negativ auf die Qualitdt der Dienstleistungen auswirken kann, das durch die
vorgesehenen Vorgaben ausgeschlossen werden soll. Gerade mehrstockige Gesellschaften schaffen besondere
Gefahren fiir die Unabhéngigkeit der einzelnen Berufstriagerinnen und Berufstriger.
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bb) Gibt es eine Moglichkeit, weniger restriktive Mittel zur Erreichung dieser Ziele einzusetzen (zum Bei-
spiel freiwillige Verhaltenskodizes/Zertifizierungssysteme, Regulierung der allgemeinen und berufli-
chen Bil-dung, Schutz der Berufsbezeichnung, Regulierung nur fiir bestimmte Formen der Berufsaus-
iibung, System von Ex-post-Kontrollen, Haftungsregeln, Offnung der vorbehaltenen Titigkeiten fiir
benachbarte Berufe)?

Mildere Mittel, wie beispielsweise Vorgaben fiir die Mitglieder des Geschiftsfiihrungs- oder Aufsichtsorgans
oder Transparenzpflichten, sind nicht in gleicher Weise geeignet, die Unabhingigkeit und Integritét der Steuer-
beraterinnen und Steuerberater zu sichern, da mit der Investition eine faktische oder mittelbare Einflussnahme auf
die Entscheidung in einer steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaft fortbestehen wiirde.

cc) Gibt es wissenschaftliche und technologische Entwicklungen, die die Informationsasymmetrie zwi-
schen dem Erbringer einer Dienstleistung und Verbraucherinnen und Verbraucher wirksam verrin-
gern konnten?

Fiir Mandantinnen und Mandanten, die in Steuerangelegenheiten Rechtsrat bei einer Steuerberaterin oder einem
Steuerberater suchen, oder sich von dieser oder diesem vor den Gerichten vertreten lassen, ist es essentiell, dass
sie auf eine unabhéngige und nur an ihren Bediirfnissen ausgerichtete Beratung vertrauen konnen. Etwaige wis-
senschaftliche oder technologische Entwicklungen sind in diesem Zusammenhang irrelevant.

dd) Wie wiirde sich die Maflnahme insgesamt auswirken (zum Beispiel in Bezug auf den Grad des Wett-
bewerbs auf dem Markt, die Qualitit der Dienstleistungen, die Wahlmaoglichkeiten der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher und die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr
innerhalb der EU)?

Die Vorschrift hat positive Auswirkungen auf die Qualitét der Dienstleistungen, da Interessenkonflikte verhindert
und die Unabhéngigkeit der Steuerberaterinnen und Steuerberater gestérkt wird. Dies fiihrt dazu, dass Steuerbe-
raterinnen und Steuerberater ihre Téatigkeit ausschlieBlich an den Interessen der Mandantinnen und Mandanten
ausrichten und erbringen kénnen. Negative Auswirkungen auf den freien Personen und Dienstleistungsverkehr
sind nicht erwarten, da lediglich mittelbare finanzielle Beteiligungen an steuerberatenden Berufsausiibungsgesell-
schaften betroffen sind. Die Wahlmoglichkeiten der Verbrauche-rinnen und Verbraucher werden durch die Rege-
lung nicht unmittelbar beeintréchtigt.

ee) Warum sind die bestehenden Vorschriften spezifischer oder allgemeiner Art (zum Beispiel Produkt-
sicherheitsvorschriften, Verbraucherschutzgesetze, Strafen/strafrechtliche Sanktionen bei illegaler
Berufsausiibung) unzureichend, um das angestrebte Ziel zu erreichen und das 6ffentliche Interesse zu
schiitzen?

Bei der Reichweite des § 55a Absatz 1 Satz 2 StBerG bestehen Unklarheiten. Durch die Einfiigung des § 55a
Absatz 1 Satz 3 StBerG-E soll Rechtssicherheit und Rechtsklarheit bei der Beteiligung von Wirtschaftspriifungs-
und Buchpriifungsgesellschaften an steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaften herbei-gefiihrt werden.
Dies dient der Sicherung der Unabhéngigkeit der Tétigkeit von Steuerberaterinnen und Steuerberatern, da andern-
falls gerade durch mehrstockige Gesellschaften das Berufsrecht der Steuerberaterinnen und Steuerberater umgan-
gen werden konnte.

ff) Welche Anforderungen werden in Bezug auf die Beteiligungsstruktur oder Geschiiftsleitung eines Un-
ternehmens gestellt?

Die Moglichkeit mehrstockiger Berufsausiibungsgesellschaften bleibt weiterhin bestehen. Bei der Beteiligung ei-
ner Berufsausiibungsgesellschaft an einer anderen Berufsausiibungsgesellschaft kommt es schon nach geltender
Rechtslage bei gesetzlichen Voraussetzungen, die in der Person der Gesellschafter oder der Mitglieder der Ge-
schéftsfithrung erfiillt sein miissen, auf die Gesellschafter und die Geschiftsfiihrung der beteiligten Gesellschaft
an. Die Reichweite dieser Regelung soll nunmehr durch die Ergidnzung des § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG-E
prézisiert werden. Dadurch soll eine Umgehung des Berufsrechts der Steuer-beraterinnen und Steuerberater tiber
die Schaffung mehrstdckiger Gesellschafts-strukturen verhindert werden.

gg) Welche Auswirkungen hiitte die Mafinahme in Kombination mit anderen bestehenden Anforderun-
gen? Wie wiirde die Mafinahme zusammen mit den anderen bestehenden Anforderungen, die dasselbe
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Ziel im offentlichen Interesse verfolgen, zu diesem Ziel beitragen, und warum ist diese zusitzliche
Mafnahme erforderlich, um dasselbe Ziel bzw. dieselben Ziele zu erreichen?

Bei Einhaltung der Anforderung des § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG bleibt weiterhin die Moglichkeit bestehen,
dass sich anerkannte Wirtschafts- und Buchpriifungsgesellschaften an steuerberatenden Berufsausiibungsgesell-
schaften beteiligen. Dies gilt auch fiir Gesellschaften, die nur mittelbar tiber eine Wirtschafts- oder Buchpriifungs-
gesellschaft an steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaften beteiligt sind. Gesellschaften, die diese Anfor-
derungen nicht erfiillen, kdnnen sich nicht an steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaften beteiligen.

Die Ergidnzung des § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG-E ist erforderlich, um die Integritit und insbesondere die finan-
zielle Unabhéngigkeit der Steuerberaterinnen und Steuerberater effektiv zu sichern und eine Umgehung des Be-
rufsrechts der Steuerberaterinnen und Steuerberater durch mehrstockige Gesellschaften zu verhindern.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit der Neuregelung der geschéftsméifBigen Hilfeleistung in Steuersachen durch die §§ 4 bis 4e StBerG-E geht
eine Rechtsvereinfachung einher. Der Verzicht auf eine abschlieBende Regelung schafft Flexibilitét, da die Hil-
feleistung in Steuersachen als Nebenleistung auch zu neuen und deshalb nicht bedachten Berufs- oder Tétigkeits-
bildern ermdglicht wird, ohne dass die Ergidnzung eines enumerativen Katalogs durch den Gesetzgeber erforder-
lich werden wiirde. Die abschlieBende Aufzihlung in § 4 StBerG kann entfallen. Im Ubrigen orientieren sich die
§§ 4b bis 4e StBerG-E iiberwiegend an den §§ 5, 7 und 8 RDG, sodass bei den entsprechenden Stellen Synergie-
effekte zu erwarten sind.

Die Neufassung der §§ 13 bis 31 StBerG-E fiihrt ebenfalls zu einer Rechtsvereinfachung, da die Voraussetzungen
fiir die Anerkennung sowie die Rechte und Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine kiinftig weitestgehend anhand
der bei den steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaften nach den §§ 49, 50 StBerG bewehrten Struktur nach-
vollziehbar und iibersichtlich dargestellt werden.

Die Umkehr des Besteuerungsvorrangs der Ergidnzungstatbestinde im GrEStG vereinfacht der Systematik der
Grundtatbestinde folgend die Rechtsanwendung fiir Wirtschaft und Verwaltung, da nur noch ein Erwerbsvorgang
angezeigt werden muss. Eine zweifache Steuerfestsetzung und ggf. Aufhebung einer der zwei Steuerfestsetzungen
unterbleibt.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im
Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung
der Vereinten Nationen dient. Er foérdert insbesondere die Innovation, trigt zu weniger Ungleichheiten bei und
ermoglicht eine hochwertige Bildung.

Der Beitrag des Entwurfs zur nachhaltigen Entwicklung besteht darin, dass kiinftig auf einen abschlieBenden
Katalog der zur beschrinkten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen und Gesellschaften verzichtet und
stattdessen eine Generalklausel eingefiihrt wird, die eine Hilfeleistung in Steuersachen unter bestimmten Voraus-
setzungen als Nebenleistung zum Tétigkeits- und Berufsbild ermoglicht. Damit wird der Eindruck einer moglich-
erweise fehlenden Plausibilitét, der mit der bisherigen Regelung aufgrund der selektiven Nennung bestimmter
Berufe und Tatigkeiten entstanden sein konnten, beseitigt. Dies leistet einen Beitrag zur Verwirklichung der
Ziele 9 und 10, da Hemmnisse im Bereich der Hilfeleistung in Steuersachen abgebaut und dadurch Ungleichheiten
vermieden werden. Zudem dient dies mittelbar der Wahrung und Verbesserung des sozialen Zusammenhalts im
Sinne des Prinzips 5 einer nachhaltigen Entwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Mit der Neufassung der Voraussetzung fiir die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen koénnen kiinftig zulés-
sigerweise sogenannte ,,Tax Law Clinics* an oder im Umfeld von Hochschulen entstehen, in denen Studierende
anhand echter Fille Hilfeleistung in Steuersachen unter Anleitung einer besonders qualifizierten Person erbringen
konnen. Dadurch wird die Hochschulausbildung durch die Mdglichkeit einer praktischen Tatigkeit unter Anlei-
tung einer Mentorin oder eines Mentors erginzt. Dies leistet einen Beitrag zu einer hochwertigen Bildung und
fordert folglich die Erreichung des Ziels 4.
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Der Entwurf folgt damit den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ,,(1.) Nachhaltige Entwicklung als
Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden®, ,,(5.) Sozialen Zusammenhalt
in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern und ,,(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber
einer nachhaltigen Entwicklung nutzen®.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

(Steuermehr-/-mindereinnahmen (-) in Mio. €)

Steuerart/ Volle Jahreswirkung” Kassenjahr
Ifd. Mafinahme Gebietskor-
Nr.
perschaft
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 § 16 Absatz 4 Satz 2 GewStG Insg. - +155 +155 +155 +155 - +140 +155 +155 +155
Anhebung des Gewerbe- GewSt - +170 +170 +170 +170| - +155 +170 +170 +170
steuer-Mindesthebesatzes auf
280 % ab 2027 ESt - -15 -15 -15 ~-15 - -15 -15 -15 -15
SolZ - . . . . -
Bund - . . . . -
GewSt - +6 +6 +6 +6 - +6 +6 +6 +6
ESt - -6 -6 -6 -6 - -6 -6 -6 -6
SolZ - . . . . -
Linder - +2 +2 +2 +2 - . +2 +2 +2
GewSt - +9 +9 +9 +9 - +7 +9 +9 +9
ESt - -7 -7 -7 -7 - -7 -7 -7 -7
Gem. - +153 +153 +153 +153 - +140 +153 +153 +153
GewSt - + 155 +155 +155 +155 - +142 +155 +155 +155
ESt - -2 -2 -2 -2 - -2 -2 -2 -2
2 Finanzielle Auswirkungen Ins - +155 +155 +155 +155 - +140 +155 +155 +155
insgesamt g
GewSt - +170 +170 +170 +170 - +155 +170 +170 +170
ESt - -15 - 15 - 15 - 15 - - 15 - 15 -15  -15
SolZ - . . . . -
Bund - . . . . -
GewSt - +6 +6 +6 +6 - +6 +6 +6 +6
ESt - -6 -6 -6 -6 - -6 -6 -6 -6
SolZ - . . . . -
Lénder - +2 +2 +2 +2 - . +2 +2 +2
GewSt - +9 +9 +9 +9 - +7 +9 +9 +9
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Steuerart/ Volle Jahreswirkung” Kassenjahr
Ifd. MafBinahme Gebietskor-
Nr.
perschaft
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
ESt - -7 -7 -7 -7 - -7 -7 -7 -7
Gem. - +153 +153 +153 +153 - +140 +153 +153 +153
GewSt - +155 +155 +155 +155 - +142 +155 +155 +155
ESt - -2 -2 -2 -2 - -2 -2 -2 -2
Anmerkungen:
* Wirkung fiir einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.
Im Bereich des Steuerberatungsrechts entstehen weder fiir den Bund noch fiir die Lander Mehrausgaben.
4. Erfiillungsaufwand
4.1. Erfiillungsaufwand fiir die Biirgerinnen und Biirger
Jéhrlicher Er- Einmaliger
. Jahrlicher LT . . Einmaliger LEks NI
Artikel Regelungs- et E wand Einmalige wand (in
Jahrliche Aufwand pro . Aufwand
Ifd. entwurf; Norm (§§); : : (in Stunden Fallzahl Stunden bzw.
. Fallzahl und Fall (in Mi- . pro Fall
Nr. Bezeichnung der S bzw. Tsd. und Ein- . . Tsd. Euro)
Einheit nuten bzw. . (in Minuten .
Vorgabe Euro) oder heit oder ,,gering-
Euro) P bzw. Euro) e
»geringfligig fugig* (Be-
(Begriindung) griindung)
4.1.1. | §4 Absatz2 35 500 Steuer-| Sachaufwand: | Sachaufwand:
StBerGTE; Hilfeleis- | pflichtige -528 Euro 18744 Tsd.
tungen in Steuersa- E
chen durch Steuer- uro
berater
4.1.2 § 4 Absatz 2 35 500 Steuer- | Sachaufwand: | Sachaufwand:
StBerG-E; Hilfeleis- | pflichtige 229 Euro 8130 Tsd.
tungen in Steuersa- Euro
chen durch Lohn-
steuerhilfeverein
4.13 Biirger bevollméch- | 101 000 Voll- | Zeitaufwand: | Zeitaufwand:
tigt Kreditinstitut, machten - 6 Minuten - 10 100 Stun-
Anse}ss'lgkeltsbe- Sachaufwand: den
scheinigung zu be-
antragen -1,2 Euro Sachaufwand:
- 121 Tsd.
Euro
Summe Zeitauf-
wand (in Stunden) 1AL ;
Summe Sachauf- -10.736 }

wand (in Tsd. Euro)
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Erlduterungen:

Zu Ifd. Nr. 4.1.1: Hilfeleistungen in Steuersachen durch Steuerberater (§ 4 Absatz 2 StBerG-E)

Lohnsteuerhilfevereine diirfen ihren Mitgliedern keine Hilfe in Steuerfragen leisten, sollten diese Einnahmen aus
anderen Einkunftsarten haben, die insgesamt die Héhe von 18 000 Euro, im Falle von Zusammenveranlagung
36 000 Euro, iibersteigen. Durch eine Anderung des § 4 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe ¢ StBerG sollen diese
Grenzen wegfallen. Mitglieder sind natiirliche Personen, die Hilfe beziiglich der Einkommensteuererkldrung be-
noétigen. Folglich sind diese Mitglieder dem Normadressat ,,Biirgerinnen und Biirger zuzuordnen. Erwartet wird,
dass dadurch mehr Personen die Hilfe eines Lohnsteuerhilfevereins in Anspruch nehmen, anstatt eine Steuerbe-
raterin oder einen Steuerberater aufzusuchen.

Eine allgemeine Internetrecherche hat ergeben, dass ungefahr 28 Prozent der Steuerpflichtigen von Steuerberate-
rinnen und Steuerberater unterstiitzt werden. Nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Statistischen
Bundesamtes erzielten im Jahr 2020 126 000 Einzelpersonen und Zusammenveranlagte besagte Einkiinfte ober-
halb der Grenzen. Nimmt man an, dass 28 Prozent dieser Personen nun anstelle eines Steuerberaters oder einer
Steuerberaterin einen Lohnsteuerhilfeverein um Unterstiitzung bitten, ergibt sich 35 500 als Fallzahl. Bei diesen
Fallzahlen handelt es sich um Personen, die zur Abgabe einer Steuererkldrung verpflichtet sind.

Laut Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) liegt das durchschnittliche jéhrliche Haushaltsbruttoein-
kommen bei etwa 63 500 Euro. Die Vergilitung der Steuerberaterin oder des Steuerberaters fiir die Erstellung einer
Einkommensteuererklarung betrdgt laut Steuerberatervergiitungsverordnung StBVV 1/10 bis 6/10 einer vollen
Gebiihr (10/10) nach Tabelle A. In Abhingigkeit der Bemessungsgrundlage in Hohe von 63 500 Euro betrégt eine
volle Gebiihr 1 320 Euro; wir gehen von einem mittleren Wert innerhalb des Bemessungsspielraums von 4/10
aus, woraus sich Sachkosten pro Fall von 528 Euro ergeben. Dadurch reduziert sich der Sachaufwand der Biirge-
rinnen und Biirger um rund 18,7 Millionen Euro jédhrlich.

Zu Ifd. Nr. 4.1.2: Hilfeleistungen in Steuersachen durch Lohnsteuerhilfeverein (§ 4 Absatz 2 StBerG-E)

Die Personen, die nun nicht mehr einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin um Hilfe bitten, konnen einen
Lohnsteuerhilfeverein beauftragen. Dieser erhebt in Abhéngigkeit der Hohe der Bemessungsgrundlage jéhrliche
Mitgliedschaftsbeitréige.

Die Fallzahl hierzu ist entsprechend der von Ifd. Nr. 1.1.

Geht man von einem durchschnittlichen jahrlichen Haushaltsbruttoeinkommen (siche 1fd. Nr. 1.1) von etwa
63 500 Euro aus, betragt der jahrliche Mitgliedschaftsbeitrag beim Vereinigten Lohnsteuerhilfe e. V., dem grofiten
deutschen Lohnsteuerhilfeverein, 229 Euro.

Dadurch erhdht sich der Sachaufwand der Biirgerinnen und Biirger um rund 8,1 Millionen. Euro jahrlich, die
vollstidndig auf Biirokratiekosten aus Informationspflichten entfallen.

Zu Ifd. Nr. 4.1.3: Biirger bevollmichtigt Kreditinstitut, Ansissigkeitsbescheinigung zu beantragen

Um ausléndische Quellensteuer auf die deutsche Einkommensteuer anrechnen zu kénnen, bendtigen Steuerpflich-
tige eine Anséssigkeitsbescheinigung ihres zustindigen Finanzamtes. Bisher erhalten Steuerpflichtige diese nach
selbst gestelltem Antrag. Kiinftig sollen sie ihr dafiir bevollméchtigtes Kreditinstitut mit der Beantragung beauf-
tragen konnen.

Nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes bezogen in 2020 etwa 281 000
Steuerpflichtige DBA-Einkiinfte (Doppelbesteuerungsabkommen). Laut einer Umfrage von Statista Consumer
Insights von 2024 nutzten 36 Prozent der Befragten einen Berater fiir Bankgeschéifte. Nimmt man nun an, dass
36 Prozent der Steuerpflichtigen mit DBA-Einkiinften ihr Kreditinstitut fiir die Beantragung der Anséssigkeits-
bescheinigung bevollméachtigen, ergibt sich eine Fallzahl von etwa 101 000.

Diese 101 000 Steuerpflichtigen sparen nun Zeitaufwand, da die Ausstellung einer Vollmacht schneller geht, als
die eigenhindige Beantragung der Anséssigkeitsbescheinigung. Der bendtigte Zeitaufwand wird mit Hilfe der
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Zeitwerttabelle fiir Vorgaben der Biirgerinnen und Biirger des ,,Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des
Erfiillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung™ von 2024 ermittelt. Als Standartaktivititen
werden fiir die Ausstellung der Vollmacht ,,Formulare ausfiillen* (einfache Komplexitit 3 Minuten) und ,,Infor-
mationen oder Daten an die zustidndigen Stellen {ibermitteln* (einfacher Komplexitit 2 Minuten) fiir den Zeitauf-
wand angenommen. Aktuell muss sich ein Steuerpflichtiger noch in die Informationspflicht einarbeiten (mittlere
Komplexitdt 5 Minuten). AuBBerdem muss er dafiir nétige Daten beschaffen (einfache Komplexitit, 2 Minuten),
das Formular ausfiillen (einfache Komplexitit, 3 Minuten) und eine Kopie erstellen (einfache Komplexitit, 1
Minute), da die Anséssigkeitsbescheinigung in zweifacher Ausfithrung eingereicht werden muss. Es ergibt sich
eine zeitliche Differenz zwischen den beiden Ablaufen von -6 Minuten pro Fall, was der zeitlichen Entlastung der
Biirgerinnen und Biirger pro Fall entspricht. Zudem verringern sich die Sachkosten der Biirgerinnen und Biirger
in Form von Portokosten um 1,20 Euro pro Fall, da die Steuerpflichtigen die Anséssigkeitsbescheinigung nicht
mehr zum Finanzamt schicken miissen. Insgesamt verringert sich der Zeitaufwand der Biirgerinnen und Biirger

um 10.100 Stunden und der Sachaufwand um etwa 121 000 Euro.
4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Jéhrlicher Einmaliger
Aufwand pro | ..., .. ) Aufwand pro | Einmaliger
Artikel Rege- et E Fall (Minuten ety 157l e Fall (Minuten | Erfiillungs-
lungsentwurf; O ) Lohnkosten lgngsaufwand Einmalige * Lohnkosten | aufwand (in

Ifd. Fallzahl (in Tsd. Euro)

N Norrp §9); 1P und Ein- pro Stunde S Fall;ahl pnd pro Stunde Tsd. Eur.o)
Bezeichnung hei (Wirtschafts- O - Einheit (Wirtschafts- | oder ,,gering-
der Vorgabe eit zweig) + " (e zweig) + fugig” (Be-

g & dung) & £18
Sachkosten in Sachkosten griindung)
Euro) in Euro)
4.2.1 §80 Absatz2| Ja | 152500 -4,91 Euro -748.8
AO-E; Voll- Bera- =(-6/60*
machtsvermu- tungsfille | 34,00 Euro/h
tung fir Notare (WZ: A-S
und Patentan- ohne O) -1,2
wiilte (a*) Euro)
422 Beantragung Ja | 103 000 8,19 Euro 8433
der Ansédssig- Ansissig- | =(6/60 *
keitsbeschei- keitsbe- 57,60
nigung zur Er- scheini- Euro/h
stattung  aus- gungen (WZ: K)
landischer +2,4 Euro)
Quellensteuer
durch bevoll-
maéchtigte
Kreditinstitute
423 Beantragung Ja | 2000 -4,41 Euro -8,8
der Anséssig- Steuer- =(-5/60 *
keitsbeschei- pflichtige | 38,60
nigung zur Er- mit DBA | Euro/h
stattung  aus- (WZ: A-S
landischer ohne O) -1,2
Quellensteuer Euro)
durch  Unter-
nehmen  mit
DBA
424 § 34 Absatz2 250 Neue | -100.000 -12.500
StBerG-E; Bera- Euro
Aufhebung tungsstelle | = (0 -
des Leiterer- 100 000
fordernisses Euro)
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Jéhrlicher Einmaliger
Aufwand pro | .., .. . Aufwand pro | Einmaliger
Artikel Rege- I Fall (Minuten lbrliclhsr it Fall (Minuten | Erfiillungs-
lungsentwurf; Jahrliche |, Lohnkosten lgngsaufwand Einmalige | * Lohnkosten | aufwand (in
Ifd. . Fallzahl (in Tsd. Euro)
Nr Nortp (§9); IP und Ein- pro Stunde oder ._oerinefii- F all;ahl }ll‘ld pro Stunde Tsd. Eur.o)
’ Bezeichnung hei (Wirtschafts- . “,,g & Einheit (Wirtschafts- | oder ,,gering-
der Vorgabe eit zweig) + " (e zweig) + fugig” (Be-
g & dung) & £18
Sachkosten in Sachkosten griindung)
Euro) in Euro)
4.2.5 § 34 Absatz 2 500 Aus- | -342,5 Euro -171,25
StBerG-E; nahmege- | =(-300/60
Wegfall der nehmi- * 67,10
Ausnahmege- gungen Euro/h —
nehmigung 7 Euro)
wegen Authe-
bung des Lei-
tererfordernis-
ses (b")
4.2.6 § 1 GrEStG 2400 - 37,28 Euro -90
= (-49/60 *
43,20
Euro/h
(100 %
Durch-
schnitt) - 2
Euro)
Summe (in
Tsd. Euro) SPAGLES ;
davon aus In-
formations- 100
pflichten (IP)

Durch die Anderungen in § 117a Absatz 1 der Abgabenordnung und in der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung
entsteht einmaliger Erfiillungsaufwand der Wirtschaft im geringfiigigen Bereich.

Erlduterungen

Zu Ifd. Nr. 4.2.1 (Informationspflicht): Vollmachtsvermutung fiir Notare und Patentanwiilte; § 80 Absatz 2
AO

§ 80 Absatz 2 AO regelt die Vermutung fiir eine ordnungsgeméfe Bevollméchtigung bei Personen und Vereini-
gungen im Sinne der §§ 3 und 4 Nummer 11 StBerG, die anstelle des Steuerpflichtigen in Steuerfragen handeln.
Durch eine Anderung des § 80 Absatz 2 AO soll diese Vermutung der ordnungsgemifBen Bevollmichtigung auch
auf Notarinnen und Notare sowie Patentanwéltinnen und Patentanwélte angewandt werden, sodass kiinftig von
diesen keine Vollmacht mehr vorgelegt werden muss.

Zu den Notarinnen und Notaren:

Im Jahr 2023 gab es laut verschiedener Auswertungen des Statistischen Bundesamtes etwa 1,49 Millionen Fille
mit Bezug zur Grunderwerbssteuer, Schenkungssteuer, Korperschaftssteuer und Erbschaftssteuer mit notarieller
Beteiligung. Laut Bundesnotarkammer sind 27 Prozent aller hauptberuflichen Notarinnen und Notaren keine An-
waltsnotarinnen und -notare. Ubertréigt man die 28 Prozent Beratungsquote der Steuerberatung (Ifd. Nr. 1.1) auf
Notartétigkeiten, ergibt sich eine Fallzahl von 113 100.
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Zu den Patentanwaltinnen und Patentanwalten:

In 2023 sind insgesamt 140 800 Anmeldungen von Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Designs beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingegangen (Deutsches Patent- und Markenamt, Jahresbericht 2023). Bei all die-
sen entstehen entweder durch Selbstnutzung oder durch Verpachtung der Rechte Einnahmen, weshalb eine steu-
erliche Relevanz angenommen wird. Es wird vermutet, dass in 28 Prozent der Fille (Ifd. Nr. 1.1) eine Patentan-
wiltin oder ein Patentanwalt auch in steuerrechtlichen Fragen beauftragt wird, woraus sich eine Fallzahl von
39 400 ergibt.

Beriicksichtigt man beide Fallgruppen ergibt sich eine Gesamtfallzahl von 152 500 Beratungsfallen.

Der bendétigte Zeitaufwand wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle fiir Vorgaben der Wirtschaft des ,,Leitfadens zur
Ermittlung und Darstellung des Erfiillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung® von 2024 er-
mittelt. Als Standartaktivititen wurden zum einen das ,,Kopieren, Archivieren und Verteilen mit einer einfachen
Komplexitit und einem angenommenen Zeitaufwand von 1 Minute und zum anderen die ,,Dateniibermittlung und
Veroffentlichung mit einer hohen Komplexitit und einem angenommenen Zeitaufwand von 5 Minuten pro Fall
festgelegt. Insgesamt ergibt sich eine Verringerung des Zeitaufwands von 6 Minuten pro Fall. Der Lohnsatz der
Gesamtwirtschaft (A-S) bei mittlerem Qualifikationsniveau liegt bei 37,10 Euro.

Ausgehend vom angesetzten Lohnsatz und dem Zeitaufwand ergibt sich bei gegebener Fallzahl eine Verringerung
der Personalkosten in Hohe von 565 800 Euro. Der Standartwert zur Ermittlung des Erfiillungsaufwands fiir Porto
und Papier liegt aktuell bei 1,20 Euro pro Fall, wodurch sich die Sachkosten um 183 000 Euro verringern. Dadurch
reduzieren sich die Biirokratiekosten der Wirtschaft um rund 748 800 Euro jdhrlich.

Zu Ifd. Nr. 4.2.2 (Informationspflicht): Beantragung der Ansissigkeitsbescheinigung zur Erstattung aus-
lindischer Quellensteuer durch bevollméchtigte Kreditinstitute

Kreditinstitute sollen zukiinftig befugt sein, fiir ihre Kunden Anséssigkeitsbescheinigungen zu beantragen, wenn
sie hierzu von ihrem Kunden bevollméchtigt wurden. Eine Anséssigkeitsbescheinigung wird fiir die Beantragung
der Erstattung auslindischer Quellensteuer bendtigt. Ein Kunde miisste dann nicht mehr selbst das Formular aus-
fiillen und konnte sich zudem den Papierversand sparen. Bei Kunden kann es sich um natiirliche Personen oder
auch Unternehmen handeln.

Nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes bezogen in 2020 etwa 281 000
Steuerpflichtige DBA-Einkiinfte (DBA: Doppelbesteuerungsabkommen). Etwa 5 500 Unternehmen erzielten im
selben Zeitraum laut Korperschaftssteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes DBA-Einkiinfte. Unter der An-
nahme, dass auch hier 36 Prozent der Steuerpflichtigen (vgl. Ifd. Nr. 1.3) ihr Kreditinstitut fiir die Beantragung
der Ansiéssigkeitsbescheinigung bevollméichtigen, ergibt sich eine Fallzahl von etwa 103 000, bestehend aus
101 000 Biirgerinnen und Biirgern und 2 000 Unternehmen.

Der benétigte Zeitaufwand wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle fiir Vorgaben der Wirtschaft des ,,Leitfadens zur
Ermittlung und Darstellung des Erfiillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung® von 2024 er-
mittelt. Mit der Anderung muss das Kreditinstitut die Ansissigkeitsbescheinigung fiir den Kunden beim Finanz-
amt beantragen. Das Kreditinstitut muss die dafiir nétigen Daten beschaffen (einfache Komplexitit, 2 Minuten),
das Formular ausfiillen (einfache Komplexitit, 3 Minuten) und eine Kopie erstellen (einfache Komplexitit, 1
Minute). Als Lohnsatz wird 57,90 Euro angenommen, ausgehend vom durchschnittlichen Lohnsatz des Wirt-
schaftszweigs K. Dadurch erhdht sich der Personalaufwand der Wirtschaft um etwa 596 300 Euro.

Das Kreditinstitut muss den Antrag der Anséssigkeitsbescheinigung an das zusténdige Finanzamt senden und die
Ansissigkeitsbescheinigung dann an den Kunden. Dadurch entstehen der Wirtschaft Sachkosten in Form von
Portokosten in Hohe von 2,40 Euro pro Fall, also insgesamt 247 000 Euro.

Insgesamt erhéhen sich die Biirokratiekosten der Wirtschaft um etwa 843 300 Euro jéhrlich.

Zu Ifd. Nr. 4.2.3 (Informationspflicht): Beantragung der Anséssigkeitsbescheinigung zur Erstattung aus-
lindischer Quellensteuer durch Unternehmen mit DBA

Die etwa 2 000 Unternehmen (vgl. Ifd. Nr. 2.2) beauftragen nun ihr bevollméchtigtes Kreditinstitut mit der Bean-
tragung der Anséssigkeitsbescheinigung. Der benétigte Zeitaufwand wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle fiir Vor-
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gaben der Wirtschaft des ,,Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfiillungsaufwands in Regelungsvor-
haben der Bundesregierung® von 2024 ermittelt. Vor der Anderung mussten Unternehmen sich in die Informati-
onspflicht einarbeiten (5 Minuten, mittlere Komplexitét), Daten beschaffen (2 Minuten, einfach Komplexitét),
das Formular ausfiillen (3 Minuten, einfache Komplexitit) und das Formular an das Finanzamt schicken (Daten-
iibermittlung, 1 Minute, einfache Komplexitit). Mit der Anderung muss ein Unternehmen nur noch die Vollmacht
an das Kreditinstitut ausstellen. Dazu muss es die dafiir benétigten Daten beschaffen (2 Minuten, einfache Kom-
plexitit), das Formular ausfiillen (3 Minuten, einfache Komplexitit) und die Daten an das Kreditinstitut ibermit-
teln (1 Minute, einfache Komplexitit). Es ergibt sich eine zeitliche Differenz von -5 Minuten zwischen den beiden
Vorgingen. Als Lohnsatz wird 38,60 Euro angenommen, der durchschnittlichen Lohnsatz der Gesamtwirtschaft
A-S.

Die Unternehmen sparen Sachkosten in Form von Portokosten in Héhe von 1,20 Euro pro Fall, da sie keine Be-
antragung mehr an das Finanzamt schicken miissen. Insgesamt verringern sich die Biirokratiekosten der Wirt-
schaft um 8 800 Euro.

Zu Ifd. Nr. 4.2.4: Aufhebung des Leitererfordernisses (§ 34 Absatz 2 StBerG)

Durch den Wegfall des Leitererfordernisses flir weitere Beratungsstellen nach § 34 Absatz 2 StBerG muss in die-
sen keine Leitung mehr angestellt werden, wodurch mit Einsparungen zu rechnen ist. Es wird eine jéhrliche An-
zahl von neugegriindeten Zweigniederlassungen angenommen: In 2023 setzte sich der Wirtschaftszweig M laut
Unternehmensregister-System des Statistischen Bundesamtes aus insgesamt etwa 519 000 rechtlichen Einheiten
zusammen, von diesen entfallen etwa 57 000 auf WZ 69.20 ,,Wirtschaftspriifung und Steuerberatung; Buchfiih-
rung*, was anteilig etwa 11 Prozent entspricht. Ubertrigt man diese 11 Prozent auf die insgesamt 2 242 Neugriin-
dungen von Zweigniederlassungen in Wirtschaftszweig M in 2023, ergeben sich etwa 250 Neugriindungen von
Beratungsstellen jahrlich.

In Féllen, in denen zukiinftig eine Beratungsstelle neu gegriindet wird, kann davon ausgegangen werden, dass die
Steuerberaterin oder der Steuerberater selbst fiir die Einhaltung der Berufspflichten in der Beratungsstelle sorgen
wird und davon absieht, fiir die Leitung der neuen Beratungsstelle eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater
zusdtzlich anzustellen. Ausgehend vom jdhrlichen Mediangehalt eines Steuerberaters, das laut Entgeltatlas der
Bundesagentur fiir Arbeit 2023 bei 84 000 Euro liegt, erhélt man nach Hinzurechnung von Sozialabgaben in Hohe
von 20 Prozent etwa 100 000 Euro. Da eine angestellte Steuerberaterin oder ein angestellter Steuerberater in der
Regel deutlich mehr Umsatz erwirtschaften kann als eine Steuerberaterin oder ein Steuerberater, die oder der
zusitzlich zu ihrer oder seiner beruflichen Niederlassung eine Beratungsstelle unterhilt, ist fiir die Berechnung
der Verringerung des laufenden Erflillungsaufwand ein Abschlag von 50 Prozent vorzunehmen. Hieraus ergibt
sich fiir zukiinftig neu gegriindete Beratungsstellen eine Verringerung des laufenden Erfiillungsaufwand von 12,5
Millionen Euro (250 Neugriindungen x 100 000 Euro x 50 %)

Fiir bestehende Beratungsstellen, die von angestellten Steuerberaterinnen und Steuerberatern geleitet werden,
wird hingegen davon ausgegangen, dass diese in den allermeisten Fillen auch weiterhin als Leiterinnen oder
Leiter der Beratungsstellen angestellt bleiben. Dies beruht auf der Annahme, dass die angestellten Steuerberate-
rinnen und Steuerberater lokale Mandantinnen und Mandaten betreuen und aufgrund ihrer Qualifikation und Be-
rufserfahrung einen entsprechenden Umsatz erwirtschaften, der eine weitere Anstellung rechtfertigt.

Zu Ifd. Nr.4.2.5: Wegfall der Ausnahmegenehmigungen wegen Aufhebung des Leitererfordernisses
(§ 34 Absatz 2 StBerG-E)

Bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern ist mit Einsparungen zu rechnen, da diese kiinftig keine Antrige
auf Erteilung beziehungsweise Verldngerung einer Ausnahmegenehmigung vom Leitererfordernis stellen miis-
sen. Es ist da ist davon auszugehen, dass jéhrlich rund 500 Antrdge auf Ausnahmegenehmigung gestellt werden.

Vor dem Hintergrund, dass die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nur dann in Betracht kommt, wenn die
Steuerberaterin oder der Steuerberater nachweist, dass die Erfiillung der Berufspflichten nicht beeintrachtigt wird
und gegebenenfalls noch atypische Umstidnde fiir eine Ausnahmegenehmigung darzulegen sind, ist mit einer Zei-
tersparnis bei Steuerberaterinnen und Steuerberatern von durchschnittlich etwa 5 Stunden zu rechnen. Laut Lohn-
kostentabelle liegt der Lohnsatz fiir Rechts-, Steuerberatung (M69) bei hohem Qualifikationsniveau bei 67,10
Euro. Zudem entfallen Kosten fiir Porto, Papier, Akten und &dhnliches in Hohe von 7 Euro pro Fall. Insoweit ergibt
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sich eine Anderung der Biirokratiekosten aus Informationspflichten der Wirtschaft von rund -171 250 Euro (5h x
500 Félle x 67,10 Euro + 7 Euro x 500 Fille). Davon entfallen 167 750 Euro auf Personalkosten und 3.500 Euro
auf Sachkosten.

Zu Ifd. Nr. 4.2.6: Umkehr des Besteuerungsvorrangs im GrEStG (§ 1 Absatz 3b, § 16 GrEStG-E)

Es wird davon ausgegangen, dass durch die Anderungen des GrEStG 2 400 Anzeigen an die Finanziimter weniger
iibermittelt werden miissen. Bei einem Lohnsatz in Héhe von 43,20 Euro ergibt sich eine Anderung des Erfiil-
lungsaufwandes der Wirtschaft in Héhe von -90 000 Euro (49 Minuten x 2 400 Fille x 35,28 Euro + 2 Euro x

2 400 Falle). Davon entfallen 85 000 Euro auf Personalkosten und 5 000 Euro auf Sachkosten.

4.3. Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung

. Jéhrlicher Einmaliger
il Aufwand Aufwand Einmaliger
Iz 1l Fall Erfiillungs-
lungsent- " pro Fa % Jahrlicher Erfiil- pro % £
£ Jéhrliche (Minuten R —) Einma-lice (Minuten aufwand (in
1fd. wurl, Bund/ Fallzahl Lohnkosten & g Lohnkosten Tsd. Euro)
Norm . Tsd. Euro) oder | Fallzahl und
Nr. . Land und Ein- pro Stunde P S pro Stunde oder ,,ge-
(§9); Be- heit Hicrar- »geringfligig Einheit (s i efilaie®
zeichnung “ (. rerar (Begriindung)“ perar rnglugls
der Vor- chieebene) chieebene) (Begriin-
b + Sachkos- + Sachkos- dung)
gabe ten in Euro) ten in Euro)
43.1 § 80 Ab- Land 152.500 -4,74 Euro -724,1
satz 2 AO; Bera- =(-7/60*
Voll- tungsfille | 40,70
machts- Euro/h
vermutung (100 %
fiir Notare Durch-
und Pa- schnitt))
tentan-
willte (a%)
432 § 34 Ab- Land 500 An- -137,4 Euro -69
satz 2 trage auf =(-120/60
StBerG; Ausnah- * 65,20
Wegfall megeneh- | Euro/h
der Aus- migung (100%
nahmege- Durch-
nehmi- schnitt) -7
gung we- Euro)
gen Auf-
hebung
des Leiter-
erforder-
nisses (b*)
433 Artikel 8, | Land 2.400 -53,96 Euro -115
§ 1 Ab- Steuer-
satz 3b festset- ;3('265% /60*
GrEStG-E zungen Euro/h
(100 %
Durch-
schnitt)
- 5 Euro)
Summe (in
Tsd. Euro) S )
davon auf
Bundes- 0 -
ebene
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. Jéhrlicher Einmaliger
AT Aufwand Aufwand Einmaliger
I pro Fall . pro Fall Erfiillungs-
lungsent- I . Jahrlicher Erfiil- . .
o Jéhrliche (Minuten * ot (@ || (S (Minuten * | aufwand (in
Ifd. W Bund/ Fallzahl Lohnkosten ungsau £¢ | Lohnkosten Tsd. Euro)
Norm . Tsd. Euro) oder | Fallzahl und
Nr. . Land und Ein- pro Stunde P s . pro Stunde oder ,,ge-
(§9); Be- hei . »geringfligig Einheit ) i efilaie®
T eit (Hlerar- e (Hlerar- ringfligig
der Vor- chieebene) chieebene) (Begriin-
abe + Sachkos- + Sachkos- dung)
& ten in Euro) ten in Euro)
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Landes-
ebeqe (in- -908,1 -
klusive
Kommu-
nen)

Erliuterungen

Zu Ifd. Nr. 4.3.1: Vollmachtsvermutung fiir Notare und Patentanwilte (§ 80 Absatz 2 AO)

Durch Anderung des § 80 Absatz 2 AO, #ndert sich parallel zur Ifd. Nr. 2.1 der Wirtschaft der Aufwand der Fi-
nanzverwaltung, da die eingereichten Vollmachten kiinftig nicht mehr bearbeitet werden miissen.

Die Fallzahl ist mit 152 500 die gleiche wie beim Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschatft.

Der bendétigte Zeitaufwand wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle flir Vorgaben der Verwaltung des ,,Leitfadens zur
Ermittlung und Darstellung des Erfiillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung™ von 2024 er-
mittelt. Bei den Standardaktivititen ,,Formelle Priifung, Daten sichten* (einfache Komplexitét, 5 Minuten) sowie
,Kopieren, Archivieren, Verteilen* (einfache Komplexitit, 2 Minuten) reduziert sich der Zeitaufwand der Ver-
waltung um rund 7 Minuten pro Fall.

Der durchschnittliche Lohnsatz der Verwaltung der Kommunen liegt aktuell bei 40,70 Euro, damit reduziert sich
der jahrliche Erflillungsaufwand der Verwaltung um 724 100 Euro.

Zu Ifd. Nr. 4.3.2: Wegfall der Ausnahmegenehmigung wegen Aufhebung des Leitererfordernisses (§ 34 Ab-
satz 2 StBerG)

Da kiinftig keine Verwaltungsverfahren zur Erteilung der Ausnahmegenehmigungen durchgefiihrt werden miis-
sen, ist bei den regionalen Steuerberaterkammern mit Einsparungen zu rechnen. Nach Angaben der Bundessteu-
erberaterkammer bestanden im Januar 2024 fiir rund 1 000 weitere Beratungsstellen Ausnahmegenehmigungen
vom Leitungserfordernis. Unter Beriicksichtigung von § 11 Absatz 4 der Berufsordnung der Bundessteuerbera-
terkammer, wonach die Ausnahmegenehmigung lidngstens fiir die Dauer von zwei Jahren erteilt werden soll, wird
angenommen, dass im Schnitt jahrlich etwa 500 Verwaltungsverfahren auf Erteilung von Ausnahmegenehmigun-
gen durch die Steuerberaterkammern durchgefiihrt werden.

Nach Auskunft der Bundessteuerberaterkammer sind fiir die Durchfiihrung eines Verfahrens auf Erteilung und
Verldngerung einer Ausnahmegenehmigung durchschnittlich 2 Stunden anzusetzen. Au3erdem entfallen Kosten
fiir Porto, Papier, Akten und dhnliches in H6he von 7 Euro pro Fall. Bei einem Lohnsatz der Verwaltung der
Lénder fiir die Personalkosten in Hohe von 65,20 Euro (hohes Qualifikationsniveau) ergibt sich eine Anderung
des Erfiillungsaufwandes der Lénder in Hohe von -68 700 Euro (2h x 500 Félle x 65,20 Euro + 7 Euro x 500
Fille). Davon entfallen 65 200 Euro auf Personalkosten und 3 500 Euro auf Sachkosten.

Zu Ifd. Nr. 4.3.3: Umkehr des Besteuerungsvorrangs im GrEStG (§ 1 Absatz 3b, § 16 GrEStG-E)

Es wird davon ausgegangen, dass durch die Anderungen des GrEStG 2 400 Grunderwerbsteuerbescheide weniger
festgesetzt oder aufgehoben werden miissen. Bei einem Lohnsatz der Verwaltung der Lander fiir die Personalkos-
ten in Hohe von 43,20 Euro ergibt sich eine Anderung des Erfiillungsaufwandes der Lander in Hohe von -115 000
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Euro (68 Minuten x 2 400 Fille x 48,96 Euro + 2 Euro x 2 400 Fille). Davon entfallen 110 000 Euro auf Perso-
nalkosten und 5 000 Euro auf Sachkosten.

Zur Anhebung des Mindesthebesatzes fiir die Gewerbesteuer:

Durch die Anderung im GewStG selbst ergeben sich keine direkten Auswirkungen auf die konkreten Arbeitsab-
liufe und Prozesse in der Verwaltung, sodass mit keinen messbaren Anderungen des laufenden personellen Er-
fiillungsaufwands zu rechnen ist. Durch die Anderung entsteht in den Léndern ein einmaliger automationstechni-
scher Umstellungsaufwand im Rahmen der Pflege. Die Hohe des Aufwands ist nicht quantifizierbar.

5. Weitere Kosten

Durch die Anderung der Gebiihrenhéhe fiir die Anerkennung von Lohnsteuerhilfevereinen entstehen der Wirt-
schaft jahrliche Mehrausgaben in Hohe von schitzungsweise 9 600 Euro. Bei der Berechnung wurde der Durch-
schnitt der gestellten Antridge auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein in den letzten Jahren pro Jahr zugrunde
gelegt. Es wurden von einem Mittelwert von drei Antridgen pro Land ausgegangen. Die Gebiihr fiir die Anerken-
nung als Lohnsteuerhilfeverein soll von 300 Euro auf 500 Euro erh6ht werden.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu
erwarten.

Sonstige Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher oder demografische Auswirkungen sind eben-
falls nicht zu erwarten. Unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Ménnern
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemifl § 2 der Gemeinsamen Ge-
schiftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

VII.  Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelungen kommt in Anbetracht der Tatsache, dass dauerhaft verldssliche Vorgaben fiir die
geschiftsméBige Hilfeleistung in Steuersachen und die Vorschriften iiber die Lohnsteuerhilfevereine geschaffen
werden sollen, nicht in Betracht. Eine Befristung wiirde diesem Ziel zuwiderlaufen.

Eine Evaluierung der Regelungen ist ebenfalls nicht vorgesehen, da der Schwellenwert (jéhrlicher Erfiillungsauf-
wand von einer Million Euro fiir die Verwaltung) nicht iiberschritten ist. Aber auch unabhingig vom Schwellen-
wert erscheint eine Evaluierung nicht angezeigt.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Steuerberatungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (Inhaltsiibersicht)

Zu Buchstabe a

Die Anderungen vollziehen die Anderung der Uberschrift des § 4 StBerG-E und resultieren im Ubrigen aus der
Einfligung der §§ 4a bis 4e StBerG-E.

Zu Buchstabe b
Die Anderung vollzieht die Anderung der Uberschrift des § 7 StBerG.

Zu Buchstabe ¢
Die Anderungen folgen aus der Neuregelung des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils des StBerG.
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Zu Buchstabe d

Die Andergngen vollziehen die Streichung der Uberschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts des Dritten Teils
sowie die Anderung der Uberschrift des § 160 StBerG und die Aufhebung der §§ 161 bis 164 StBerG.

Zu Nummer 2 (§ 2)

Zu Buchstabe a
Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.

Zu Buchstabe b

Im Zuge der Anderung des Absatzes 2 soll auf die Aufnahme der Angabe ,,GeschiiftsmiBige** verzichtet werden.
Absatz 2 bestimmt nicht, in welchen Féllen eine Hilfeleistung in Steuersachen geschaftsméBig ist, sondern defi-
niert lediglich die Hilfeleistung in Steuersachen. Eine Hilfeleistung in Steuersachen liegt auch dann vor, wenn sie
einmalig ohne Wiederholungsabsicht erbracht wird.

Durch den neuen Absatz 3 soll klargestellt werden, dass die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten nicht als
Hilfeleistung in Steuersachen gilt. Nach geltender Rechtslage ist die Erstattung wissenschaftlich begriindeter Gut-
achten vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen ausgenommen (§ 6 Nummer 1 StBerG). Dies
impliziert, dass es sich hierbei um eine Hilfeleistung in Steuersachen handelt. Um Widerspriiche mit § 2 Absatz 3
Nummer 1 RDG zu vermeiden, wonach die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten keine Rechtsdienstleistung
ist, soll die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten kiinftig im StBerG nicht mehr vom Verbot der unbefugten
Hilfeleistung in Steuersachen ausgenommen werden, sondern im Gleichklang mit der Regelung im RDG schon
keine Hilfeleistung in Steuersachen sein. Am Ergebnis, dass die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten zuléssig
ist, dndert dies freilich nichts. Soweit der Wortlaut der Vorschrift nicht mehr das Wort ,,begriindeter” beinhaltet,
handelt es sich lediglich um eine sprachliche Angleichung an die Formulierung im RDG, mit der keine inhaltliche
Anderung verbunden ist.

Dariiber hinaus soll auch der derzeitige Regelungsgehalt des § 6 Nummer 3 StBerG in § 2 Absatz 3 StBerG-E
iiberfiihrt werden. Bei der Durchfithrung mechanischer Arbeitsgiange bei der Fiihrung von Biichern und Aufzeich-
nungen, die fiir die Besteuerung von Bedeutung sind, handelt es sich ebenfalls nicht um eine Hilfeleistung in
Steuersachen, sondern — wie sich aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt — um ,,mechanische Arbeitsginge®, die
bloB als Hilfestellung einzuordnen sind. Das Kontieren von Belegen und das Erteilen von Buchungsanweisungen
geht jedoch iiber einen blofen ,,mechanischen Arbeitsgang* hinaus und stellt deshalb auch weiterhin eine Hilfe-
leistung in Steuersachen dar.

Zu Nummer 3 (§ 3a)

Zu Buchstabe a
Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgeéinderung zur Neufassung des § 5 StBerG-E und um eine redaktionelle Anderung.

Zu Nummer 4 (§§ 4 bis 7)

Zu § 4 (Lohnsteuerhilfevereine)

Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihren Mit-
gliedern, die typische Arbeitnehmereinkiinfte erzielen, bei Fragen der Einkommensteuer und der Erstellung der
Einkommensteuererkldrung unterstiitzen. Derzeit sind sie unter den in § 4 Nummer 11 StBerG genannten Voraus-
setzungen zur geschiftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Die Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhil-
fevereinen soll kiinftig in einer eigensténdigen Vorschrift geregelt werden, da Lohnsteuerhilfevereine eine beson-
dere Stellung innerhalb des Regelungsregimes der beschrankten geschiftsméifBigen Hilfeleistung in Steuersachen
innehaben: Zum einen ist ihr Zweck ausschlielich die Erbringung von geschiftsméfiger Hilfeleistung in Steuer-
sachen. Zum anderen unterliegen sie der Aufsicht und bediirfen fiir ihre Tétigkeit der Anerkennung, die im Zwei-
ten Abschnitt des Ersten Teils des StBerG (§§ 13 bis 31 StBerG) ndher geregelt ist.
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Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden die Einkunftsarten aufgefiihrt, bei denen Lohnsteuerhilfevereine originér zur Hilfeleistung in
Steuersachen befugt sind. Die Regelung greift die derzeitige Regelung in § 4 Nummer 11 Buchstabe a StBerG
auf.

Zu den origindren Tétigkeiten der Lohnsteuerhilfevereine gehoren folgende Einkunftsarten:
—  Nummer 1: Einkiinfte aus nichtselbstindiger Arbeit,
—  Nummer 2: Einkiinfte aus wiederkehrenden Beziigen (zum Beispiel Renten),

—  Nummer 3: Einkiinfte aus Unterhaltsleistungen (insbesondere des dauernd getrenntlebenden oder geschie-
denen Ehegatten) und

—  Nummer 4: Einkiinfte aus Leistungen nach § 22 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG) (zum Bei-
spiel aus Altersvorsorgevertrdgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen).

Zu Absatz 2
In Absatz 2 werden die vereinbaren Tétigkeiten der Lohnsteuerhilfevereine geregelt.

Lohnsteuerhilfevereine sollen auch zukiinftig zur geschiaftsmaBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt sein,
wenn das Mitglied zusétzlich zu den in Absatz 1 genannten Einkunftsarten weitere Einkiinfte erzielt und diese im
Veranlagungsverfahren zu erkldren sind oder aufgrund eines Antrags der steuerpflichtigen Person erklért werden.
Da bei Gewinneinkiinften nach Absatz 3 Satz 1 grundsétzlich keine Beratungsbefugnis besteht, erfasst Absatz 2
nur Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung, Einkiinfte aus Kapitalvermdgen und sonstige Einkiinfte im Sinne
des § 22 EStG, soweit diese nicht unter Absatz 1 fallen, z. B. Einkiinfte aus privaten VerduBerungsgeschéften,
(Uberschusseinkiinfte).

Abweichend von den bislang in § 4 Nummer 11 Buchstabe ¢ StBerG vorgesehenen Beschrankungen verzichtet
die vorgeschlagene Neufassung bei vereinbaren Tatigkeiten auf die Aufnahme von Betragsgrenzen. Diese haben
in jiingerer Vergangenheit vereinzelt dazu gefiihrt, dass die Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen bei
im Ubrigen unverinderten Sachverhalten ausschlieBlich aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen entfallen
ist. Dies betrifft beispielsweise Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung im Zusammenhang mit Wohnraum-
mietvertrigen, bei denen Mietzinsanpassungen mit einer Indexklausel versehen sind und der Mietzins entspre-
chend der Steigerung des allgemeinen Verbraucherpreisindexes angehoben wurde.

Dieser Problematik konnte zwar mit einer Erhohung der Betragsgrenzen begegnet werden, allerdings wére die
Beibehaltung von Betragsgrenzen im Hinblick auf den VerhiltnismaBigkeitsgrundsatz sachlich nur noch schwer
zu rechtfertigen. Denn die steuerrechtliche Komplexitit eines Falles steht weder mit der Anzahl der Mietobjekte
noch mit der Miethohe zwingend in sachlichem Zusammenhang. Die steuerrechtliche Wiirdigung der Vermietung
von zwei Objekten kann weniger komplex sein, als die Vermietung von einem Objekt. Die Komplexitit ist letzt-
lich von den Umsténden des Einzelfalls abhidngig und zwar unabhingig von der Hohe des Mietzinses.

Veranschaulichen ldsst sich dies anhand der unterschiedlichen Miethéhen in Ballungszentren und im landlichen
Raum: In Ballungszentren kann die bisherige Betragsgrenze bereits mit Mieteinkiinften aus einem Mietobjekt
erreicht werden, zumal nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu den Mieteinnahmen auch die Umlagen
fiir Neben- und Betriebskosten zéhlen (Bundesfinanzhof, Urteil vom 14. Dezember 1999, IX R 69/98, BStBI 2000
IL, S. 197). Im landlichen Raum kann die Betragsgrenze jedoch fiir Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung
aus mehreren (kleineren) Mietobjekten ausreichend sein. Wenn aber die Beratung bei Einkiinften aus der Vermie-
tung von mehreren Mietobjekten mit geringerem Mietzins nach geltender Rechtslage zuldssig ist, dann scheint
nicht nachvollziehbar, weshalb Lohnsteuerhilfevereinen eine Beratung bei Einkiinften aus der Vermietung von
einem Mietobjekt mit einem hoheren Mietzins versagt werden sollte. Die Hohe der Einkiinfte ldsst keinen zwin-
genden Riickschluss auf die steuerrechtliche Komplexitét zu.

Bei Einkiinften aus Kapitalvermogen haben die Betragsgrenzen seit der Einfiihrung der Abgeltungssteuer ohnehin
massiv an praktischer Bedeutung verloren und wurden nur relevant, wenn die daraus resultierenden Einkiinfte
tatsdchlich auch im Veranlagungsverfahren zu erklédren sind oder auf Antrag erklart werden.
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Soweit schlieBlich noch damit argumentiert werden konnte, dass es sich bei Lohnsteuerhilfevereinen um Selbst-
hilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern handelt und diese nur bei ,,typischen Arbeitneh-
mereinkiinfte” beraten diirfen, wird darauf hingewiesen, dass die Hilfeleistung bei Einkiinften aus Vermietung
und Verpachtung schon nach bestehender Rechtslage zuléssig ist. Die Hohe der Einkiinfte ist auch in diesem
Kontext kein taugliches Differenzierungskriterium, da auch bei den Einkiinften aus nichtselbstéindiger Arbeit hin-
sichtlich der Hohe der Einkiinfte nicht nach ,,typischen Arbeitnehmereinkiinften unterschieden wird.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 bestimmt die unzuldssigen Tétigkeitsbereiche der Lohnsteuerhilfevereine. Hiernach darf der
Lohnsteuerhilfeverein insgesamt, das heif3t fiir den gesamten Veranlagungsfall, nicht titig werden, wenn die Per-
son Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG), Gewerbebetrieb (§ 15 EStG), selbstidndiger Arbeit (§ 18
EStG) oder umsatzsteuerpflichtige Umsitze erzielt. Die in Satz 2 enthaltene Ausnahme greift, wenn die den Ein-
kiinften zugrundeliegenden Einnahmen in voller Hohe nach § 3 Nummer 12, 26, 26a, 26b oder 72 EStG von der
Einkommensteuer befreit sind.

Die Regelung entspricht inhaltlich dem derzeitigen § 4 Nummer 11 Buchstabe b StBerG.

Zu Absatz 4

Durch Absatz 4 werden die origindren Tétigkeiten der Lohnsteuerhilfevereine (Einkommensteuer und Zuschlag-
steuern) um Zusatztitigkeiten ergénzt, die in engem Zusammenhang mit den origindren Tétigkeiten stehen. Zu-
lassig ist demnach in den Fillen des Absatzes 1 auch eine Hilfeleistung

—  bei Arbeitgeberaufgaben, die mit Kinderbetreuungskosten im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG zu-
sammenhingen,

—  bei Arbeitgeberaufgaben, die mit haushaltsnahen Beschéftigungsverhéltnissen im Sinne des § 35a EStG zu-
sammenhidngen,

—  beim Familienleistungsausgleich im Sinne des EStG,
—  bei sonstigen Zulagen und Pridmien, auf die die Vorschriften der AO anzuwenden sind.

Die bislang in § 4 Nummer 11 Satz 3 StBerG enthaltene Aufzéhlung wird somit grundsétzlich beibehalten. Sie
wird jedoch redaktionell neu strukturiert. Entfallen soll die Hilfeleistung in Steuersachen im Zusammenhang mit
der Eigenheimzulage und der Investitionszulage, da beide Zulagen ausgelaufen sind und diesbeziiglich kein Be-
darf mehr fiir eine Hilfeleistung besteht. Diese ist bislang noch in § 4 Nummer 11 Satz 3 StBerG enthalten.

Zu § 4a (Vereine von Land- und Forstwirten)
Die Vorschrift gibt im Wesentlichen den Regelungsgehalt des derzeitigen § 4 Nummer 8 StBerG wieder.

Zu Absatz 1

Die zur Berufsvertretung oder zu dhnlichen Zwecken gegriindeten Vereine von Land- und Forstwirten unterschei-
den sich von den in § 4b StBerG-E genannten Berufs- und Interessenvereinigungen dergestalt, dass der geschifts-
maBigen Hilfeleistung in Steuersachen fiir land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Bewertungsgeset-
zes ausnahmsweise auch iibergeordnete Bedeutung zukommen kann. Dies lésst sich durch die sehr hohen Anfor-
derungen, die an die fachliche Qualifikation gestellt werden, rechtfertigen. Nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 muss
die Hilfeleistung durch eine Person erfolgen, der die Berechtigung zum Fiihren der Bezeichnung ,,Landwirtschaft-
liche Buchstelle* verliehen wurde. Die Bezeichnung kann nach § 44 Absatz 1 StBerG nur Steuerberaterinnen,
Steuerberatern und Steuerbevollméchtigten sowie Rechtsanwiltinnen und Rechtsanwiélten verliechen werden, die
eine besondere Sachkunde auf dem Gebiet der Hilfeleistung in Steuersachen fiir land- und forstwirtschaftliche
Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes nachgewiesen haben.

Die Beratungsbefugnis ist nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StBerG-E grundsitzlich auf Mitglieder be-
schrinkt. Da sich die Beratungsbefugnis fiir die Mitglieder auf die Hilfeleistung fiir land- und forstwirtschaftliche
Betriebe bezieht, sollen Betriebsangehorige und vorherige Betriebsinhaber (sogenannte Altenteiler) den Mitglie-
dern gleichgestellt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Betriebsangehorige und vorherige Betriebs-
inhaber weiterhin — wie nach geltender Rechtslage — in dieser speziellen Materie durch Vereine von Land- und
Forstwirten beraten werden konnen.
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Zu Absatz 2

Die sachlichen Einschriankungen in Satz 1 entsprechen den bislang in § 4 Nummer 8 StBerG enthaltenen Ein-
schrankungen. Die Beratungsbefugnis von Vereinen von Land- und Forstwirten umfasst nicht die Ermittlung von
Einkiinften aus Gewerbebetrieb oder selbstindiger Arbeit. Sofern im jeweiligen Einzelfall Einkiinfte aus Gewer-
bebetrieb oder selbstindiger Arbeit erzielt werden, besteht lediglich in Bezug auf diese Einkiinfte keine Bera-
tungsbefugnis. Im Ubrigen bleibt die Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen bestehen. Die in Satz 2 vorgese-
hene Ausnahme soll kiinftig nicht nur bei iiblichen Nebeneinkiinften von Landwirten, sondern auch bei Forstwir-
ten Anwendung finden, da keine sachlichen Griinde fiir eine Differenzierung ersichtlich sind.

Zu § 4b (Berufs- und Interessenvereinigungen; genossenschaftliche Priifungsverbinde und
Treuhandstellen)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt die Befugnis zur geschéftsméaBigen Hilfeleistung in Steuersachen von Berufs- und Interes-
senvereinigungen (zum Beispiel Gewerkschaften oder Verbande der Vertriebenen, Fliichtlinge und Spétaussied-
ler, soweit die geschiaftsméBige Hilfeleistung in Steuersachen nicht bereits nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 in Ver-
bindung mit Absatz 2 StBerG-E zuldssig ist) sowie genossenschaftlichen Priifverbdnden im Rahmen ihres sat-
zungsmafBigen Aufgabenbereichs. Um den diversen nach dem Vereinsrecht moglichen Organisationsformen
Rechnung zu tragen, wird klargestellt, dass auch Zusammenschliisse von Vereinigungen und damit insbesondere
ihre Spitzenorganisationen oder Spitzenverbénde Hilfeleistung in Steuersachen nicht nur fiir die ihnen unmittelbar
angehorenden Personen oder Vereinigungen, sondern auch fiir alle Mitglieder der ihnen angeschlossenen Verei-
nigungen erbringen diirfen.

Die Hilfeleistung in Steuersachen gegeniiber Mitgliedern ist nicht uneingeschrénkt gestattet, sondern nur im Rah-
men des satzungsmiBigen Aufgabenbereichs. Sie muss deshalb stets im Zusammenhang mit den eigentlichen
satzungsmaBigen Aufgaben der Vereinigung stehen und darf diese nicht {iberlagern. Auch eine Ausweitung des
Satzungszwecks auf eine umfassende Hilfeleistung in Steuersachen der Mitglieder wire unzuléssig, da diese ge-
geniiber der Erfiillung der iibrigen Vereinszwecke nicht von iibergeordneter Bedeutung sein darf. Die Vorschrift
stellt daher bewusst auf die tatsdchliche Erfiillung der satzungsméBigen Aufgaben und nicht lediglich auf die in
der Satzung niedergelegten Vereinszwecke ab. Die Hilfeleistung in Steuersachen darf im Vergleich zu den tat-
sdchlich erbrachten iibrigen Vereinstétigkeiten nicht iiberwiegen. Diese Voraussetzung wird im derzeitigen § 4
Nummer 6 und 7 StBerG zwar nicht explizit genannt, folgt aber aus der jeweiligen Beschridnkung der Befugnis
zur geschiftsmaBigen Hilfeleistung in Steuersachen ,,im Rahmen des Aufgabenbereichs®. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs bestimmt sich dieser Aufgabenbereich nach den gemeinsamen wirtschaftlichen und
sozialen Interessen, durch die die Mitglieder der Vereinigung verbunden sind, wobei das gemeinsame Interesse
weder ausschlieBlich noch iiberwiegend in der Hilfeleistung in Steuersachen bestehen darf (Bundesfinanzhof,
Urteil vom 6. Oktober 1998, VII R 146/97). Durch die ausdriickliche Aufnahme der Voraussetzung in den Wort-
laut der Vorschrift erfolgt eine Angleichung an § 7 RDG.

Die Regelung in Satz 3 ermdglicht Vereinigungen und ihren Spitzenverbénden, die ihnen erlaubte Hilfeleistung
in Steuersachen durch eine in ihrem wirtschaftlichen Alleineigentum stehende juristische Person zu erbringen.
Dies entspricht § 7 Absatz 1 Satz 3 RDG. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Hilfeleistung in Steuersachen
auch bei Einschaltung einer Gesellschaft stets nur in den durch Satz 1 vorgegebenen Grenzen erbracht werden
darf. Fiir die Frage der Erfiillung der iibrigen satzungsmafBigen Aufgaben ist auf die Vereinigung abzustellen, die
die Hilfeleistung in Steuersachen als Teil ihrer Aufgabe ausgelagert hat.

Zu Satz 1

Zu Nummer 1

Die Befugnis zur geschéftsmafBigen Hilfeleistung in Steuersachen von beruflichen Vereinigungen, die sich derzeit
aus § 4 Nummer 7 StBerG ergibt, bleibt weiter bestehen. Daneben sollen kiinftig auch sonstige Vereinigungen
treten, die zur Wahrung gemeinschaftlicher Interessen gegriindet worden sind. Erforderlich ist ein {iber die Inte-
ressen des Einzelnen hinausgehendes Gruppeninteresse. Erfasst werden neben den bereits bislang in § 4 Num-
mer 7 StBerG unter ,,auf dhnlicher Grundlage gebildete Vereinigung® zu fassende Mieter- und Grundstiickseigen-
tiimervereine auch Vereinigungen mit gesellschaftlicher, sportlicher oder kultureller Zielsetzung. Diese diirfen
Hilfeleistung in Steuersachen ausschlielich punktuell im Rahmen des Satzungszwecks erbringen.
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Zu Nummer 2

Die Vorschrift entspricht dem geltenden § 4 Nummer 6 StBerG. Genossenschaftliche Priifungsverbidnde und de-
ren Spitzenverbénde sowie genossenschaftliche Treuhandstellen sollen ihren Mitgliedern auch weiterhin Hilfe in
Steuersachen leisten diirfen, soweit diese im Rahmen des satzungsméBigen Aufgabenbereichs der Stelle geleistet
wird.

Zu Absatz 2

Zum Schutz von Rechtsuchenden wird die Pflicht zur sachgemifB3en Hilfeleistung in Steuersachen in Absatz 2
gesetzlich normiert und konkretisiert. Die Erforderlichkeit einer sachgeméfien Tétigkeit der nach § 4 Nummer 7
StBerG zur Hilfeleistung in Steuersachen befugten Berufsvertretungen und auf dhnlicher Grundlage gebildete
Vereinigungen ergibt sich bislang zwar nicht unmittelbar aus § 4 StBerG, aber mittelbar aus § 7 Absatz 2 StBerG.
Nach dieser Vorschrift kann die Hilfeleistung in Steuersachen nach § 4 Nummer 7 StBerG ganz oder teilweise
untersagt werden, wenn eine sachgemafe Tétigkeit nicht gewahrleistet ist.

Durch Absatz 2 soll die sachgeméfe Hilfeleistung in Steuersachen sichergestellt werden.

Berufs- und Interessenvereinigungen sowie genossenschaftliche Priifverbiande, die ihren Mitgliedern Hilfe in
Steuersachen leisten, miissen nach Absatz 2 Satz 1 iiber eine entsprechende Ausstattung verfiigen, um eine sach-
gemdfBe Hilfeleistung in Steuersachen anzubieten. Die Anforderung an die Ausstattung steht dabei in unmittelba-
ren Zusammenhang zu dem Umfang, flir den eine Vereinigung Hilfe in Steuersachen anbietet. Kleine Vereini-
gungen mit wenigen Mitgliedern, die nur in geringem Umfang steuerrechtlichen Rat geben, bendtigen keine be-
sondere Ausstattung. Wird hingegen einer sehr groBen Mitgliederzahl eine umfangreichere Hilfe in Steuersachen
angeboten, wird eine professionelle Organisationsstruktur bendtigt. Dies umfasst nicht nur eine ausreichende An-
zahl entsprechend ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort Hilfe in Steuersachen leisten, son-
dern auch eine der Tatigkeit angemessene Biiroausstattung sowie eine finanzielle Ausstattung, die — vor dem
Hintergrund, dass eine Haftpflichtversicherung grundsétzlich nicht erforderlich ist — auch ausreicht, um einzelne
Haftungsfille abzudecken.

Absatz 2 Satz 2 konkretisiert Satz 1 dahingehend, dass fiir die zur sachgeméBen Hilfeleistung in Steuersachen
erforderliche personelle Ausstattung zumindest eine Person mit hinreichend fachlicher Qualifikation erforderlich
ist, durch die oder unter deren Anleitung die Hilfeleistung in Steuersachen erbracht wird. Diese Mindestvoraus-
setzung dient — ebenso wie die Voraussetzung in Absatz 2 Satz 1 — dem Schutz der Rechtsuchenden vor unsach-
gemdBer Hilfeleistung in Steuersachen. Hierbei handelt es sich ausdriicklich nicht um ein generelles und unab-
hiangig vom Einzelfall bestehendes Erfordernis, eine zur unbeschriankten Hilfeleistung in Steuersachen im Sinne
des § 3 Satz 1 Nummer 1 StBerG in die Hilfeleistung in Steuersachen einzubinden. In Abhéngigkeit von Art und
Umfang der zu erbringenden Hilfeleistung in Steuersachen kann vielmehr auch die Einbindung einer Person aus-
reichend sein, die zum Beispiel durch langjdhrige Berufserfahrung in diesem Bereich oder durch entsprechende
Ausbildung oder Fortbildungen hinreichend qualifiziert ist. In umfangreichen, komplexen und schwierigen Féllen
(zum Beispiel bei der Erstellung von Jahresabschliissen fiir Konzerne) kann jedoch auch die Erbringung der Hil-
feleistung durch oder zumindest unter Anleitung einer zur unbeschréankten Hilfeleistung in Steuersachen nach § 3
Satz 1 Nummer 1 StBerG befugten Person erforderlich werden. Dies wird jedoch regelméBig bei Berufsvertre-
tungen nicht notwendig sein, sofern sie fiir ihre Mitglieder Hilfe in Steuersachen leisten, die nach Schwierigkeit,
Artund Umfang mit der Hilfeleistung in Steuersachen vergleichbar ist, die durch Lohnsteuerhilfevereine nach § 4
StBerG-E erbracht wird.

Die entsprechende Ausstattung wird in der Praxis regelméfig weder bei kleinen Vereinigungen, die nur gelegent-
lich und beildufig Hilfe in Steuersachen leisten, noch bei groBen Mitgliederorganisationen (zum Beispiel Gewerk-
schaften) problematisch und Anlass fiir eine Untersagungsverfiigung sein. Bedeutung wird sie jedoch in den Fil-
len erlangen, in denen Vereinigungen quantitativ in erheblichem Umfang Hilfe in Steuersachen leisten, ohne iiber
eine entsprechende Organisationsstruktur zu verfligen.

Schwerwiegende Verstofe gegen die Pflicht nach Absatz 2 konnen nach § 7 Absatz 1 StBerG-E zur Untersagung
der Beratungsbefugnis fiihren.
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Zu § 4c (Offentliche und 6ffentlich anerkannte Stellen; Notare; Patentanwiilte)

In § 4c StBerG-E soll geregelt werden, dass die genannten 6ffentlichen und 6ffentlich anerkannten Personen und
Stellen, Notarinnen und Notare sowie Patentanwéltinnen und Patentanwilte innerhalb des ihnen zugewiesenen
Aufgaben- und Zusténdigkeitsbereichs beziehungsweise im Rahmen ihrer Befugnisse nach der BNotO oder der
PAO zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. Dies schlie3t eine ,,Annextitigkeit”, die bereits nach § 4e
Absatz 1 StBerG-E zuléssig wire, ausdriicklich mit ein. § 4c StBerG-E bildet inhaltlich den derzeitigen § 4 Num-
mer 1 bis 3 und 15 StBerG. Hinzukommen sollen die neuen Regelungen in Absatz 1 Nummer 1 und 4 (gerichtlich
oder behordlich bestellte Personen, Verbande der freien Wohlfahrtspflege, anerkannte Trager der freien Jugend-
hilfe, anerkannte Verbénde zur Férderung der Belange von Menschen mit Behinderungen).

§ 4c StBerG-E regelt abweichend von § 4b und § 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E, dass die Hilfeleistung in Steu-
ersachen als Hauptleistung auch entgeltlich und nicht nur gegeniiber Mitgliedern erbracht werden darf.

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 soll kiinftig jede durch ein Gericht oder eine Behorde bestellte Person im Rahmen des ihr mit
der Bestellung zugewiesenen Aufgabenkreises Hilfe in Steuersachen leisten kdnnen. Erfasst sind damit im Be-
reich der gerichtlich bestellten Personen insbesondere Betreuerinnen, Betreuer, Pflegerinnen, Pfleger und Vor-
miinder.

Zu Nummer 2

Die Regelung, die inhaltlich an den derzeitigen § 4 Nummer 3 StBerG ankniipft, regelt die Hilfeleistung in Steu-
ersachen durch juristische Personen des 6ffentlichen Rechts und durch Behorden. Abweichend von der bisherigen
Regelung soll die Hilfeleistung in Steuersachen nicht mehr nur von Behorden und Kérperschaften des 6ffentlichen
Rechts sowie tiberortliche Priifungseinrichtungen fiir Kérperschaften und Anstalten des 6ffentlichen Rechts er-
bracht werden konnen, sondern von allen juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts. Damit werden, auch ohne,
dass es einer Aufzéhlung im Normtext bediirfte, alle Korperschaften, Anstalten, Stiftungen und sonstigen Verei-
nigungen des Offentlichen Rechts erfasst und eine kongruente Regelung zu § 62 Absatz 2 Nummer 1 FGO ge-
schaffen. Daneben sind alle Arten von Zusammenschliissen, die von Personen des 6ffentlichen Rechts zum Zweck
der Erfiillung ihrer Aufgaben gebildet werden, erfasst. Dies sind beispielsweise Verbande, Spitzenverbénde und
Arbeitsgemeinschaften.

Uberdies werden von der Regelung in Nummer 2 auch privatrechtlich organisierte, zur Erfiillung &ffentlicher
Aufgaben gebildete Unternehmen erfasst. Solche Unternehmen koénnen auch im Wege interkommunaler Zusam-
menarbeit von mehreren Gemeinden gemeinschaftlich gegriindet und unterhalten werden.

Daneben wird weiterhin der Begriff der Behorde verwendet, der aus sich heraus verstindlich ist und Behorden im
Sinne des § 6 Absatz 1 AO umfasst.

Zu Nummer 3

Nach Nummer 3, die inhaltlich dem bisherigen § 4 Nummer 15 StBerG entspricht, sind die nach Landesrecht zur
Insolvenzberatung berechtigten Einzelpersonen, die regelméifig keine offentliche Forderung erhalten, sondern
Insolvenzberatung ehrenamtlich oder in Ausnahmefillen auch freiberuflich oder gewerblich betreiben, in dem
ihnen durch die landesrechtlichen Ausfithrungsgesetze erlaubten Umfang zur Hilfeleistung in Steuersachen be-
fugt.

Die in Nummer 3 genannten Personen und Stellen sind von der zusétzlichen Voraussetzung, wie sie in Nummer 4
vorgesehen ist, ausgenommen, da deren Befdhigung zur Durchfiihrung der Insolvenzberatung in landesrechtlich
geregelten Anerkennungsverfahren konkret gepriift wird. Zeigen sich in der Arbeit der anerkannten Stelle Unzu-
langlichkeiten, so reicht es aus, wenn die fiir ihre Anerkennung zustéindige Behorde die erforderlichen Mafinah-
men ergreift und gegebenenfalls die Anerkennung widerruft.

Zu Nummer 4

Die Tréger der freien Wohlfahrtspflege nehmen im System der sozialen Beratung eine zentrale Stellung ein. Die
Hilfeleistung in Steuersachen soll, soweit sie nicht unter Nummer 2 féllt, kiinftig punktuell bezogen auf die je-
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weiligen Aufgabenbereiche der Wohlfahrtsverbinde erfolgen. Die nach § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
anerkannten Tréger der freien Jugendhilfe miissen zwar kein Anerkennungsverfahren durchlaufen, sind aber nach
ihrer Stellung und Funktion dennoch mit den anerkannten Insolvenzberatungsstellen vergleichbar. Die anerkann-
ten Verbande zur Forderung der Belange von Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 15 Absatz 3 des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes beraten ihre Mitglieder und kénnen Verbandsklage erheben. Auch sie miissen
fiir die staatliche Anerkennung unter anderem eine mehrjihrige Tatigkeit vorweisen. Soweit sich im Rahmen
dieser Tétigkeit der Bedarf fiir eine Hilfeleistung in Steuersachen ergeben sollte, soll ihnen dies kiinftig nicht nur
unter den Voraussetzungen der §§ 4b oder 6 StBerG-E, sondern unabhingig iiber § 4c Absatz 1 Nummer 4
StBerG-E ermoglicht werden.

Die in Nummer 4 genannten Sozialverbdnde unterliegen keiner oder nur einer eingeschrinkten 6ffentlichen Auf-
sicht. Da Thre Befdhigung zur Erbringung von Hilfeleistung in Steuersachen insoweit nicht gesondert tiberpriift
wird, ist es gerechtfertigt, diese Verbande hinsichtlich der Ausgestaltung der Befugnis insgesamt den Vereinigun-
gen gleichzustellen, die nach § 4b StBerG-E Hilfe in Steuersachen fiir ihre Mitglieder erbringen diirfen. Deshalb
gilt fiir sie die in § 4b Absatz 2 StBerG-E normierte Pflicht sowie die in § 7 Absatz 1 StBerG-E enthaltene Mog-
lichkeit der Untersagung. Im Ubrigen wird auf die Begriindung zu § 4b Absatz 2 StBerG-E verwiesen. Die An-
forderung an die personelle, sachliche und finanzielle Ausstattung steht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Umfang der angebotenen Hilfeleistung in Steuersachen. Anders als Vereinigungen nach § 4b Absatz 1 StBerG-E
sind die in § 4c Absatz 1 Nummer 4 StBerG-E genannten Sozialverbénde nicht mitgliederfinanziert. Sofern diese
Sozialverbinde auch Rechtsdienstleistungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 5 RDG erbringen, haben sie die Voraus-
setzungen des § 7 Absatz 2 RDG zu erfiillen.

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Bei einer Vielzahl von notariell zu beurkundenden Fallen konnen steuerrechtliche Aspekte eine nicht unerhebliche
Rolle spielen. Aus diesem Grund sollen hauptberufliche Notarinnen und Notare nach § 4c Absatz 2 Nummer 1
StBerG-E weiterhin zur geschéftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen ihrer Befugnisse nach der
BNotO befugt sein.

Zum Amt von Notarinnen und Notaren gehdrt nach § 24 BNotO die sonstige Betreuung auf dem Gebiet vorsor-
gender Rechtspflege und die Beratung. Zur Betreuung gehort nach § 24 Absatz 1 Satz 1 BNotO die Beratung.
Notarinnen und Notare diirfen deshalb aufgrund ihrer Amtstétigkeit in Einzelféllen eine steuerrechtliche Beratung
vornehmen.

Zu Nummer 2

Die sachliche Befugnis von Patentanwiltinnen und Patentanwilten sowie Berufsausiibungsgesellschaften im
Sinne der PAO fiir eine Hilfeleistung in Steuersachen ergibt sich aus ihrem beruflichen Tétigkeitsfeld in den in
§ 3 PAO geregelten Angelegenheiten. Diese bilden zugleich den Rahmen fiir die Beratung in steuerrechtlichen
Angelegenheiten.

Zu § 4d (Spediteure; sonstige Zollvertreter)

Speditionsunternehmen sind derzeit nach § 4 Nummer 9 Buchstabe a StBerG in Eingangsabgabensachen und bei
der verbrauchsteuerlichen Behandlung von Waren im Warenverkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europii-
schen Union zur Hilfeleistung befugt. Sonstige Unternehmen sind momentan nach § 4 Nummer 9 Buchstabe b
StBerG zur Hilfeleistung befugt, soweit diese im Zusammenhang mit der Zollbehandlung in Eingangsabgabensa-
chen erfolgt. Diese auf eine Spezialmaterie beschrankten Befugnisse sollen durch die Neuregelung der §§ 4 ff.
StBerG-E beibehalten werden, da sie der Vereinfachung der Abldufe bei der Zollverwaltung beziiglich der ver-
schiedenen Zollverfahren sowie der Erhebung von Einfuhrabgaben dienen. Zum Schutz des Rechtsuchenden vor
unsachgeméBer Hilfeleistung in Steuersachen darf die Hilfeleistung nur nach MaBgabe des § 4b Absatz 2 StBerG-
E erfolgen. Auf die Begriindung zu § 4b Absatz 2 StBerG-E wird Bezug genommen.

Die Erfiillung der umsatzsteuerlichen Pflichten beim zustidndigen Finanzamt gehort jedoch — mit Ausnahme der
Tatigkeit des Fiskalvertreters nach den §§ 22a ff. UStG — auch in diesen Fillen weiterhin zu den Tétigkeiten, die
nach § 33 StBerG den Personen und Gesellschaften im Sinne des § 3 Satz 1 StBerG vorbehalten sind.
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Zu Nummer 1

Nummer 1 regelt die Befugnis von Spediteurinnen und Spediteuren zur geschéftsmiBigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen. Diese sollen entsprechend des bisherigen Umfangs in Einfuhrabgabensachen und bei der verbrauch-
steuerlichen Behandlung von Waren im Warenverkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Européischen Union zur
Hilfeleistung befugt sein. Bei der Anderung der Begrifflichkeit ,,Eingangsabgabe“ in ,,Einfuhrabgabe‘ handelt es
sich um eine redaktionelle Anderung, die sich am Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) orientiert. Nach § 1 Absatz 1
Satz 3 ZolIVG sind Einfuhrabgaben Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern. Die Befugnis soll sich aus-
driicklich auch auf Ausfuhrabgabensachen erstrecken, da fiir die entsprechenden Zollverfahren erforderlichen
Kenntnisse nahezu identisch sind. AuBlerdem sieht das EU-Zollrecht nach den Artikeln 18 ff. des Zollkodex der
Union (Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des européischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur
Festlegung des Zollkodex der Union, ABI. L 269 vom 10. Oktober 2013, S. 1) einen weiten Spielraum der Mit-
gliedstaaten bei der Erbringung von Dienstleistungen durch Zollvertreter vor. Demnach betrifft das Recht, sich
vertreten zu lassen, alle zollrechtlichen Verfahrenshandlungen. Es ist umfassend, also nicht auf die Zollanmeldung
oder dhnliche Handlungen im Zusammenhang mit Zollverfahren beschrénkt. Es beinhaltet etwa das Auskunfts-
recht, Antriage auf Bewilligungen, das Zollwertrecht, das Zollschuldrecht, die Vorzugsbehandlungen sowie die
Rechtsbehelfe (vergleiche Witte, Zollkodex der Union, Artikel 18, Rn. 26). Die Ergdnzung der ,,zollrechtlichen
Verfahrenshandlungen® greift die Intention des Artikels 18 des Unionszollkodex auf. Umfasst sollen sdmtliche
,Prozesse” rund um die Abgabe ,,Zoll* im Sinne des Unionszollkodex sein.

Zu Nummer 2

Nach Nummer 2 sollen Zollvertreter kiinftig in Einfuhr- und Ausfuhrabgabensachen zur geschaftsmaBigen Hilfe-
leistung in Steuersachen befugt sein. Zollvertreter kann jede natiirliche oder juristische Person oder eine Perso-
nenvereinigung sein, die keine juristische Person ist, aber nach dem Recht der Europdischen Union oder nach
nationalem Recht die Moglichkeit hat, im Rechtsverkehr wirksam aufzutreten.

Zu § 4e (Nebenleistungen)

Bei § 4e StBerG-E handelt es sich um ein wesentliches Element der Neuregelung der Befugnis der geschéftsma-
Bigen Hilfeleistung in Steuersachen. Hiernach sollen kiinftig die Voraussetzungen, unter denen Hilfeleistung in
Steuersachen als Nebenleistung zum Berufs- oder Tatigkeitsbild erbracht werden darf, in einer Generalklausel
bestimmt werden. Damit soll gewéhrleistet werden, dass die Ausiibung solcher Berufe, die nicht speziell Hilfe-
leistung in Steuersachen erbringen, nicht eingeschrinkt wird, zugleich aber die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher vor unsachgeméifer Hilfeleistung in Steuersachen geschiitzt werden. Soweit keine ausdriickliche Befugnis
zur Hilfeleistung in Steuersachen nach den §§ 4 bis 4d StBerG-E besteht, sollen die bislang in § 4 StBerG ab-
schlieend Genannten ihre Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen kiinftig aus § 4e StBerG-E ableiten konnen.
Daneben soll die Neuregelung auch unter den dort genannten Voraussetzungen in weiteren Féllen eine Hilfeleis-
tung in Steuersachen ermoglichen. Die Vorschrift findet auf wirtschaftliche Tatigkeiten aller Art Anwendung.
Beispielsweise sollen Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 KWG, befugt sein, Ansissigkeitsbeschei-
nigungen zu beantragen und Antrége auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 44a Absatz 9 oder § 50c EStG
oder nach § 11 Absatz 1 InvStG oder einen Antrag auf Ausstellung einer Statusbescheinigung nach § 7 Absatz 4
InvStG fiir den Inhaber des Wertpapiers, der ihr eigener Kunde ist (unmittelbare Kundenbeziehung) oder in sog.
mehrstufigen Verwahrstrukturen fiir die Kunden anderer Kreditinstitute (mittelbare Kundenbeziehung) zu stellen.

Ebenfalls antragsberechtigt sind Kreditinstitute mit Sitz im Ausland, die EWR-Zweigniederlassungen nach § 53b
KWG, Zweigniederlassungen nach § 53¢ Nummer 2 KWG oder Zweigstellen nach § 53 KWG unterhalten. Mit
mehrstufigen Verwahrstrukturen sind Fille gemeint, in denen ein Kreditinstitut die Wertpapiere fiir die Kunden
eines anderen Kreditinstituts verwahrt oder in denen weitere Kreditinstitute vor dem Kreditinstitut mit der unmit-
telbaren Kundenbeziehung zwischengeschaltet werden. Vergiitungsschuldner im Sinne des § 50a EStG sollen
befugt sein, Antrdge auf Freistellung oder Erstattung vom Steuerabzug nach § 50a EStG gemiB § 50c EStG zu
stellen, soweit sie in Vertretung ihrer Vertragspartner (Vergiitungsglédubiger) handeln. Die reine Vertretung in den
genannten Verfahren begriindet dabei noch keine Kundenbeziehung. Vielmehr muss eine unmittelbare oder mit-
telbare Kundenbeziehung unabhéngig davon bestehen, insbesondere in Form der Verwahrung und Verwaltung
der Wertpapiere des Glaubigers der Kapitalertridge oder einer sonstigen Vertragsbeziehung zwischen Vergiitungs-
schuldner und -gléaubiger.
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Durch die Neuregelung wird bestimmt, dass geschiaftsmafige Hilfe in Steuersachen geleistet werden darf, wenn
diese als Nebenleistung erbracht wird.

Ob eine Nebenleistung zum Berufs- oder Tétigkeitsbild vorliegt, ist nach Satz 2 nach dem Inhalt, Umfang und
sachlichen Zusammenhang mit der Haupttétigkeit zu beurteilen. Dabei sind als ein Aspekt auch die erforderlichen
Steuerrechtskenntnisse zu beriicksichtigen. Die Formulierung ist an § 5 Absatz 1 RDG angelehnt.

Die Hilfeleistung in Steuersachen nach § 4e StBerG-E ist nicht auf Erléduterungen allgemeiner Art beschrénkt,
sondern kann auch eine Beratung im Einzelfall umfassen. Dies folgt bereits aus § 2 Absatz 2 StBerG, wonach
Hilfeleistung in Steuersachen jede Tatigkeit in fremden Angelegenheiten im Anwendungsbereich des StBerG ist,
sobald sie eine rechtliche Priifung des Einzelfalls erfordert.

Inhalt und Umfang

Durch das Abstellen auf Inhalt und Umfang der Hilfeleistung in Steuersachen wird deutlich, dass es bei der Ge-
wichtung von Haupt- und Nebentétigkeit nicht allein auf den (Zeit-)Anteil der Hilfeleistung in Steuersachen an
der Gesamttitigkeit, sondern auch auf die Schwierigkeit und Komplexitét der Hilfeleistung in Steuersachen an-
kommt. Entscheidend ist, welche Bedeutung nach der Verkehrsanschauung die Nebenleistung innerhalb der Ge-
samtleistung hat.

Eine Nebenleistung liegt vor, wenn die Hilfeleistung in Steuersachen die Leistung insgesamt nicht prigt und es
sich nicht um eine Tétigkeit handelt, die nach § 33 StBerG Steuerberaterinnen, Steuerberatern, Steuerbevollméch-
tigten und steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaften vorbehalten ist. Nach § 33 Satz 1 StBerG haben Steu-
erberaterinnen, Steuerberater, Steuerbevollméchtigte und Berufsausiibungsgesellschaften die Aufgabe, im Rah-
men ihres Auftrags ihre Auftraggeber in Steuersachen zu beraten, sie zu vertreten und ihnen bei der Bearbeitung
ihrer Steuerangelegenheiten sowie bei der Erfilillung ihrer steuerlichen Pflichten Hilfe zu leisten. Haupttétigkeit
dieser Personen ist die unbeschrinkte geschiaftsméfBige Hilfeleistung in Steuersachen flir den Auftraggeber. Per-
sonen und Gesellschaften im Sinne des § 3 Satz 1 StBerG haben die Pflicht zur umfassenden und erschépfenden
Beratung im Rahmen des § 33 StBerG. Maligebend ist, ob die Hilfeleistung in Steuersachen innerhalb der Ge-
samtleistung ein solches Gewicht hat, dass fiir sie die volle Kompetenz einer Steuerberaterin oder eines Steuer-
beraters erforderlich ist. Es ist im Einzelfall zu priifen, ob insgesamt die Hilfeleistung in Steuersachen im Vorder-
grund steht und es im Wesentlichen auch um die Kldrung steuerrechtlicher Fragen geht. Entscheidend ist aber
nicht, ob die Dienstleistung auch ohne die steuerrechtliche Beratung erbracht werden kann. Im Vordergrund der
beruflichen Tétigkeit muss die allgemeine, nicht spezifisch steuerrechtliche Dienstleistung stehen. Vor diesem
Hintergrund sollen beispielsweise diejenigen, die Vertrage im Sinne des § 2 Absatz 1 des Wohnungsbau-Préami-
engesetzes schlieen oder vermitteln, weiterhin zum Ausfiillen von Antrdgen auf Wohnungsbaupriamie befugt
bleiben, auch wenn die Haupttitigkeit ohne das Ausfiillen derartiger Antrége erbracht werden kann.

Die als Nebenleistung zu erbringende Hilfeleistung in Steuersachen ist auf solche Fragen beschrinkt, die sich aus
einer nicht steuerberatenden Haupttitigkeit auf dem Gebiet des Steuerrechts ergeben. Es darf sich dabei nur um
einen untergeordneten Teil der Haupttitigkeit handeln und muss mit dieser in einem sachlichen Zusammenhang
stehen. Die eigentliche Kompetenz liegt in der beruflichen Haupttitigkeit und nicht in der steuerrechtlichen Be-
ratung. Lediglich in einem isoliert sektorspezifischen niederschwelligen Bereich, der auf die Haupttitigkeit bezo-
gen ist, besteht die Beratungsbefugnis, die auch nur in diesem sektorspezifischen niederschwelligen Bereich zur
Anwendung kommen darf.

Eine vertragliche Vereinbarung zwischen Parteien, wonach die Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleistung
erbracht wird, ist fiir die tatséchliche Beurteilung dieser Frage unerheblich.

Sachlicher Zusammenhang

Erforderlich ist kein unmittelbarer, unldsbarer Zusammenhang mit der beruflichen Tétigkeit. Es ist ausreichend,
dass die Hilfeleistung in Steuersachen zu der jeweiligen Haupttétigkeit gehort. Eine Hilfeleistung in Steuersachen
ist damit nur dann zuléssig, wenn sie zum iiblichen Ablauf oder zur Abwicklung des Hauptgeschifts gehdrt und
zwar auch dann, wenn sie nicht im Mittelpunkt der Leistung steht. Dies impliziert, dass sich die im Zusammen-
hang angebotene Hilfeleistung in Steuersachen in die eigentliche Tatigkeit einfligt und tatsdchlich nicht isoliert
als gesonderte Dienstleistung angeboten wird. Nicht zuldssig ist damit vor allem die Vereinbarung einer unterge-
ordneten Hilfeleistung in Steuersachen, die nicht im Zusammenhang mit der eigentlichen Tétigkeit steht.
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Soweit sich die Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen aus der Zugehdrigkeit zu einem Berufs- oder Tatig-
keitsbild ergibt, ist es ausreichend, dass es sich um eine fest umrissene, typisierte berufliche Betitigung handelt,
mit der nach der Verkehrsanschauung eine Hilfeleistung in Steuersachen verbunden ist.

Erforderliche Steuerrechtskenntnisse

Ein weiterer Aspekt, der bei der Beurteilung der Frage der Nebenleistung zu beriicksichtigen ist, sind die Steuer-
rechtskenntnisse, die fiir die Haupttétigkeit erforderlich sind. Im Sinne einer typisierenden Betrachtung ist dabei
grundsitzlich nicht auf den jeweiligen Einzelfall abzustellen, sondern auf die Berufsqualifikation, die allgemein
fiir die Haupttétigkeit erforderlich ist. Dieses Kriterium legt einen Mindeststandard fiir die Hilfeleistung in Steu-
ersachen fest und dient dem Schutz des Verbrauchers. Fiir die Haupttitigkeit erforderliche Steuerrechtskenntnisse
sind grundsatzlich solche, die im Studium, in der Berufsausbildung oder Weiterbildung fiir die nicht steuerbera-
tende Haupttétigkeit vermittelt wurden.

Wird eine Tétigkeit ausgeiibt, fiir die weder eine abgeschlossene Berufsausbildung noch ein erfolgreich absol-
viertes Hochschulstudium erforderlich ist, soll dies eine Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleistung aus-
driicklich nicht ausschlieBen. In diesen Féllen ist entscheidend, ob aufgrund des Inhalts, Umfangs und sachlichen
Zusammenhangs mit der Haupttdtigkeit bei einer typisierenden Betrachtung davon ausgegangen werden kann,
dass die fiir eine Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleistung erforderlichen Steuerrechtskenntnisse vorhanden
sind. Davon ist regelméBig bei solchen steuerrechtlichen Fragen auszugehen, die typischerweise mit der ausge-
iibten Tatigkeit einhergehen. So soll beispielsweise eine Energieberaterin oder ein Energieberater auch iiber steu-
erliche Férderungsmoglichkeiten fiir EnergiesparmaBnahmen beraten und gegebenenfalls etwaige Forderantriage
stellen diirfen, da Entscheidungen iiber EnergiesparmaBBnahmen héufig in besonderem Mafle von steuerlichen
Forderungsmdglichkeiten abhéngig sind. Die Beratung durch eine Energieberaterin oder einen Energieberater
kann deshalb kiinftig auch eine Beratung iiber steuerrechtliche Fragen umfassen. Dies gilt unabhingig davon, ob
die Tatigkeit als Energieberaterin oder Energieberater eine gesonderte Ausbildung erfordert oder nicht.

Zu § 5 (Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen, Missbrauch von Berufsbezeichnungen)
Zu Absatz 1

Bei den in Absatz 1 enthaltenen Anderungen handelt es sich um Folgeinderungen aufgrund der Neufassung der
§§ 4 ff. StBerG-E. Soweit nunmehr abweichend von der bisherigen Fassung jeweils nicht mehr nur auf die ge-
samte Norm verwiesen wird, handelt es sich um eine Prézisierung, die aufgrund des Bestimmtheitsgrundsatzes
und der BuB3geldbewehrung erforderlich ist. In Satz 1 soll zudem auf die Aufnahme des bisherigen Zusatzes ,,ins-
besondere nicht geschiftsmiBig Rat in Steuersachen erteilen” verzichtet werden, da es sich bei dem ,,Rat” in
Steuersachen um eine Art der Hilfeleistung in Steuersachen (§ 2 Absatz 2 StBerG) handelt.

Zu Absatz 2

Durch die in Absatz 2 Satz 1 beabsichtigten Anderungen soll sichergestellt werden, dass die Finanzbehdrden dem
fiir die Durchfiihrung der BuB3geldverfahren nach § 20 RDG zusténdigen Bundesamt fiir Justiz alle fiir die Durch-
fiihrung des BuBlgeldverfahrens erforderlichen Informationen mitgeteilt werden kdnnen. Durch den neuen Ab-
satz 2 Satz 2 soll geregelt werden, dass die Finanzbehorde, die eine Mitteilung nach Satz 1 gemacht hat, iiber den
Ausgang des Bullgeldverfahrens zu unterrichten ist. Der Ausgang eines Bullgeldverfahrens im Bereich der uner-
laubten Hilfeleistung in Steuersachen kann Riickschliisse auf Steuerhinterziehungen zulassen, fiir deren Verfol-
gung die Finanzbehorden zustindig sind. Dariiber hinaus kdnnen Riickmeldungen des Bundesamtes fiir Justiz mit
einem flir die Praxis wichtigen Erkenntnisgewinn verbunden sein, der fiir die Ausgestaltung von Mitteilungen der
Finanzbehorden an das Bundesamt fiir Justiz von praktischer Bedeutung ist.

Zu Absatz 3

Der bisherige § 5 Absatz 2 Satz 2 wird in einen neuen Absatz 3 {iberfiihrt, wobei zugleich auf die Beibehaltung
des iiberfliissigen Klammerzusatzes ,,(§ 76 Absatz 11)“ verzichtet wird. Zudem soll kiinftig auf die bislang in
Absatz 2 Satz 2 und 3 enthaltene Differenzierung der Mitteilungsbefugnis beziehungsweise Mitteilungspflicht zur
Geltendmachung von Anspriichen nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
durch die Steuerberaterkammern verzichtet werden, da diese dezidierte Differenzierung wenig {iberzeugend ist.
Aus diesem Grund soll durch den neuen § 5 Absatz 3 StBerG-E undifferenziert geregelt werden, dass die Finanz-
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behdrden oder das Bundesamt fiir Justiz den Steuerberaterkammern die fiir die Priifung der Geltendmachung von
Anspriichen nach dem UWG erforderlichen Informationen mitteilen kdnnen.

Im Ubrigen sollen lediglich redaktionelle Korrekturen vorgenommen werden.
Zu Absatz 4

Inhaltlich entspricht der neue Absatz 4 dem bisherigen § 5 Absatz 3 StBerG. Die erforderliche Folgednderung
aufgrund der Neufassung des § 160 StBerG-E soll zum Anlass genommen werden, die recht kompliziert abge-
fasste Nummer 2 des bisherigen Absatzes 3 neu zu strukturieren.

Zu Absatz 5
Es soll lediglich eine redaktionelle Anderung vorgenommen werden.
Zu Absatz 6

In Absatz 6 soll lediglich eine Folgednderung aufgrund der Einfiigung des neuen Absatzes 3 vorgenommen wer-
den.

Zu § 6 (Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen)

Durch die Neuregelung entfallt kiinftig das Verbot von sogenannten ,,Tax Law Clinics*. Dabei handelt es sich um
Einrichtungen, in denen Studentinnen und Studenten an einer Hochschule unter Anleitung von Professorinnen
und Professoren kostenlos Hilfeleistung in Steuersachen anbieten konnen. Nachdem durch die Reform des Rechts-
dienstleistungsrechts im Jahr 2008 durch die Einfithrung des § 6 RDG altruistische Rechtsdienstleistungen in
weitem Umfang ermoglicht wurden, sind mittlerweile ungefdhr 100 sogenannte ,,Legal Clinics* an oder im Um-
feld deutscher Hochschulen entstanden, in denen unentgeltliche Rechtsberatung ermdglicht wird. Diese diirfen
bislang in allen Rechtsgebieten Rechtsrat erteilen, nur im Steuerrecht nicht. Das soll kiinftig ermdglicht werden.
Mit der Neuregelung des § 6 StBerG-E soll das biirgerliche Engagement im Bereich der Hilfeleistung in Steuer-
sachen ermdglicht und die Gewinnung von Nachwuchskriften im Bereich des Steuerrechts gefordert werden.

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

§ 6 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E entspricht inhaltlich weitestgehend dem bisherigen § 6 Nummer 4 StBerG.
Ergédnzend zu dem bisherigen Regelungsumfang soll das Anlegen von Kontenpldnen kiinftig ebenfalls vom Ver-
bot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen ausgenommen werden. Beim Anlegen von Kontenplédnen wird
iiblicherweise auf Standardkontenrahmen zuriickgegriffen. Damit ist regelmaBig keine besondere rechtliche Kom-
plexitit verbunden. Entsprechende Kenntnisse sind bei Personen, die die in § 6 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E
genannten Voraussetzungen erfiillen, anzunehmen, da diese Personen auch zum Buchen laufender Geschiftsvor-
falle befugt sind.

Zu Nummer 2

Der Begriff der Unentgeltlichkeit ist autonom auszulegen. Eine Unentgeltlichkeit liegt nicht vor, wenn die Hilfe-
leistung in Steuersachen nach dem Willen des Hilfeleistenden und des Rechtsuchenden von einer Gegenleistung
des Rechtsuchenden abhingig sein soll. Als Gegenleistung kommt dabei nicht nur eine Geldzahlung, sondern
jeder andere Vermdogensvorteil in Betracht, den der Hilfeleistende fiir seine Leistung erhélt. Entgeltlich im Sinne
des StBerG erfolgt eine Hilfeleistung jedoch auch dann, wenn eine Vergiitung nicht explizit im Hinblick auf die
Hilfeleistung in Steuersachen, sondern im Zusammenhang mit anderen beruflichen Tétigkeiten des Hilfeleisten-
den anfillt oder auch nur anfallen kann. Immer dann, wenn die Hilfeleistung im Zusammenhang mit einer anderen
entgeltlichen beruflichen Téatigkeit erbracht wird, liegt daher keine unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen
vor. Von § 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E ist deshalb nur die uneigenniitzige Hilfeleistung in Steuersachen vom
Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen ausgenommen. Bereits eine auf eine mittelbare Gewinner-
zielung gerichtete Absicht steht der Unentgeltlichkeit im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E entgegen.
Aus diesem Grund konnen sich etwa Banken, die in Steuersachen beraten, nicht auf die Unentgeltlichkeit ihres
Beratungsangebotes berufen, da dieses fiir den Bankkunden zunédchst kostenlos erscheinende Beratungsangebot
im Hinblick auf eine entgeltliche Leistung, ndmlich die Vermogensanlage, erfolgt. Es handelt sich in diesen Fillen
um eine Leistung, deren Zuléssigkeit bei Vorliegen der Voraussetzungen allein auf § 4e StBerG-E gestiitzt werden
kann.
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Entsprechendes gilt in jedem Fall, in dem eine Hilfeleistung in Steuersachen zwar im Einzelfall ohne besonderes
Entgelt erbracht wird, jedoch eine Mitgliedschaft in einer Vereinigung voraussetzt. In diesem Fall richtet sich die
Zulassigkeit der an Mitglieder zu erbringenden Hilfeleistungen in Steuersachen allein nach den §§ 4 und 4b
StBerG-E, die gegeniiber § 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E lex specialis sind.

Freiwillige Geschenke, die sich im Rahmen des nach der Verkehrsanschauung Ublichen bewegen, stehen der
Unentgeltlichkeit jedoch nicht entgegen. Aufwandsentschiadigungen stellen ein Entgelt dar, soweit sie eine Ho-
norierung der aufgewendeten Arbeitszeit bedeuten. Dagegen steht ein reiner Auslagenersatz, insbesondere
Schreib- und Portoauslagen sowie Fahrtkostenersetz im tiblichen Rahmen, der Unentgeltlichkeit nicht entgegen.

Zu Absatz 2

Zu Satz 1

Absatz 2 enthilt flir alle Personen, die Hilfeleistung in Steuersachen nicht nur gegeniiber nahen Angehorigen im
Sinne des § 15 der Abgabenordnung erbringen, eine gesetzliche, zum Schutz der Rechtsuchenden erforderliche
Pflicht zur Einschaltung von besonders qualifizierten Personen, deren Nichteinhaltung nach § 7 StBerG-E zur
Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen fithren kann. Diese Verpflichtung trifft nicht nur karitative Orga-
nisationen und Vereinigungen, sondern auch Einzelpersonen, soweit diese Hilfeleistung in Steuersachen iiber den
Familienkreis hinaus erbringen. Diese miissen die nach Absatz 2 erforderliche Qualifikation regelméBig in eigener
Person besitzen.

Unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen darf durch Personen erbracht werden, die zur unbeschrinkten ge-
schéftsmaBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. Dabei handelt es sich um Personen im Sinne des § 3
Satz 1 Nummer 1 StBerG, namentlich um Steuerberaterinnen und Steuerberater, Rechtsanwiltinnen und Rechts-
anwilte, europdische Rechtsanwiéltinnen und europdische Rechtsanwilte, Wirtschaftspriiferinnen und Wirt-
schaftspriifer sowie vereidigte Buchpriiferinnen und vereidigte Buchpriifer. Fiir die Téatigkeit von Rechtsanwil-
tinnen und Rechtsanwélten bleibt jedoch § 49b Absatz 1 BRAO unberiihrt.

Neben den zur unbeschriankten geschéaftsmafBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen soll aber auch
juristisch qualifizierten Personen, die die Befdhigung zum Richteramt haben, die Erbringung einer unentgeltlichen
Hilfeleistung in Steuersachen gestattet werden. Dies umfasst unter anderem Professorinnen und Professoren der
Rechtswissenschaften, (pensionierte) Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte des hoheren Verwal-
tungsdienstes oder Volljuristinnen und Volljuristen aus anderen Berufen. Bei diesen Personen ist aufgrund ihrer
Ausbildung zum Einheitsjuristen davon auszugehen, dass sie sich in simtliche Rechtsgebiete einarbeiten konnen,
auch wenn diese — wie in der Regel das Steuerrecht — aulerhalb des iiblichen Ausbildungskanons liegen sollten.

Da nur auf den entsprechenden Befdhigungsnachweis abzustellen ist und keine aktuell bestehende Berufsaus-
libungsbefugnis vorausgesetzt wird, sollen auch Personen mit bestandener Steuerberaterpriifung oder bestande-
nem Wirtschaftspriifungsexamen die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen gestattet werden. Bei diesen
Personen ist auch ohne Berufszulassung eine entsprechende Qualifikation nachgewiesen. Dies ermdglicht eine
altruistische Hilfeleistung in Steuersachen auch dann, wenn die Bestellung beziehungsweise Zulassung beispiels-
weise aus Altersgriinden zuriickgegeben wird. Entsprechendes gilt fiir Personen, die von der Steuerberaterpriifung
befreit worden sind, aber sich nicht zur Steuerberaterin oder zum Steuerberater bestellen lassen (wollen).

SchlieBlich soll es auch geniigen, wenn die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen unter Anleitung der ge-
nannten Personen erfolgt. Der Begriff der Anleitung ist entsprechend den Zielen des Gesetzes, einerseits die
Rechtsuchenden vor den Folgen unqualifizierter Hilfeleistung in Steuersachen zu schiitzen, andererseits aber auch
biirgerschaftliches Engagement im Bereich karitativer Hilfeleistung in Steuersachen zu ermoglichen und zu for-
dern, im Sinne einer Grundanforderung zur Sicherstellung der auch im Bereich altruistischer Hilfeleistung in
Steuersachen erforderlichen Beratungsqualitit auszulegen.

Zu Satz 2

Im Bereich der altruistischen, unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen ist eine stindige Begleitung oder Be-
aufsichtigung der Beratungstitigkeit durch eine besonders qualifizierte Person weder mdglich noch erforderlich.
Vielmehr muss die in Satz 2 konkretisierte Anleitung durch eine besonders qualifizierte Person ausreichen, um
den Schutz der Rechtsuchenden sicherzustellen. Hierfiir ist es einerseits erforderlich, dass die beratend tétigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung in die fiir ihre Tatigkeit wesentlichen Steuerrechtsfragen ein-
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gewiesen sind, sodass sie die typischen Fallkonstellationen weitgehend selbsténdig rechtlich erfassen und bear-
beiten konnen. Diese Grundanleitung kann iiber eine Schulungs- oder FortbildungsmalBinahme, daneben aber auch
— etwa bei wesentlichen Rechtséinderungen und aktuellen rechtlichen Entwicklungen — {iber Rundschreiben und
andere Informationsmedien erfolgen. Uber diese Einweisung hinaus setzt die Anleitung aber auch voraus, dass in
Féllen, in denen das Fachwissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ausreicht, letztlich eine juristisch oder
sonst fiir die Hilfeleistung in Steuersachen qualifizierte Person zur Verfligung steht, um auch eine Anleitung im
Einzelfall geben zu kénnen. Weder fiir die Grundanleitung noch fiir die Anleitung im Einzelfall ist es erforderlich,
dass jede beratende Stelle selbst iiber eine besonders qualifizierte Person verfiigt, der den Beratenden jederzeit
zur Seite steht. Der Begriff der Anleitung lisst vielmehr vielféltige Organisationsstrukturen zu. Ausreichend ist
insbesondere eine Organisationsform, bei der besonders qualifizierte Personen in einer iibergeordneten Dachor-
ganisation die Betreuung der 6rtlichen Beratungsstellen iibernehmen. Daneben kann die Anleitung — insbesondere
bei kleineren und kleinsten Organisationen — auch iiber die Kooperation mit einer Steuerberaterin oder einem
Steuerberater erfolgen, die oder der die Einweisung der Beratenden tibernimmt und fiir Einzelfragen nach Ab-
sprache zur Verfiigung steht. Vor allem bei groferen Einrichtungen kommt sowohl fiir die Grundanleitung als
auch fiir die Anleitung im Einzelfall ein Multiplikatorensystem in Betracht, bei dem das spezielle Fachwissen der
besonders qualifizierten Person {iber besonders geschulte Mitarbeiter vermittelt wird. Entscheidend ist, dass am
Ende stets auf das umfassende steuerrechtliche Wissen der besonders qualifizierten Person zuriickgegriffen wer-
den kann.

Sofern eine Steuererkldrung oder Steueranmeldung erstellt wird, kann unter Beriicksichtigung des Umfangs und
der Schwierigkeit auch eine abschlieBende Entscheidung der besonders qualifizierten Person erforderlich sein.

Die Begriindung einer Pflicht zum Abschluss und Unterhalt einer Haftpflichtversicherung wire gerade bei klei-
neren Einrichtungen oder Einzelpersonen unverhéltnisméBig. Hinzu kommt, dass eine gesetzlich verankerte Ver-
sicherungspflicht auch durch die zustindigen Finanzbehorden iiberpriift werden miisste, was zwangslaufig die
Registrierung aller Personen und Stellen zur Folge hitte, die auBerhalb des Familienkreises unentgeltlich Hilfe in
Steuersachen leisten, was zu einem unverhdltnisméBigen Verwaltungsaufwand fiihren wiirde.

Zu § 7 (Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen; Verordnungserméchtigung)

Die Neuregelung der §§ 4 ff. StBerG-E soll zum Anlass genommen werden, § 7 StBerG insgesamt neu zu fassen
und an § 9 RDG anzulehnen. Von der Buligeldbewehrung nach § 160 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E sollen vor
allem Verstofle gegen § 4b Absatz 2 und § 6 Absatz 2 StBerG erfasst werden. Das betrifft zum Beispiel Fille, in
denen die Anleitung einer studentischen ,,Tax Law Clinic* nicht den Vorgaben des § 6 Absatz 2 StBerG-E ent-
spricht. Denn in diesen Fillen gilt die geschaftsmiBige Hilfeleistung in Steuersachen, soweit sie von den in § 4a
Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3, § 4c Absatz 1 Nummer 4, § 4d oder § 6 Absatz 1 StBerG-E
genannten Tatbestinden gedeckt ist, nicht als unbefugt im Sinne des § 5 StBerG-E. Kommt es zu einem Versto3
gegen die jeweiligen Absétze 2 der §§ 4b und 6 StBerG-E, soll kiinftig der Mechanismus des § 7 Absatz 1 StBerG-
E greifen, wonach die Finanzédmter den in § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 oder 3, § 4c Absatz 1 Num-
mer 4, § 4d sowie § 6 Absatz 1 StBerG-E genannten Personen und Vereinigungen die weitere Erbringung der
Hilfeleistung in Steuersachen (durch Verwaltungsakt) untersagen konnen, wenn begriindete Tatsachen die An-
nahme dauerhaft unsachgemiBer Hilfeleistung in Steuersachen zum Nachteil der Rechtsuchenden oder des
Rechtsverkehrs rechtfertigen. Letzteres ist nach § 7 Absatz 1 Satz 2 StBerG-E insbesondere (aber regelmaBig
auch nur dann) der Fall, wenn erhebliche Verstofe gegen die Vorgaben des § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, des
§ 4b Absatz 2 und des § 6 Absatz 2 StBerG-E vorliegen. Buchhalterinnen und Buchhaltern soll die weitere Er-
bringung der Hilfeleistung in Steuersachen ebenfalls dann untersagt werden kénnen, wenn begriindete Tatsachen
die Annahme dauerhaft unsachgeméfer Tétigkeit zum Nachteil der Rechtsuchenden oder des Rechtsverkehrs
rechtfertigen. Die Buligeldbewehrung von VerstoBen gegen eine einschligige Untersagungsverfiigung erfolgt
dann nach § 160 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E aufgrund des Versto3es gegen die mittels Verwaltungsakts ge-
troffene Anordnung) und nicht durch § 20 Absatz 1 Nummer 1 RDG in Verbindung mit § 3 Nummer 1 RDG
aufgrund eines VerstoBes gegen das Verbot aus § 5 Absatz 1 StBerG-E.

Durch die Neufassung des § 7 StBerG-E entfallen die bisherigen Untersagungstatbestinde des § 7 Absatz 1
StBerG. In der Praxis wird von der Untersagungsmoglichkeit in Nummer 2 in den Féllen der §§ 3a und 3d StBerG
kein Gebrauch gemacht, da den Steuerberaterkammern als zustdndigen Stellen eine Untersagungsbefugnis nach
§ 3a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 und § 3f Nummer 4 StBerG zusteht. Diese Fille werden von den Finanzédmtern
nach § 5 Absatz 4 StBerG an die zustindige Steuerberaterkammer gemeldet. Im Ubrigen wird die Vorschrift in
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der Praxis fast ausschlieBlich in Bezug auf die ,,iiberschrittene Tétigkeit angewendet. Da insoweit aber eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 RDG vorliegt, ist nicht ersichtlich, weshalb in diesen Fillen als
weiteres Instrument noch eine Untersagungsverfiigung angezeigt sein soll, zumal die gesamte Tétigkeit bei dau-
erhaft unsachgemaBer Tétigkeit kiinftig nach § 7 Absatz 1 StBerG-E untersagt werden konnen soll. Gleiches gilt
in den Féllen der Nummer 3, in denen die Anstellung bei mehreren Arbeitgebern nur zu dem Zwecke erfolgt, um
fiir den Arbeitgeber Steuererkldrungen oder -voranmeldungen anzufertigen, obwohl es sich tatsdchlich um eine
(verbotene) Tétigkeit in fremden Angelegenheiten handelt.

Zu Absatz 1

Kiinftig sollen die Finanzdmter den Personen und Vereinigungen, die nach § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1
Satz 1 oder 3, § 4c Absatz 1 Nummer 4, § 4d und § 6 Absatz 1 StBerG-E geschiftsméBig Hilfe in Steuersachen
leisten, die weitere Erbringung dieser Hilfeleistung fiir die Dauer von langstens fiinf Jahren untersagen kénnen,
wenn begriindete Annahmen die Tatsachen rechtfertigen, dass diese dauerhaft unsachgemil erfolgt. Dies soll
nach Absatz 2 Satz 2 insbesondere dann der Fall sein, wenn in den Fillen des § 4b Absatz 1 und des § 4c Absatz 1
Nummer 4 StBerG-E erhebliche Verstole gegen die Pflichten nach § 4b Absatz 2 StBerG-E und in den Féllen
des § 6 Absatz 1 StBerG-E erhebliche Verstoe gegen die Pflichten des § 6 Absatz 2 StBerG-E vorliegen.

Zu Absatz 2

Bestandskriftige Untersagungen nach § 7 Absatz 1 StBerG-E sind kiinftig dem Bundesamt fiir Justiz mitzuteilen.
Das Bundesamt fiir Justiz soll diejenigen Personen oder Vereinigungen in der Liste der Untersagungen 6ffentlich
bekanntmachen, denen die Erbringung der Hilfeleistung in Steuersachen nach § 7 Absatz 1 StBerG-E bestands-
kraftig untersagt worden ist. Dies dient dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich {iber etwaige
Untersagungsverfiigungen offentlich informieren konnen. Die 6ffentliche Bekanntmachung erfolgt durch eine
Veroffentlichung im Internet unter der Adresse www.rechtsdienstleistungsregister.de. Das Steuergeheimnis (§ 30
AO) steht der Mitteilung der bestandskraftigen Untersagungen von den Finanzémtern an das Bundesamt fiir Justiz
und der vorgesehenen Verdffentlichung ausdriicklich nicht entgegen.

Zu Absatz 3
Nach Absatz 3 soll die Untersagung der Befugnis zu unentgeltlicher Hilfeleistung in Steuersachen an Angehorige
im Sinne des § 15 der Abgabenordnung, unberiihrt bleiben.

Ergénzend wird auf die Begriindung zu § 4b Absatz 2 StBerG-E und § 6 Absatz 2 StBerG-E verwiesen.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 ist eine Verordnungsermichtigung vorgesehen, durch die die Landesregierungen erméchtigt werden,
durch Rechtsverordnung die den Finanzdmtern nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und 3 StBerG-E zugewiesene Aufgabe
auf eine andere Landesfinanzbehdrde oder einem Finanzamt die Aufgabe fiir die Bezirke mehrerer Finanzdmter
zu iibertragen. Mit Blick auf ldnderspezifische Bediirfnisse soll hierdurch eine Zentralisierung oder Biindelung
der Aufgabe (zum Beispiel bei der Oberfinanzdirektion oder beim Landesamt fiir Steuer oder eine Biindelung der
Aufgabe bei bestimmten Finanzdmtern) ermoglicht werden. Nach Satz 2 kann die Aufgabe mit Zustimmung des
anderen Landes auch auf eine Landesfinanzbehdrde eines anderen Landes iibertragen werden. Nach Satz 3 kann
die Verordnungserméchtigung durch Rechtsverordnung auf die jeweils fiir die Finanzverwaltung oberste Landes-
behorde iibertragen werden.

Zu Nummer 5 (§ 8)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung des § 6 StBerG-E.
Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung des § 6 StBerG-E.





Drucksache 21/6002 —70 — Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Zu Doppelbuchstabe bb

In § 8 Absatz 4 Satz 2 StBerG-E wird ergénzend klargestellt, dass gepriifte Bilanzbuchhalterinnen und Bilanz-
buchhalter auch unter der Bezeichnung ,,Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung® werben diirfen, wenn sie
einen entsprechenden Abschluss nach der Bilanzbuchhalter-Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltungs-Fort-
bildungspriifungsverordnung (BGBL. 1. 2020, S. 3070) erworben haben.

Zu Nummer 6 (§ 10)

Im Satzteil vor Nummer 1 soll die Angabe ,,Lohnsteuerhilfevereine* aus redaktionellen Griinden erginzt werden.
Nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 StBerG sind auch Daten iiber Lohnsteuerhilfevereine an die fiir die Entscheidung
zustdndige Stelle zu ibermitteln, die die Anerkennung, die Riicknahme oder den Widerruf der Anerkennung von
Lohnsteuerhilfevereinen betreffen.

In der gednderten Nummer 5 soll der Regelungsgehalt des bisherigen § 10 Absatz 1 Nummer 5 StBerG und des
§ 27 Absatz 3 StBerG zusammengefiihrt werden. Die bisher von § 10 Absatz 1 Nummer 5 StBerG fiir die Uber-
priifung der Voraussetzungen fiir die Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle erforderlichen Daten sollen
weiterhin an die zustindige Aufsichtsbehdrde {ibermittelt werden kdnnen. Daneben sollen der zustdndigen Auf-
sichtsbehorde kiinftig aber auch diejenigen Daten nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 StBerG-E mitgeteilt werden
konnen, die bislang von den Finanzbehdrden nach § 27 Absatz 3 StBerG mitgeteilt werden. VerstoBBe gegen Vor-
schriften des StBerG, auf die bislang in § 27 Absatz 3 StBerG abgestellt wird, rechtfertigen in der Regel Mafnah-
men der Aufsichtsbehorde liber Lohnsteuerhilfevereine und werden mithin von der neuen Formulierung erfasst.

In der geénderten Nummer 6 soll neben der Untersagung nach § 3f StBerG kiinftig auch die Untersagung nach
§ 7 Absatz 1 StBerG-E aufgenommen werden. Durch diese Ergdnzung soll die Ubermittlung von Daten an die fiir
die Untersagung nach § 7 Absatz 1 und 3 StBerG-E zustindige Finanzbehorde ermdglicht werden.

Bei den iibrigen Nummern sollen keine Anderungen vorgenommen werden.

Zu Nummer 7 (Anderung des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils)

Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Hilfeleis-
tung in Steuersachen fiir ihre Mitglieder. Sie bediirfen der Anerkennung und unterliegen einer behoérdlichen Auf-
sicht.

Der Entwurf sieht in § 4 StBerG-E eine eigenstindige Norm fiir die Befugnis zur geschéftsméfigen Hilfeleistung
in Steuersachen von Lohnsteuerhilfevereinen vor. Neben der Neuregelung des § 4 StBerG-E ist eine Neustruktu-
rierung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils, der Regelungen zum Anerkennungsverfahren,
zu den Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine sowie zur Aufsicht vorgesehen. Mit dem neuen Aufbau soll die bis-
lang eher unsystematische Anordnung der Vorschriften in eine nachvollziehbarere Struktur gebracht werden.

Waihrend die Bezeichnung des Zweiten Abschnitts unveréndert bleibt, soll die Bezeichnung des bisherigen Ersten
und Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Teils in einen gemeinsamen Unterabschnitt mit der Bezeichnung ,,An-
erkennung® gedndert werden.

Zum Zweiten Abschnitt (Lohnsteuerhilfevereine)

Zum Ersten Unterabschnitt (Anerkennung und allgemeine Anforderungen)

Zu § 13 (Titigkeit)

§ 13 StBerG-E regelt die Tatigkeit der Lohnsteuerhilfevereine. Hiernach diirfen Lohnsteuerhilfevereine als
Selbsthilfeeinrichtung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rahmen ihrer Befugnis Hilfe in Steuersa-

chen fiir ihre Mitglieder leisten. Der bisherige § 13 Absatz 1 StBerG wird mit Anpassung der Zitierung des § 4
Nummer 11 StBerG iibernommen.

Dariiber hinaus soll kiinftig in § 13 Satz 2 StBerG-E der Regelungsgehalt des bisherigen § 4 Nummer 11 Satz 4
StBerG aufgenommen werden. Arbeitslose werden deshalb in § 13 Satz 2 StBerG-E den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern nach § 13 Satz 1 StBerG-E gleichgestellt. Damit ist zugleich eine geringfiigige Ausweitung der
Beratungsbefugnis verbunden. Denn nach dem derzeitigen § 4 Nummer 11 Satz 4 StBerG gilt die Befugnis zur
geschéftsmafBigen Hilfeleistung in Steuersachen nur fiir Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins, die arbeitslos ge-
worden sind. Fiir diese Beschriankung spricht zwar der Umstand, dass es sich bei Lohnsteuerhilfevereinen um
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Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern handelt. Dagegen spricht jedoch, dass das
Bestehen der Beratungsbefugnis ausschlieBBlich von dem einmaligen Bestehen eines Arbeitsverhiltnisses abhéin-
gig ist, unabhingig davon, ob dieses kurz- oder langfristig angelegt ist. Dies kann zu dem Ergebnis fiithren, dass
eine Person nach einem duBlerst kurzfristigen Arbeitsverhdltnis in einer sehr langen Phase der Arbeitslosigkeit
weiterhin beraten werden darf, eine andere Person ohne ein kurzfristiges Arbeitsverhiltnis jedoch nicht, obwohl
in beiden Fillen nach Beendigung des Arbeitsverhiltnisses die Komplexitdt der zu bewiltigenden steuerrechtli-
chen Fragen identisch sein diirfte. Kiinftig sollen deshalb auch Arbeitslose einem Lohnsteuerhilfeverein beitreten
und von diesem bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 StBerG-E beraten werden diirfen.

Fiir Rentnerinnen und Rentner, Pensionérinnen und Pensiondre, Versorgungsempfangerinnen und Versorgungs-
empfanger folgt die Beratungsbefugnis der Lohnsteuerhilfevereine unmittelbar aus § 4 StBerG-E, sofern die ent-
sprechenden Voraussetzungen vorliegen.

Der bisherige § 13 Absatz 2 StBerG wird aus systematischen Griinden in § 14 Absatz 1 StBerG-E verschoben, da
die Anerkennung insgesamt in § 14 StBerG-E neu geregelt wird.

Zu § 14 (Anerkennung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 13 Absatz 2 StBerG. Hiernach bediirfen Lohnsteuerhilfevereine der Aner-
kennung durch die zustdndige Aufsichtsbehorde. Durch die Regelung soll die Einhaltung der fiir Lohnsteuerhil-
fevereine geltenden Normen sichergestellt werden. Die Rechtsuchenden sollen vor einer unsachgeméaBen Hilfe-
leistung in Steuersachen geschiitzt und ein Beitrag zur funktionierenden Steuerrechtspflege geleistet werden. Die
Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein ist von der zustdndigen Aufsichtsbehérde dann zu erteilen, wenn die Vo-
raussetzungen des § 14 Absatz 2 StBerG-E vorliegen. Entfallen diese Voraussetzungen nach Erteilung der Aner-
kennung, so ist diese nach § 16 Absatz 3 StBerG-E zu widerrufen.

Von der Fiktion einer positiven Anerkennung nach Artikel 13 Absatz 4 der Dienstleistungsrichtlinie bei Nichtent-
scheidung durch die zustdndige Aufsichtsbehorde innerhalb einer bestimmten Frist soll abgesehen werden. Zum
Schutz einer funktionierenden Steuerrechtspflege und aus Griinden des Verbraucherschutzes hat in jedem Fall
eine tatsichliche Uberpriifung der Erfiillung der gesetzlichen Voraussetzungen durch die zustindige Aufsichtsbe-
horde zu erfolgen.

Die zusténdige Aufsichtsbehorde wird in § 27 StBerG-E bestimmt. Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 werden die Voraussetzungen bestimmt, die filir eine Anerkennung des Lohnsteuerhilfevereins erfiillt
sein miissen. Sind diese Voraussetzungen erfiillt, besteht ein Anspruch auf Anerkennung.

Zu Nummer 1

Bisher wird in § 14 Absatz 1 Satz 1 StBerG auf die Rechtsfahigkeit des Vereins abgestellt. Zukiinftig soll nach
der neuen Nummer 1 Voraussetzung fiir die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein sein, dass der Verein im
Vereinsregister eingetragen ist. Anderenfalls konnten auch nicht eingetragene Idealvereine als Lohnsteuerhil-
feverein anerkannt werden, da durch die Anderung des § 54 Absatz 1 Satz 1 BGB durch das MoPeG auch fiir den
Idealverein ohne Rechtspersonlichkeit die vereinsrechtlichen Vorschriften der §§ 24 bis 53 BGB entsprechend
gelten.

Durch die Pflicht des Lohnsteuerhilfevereins zur Eintragung in das Vereinsregister soll die Handelndenhaftung
nach § 54 Absatz 2 BGB ausgeschlossen werden, da ansonsten Haftungsrisiken nach § 54 Absatz 2 BGB insbe-
sondere fiir die Leitung einer Beratungsstelle sowie flir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen
entstehen konnten.

Zu Nummer 2

Aus der neuen Nummer 2 folgt, dass die Satzung des Vereins auch weiterhin gewissen Mindestanforderungen
geniigen muss, damit eine Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein erfolgen kann. Die bisherigen Mindestanfor-
derungen an die Satzung des Lohnsteuerhilfevereins nach § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 8 StBerG werden
jedoch aus Griinden der Ubersichtlichkeit ausgegliedert und zukiinftig gesondert in § 18 StBerG-E geregelt. Auf
die Begriindung zu § 18 StBerG-E wird verwiesen.
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Zu Nummer 3

Die Anerkennung setzt des Weiteren nach Nummer 3 voraus, dass der Verein mindestens eine Beratungsstelle in
dem Bezirk der Aufsichtsbehorde, in dem er seinen Sitz hat, eingerichtet hat. Weitere Ausfiihrungen zur Bera-
tungsstelle sind der Begriindung zu § 19 StBerG-E zu entnehmen.

Zu Nummer 4

Der Lohnsteuerhilfeverein muss nach Nummer 4 nachweisen, dass er eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen
hat oder eine vorldufige Deckungszusage der Versicherung vorlegen. Diese Anforderung entspricht den bisheri-
gen §§ 14 Absatz 2, 25 Absatz 2 StBerG in Verbindung mit § 13 DVLStHV.

Zu Absatz 3

Aus Griinden des Verbraucherschutzes stellt Absatz 3 klar, dass der Lohnsteuerhilfeverein erst dann geschéfts-
maBig Hilfeleistung in Steuersachen erbringen darf, wenn die zustindige Aufsichtsbehdrde positiv iiber den An-
trag des Lohnsteuerhilfevereins auf Anerkennung entschieden hat.

Zu § 15 (Anerkennungsverfahren; Bezeichnung; Gebiihr)

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 Satz 1 ist der Antrag auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein bei der zusténdigen Aufsichtsbe-
horde zu stellen. Der bisherige Regelungsgehalt des § 1 DVLStHV soll damit in das StBerG aufgenommen wer-
den.

Absatz 1 Satz 2 soll den Regelungsgehalt des bisherigen § 15 Absatz 2 StBerG modifizieren. Dem Antrag auf
Anerkennung soll kiinftig nur noch eine einfache Abschrift der Satzung beigefiigt werden miissen, um die Digi-
talisierung des Anerkennungsverfahrens zu erleichtern und Medienbriiche zu vermeiden.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird die Gebiihr fiir die Bearbeitung des Antrags auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein festge-
legt. Die Gebiihr wird in Anlehnung an § 54 Absatz 3 StBerG von 300 Euro auf 500 Euro erhoht, nachdem diese
im Jahr 2000 noch 600 Deutsche Mark betragen hat und infolge der Wahrungsumstellung auf 300 Euro gedndert
wurde und seitdem unveréndert geblieben ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 iibernimmt inhaltlich weitgehend unveriandert die Regelung des § 17 StBerG. Die Vorschrift soll dahin-
gehend ergédnzt werden, dass die Urkunde dem Lohnsteuerhilfeverein auszuhéndigen ist. MaBgebliches Datum
fiir die Anerkennung ist das Ausstellungsdatum der Urkunde.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 wird geregelt, dass die Bezeichnungen ,,Lohnsteuerhilfeverein® oder ,,LStHV* ausschlie8lich von
anerkannten Lohnsteuerhilfevereinen gefiihrt werden diirfen. Verstdfe hiergegen stellen eine Ordnungswidrigkeit
dar.

Vor der Anerkennung diirfen Vereine die vorgenannten Bezeichnungen nur im Zusammenhang mit Handlungen
fiihren, die der Herbeifiihrung der Anerkennung oder der Vorbereitung der Geschiftsaufnahme dienen. Diese
Ausnahme ist erforderlich, da die Bezeichnung ,,Lohnsteuerhilfeverein‘ oder ,,LStHV* in den Vereinsnamen auf-
zunehmen ist (vergleiche § 18 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E) und die Eintragung in das Vereinsregister — mit
dem entsprechenden Vereinsnamen — nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 StBerG-E Voraussetzung fiir die Anerken-
nung ist. Zudem muss der Lohnsteuerhilfeverein in dem Bezirk der Aufsichtsbehorde, in dem er seinen Sitz hat,
mindestens eine Beratungsstelle unterhalten. Die fiir die Unterhaltung derartiger Rdumlichkeiten erforderlichen
Mietvertrige diirften ebenfalls regelméBig bereits vor der Anerkennung abgeschlossen werden.

Zu § 16 (Erloschen, Riicknahme und Widerruf der Anerkennung)

Die Vorschrift regelt das Erloschen, die Riicknahme und den Widerruf der Anerkennung und greift den Inhalt der
bisherigen Regelungen in § 19 und § 20 StBerG auf. Der Lohnsteuerhilfeverein ist im Falle des Erloschens, der
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Riicknahme oder des Widerrufs der Anerkennung nicht mehr zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Zudem
darf die Bezeichnung ,,Lohnsteuerhilfeverein® oder ,,LStHV* ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gefiihrt werden.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden drei Griinde aufgefiihrt, die das Erloschen der Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein zur
Folge haben:

—  Nummer 1 entspricht dem bisherigen § 19 Absatz 1 Nummer 1 StBerG und nennt die Auflésung des Lohn-
steuerhilfevereins als Erloschensgrund. Die Auflosung des Vereins erfolgt nach allgemeinen vereinsrechtli-
chen Vorschriften (zum Beispiel durch einen Beschluss der Mitglieder- oder Vertreterversammlung).

—  Nummer 2 fasst den bisherigen § 19 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 StBerG zusammen. Grund fiir ein
Erloschen der Anerkennung kann demnach auch der schriftliche Verzicht auf die Anerkennung gegeniiber
der zustiandigen Aufsichtsbehorde sein.

—  Nummer 3 nennt als weiteren Grund die Loschung aus dem Vereinsregister. Bislang stellt § 19 Absatz 1
Nummer 3 StBerG auf den Verlust der Rechtsfihigkeit ab. Die Anderung erfolgt aufgrund der Anderung des
§ 54 BGB. Auf die Begriindung zu § 14 StBerG-E wird verwiesen. Die Loschung aus dem Vereinsregister
erfolgt, wenn

—  der Verein weniger als sieben Mitglieder hat;

—  durch einen gesetzeswidrigen Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch gesetzeswidriges Ver-
halten des Vorstands das Gemeinwohl gefahrdet wird oder

— der Verein auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Geschiftsbetriebs ausgerichtet ist.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt die Voraussetzungen fiir die Riicknahme der Anerkennung und entspricht im Wesentlichen
dem bisherigen § 20 Absatz 1 StBerG. Die zustindige Aufsichtsbehdrde hat die Anerkennung zuriickzunehmen,
wenn bereits der Antrag auf Anerkennung hétte versagt werden miissen, weil die Voraussetzungen nach § 14
Absatz 2 StBerG-E nicht erfiillt waren. Die Riicknahme der Anerkennung wirkt aus diesem Grund auf den Zeit-
punkt der Anerkennung zuriick.

Absatz 2 Satz 2 ist in Anlehnung an § 55 Absatz 2 Satz 2 StBerG erginzt worden. Von der Riicknahme der An-
erkennung kann abgesehen werden, wenn die Griinde, aus denen die Anerkennung hétte versagt werden miissen,
nicht mehr bestehen. Entscheidend ist, dass der gesetzméfige Zustand wiederhergestellt ist.

Zu Absatz 3
Absatz 3 normiert die Griinde fiir den Widerruf der Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1, der inhaltlich dem bisherigen § 20 Absatz 2 Nummer 1 StBerG entspricht, ist die Anerkennung
zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen fiir die Erteilung nicht mehr vorliegen. Die zustindige Aufsichtsbe-
horde hat dem Lohnsteuerhilfeverein jedoch eine angemessene Frist fiir die Wiederherstellung eines ordnungsge-
maifBen Zustandes einzurdumen. In Bezug auf die Anerkennungsvoraussetzungen, die sich ausdriicklich aus § 14
Absatz 2 StBerG-E ergeben, wird auf die Begriindung zu § 14 Absatz 2 Nummer 2 bis 4 StBerG-E verwiesen.
Soweit in Absatz 3 Nummer 1 kein Verweis auf § 14 Absatz 2 Nummer 1 StBerG-E enthalten ist, liegt dies darin
begriindet, dass die Loschung aus dem Vereinsregister schon zum Erloschen der Anerkennung fiihrt und deshalb
fiir einen Widerruf kein Raum bleibt.

Zu Nummer 2

In Nummer 2, der inhaltlich § 20 Absatz 2 Nummer 2 StBerG entspricht, wird auf die Einhaltung der satzungs-
méBigen Anforderungen bei der tatsdchlichen Geschéftsfilhrung abgestellt. Die Mindestanforderungen, die die
Satzung des Lohnsteuerhilfevereins erfiillen muss, ergeben sich aus § 18 StBerG-E. Auf die dortige Begriindung
wird verwiesen.
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Zu Nummer 3

Ein weiterer Widerrufsgrund ist nach Absatz 3 Nummer 3 der Vermogensverfall des Lohnsteuerhilfevereins. Ein
Vermogensverfall wird vermutet, wenn ein Insolvenzverfahren iiber das Vermdgen des Lohnsteuerhilfevereins
erdffnet oder der Lohnsteuerhilfeverein in das vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu fithrende
Schuldnerverzeichnis eingetragen worden ist.

Zu Nummer 4

Als letzten Widerrufsgrund fiihrt Nummer 4 die unsachgerechte Ausiibung der Hilfeleistung in Steuersachen und
die nicht ordnungsgeméBe Geschiftsfiihrung an.

Der Lohnsteuerhilfeverein muss in seiner Satzung die sachgemife Ausiibung der Tatigkeit (§ 18 Absatz 1 Num-
mer 4 StBerG-E) vorsehen. Wird die Hilfeleistung in Steuersachen dauerhaft unsachgemal ausgeiibt, so hat die
zustandige Aufsichtsbehorde die Anerkennung zu widerrufen. Hierbei hat die zustdndige Aufsichtsbehdrde stets
zu priifen, ob eine sachgemiBe Hilfeleistung in Steuersachen insgesamt und auch in Zukunft nicht gewéhrleistet
werden kann. Sofern der Lohnsteuerhilfeverein mehrere Beratungsstellen unterhalten sollte, kann die SchlieBung
einer Beratungsstelle nach § 28a Absatz 5 StBerG-E ein milderes Mittel gegeniiber dem Widerruf der Anerken-
nung als Lohnsteuerhilfeverein darstellen.

Daneben wird in Nummer 4 auch bestimmt, dass eine ordnungsgeméBe Geschiftsfiihrung insbesondere dann nicht
vorliegt, wenn gegen die Pflichten nach diesem Gesetz in nachhaltiger Weise verstoen wird. In Betracht kommen
unter anderem:

— das Erheben unzuldssiger Entgelte von Mitgliedern,
—  das Missachten der mitgliedschaftlichen Mitwirkungsrechte,
—  das Unterlassen einer Geschéftspriifung.

Die Verstoe miissen in nachhaltiger Weise erfolgen. Einmalige und geringfiigige VerstoBe stellen grundsétzlich
keinen Grund fiir den Widerruf einer Anerkennung dar.

Vor einem Widerruf der Anerkennung hat die Aufsichtsbehdrde zu priifen, ob die in der Vergangenheit erfolgten
Versdumnisse voraussichtlich auch in der Zukunft noch weiterbestehen werden.

Handelt es sich bei den Pflichtverletzungen, die dem Widerruf der Anerkennung zugrunde liegen, um solche nach
dem GwG, besteht eine spezielle geldwéscherechtliche Befugnis zum Widerruf der Anerkennung nach § 51 Ab-
satz 5 GwG nach den dort geregelten Voraussetzungen.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 ist dem Lohnsteuerhilfeverein vor einer Riicknahme oder einem Widerruf der Anerkennung recht-
liches Gehdr zu gewihren.

Zu § 17 (Abwicklung schwebender Steuersachen)

Zu Absatz 1

Verliert ein Lohnsteuerhilfeverein seine Anerkennung, ist er nicht mehr befugt, Hilfe in Steuersachen zu leisten.
Um Mitglieder eines solchen Vereins zu schiitzen, die darauf vertraut haben, dass ihre Einkommensteuererkla-
rungen durch den Verein erstellt werden, kann dieser eine natiirliche Person bestellen, die die schwebenden Steu-
ersachen abwickelt. Die Bestellung des Beauftragten zur Abwicklung der schwebenden Steuersachen ist von dem
Vorstand des Vereins bei der zustindigen Aufsichtsbehdrde zu beantragen.

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 24 Absatz 1 StBerG.

Zu Absatz 2

Die beauftragte Person muss die Voraussetzung einer Leitung einer Beratungsstelle erfiillen. Anderenfalls konnte
eine qualifizierte und sachgemiBe Abwicklung der schwebenden Steuersachen nicht sichergestellt werden. Auf
die Begriindung zu § 20 Absatz 2 StBerG-E wird verwiesen.
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Dariiber hinaus muss aus Verbraucherschutzgriinden sichergestellt sein, dass die Abwicklung der schwebenden
Steuersachen durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt ist. Absatz 2 Satz 2 setzt insoweit einen Versiche-
rungsschutz voraus, ohne jedoch festzulegen, ob die oder der Beauftragte iiber den Verein versichert ist oder selbst
eine Versicherung fiir ihre beziechungsweise seine Téatigkeit der Abwicklung vorhélt. Entscheidend ist nur, dass
ein Versicherungsschutz besteht, der die Abwicklung der schwebenden Steuersachen umfasst.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt den Bestellungszeitraum der beauftragten Person. Dieser soll nicht mehr entsprechend der bishe-
rigen Regelung in § 24 Absatz 3 StBerG nur sechs Monate betragen. Eine Bestellung der beauftragten Person soll
kiinftig bis zu einem Jahr mdglich sein, um eine sachgerechte Abwicklung zu ermoglichen. Eine Verldngerung
um ein weiteres Jahr ist auf Antrag des Vereins moglich, wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass die schwe-
benden Steuersachen im Rahmen des reguliren Bestellungszeitraums von einem Jahr nicht zu Ende gefiihrt wer-
den konnen.

Zu Absatz 4

Die zur Abwicklung der schwebenden Steuersachen bestellte Person wird im Namen des Vereins tétig und fun-
giert wie die Leitung einer Beratungsstelle. Da die Tatigkeit auf die Abwicklung der schwebenden Steuersachen
begrenzt ist, diirfen keine neuen Auftrige angenommen werden. Schwebende Steuersachen sind nur solche An-
gelegenheiten, die begonnen worden sind, als der Lohnsteuerhilfeverein als solcher anerkannt war. Anschlie3ende
und noch nicht begonnene Rechtsbehelfsverfahren stellen keine schwebenden Steuersachen dar.

Die zur Abwicklung beauftragte Person gilt in schwebenden Steuersachen als durch das jeweilige Mitglied des
Lohnsteuerhilfevereins bevollméchtigt, es sei denn, das Mitglied hat aufgrund des Verlusts der Anerkennung be-
reits eine andere Person oder einen anderen Lohnsteuerhilfeverein bevollméichtigt.

Entgegen des bisherigen § 24 Absatz 4 StBerG sieht § 17 StBerG-E keinen Verweis mehr auf § 70 Absatz 2 und
3 StBerG vor, da dieser hinsichtlich der Bestellungsdauer aufgrund der Regelung in § 24 Absatz 3 StBerG iiber-
fliissig und beziiglich der Verldngerungsmoglichkeit zumindest nicht unmissverstindlich war. Im Ubrigen er-
scheint die Annahme von neuen Auftrdgen dem Zweck der Abwicklung eines Lohnsteuerhilfevereins nach dem
Verlust der Anerkennung zu widersprechen, weshalb insoweit auf eine entsprechende Anwendung des § 70 Ab-
satz 3 StBerG verzichtet werden soll. Zur besseren Ubersichtlichkeit sollen die fiir Lohnsteuerhilfevereine inhalt-
lich erforderlichen Regelungen eigenstindig in § 17 StBerG-E aufgenommen werden.

Zu § 18 (Satzung des Lohnsteuerhilfevereins)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden die satzungsmifBigen Vorgaben geregelt, die inhaltlich weitestgehend dem bisherigen § 14
Absatz 1 StBerG entsprechen.

Zu Nummer 1

Der Name des Vereins muss, wie bislang in § 18 StBerG normiert, nach Nummer 1 die Bezeichnung ,,Lohnsteu-
erhilfeverein® enthalten. Daneben wird nach Nummer 1 als zusétzliche Bezeichnung kiinftig die Abkiirzung
»LStHV* ermoglicht. Fiir Verbraucherinnen und Verbraucher wird — je nach Héufigkeit des Gebrauchmachens —
nach einer gewissen Zeitspanne die Abkiirzung ,,LStHV* geldufig werden. Daher wird bereits durch den Namen
des Vereins erkennbar sein, dass es sich um einen Lohnsteuerhilfeverein handelt.

Aus Verbraucherschutzgriinden darf der Name des Vereins keinen besonderen Werbecharakter haben. Der Name
des Vereins darf nicht irrefiihrend sein oder zu Verwechslungen fiihren, die dem Verbraucher weitergehende Be-
fugnisse suggerieren.

Zu Nummer 2

Die Satzung muss nach Nummer 2 den Sitz und die Geschéftsleitung des Vereins angeben. Sowohl Sitz als auch
Geschiftsleitung miissen sich im Bezirk der Aufsichtsbehorde befinden. Auf die Regelung zur Zustindigkeit nach
§ 27 StBerG-E wird verwiesen.
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Zu Nummer 3

Nach Nummer 3 darf der Zweck des Vereins nach der Satzung ausschlieBlich in der geschiaftsméBigen Hilfeleis-
tung in Steuersachen fiir die Mitglieder im Rahmen der Befugnis nach § 4 StBerG-E und der in diesem Zusam-
menhang als Nebenleistung erlaubten Erbringung von Rechtsdienstleistungen bestehen. § 18 Absatz 1 Nummer 3
StBerG-E nimmt inhaltlich den Regelungsgehalt des bisherigen § 14 Absatz 1 Nummer 1 StBerG auf. Dariiber
hinaus soll ergdnzend geregelt werden, dass der Zweck des Vereins zusitzlich auch in der im Zusammenhang mit
der Hilfeleistung in Steuersachen erlaubten Erbringung von Rechtsdienstleistung (§ 5 RDG) bestehen kann. In
sprachlicher Hinsicht soll in Anlehnung an die Formulierung im Biirgerlichen Gesetzbuch statt des bislang in § 14
Absatz 1 Nummer 1 StBerG enthaltenen Begriffs ,,Aufgabe“ der Begriff ,,Zweck™ verwendet werden.

Zu Nummer 4

Bereits die Satzung des Vereins muss eine Regelung treffen, wonach die sachgemifie Ausiibung der geschifts-
maBigen Hilfeleistung in Steuersachen sichergestellt wird. Diese Vorschrift ist im Zusammenhang mit den allge-
meinen Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins nach § 22 Absatz 1 StBerG-E sowie den Anforderungen an die Lei-
tung einer Beratungsstelle nach § 20 StBerG-E zu betrachten.

Zu Nummer 5

Nach Nummer 5 darf der Verein nach seiner Satzung neben dem Mitgliedsbeitrag kein gesondertes Entgelt im
Einzelfall erheben. Dariiber hinaus soll in Nummer 5 ausdriicklich geregelt werden, dass der Mitgliedsbeitrag
unabhéngig von der konkreten Tatigkeit des Vereins zu erheben ist. Damit wird die bisherige gefestigte hochst-
richterliche Rechtsprechung aufgegriffen, wonach es Lohnsteuerhilfevereinen untersagt ist, die Mitgliedsbeitrage
von der Beratungsleistung abhingig zu machen. Der Mitgliedsbeitrag darf kein verdecktes Leistungsentgelt sein
(vergleiche Bundesgerichtshof; Urteil vom 15. Juni 1989, 1ZR 158/87, Bundesfinanzhof, Urteil vom 9. September
1997, VII R 108/96). Eine Abstufung des Mitgliedsbeitrags nach sozialen Gesichtspunkten wird dadurch nicht
ausgeschlossen, sofern diese unabhéngig von der konkreten Beratungsleistung erfolgt.

Die vorgeschlagene Regelung stellt nicht nur ein Erfordernis fiir den Satzungsinhalt dar. Vielmehr sind hieran
auch die nach MaBigabe der Satzung beschlossene Beitragsordnung und die tatsdchliche Beitragspraxis auszurich-
ten. Weder die Beitragspflicht noch die Beitragshohe diirfen grundsétzlich an die konkret vom Lohnsteuerhil-
feverein zu erbringenden Hilfeleistungen gekniipft werden.

Zu Nummer 6

Die Satzung des Vereins darf nach Nummer 6 den § 27 Absatz 1 und 3 Satz 1 StBerG-E sowie die §§ 32 und 33
BGB nicht ausschlieBen. Damit gelten fiir den Verein folgende Regelungen:

—  Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung.

—  Auf die Geschéftsfilhrung des Vorstands finden die fiir den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis
670 BGB entsprechende Anwendung.

—  Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem anderen Vereins-
organ zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet. Zur Giiltig-
keit des Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. Bei der Be-
schlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

—  Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss giiltig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu
dem Beschluss schriftlich erklaren.

—  Zu einem Beschluss, der eine Andezrung der Satzung enthilt, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgege-
benen Stimmen erforderlich. Zur Anderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder
erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.

Die dargestellten Regelungen sichern jedem Mitglied des Vereins eine Teilhabe am Vereinsleben und gewahr-
leisten eine Einflussmdglichkeit der Vereinsmitglieder auf den Vorstand.
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Zu Nummer 7

Zur Sicherung der Mitgliederrechte muss die Satzung des Vereins nach Nummer 7 vorsehen, dass Vertrige mit
Mitgliedern des Vorstands oder deren Angehorigen der Zustimmung oder Genehmigung der Mitgliederversamm-
lung bediirfen. Als Vertrige kommen beispielsweise Anstellungs-, Miet- oder Darlehensvertrage in Betracht.

Zu Nummer 8

In Nummer 8 werden die satzungsméBigen Vorgaben fiir Mitgliederversammlungen und Vertreterversammlun-
gen festgelegt. Es wird eine Frist von drei Monaten nach Bekanntgabe des Priifungsberichts des Geschiftspriifers
bestimmt, innerhalb der eine Mitgliederversammlung oder Vertreterversammlung stattzufinden hat. Hinsichtlich
des Priifungsberichts der Geschiftspriifung wird auf die Begriindung zu § 26 StBerG-E verwiesen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 15 Absatz 3 StBerG. Der Lohnsteuerhilfeverein ist verpflichtet, Satzungs-
dnderungen innerhalb eines Monats nach Beschlussfassung anzuzeigen und eine 6ffentlich beglaubigte Abschrift
beizufiigen.

Zu § 19 (Beratungsstellen)

Zu Absatz 1

Der Lohnsteuerhilfeverein ist nach Absatz 1 verpflichtet, mindestens eine Beratungsstelle zu unterhalten. Dies
entspricht dem bisherigen § 23 Absatz 2 Satz 1 StBerG. Die Einrichtung mindestens einer Beratungsstelle ist zu-
gleich Voraussetzung fiir die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein (vergleiche § 14 Absatz 2 Nummer 4
StBerG-E).

Die Beratungsstelle muss tiber Rdumlichkeiten verfiigen, die von Mitgliedern und Interessenten aufgesucht wer-
den konnen. Eine ausschlieBlich online titige Beratungsstelle ist nicht zuldssig. Die Beratungsstelle muss des
Weiteren adressierbar und erreichbar sein (beispielsweise telefonisch zu festgelegten Geschiftszeiten). In der Be-
ratungsstelle muss eine sachgeméfe Hilfeleistung in Steuersachen gewihrleistet und unzuldssige wirtschaftliche
Tatigkeiten ausgeschlossen sein.

Auswirtige Sprechstunden und voriibergehende Annahmestellen konnen im Einzelfall zulédssig sein, wenn die
handelnden Personen einer Beratungsstelle angehdren, die allgemeinen Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins nach
§ 22 StBerG-E eingehalten werden und nach aufen nicht der Eindruck einer eigenstindigen Beratungsstelle er-
weckt wird.

Zu Absatz 2

Der Lohnsteuerhilfeverein kann nach Absatz 2 auch in den Bezirken anderer Aufsichtsbehorden Beratungsstellen
unterhalten. Die Anzahl der weiteren Beratungsstellen ist nicht begrenzt. Hinsichtlich der fiir Beratungsstellen
zustdndigen Aufsichtsbehorde wird auf die Begriindung zu § 27 StBerG-E verwiesen.

Zu Absatz 3

In Absatz 3, der dem bisherigen § 23 Absatz 6 StBerG entspricht, wird klargestellt, dass die Tétigkeit einer Bera-
tungsstelle erst nach der Eintragung in das elektronische Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine nach § 30
StBerG-E begonnen werden darf.

Zu § 20 (Leitung einer Beratungsstelle)

Aufgrund der besonderen Bedeutung und der Anforderungen an die Leitung einer Beratungsstelle sollen die dies-
beziiglichen Regelungen des § 23 StBerG inhaltsgleich in eine eigenstindige Norm {iberfiihrt werden.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 Satz 1 wird festgelegt, dass fiir jede einzelne Beratungsstelle unabhéingig von ihrer Gro3e und ihrer
Mitgliederzahl eine Leitung bestellt werden muss. Die Leitung einer Beratungsstelle muss eine natiirliche Person
sein. Das Wort ,,eine* ist nicht numerisch zu verstehen.

Nach Satz 2 soll eine Person hochstens drei Beratungsstellen gleichzeitig leiten diirfen. Nach § 23 Absatz 1 Satz 3
StBerG darf gleichzeitig nur eine weitere Beratungsstelle geleitet werden, das heifit nach derzeitiger Rechtslage
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darf eine Person hochstens zwei Beratungsstellen gleichzeitig leiten. In Anbetracht der Nutzung moderner Kom-
munikationsmittel, die keine dauerhafte Anwesenheit in der Beratungsstelle vor Ort erfordern, erscheint eine maf3-
volle Ausweitung der gleichzeitigen Leitung auf hochstens drei weitere Beratungsstellen sachgerecht. Dadurch
kann in Zeiten des Fachkriftemangels das Risiko reduziert werden, dass Beratungsstellen geschlossen werden
miissen, weil nicht geniigend Leitungspersonen zur Verfiigung stehen, obwohl die entsprechenden Aufgaben auch
von Leitungspersonen anderer Beratungsstellen wahrgenommen werden kdnnten.

Zu Absatz 2

Die Leitung einer Beratungsstelle muss eine der fachlichen Qualifikationen nach den Nummern 1 bis 3 erfiillen.
An den bestehenden Anforderungen des § 23 Absatz 3 StBerG wird festgehalten.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 kann als Leitung einer Beratungsstelle eine Person bestellt werden, die nach § 3 Satz 1 Num-
mer 1 StBerG zur unbeschrinkten geschéftsméfigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist. Hierzu gehoren
Steuerberaterinnen und Steuerberater, Steuerbevollméchtigte, Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwilte, niederge-
lassene europdische Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwilte, Wirtschaftspriiferinnen und Wirtschaftspriifer sowie
vereidigte Buchpriiferinnen und Buchpriifer. Diese Personen verfiigen uneingeschrinkt {iber die erforderliche
fachliche Qualifikation.

Zu Nummer 2

Alternativ kann nach Nummer 2 zur Leitung einer Beratungsstelle auch eine Person bestellt werden, die iiber eine
bestandene Abschlusspriifung in einem kaufméannischen Ausbildungsberuf verfiigt und nach Abschluss ihrer Aus-
bildung iiber drei Jahre in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden auf dem Gebiet der von den Bundes-
oder Landesfinanzbehorden verwalteten Steuern praktisch tétig gewesen ist.

Statt des erfolgreichen Abschlusses einer kaufméinnischen Ausbildung ist nach Nummer 2 auch eine Qualifikation
durch eine gleichwertige Vorbildung mdéglich. Hierbei ist entscheidend, dass wesentliche Lern- und Priifungsin-
halte des erlernten Berufs mit einer kaufmannischen Ausbildung vergleichbar sind.

Zu Nummer 3

SchlieBlich kommt nach Nummer 3 die Méglichkeit in Betracht, sich durch geleistete praktische Tatigkeit fiir die
Leitung einer Beratungsstelle zu qualifizieren. In diesem Fall muss die Person mindestens drei Jahre auf den fiir
die Beratungsbefugnis nach § 4 StBerG-E einschlédgigen Gebieten des Einkommensteuerrechts in einem Umfang
von mindestens 16 Wochenstunden praktisch tétig gewesen sein. Ausbildungszeiten sind hierbei nicht zu bertick-
sichtigen.

Nach Nummer 3 sollen insbesondere langjahrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Lohnsteuerhilfevereins,
die ihr Wissen durch ihre praktische Tatigkeit erworben haben, die Moglichkeit erhalten, als Leitung einer Bera-
tungsstelle bestellt zu werden.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 Satz 1 wird bestimmt, dass eine Person zur Leitung einer Beratungsstelle nur bestellt werden darf,
wenn sie personlich geeignet ist. Davon ist nicht auszugehen, wenn aufgrund des Verhaltens der Person in der
Vergangenheit die Sorge besteht, dass sie die Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins nicht erfiillen werde. Durch
die personliche Eignung der Leitung einer Beratungsstelle muss insbesondere eine sachgeméfie, gewissenhafte
und verschwiegene Hilfeleistung in Steuersachen sowie eine ordnungsgeméilie Leitung der Beratungsstelle ge-
wihrleistet werden.

Eine Bestellung darf nach Satz 2 nicht erfolgen, wenn die Person nicht in geordneten Verhéltnissen lebt, infolge
strafgerichtlicher Verurteilung die Fihigkeit zur Bekleidung dffentlicher Amter nicht besitzt oder sich so verhal-
ten hat, dass die Besorgnis begriindet ist, dass sie die Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins nicht erfiillen wird.
Eine vergleichbare Regelung gilt nach § 40 Absatz 2 Satz 2 StBerG fiir angehende Steuerberaterinnen und Steu-
erberater.
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Zu § 21 (Vertreterversammlung)

Es soll, wie bereits nach dem bisherigen § 14 Absatz 1 Satz 2 StBerG, weiterhin eine Vertreterversammlung an
die Stelle einer Mitgliederversammlung treten konnen. Mit der vorgesehenen Regelung des § 21 StBerG-E werden
fiir die Vertreterversammlung Mindestvoraussetzungen festgelegt, die sich in Grundziigen an § 43a des Genos-
senschaftsgesetzes orientieren.

Zu Absatz 1:

Die Mitgliederversammlung kann nach Absatz 1 durch eine Vertreterversammlung ersetzt werden, wenn gewéhr-
leistet ist, dass die Interessen der Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins ausreichend wahrgenommen werden kon-
nen.

Es soll weder die konkrete Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter noch ein Verhiltnis zwischen Mitgliederzahl
und Vertreterinnen und Vertreter vorgeschrieben werden, da die Frage, ob eine ausreichende Wahrnehmung der
Interessen der Mitglieder gewahrleistet ist, maBgeblich von den Umstéinden des Einzelfalls abhéngig ist.

Die Vorschriften {iber Mitgliederversammlungen gelten flir Vertreterversammlungen entsprechend.

Zu Absatz 2:

Als Vertreterinnen oder Vertreter kommen nach Absatz 2 Satz 1 nur natiirliche und unbeschriankt geschéftsfahige
Personen in Betracht, die Mitglied des Lohnsteuerhilfevereins sind und nicht dem Vorstand angehdren. Nach Satz
2 wird eine Bevollméchtigung ausgeschlossen. Mit dieser Vorgabe soll gewéhrleistet werden, dass die Interessen
der Mitglieder ausreichend wahrgenommen werden kdnnen.

Zum Zweiten Unterabschnitt (Pflichten)

Zu § 22 (Allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine)

§ 22 StBerG-E regelt die allgemeinen Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine und entspricht im Wesentlichen dem
derzeitigen § 26 StBerG.

Zu Absatz 1

Zu den Kernpflichten des Lohnsteuerhilfevereins gehort nach Satz 1 die sachgeméfe, gewissenhafte und ver-
schwiegene Ausfiihrung der Hilfeleistung in Steuersachen unter Beachtung des § 8 StBerG. Die sachgeméf3e und
gewissenhafte Hilfeleistung in Steuersachen erfordert die zutreffende Anwendung materiell- und verfahrensrecht-
licher Vorgaben. Alle Personen, die flir den Lohnsteuerhilfeverein Hilfe in Steuersachen leisten, miissen iiber
Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ausiibung dieser Tatigkeit bekannt werden, schweigen. Die Verschwiegen-
heitspflicht gilt fort, auch wenn die Mitgliedschaft im Lohnsteuerhilfeverein beendet wird oder die hilfeleistende
Person nicht mehr fiir die Lohnsteuerhilfevereine tétig ist. Der Lohnsteuerhilfeverein darf in dem nach § 8 StBerG
zuldssigen Umfang fiir seine Tétigkeit werben. Nicht erlaubt ist die auf die Erteilung eines Auftrags sowie auf die
Abwerbung von Mitgliedern aus einem anderen Lohnsteuerhilfeverein gerichtete Werbung.

Nach Satz 2 darf die geschéftsméBige Hilfeleistung in Steuersachen nur durch Personen erbracht werden, die einer
Beratungsstelle angehdren. Dies entspricht dem derzeitigen § 23 Absatz 1 Satz 1 StBerG.

Zu Absatz 2

Die geschiftsmiBige Hilfeleistung in Steuersachen durch fiir den Lohnsteuerhilfeverein titige Personen ist nach
Absatz 2 nicht mit anderen wirtschaftlichen Tatigkeiten vereinbar. Mit dieser Regelung wird aus Verbraucher-
schutzgriinden ausgeschlossen, dass der Lohnsteuerhilfeverein die Mitgliedschaft ausnutzt, um Mitgliedern wei-
tere Dienstleistungen anzubieten. Interessenkollisionen und Kombinationsgeschéfte sollen dadurch verhindert
werden.

Zu Absatz 3

Neu ist das Erfordernis in Absatz 3, dass die Personen, die fiir den Lohnsteuerhilfeverein titig werden, in Text-
form zur Verschwiegenheit zu verpflichten sind. Der Regelungsgehalt des § 62 StBerG, der fiir Steuerberaterinnen
und Steuerberater sowie Steuerbevollméchtigte gilt, wird entsprechend auf die fiir Lohnsteuerhilfevereine tatigen
Personen iibertragen. Die bisher geltende Pflicht des Lohnsteuerhilfevereins seine Mitarbeiter zur Einhaltung der
Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins anzuhalten, bleibt daneben bestehen.
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Neu hinzugekommen ist auch der Regelungsgehalt des Absatzes 3 Satz 3, der eine entsprechende Anwendung
des § 62a StBerG fiir Lohnsteuerhilfevereine normiert. Beauftragt ein Lohnsteuerhilfeverein einen Dienstleister,
der fiir die Ausfiihrung der Dienstleistung auf Daten des Lohnsteuerhilfevereins zugreifen muss, die der Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen, miissen die Anforderungen des § 62a StBerG erfiillt werden. Der Lohnsteuer-
hilfeverein muss den Dienstleister sorgfiltig aussuchen. Der Vertrag mit dem Dienstleister bedarf der Textform.
In dem Vertrag muss der Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Der Dienstleister darf nur inso-
weit auf die Daten des Lohnsteuerhilfevereins zugreifen, soweit es fiir die Ausfiihrung der Leistung erforderlich
ist. In dem Vertrag ist festzuhalten, ob der Dienstleister weitere Personen zur Erfiillung des Vertrags heranziehen
darf. In diesem Fall muss die Verschwiegenheitspflicht auch fiir die weiteren Personen gelten.

Zu § 23 (Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten)

Mit § 23 StBerG-E wird der bisherige § 21 StBerG in inhaltlich unverinderter Form iibernommen. Die Uberschrift
soll entsprechend des Inhalts der Norm um das Wort ,,Aufbewahrungspflicht* ergénzt werden.

Zu Absatz 1
Nach Absatz 1 Satz 1 muss der Lohnsteuerhilfeverein simtliche Einnahmen und Ausgaben vollstindig aufzeich-

nen. Die Grundsitze der Einzelaufzeichnung nach § 146 Absatz 1 AO gelten entsprechend. Die Aufzeichnungen
miissen nach Absatz 1 Satz 2 in deutscher Sprache erfolgen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verpflichtet den Lohnsteuerhilfeverein, Betrdge, die er fiir ein Mitglied erhilt, getrennt vom Vereinsver-
mogen zu erfassen und zu verwalten. Hierbei kann es sich beispielsweise um eine Steuererstattung eines Mitglieds
des Lohnsteuerhilfevereins handeln.

Zu Absatz 3

Der Lohnsteuerhilfeverein muss bei Beginn seiner Tétigkeit sowie am Ende eines jeden Geschéftsjahres nach
Absatz 3 Vermdgenswerte und Schulden aufzeichnen und eine Vermogensiibersicht erstellen.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 gelten fiir die Aufbewahrung von Belegen, sonstigen Unterlagen, Aufzeichnungen und Vermo-
gensiibersichten die Vorschriften des Handelsgesetzbuches iiber die Autbewahrung von Belegen, sonstigen Un-
terlagen, Bilanzen und Inventaren entsprechend. Fiir die Aufzeichnungen von Einnahmen und Ausgaben sowie
fiir die Vermogensiibersicht betrigt die Aufbewahrungsfrist zehn Jahre; fiir Belege und andere Unterlagen hinge-
gen sechs Jahre.

Zu Absatz 5

Der bisherige § 26 Absatz 4 StBerG wird inhaltlich unverdndert in § 23 Absatz 5 StBerG-E iibernommen. Die
Handakten des Lohnsteuerhilfevereins sind zehn Jahre aufzubewahren. Die Regelung des § 66 StBerG gilt ent-
sprechend. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Abschluss der konkreten Tétigkeit des Lohnsteuerhilfevereins.
Endet vor Ablauf der zehn Jahre die Mitgliedschaft im Lohnsteuerhilfeverein, kann sich in entsprechender An-
wendung des § 66 Absatz 2 StBerG die Aufbewahrungspflicht verkiirzen.

Zu Absatz 6
Uber die Regelungen in Absatz 1 bis 5 hinaus sind die sonstigen Vorschriften iiber Aufzeichnungs- und Buchfiih-

rungspflichten zu beachten. Dies betreffen insbesondere die Vorschriften der AO.

Zu § 24 (Mitteilungspflichten; Verzeichnisauszug)

Zu Absatz 1

Die Mitteilungspflicht des Lohnsteuerhilfevereins an die zustidndige Aufsichtsbehdrde war bislang in § 23 Ab-
satz 4 StBerG geregelt. In Absatz 1 wird die bestehende Regelung mit einer Ergéinzung des Handlungszeitpunktes
iibernommen. Die Tatsachen sind unverziiglich nach Eintritt des Ereignisses mitzuteilen. Der Mitteilungspflicht
nach Absatz 1 unterliegen:

—  die Erdffnung, die SchlieBung sowie die Anderung der Anschrift einer Beratungsstelle,
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— die Bestellung oder Abberufung der Leitung einer Beratungsstelle,

—  Vor- und Nachnamen der Personen, deren sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der Hilfeleistung in Steuersa-
chen bedient.

Zu Absatz 2

Sofern die zustindige Aufsichtsbehorde Eintragungen oder Anderungen aufgrund der Mitteilung des Lohnsteuer-
hilfevereins nach Absatz 2 im elektronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine vornimmt, {ibermittelt sie
im Anschluss dem Lohnsteuerhilfeverein einen entsprechenden Auszug aus dem elektronischen Verzeichnis.

Die Regelung in Absatz 2 ist neu und steht im Zusammenhang mit § 19 Absatz 3 StBerG-E. Erst mit der Eintra-
gung in das elektronische Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine darf eine Beratungsstelle titig werden. Die
Verpflichtung der zustindigen Aufsichtsbehdrde zur Ubermittlung eines entsprechenden Auszugs aus dem elekt-
ronischen Verzeichnis ist vor diesem Hintergrund erforderlich.

Zu § 25 (Haftpflichtversicherung; Haftungsausschluss)

Lohnsteuerhilfevereine sind selbst berechtigt, Hilfeleistung in Steuersachen zu erbringen. Die Haftung bei Bera-
tungsfehlern trifft in diesen Fallen grundsétzlich auch den Lohnsteuerhilfeverein. Daher sind alle Lohnsteuerhil-
fevereine Adressaten der Versicherungspflicht. In der Neuregelung des § 25 StBerG-E soll der bisherigen Rege-
lungsgehalt des § 25 StBerG mit § 9 DVLStHV zusammengefiihrt werden.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird die Pflicht normiert, dass der Lohnsteuerhilfeverein die Haftpflichtversicherung wéhrend der
gesamten Dauer seiner Anerkennung aufrechterhalten muss. Dies dient dem Schutz des einzelnen Mitglieds des
Lohnsteuerhilfevereins, das gegebenenfalls gegen den Lohnsteuerhilfeverein einen Schadensersatzanspruch auf-
grund eines Beratungsfehlers durchsetzen mochte. Zugleich dient dies aber auch dem Schutz des Lohnsteuerhil-
fevereins selbst vor Haftungsrisiken im Fall eines Beratungsfehlers.

Ein Nachweis iiber den Abschluss der Haftpflichtversicherung oder eine vorldufige Deckungszusage eines Ver-
sicherers ist bereits nach § 14 Absatz 2 Nummer 4 StBerG-E fiir die Anerkennung vorzulegen. Entfallt der Haft-
pflichtversicherungsschutz nach der Anerkennung, stellt dies einen Widerrufsgrund nach § 16 Absatz 3 Num-
mer 1 StBerG-E dar.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird der Umfang der erforderlichen Haftpflichtversicherung des Lohnsteuerhilfevereins ndher gere-
gelt. Die Haftpflichtversicherung muss sich auf alle Risiken erstrecken, die sich aus der gesetzlich zuldssigen
Tatigkeit des Lohnsteuerhilfevereins (§ 13 StBerG-E) ergeben, und diese angemessen abdecken. Ob ein Lohn-
steuerhilfeverein angemessen gegen Haftpflichtgefahren fiir Vermogensschiaden versichert ist, bedarf grundsitz-
lich der Priifung im Einzelfall unter Beriicksichtigung der jeweiligen Umsténde (beispielsweise Anzahl der Mit-
glieder des Vereins).

Nach Absatz 2 Satz 2 muss sich der Versicherungsschutz auch auf solche Vermogensschéden erstrecken, fiir die
der Lohnsteuerhilfeverein nach den §§ 278 und 831 BGB einzustehen hat. Fiir einen Lohnsteuerhilfeverein be-
deutet dies, dass die Haftpflichtversicherung insbesondere die Haftung wegen eines Verschuldens der Leitung
einer Beratungsstelle sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassen muss.

Im Ubrigen soll das Bundesministerium der Finanzen durch § 31 Absatz | Nummer 4 StBerG-E unter anderem
ermdchtigt werden, die Hohe der Mindestversicherungssummen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 muss der Lohnsteuerhilfeverein aus Verbraucherschutzgriinden die Haftpflichtversicherung bei
einem im Inland zum Geschéftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen zu den nach Maligabe des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes eingereichten allgemeinen Versicherungsbedingungen abschliefen.
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Zu Absatz 4

Wird die Haftpflichtversicherung des Lohnsteuerhilfevereins unterbrochen oder gekiindigt, muss der Versicherer
dies nach § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes der zustdndigen Aufsichtsbehdrde mitteilen. Sofern
der Lohnsteuerhilfeverein nicht umgehend den Versicherungsschutz wiederherstellt, ist die Anerkennung nach
§ 16 Absatz 3 Nummer 1 StBerG-E zu widerrufen.

Zu Absatz 5

Die Haftung des Lohnsteuerhilfevereins kann nach Absatz 5 bei der Hilfeleistung in Steuersachen (§ 4 StBerG-
E) nicht fiir die Organe des Lohnsteuerhilfevereins (unter anderem der Vorstand) und auch nicht fiir seine Ange-
stellten ausgeschlossen werden. Der Lohnsteuerhilfeverein darf weder in seiner Satzung noch durch anderweitige
Absprachen einen Haftungsausschluss vorsehen.

Zu § 26 (Geschiftspriifung)

Zu Absatz 1

Aufgrund der besonderen Stellung und der Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen nach § 4 StBerG-E ist der
Lohnsteuerhilfeverein nach Absatz 1 verpflichtet, durch eine unabhingige Geschiftspriiferin oder einen unabhén-
gigen Geschiftspriifer jéhrlich seine wirtschaftlichen Verhiltnisse priifen zu lassen. Die Geschéftspriifung dient
insbesondere der Sicherung des Vereinsvermdgens sowie der Uberpriifung der Einhaltung der satzungsmiBigen
Vorgaben des § 18 StBerG-E.

Zu der im derzeitigen § 22 Absatz 1 StBerG enthaltene Regelung herrscht in der Praxis ein unterschiedliches
Verstindnis. Teilweise wird diese so verstanden, dass die Priifung innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen
sein muss. Teilweise wird davon ausgegangen, dass die Geschiftspriifung innerhalb von sechs Monaten beauftragt
worden sein muss. Aus Griinden der Rechtsklarheit soll deshalb in Absatz 1 Satz 2 ausdriicklich geregelt werden,
dass die Geschéftspriifung spétestens acht Monate nach Beendigung des Geschiftsjahres abgeschlossen sein
muss. Dadurch werden eine zeitnahe Beurteilung und Kontrolle der zu priifenden Tatsachen gewéhrleistet.

Es ist dem Lohnsteuerhilfeverein iiberlassen, ob eine oder mehrere Geschéftspriiferinnen beziehungsweise einen
oder mehrere Geschéftspriifer bestellt werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt die personlichen Voraussetzungen der Geschiftspriiferinnen und Geschéftspriifer. Als Ge-
schéftspriiferinnen oder Geschéftspriifer konnen nach Nummer 1 die in § 3 StBerG genannten Personen und Ge-
sellschaften bestellt werden. Nach Nummer 2 kommen auch Priifungsverbénde als Geschéftspriifer in Betracht,
wenn zu deren satzungsmaBigen Zweck die Priifung der Mitglieder gehdrt und mindestens eine Vertreterin oder
ein Vertreter nach § 3 Satz 1 Nummer 1 StBerG zu unbeschrénkter geschiftsmaBiger Hilfeleistung in Steuersa-
chen befugt ist.

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 22 Absatz 2 StBerG, wobei in Nummer 2 die Aufzéhlung der zur un-
beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen durch einen Verweis auf § 3 Satz 1 Nummer 1
StBerG ersetzt werden soll.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt fest, welche Personen nicht zu Geschéftspriiferinnen oder Geschéftspriifern bestellt werden diirfen.
Hierbei ist die personliche Eignung zu priifen, um eine gewissenhafte und unparteiische Priifung sicherzustellen.
Bei

—  Vorstandsmitgliedern,

—  besonderen Vertreterinnen oder besonderen Vertreter,
—  Angestellten,

—  freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

besteht aufgrund des Naheverhéltnisses zum Lohnsteuerhilfeverein grundsétzlich die Besorgnis der Befangenheit.
Dies gilt auch fiir Angehdrige der genannten Personen, bei denen aufgrund der personlichen Beziehung der An-
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schein erweckt werden kann, dass eine Geschiftspriifung nicht mit der notwendigen Objektivitit durchgefiihrt
werden konnte.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4, der inhaltlich dem bisherigen § 22 Absatz 4 StBerG entspricht, sind die Geschéftspriiferinnen und
Geschiftspriifer zur Durchfiihrung der Geschéftspriifung zur Einsicht in alle Unterlagen berechtigt, die nach § 23
StBerG-E der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht des Lohnsteuerhilfevereins unterliegen. Thnen sind zu-
dem die Feststellung des Kassenbestandes und der Besténde an sonstigem Vermdgen zu gestatten. Daneben sind
den Geschiftspriiferinnen und Geschéftspriifern auch Erklarungen und Nachweise zugénglich zu machen, die fiir
die Durchfiihrung einer sorgfiltigen Priifung notwendig sind.

Zu Absatz 5

Geschiftspriiferinnen und Geschéftspriifer unterliegen bestimmten Pflichten, die in Absatz 5 normiert werden.
Sie miissen die Geschéftspriifung gewissenhaft, unparteiisch und verschwiegen durchfiihren. Die Unparteilichkeit
gilt sowohl gegeniiber dem zu priifenden Lohnsteuerhilfeverein sowie gegeniiber der zustindigen Aufsichtsbe-
horde.

Zur Verschwiegenheitspflicht wird in Absatz 5 Satz 2 aulerdem bestimmt, dass Geschéftsgeheimnisse des Lohn-
steuerhilfevereins, die der Geschéftspriiferin oder dem Geschéiftspriifer bei der Priifung bekannt werden, Dritten
nicht offenbart oder fiir die eigene berufliche Tétigkeit verwertet werden diirfen.

Bei vorsitzlichen oder grob fahrldssigen Pflichtverletzungen haften die Geschéftspriiferinnen oder Geschéftsprii-
fer gegeniiber dem Lohnsteuerhilfeverein fiir den hieraus entstandenen Schaden. Sind mehrere Geschiftspriife-
rinnen und Geschéftspriifer titig und besteht gegen mehrere Personen ein Schadensersatzanspruch, so haften diese
zum Schutz des Lohnsteuerhilfevereins gesamtschuldnerisch (Satz 4).

Zu Absatz 6

Nach Absatz 6 miissen die Geschiftspriiferinnen und Geschéftspriifer das Ergebnis der Geschéftspriifung ohne
schuldhaftes Zogern (§ 121 Absatz 1| BGB) dem Vorstand des Lohnsteuerhilfevereins mitteilen. In diesem Zu-
sammenhang soll weiterhin an dem Schriftformerfordernis festgehalten werden, da die Urheberschaft des Ge-
schéftspriifungsberichts von besonderer Bedeutung ist.

Ein Recht zur Mitteilung oder eine Mitteilungspflicht {iber festgestellte Méngel oder Verstofle gegeniiber der
zustandigen Aufsichtsbehdrde besteht fiir die Geschiftspriiferinnen und Geschéftspriifer vor dem Hintergrund der
Verschwiegenheitspflicht nicht.

Zu Absatz 7

Der Lohnsteuerhilfeverein hat eine Abschrift des Priifungsberichts der zustidndigen Aufsichtsbehorde und den
wesentlichen Inhalt des Priifungsberichts seinen Mitgliedern zu iibermitteln. Die Berichtspflichten dienen der
Transparenz und der Kontrolle durch die Aufsichtsbehorde und durch die Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 muss der Lohnsteuerhilfeverein eine Abschrift des Berichts {iber die Geschiftspriifung innerhalb
eines Monats nach Erhalt der zustdndigen Aufsichtsbehérde zuleiten. In Anbetracht dessen, dass die Geschifts-
priiffung nach Absatz 1 Satz 2 spétestens acht Monate nach Beendigung des Geschéftsjahres abgeschlossen sein
muss und hieriiber nach Absatz 7 unverziiglich zu berichten ist, soll auf die Aufnahme der Frist von neun Monaten
verzichtet werden. Denn diese wiirde nur dann iiberschritten werden, wenn die ,,unverziigliche Erstellung des
Priifungsberichts mehr als zwei Monate dauern wiirde. Sollte dies tatséchlich so sein, wiirde dem Lohnsteuerhil-
feverein jedoch auch faktisch kein Priifungsbericht vorliegen, den er weiterleiten konnte.

Zu Nummer 2
Der Lohnsteuerhilfeverein muss nach Nummer 2 den wesentlichen Inhalt des Priifungsberichts spitestens sechs
Monate nach Erhalt bekanntgeben.

VerstoBe gegen die Pflichten des Absatzes 7 Nummer 1 und 2 stellen eine Ordnungswidrigkeit nach § 160 Ab-
satz 1 Nummer 8 und 9 StBerG-E dar, die mit einem Bufigeld geahndet werden konnen.
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Zum Dritten Unterabschnitt (Aufsicht)

Zu § 27 (Zustindige Aufsichtsbehorde)

Lohnsteuerhilfevereine unterliegen einer staatlichen Aufsicht. Die Zustdndigkeitsbestimmung des bisherigen § 27
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 StBerG sowie die Mitteilungspflicht nach § 27 Absatz 2 Satz 2 StBerG soll unver-
andert {ibernommen werden. Die bislang in § 27 Absatz 3 StBerG normierte Pflicht von Finanzbehorden zur Mit-
teilung von Tatsachen, die den Verdacht begriinden, dass ein Lohnsteuerhilfeverein gegen Vorschriften des
StBerG verstoBen hat, entfillt. Entsprechende Mitteilungen erfolgen kiinftig iiber den durch Artikel 1 Nummer 6
gednderten § 10 Absatz 1 Nummer 5 StBerG-E. Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt die zustdndige Landesfinanzbehorde, der die Aufsicht iiber den Lohnsteuerhilfeverein obliegt.
Zustindig ist die Oberfinanzdirektion oder die durch die Landesregierung bestimmte Landesfinanzbehdrde in
deren Bezirk der Lohnsteuerhilfeverein seinen Sitz hat (,,Sitz-Aufsichtsbehorde).

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt die zustindige Finanzbehorde, der die Aufsicht iiber die Beratungsstelle des Lohnsteuerhil-
fevereins obliegt. Zustidndig ist die Oberfinanzdirektion oder die durch die Landesregierung bestimmte Landesfi-
nanzbehorde, in deren Bezirk die Beratungsstelle des Lohnsteuerhilfevereins ihren Sitz hat (,,Beratungsstellen-
Aufsichtsbehorde®).

Die Aufteilung der Zustiandigkeiten nach den Absétzen 1 und 2 stellt sicher, dass diejenige Landesfinanzbehorde
die Aufsicht fiihrt, die aufgrund der ortlichen Belegenheit mit den Verhéltnissen am besten vertraut ist. Die Sitz-
Aufsichtsbehorde kann gleichzeitig auch die Beratungsstellen-Aufsichtsbehorde sein, wenn der Lohnsteuerhil-
feverein im Bezirk dieser Aufsichtsbehdrde seinen Sitz sowie eine Beratungsstelle unterhilt.

Durch Satz 2 wird gewihrleistet, dass die Sitz-Aufsichtsbehdrde fiir die Aufsicht iiber den Lohnsteuerhilfeverein
die erforderlichen Informationen erhilt, um gegebenenfalls aufsichtsrechtliche Maflnahmen ergreifen zu konnen.
Die Beratungsstellen-Aufsichtsbehorde hat deshalb alle im Rahmen der Aufsicht getroffenen Feststellungen iiber
eine Beratungsstelle der Sitz-Aufsichtsbehdrde mitzuteilen.

Zu § 28 (Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehorde)

In § 28 StBerG-E soll aus dem bisherigen § 28 StBerG nur die Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehorde
iibernommen werden. Die Befugnisse der Aufsichtsbehorde, die bislang ebenfalls Regelungsgegenstand des § 28
StBerG sind, sollen kiinftig in der gesonderten Vorschrift des § 28a StBerG-E geregelt werden.

Zu Absatz 1

Um eine effektive Aufsicht zu gewahrleisten, miissen der zustdndigen Aufsichtsbehdrde alle erforderlichen Infor-
mationen, Unterlagen und Daten zugénglich gemacht werden. Nach Absatz 1 kann die zustindige Aufsichtsbe-
horde deshalb verlangen, dass

— die Mitglieder des Vorstands sowie Personen, die fiir den Lohnsteuerhilfeverein tétig sind, vor der Aufsichts-
behorde erscheinen (Erscheinungspflicht),

— die vorgenannten Personen Auskunft erteilen (Auskunftspflicht),
—  Handakten und Geschiftsdokumente des Lohnsteuerhilfevereins vorgelegt werden (Vorlagepflicht).

Gegentiber der zustéindigen Aufsichtsbehorde haben die Mitglieder des Vorstands sowie die Personen, die fiir den
Lohnsteuerhilfeverein titig sind, nicht das Recht, die Auskunft unter Hinweis auf die Verschwiegenheitspflicht
zu verweigern. Auf die Begriindung zu § 22 StBerG-E wird verwiesen.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 soll aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung in Lohnsteuerhilfevereinen kiinftig geregelt wer-
den, wie mit Handakten und Geschiftsdokumenten zu verfahren ist, wenn diese beim Lohnsteuerhilfeverein in
elektronischer Form vorliegen. Hierzu enthélt der derzeitige § 28 StBerG keine Regelung. In Anlehnung an § 147
Absatz 6 AO soll die zustindige Aufsichtsbehdrde verlangen konnen, dass der Lohnsteuerhilfeverein die Daten
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in einem maschinell auswertbaren Format zur Verfligung stellt. Dabei soll grundsétzlich auf das beim Lohnsteu-
erhilfeverein bereits verwendete Format zuriickgegriffen werden, sofern dieses maschinell auswertbar ist. Die
zustiandige Aufsichtsbehorde soll damit die Mdglichkeit erhalten, elektronische Handakten und Geschéftsdoku-
mente ortsunabhingig durch Datenzugriff zu priifen.

Zu § 28a (Befugnisse der Aufsichtsbehorde)

In § 28a StBerG-E werden im Wesentlichen die bislang in § 28 StBerG enthaltenen Befugnisse der Aufsichtsbe-
horde normiert. Dabei handelt es sich im Kern um die Vor-Ort-Priifung durch die Aufsichtsbehorde und die Mog-
lichkeit der SchlieBung einer Beratungsstelle.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 konnen Amtstragerinnen und Amtstriger der zustindigen Aufsichtsbehérde zur Priifung von Sach-
verhalten, die fur die Aufsicht erheblich sein konnen, die Geschéftsriume des Lohnsteuerhilfevereins wihrend
der iiblichen Geschéfts- und Arbeitszeiten betreten. Die Priifung ist auBerdem in Geschéftsriumen von Mitglie-
dern des Vorstands des Lohnsteuerhilfevereins sowie von Personen, die fiir den Lohnsteuerhilfeverein tétig wer-
den, wihrend der iiblichen Arbeits- und Geschiftszeiten zuléssig.

Anhaltspunkte fiir eine Pflichtverletzung des Lohnsteuerhilfevereins miissen im Vorfeld nicht vorliegen. Von dem
Lohnsteuerhilfeverein erstellte Einkommensteuererklarungen diirfen im Einzelfall auf ihre sachgeméfe und ge-
wissenhafte Erstellung gepriift werden. Da sich die Priifung auf die Verhéltnisse des Lohnsteuerhilfevereins be-
ziehen muss, diirfen jedoch keine Feststellungen zu den steuerlichen Verhéltnissen einzelner Mitglieder des Lohn-
steuerhilfevereins getroffen werden.

Zu Absatz 2

Ebenso wie § 28 Absatz 1 StBerG-E sieht § 28a Absatz 2 StBerG-E eine Auskunfts- und Vorlagepflicht vor. Die
von der Priifung betroffenen Personen sind zur Auskunft und Vorlage von Handakten und Geschiftsdokumenten
gegeniiber der Amtstrigerin oder dem Amtstrager verpflichtet. Hinsichtlich elektronischer Dokumente wird auf
§ 28 Absatz 2 StBerG verwiesen. Auf Verlangen der Amtstrégerin oder des Amtstrigers sind die Daten demnach
in einem maschinell auswertbaren Format zur Verfiigung zu stellen.

Zu Absatz 3

Sofern der zustindigen Aufsichtsbehdrde Anhaltspunkte vorliegen, die ernsthafte Zweifel daran begriinden, dass
die zur Leitung einer Beratungsstelle bestellte Person die Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 und 3 StBerG-E
erfiillt oder dass in einer Beratungsstelle die Einhaltung der in § 22 StBerG-E bezeichneten Pflichten gewihrleistet
sind, hat diese der Leitung der Beratungsstelle und dem Lohnsteuerhilfeverein rechtliches Gehor zu gewéhren.

Die zeitliche Abfolge der Durchfiihrung der Anhdrung der Leitung der Beratungsstelle und des Lohnsteuerhil-
fevereins wird nicht vorgegeben. Sofern sich beispielsweise bereits im Rahmen der Anhorung der Leitung der
Beratungsstelle herausstellt, dass keine Pflichtverletzung vorliegt, ist eine Anhdrung des Lohnsteuerhilfevereins
nicht erforderlich.

Nach Satz 2 ist der Leitung der Beratungsstelle sowie dem Lohnsteuerhilfeverein zudem die Mdoglichkeit zu ge-
ben, einen gesetzméBigen Zustand herbeizufithren. Sofern ein gesetzméBiger Zustand herbeigefiihrt wird, kom-
men eine Riicknahme oder ein Widerruf der Anerkennung oder die SchlieBung der Beratungsstelle nicht in Be-
tracht.

Zu Absatz 4

Fiir den Fall, dass eine Beratungsstelle keine Leitung hat, muss die zustéindige Aufsichtsbehdrde nach Absatz 2
den Lohnsteuerhilfeverein anhoren und auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist eine Leitung zu bestellen,
die die Qualifikation und personliche Eignung nach § 20 Absatz 2 und 3 StBerG-E erfiillt.

Zu Absatz 5

Die Befugnis der zustindigen Aufsichtsbehorde, eine Beratungsstelle zu schlieen ist bislang in § 28 Absatz 5
StBerG geregelt.

Voraussetzung fiir eine SchlieBung einer Beratungsstelle ist zundchst, dass die zustéindige Aufsichtsbehorde nach
Absatz 3 der Leitung der Beratungsstelle und dem Lohnsteuerhilfeverein rechtliches Gehdr und im Fall von
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Pflichtverletzungen eine angemessene Frist zur Herbeifiihrung des gesetzméBigen Zustandes gesetzt hat, die er-
folglos verstrichen ist.

Eine Schlieung der Beratungsstelle kann erfolgen, wenn
— eine Beratungsstelle keine Leitung hat,

— eine Leitung nicht die erforderliche Qualifikation oder die personliche Eignung nach § 20 Absatz 2 oder 3
StBerG-E besitzt,

— in der Beratungsstelle die Einhaltung der Pflichten nach § 22 StBerG-E nicht gewéhrleistet ist.

Die SchlieSung einer Beratungsstelle ist eine Ermessensentscheidung, die unter Beachtung des VerhéaltnismafBig-
keitsgrundsatzes getroffen werden muss. Es miissen schwerwiegende und nachhaltige Verstofie vorliegen, die
diesen Eingriff rechtfertigen. Sofern der Lohnsteuerhilfeverein nur eine Beratungsstelle unterhélt, ist statt der
SchlieBung dieser Beratungsstelle die Riicknahme oder der Widerruf der Anerkennung des Lohnsteuerhilfever-
eins zu priifen. Verfligt ein Lohnsteuerhilfeverein iiber mehrere Beratungsstellen kann die SchlieBung der be-
troffenen Beratungsstelle ein milderes Mittel zur Riicknahme oder zum Widerruf der Anerkennung des Lohnsteu-
erhilfevereins sein.

Ergidnzend wird auf die Begriindung zu § 16 StBerG-E wird verwiesen.

Zu § 29 (Unterrichtung iiber Mitgliederversammlungen und Teilnahme der Aufsichtsbehorde)

Die bestehende Regelung des § 29 StBerG zur Teilnahme der zustéindigen Aufsichtsbehdrde an der Mitglieder-
versammlung des Lohnsteuerhilfevereins wird inhaltlich unveréndert in § 29 StBerG-E iibernommen.

Die Satzung des Lohnsteuerhilfevereins muss nach § 18 Absatz 1 Nummer 8 StBerG-E vorsehen, dass spitestens
drei Monate nach Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts des Priifungsberichts (§ 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG-
E) eine Mitgliederversammlung oder Vertreterversammlung stattfinden muss. Die Mitgliederversammlung dient
unter anderem der Erorterung des Geschiftspriifungsberichts.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 muss der Lohnsteuerhilfeverein die zustéindige Aufsichtsbehorde iiber eine bevorstehende Mit-
gliederversammlung unterrichten. Die Unterrichtung muss spatestens zwei Wochen vor der bevorstehenden Mit-
gliederversammlung erfolgen.

Zu Absatz 2

Die zustidndige Aufsichtsbehorde ist nach Absatz 2 berechtigt, an der Mitglieder- oder Vertreterversammlung
teilzunehmen. Mit der Zwei-Wochen-Frist nach Absatz 1 wird ihr ausreichend Zeit eingerdumt, um eine Vertre-
terin oder einen Vertreter auszuwéhlen und diese gegebenenfalls zu der Mitglieder- oder Vertreterversammlung
zu entsenden.

Die Teilnahme der zustdndigen Aufsichtsbehdrde steht in ihrem Ermessen. Durch die Teilnahmemoglichkeit kann
die zustindige Aufsichtsbehorde priifen, ob der Lohnsteuerhilfeverein seinen gesetzlichen Pflichten nachkommt
und die Mitgliederrechte ausreichend gewahrt werden.

Sofern eine Mitgliederversammlung ohne vorherige Unterrichtung der Aufsichtsbehdrde abgehalten wird, stellt
dies eine Ordnungswidrigkeit nach § 160 Absatz 1 Nummer 10 StBerG-E dar, die mit einem Buf3geld geahndet
werden.

Zu Absatz 3
Nach Absatz 3 gelten die Absédtze 1 und 2 bei Vertreterversammlungen entsprechend.

Zu § 30 (Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine)

Das Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine ist derzeit in § 30 StBerG geregelt. Die bestehende Regelung wird
inhaltlich iibernommen und in Bezug auf die elektronische Form des Verzeichnisses aktualisiert. Seit dem 1.
Januar 2020 ist mit der Verwaltungsdatenbank-Lohnsteuerhilfevereine eine bundesweite Losung bei den Auf-
sichtsbehorden in Benutzung.
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Zu Absatz 1

Die zustidndige Aufsichtsbehorde hat nach Absatz 1 alle Lohnsteuerhilfevereine und Beratungsstellen in das elekt-
ronische Verzeichnis einzutragen, die in ihrem Bezirk ihren Sitz haben. Auf die Mitteilungspflicht des Lohnsteu-
erhilfevereins nach § 24 Absatz 1 StBerG-E wird verwiesen.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 erhalten Dritte aus Transparenzgriinden das Recht, einen Auszug einzelner Daten aus dem elekt-
ronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine zu erhalten, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegen. Ein
berechtigtes Interesse kann beispielsweise vorliegen, wenn eine Person beabsichtigt, einem Lohnsteuerhilfeverein
beizutreten und sich aus diesem Grund dariiber informieren will, ob dieser Lohnsteuerhilfeverein im elektroni-
schen Verzeichnis eingetragen ist.

Zum Vierten Unterabschnitt (Verordnungsermiichtigung)

Zu § 31 (Durchfiihrung der Vorschriften iiber die Lohnsteuerhilfevereine; Verordnungserméchtigung)

§ 31 StBerG-E soll wie bereits bisher das Bundesministerium der Finanzen erméchtigen, Einzelheiten zur Durch-
fiihrung der Vorschriften tiber die Lohnsteuerhilfevereine durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zu bestimmen. Der Umfang der Verordnungserméchtigung soll inhaltlich im Vergleich zu der bestehen-
den Regelung in § 31 StBerG unverindert bleiben.

Zu Absatz 1
Die Verordnungserméchtigung des Bundesministeriums der Finanzen betrifft folgende Bereiche:

Nach Nummer 1 kénnen Einzelheiten des Anerkennungsverfahrens von Lohnsteuerhilfevereinen geregelt wer-
den.

Nach Nummer 2 kann das Verfahren bei der Erdffnung, der SchlieBung sowie der Anderung der Anschrift von
Beratungsstellen ebenfalls durch Rechtsverordnung geregelt werden. Der Zusatz ,,bei der Bestellung von Leitern
einer Beratungsstelle®, der bislang in § 31 Absatz 1 Nummer 3 StBerG enthalten ist, wird aus systematischen
Griinden mit einer gendergerechten Sprache in Nummer 3 verschoben. Im Ubrigen sind sprachliche Anpassungen
vorgesehen, mit denen jedoch keine inhaltliche Verdnderung verbunden ist.

Nach Nummer 3 kann das Verfahren bei der Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle sowie die hierzu erfor-
derlichen Erkldarungen und Nachweise durch Rechtsverordnung bestimmt werden. Der bisherige § 31 Absatz 1
Nummer 4 StBerG soll inhaltlich iibernommen und um den in Nummer 2 entfallenen Teil ergéinzt werden.

SchlieBlich konnen nach Nummer 4 auch Regelungen zum Abschluss und der Aufrechterhaltung der Haftpflicht-
versicherung, dem Inhalt, dem Umfang und zu den Ausschliissen des Versicherungsvertrages sowie zur Héhe der
Mindestversicherungssumme getroffen werden. Soweit in Nummer 4 sprachliche Anderungen vorgesehen sind,
ist mit diesen keine inhaltliche Anderung verbunden.

SchlieBlich kann nach Nummer 5 auch die Einrichtung und Fithrung des elektronischen Verzeichnisses der Lohn-
steuerhilfevereine nach § 30 Absatz 1 StBerG-E sowie die sich auf die Eintragung beziehenden Meldepflichten
der Lohnsteuerhilfevereine durch Rechtsverordnung geregelt werden. In Anlehnung an die Ergédnzung des Wortes
»elektronisch™ in § 30 Absatz 1 StBerG-E ist auch in Nummer 2 eine entsprechende Ergdnzung vorgesehen.

Zu Absatz 2

Durch die Regelung des Absatzes 2 Satz 1 besteht die Moglichkeit, durch Rechtsverordnung der Landesregierung
die Aufsicht iiber die Lohnsteuerhilfevereine von der Oberfinanzdirektion auf eine andere Landesfinanzbehorde
zu libertragen. Von dieser Reglung wird in einigen Landern, insbesondere in solchen, die {iber keine Mittelbehor-
den mehr verfiigen, derzeit Gebrauch gemacht.

Nach Satz 2 kann zudem mit Zustimmung des anderen Landes die Aufsicht auf eine Landesfinanzbehorde eines
anderen Landes {ibertragen werden.

Mit Satz 3, der dem bisherigen § 31 Absatz 2 Satz 3 StBerG entspricht, wird den Landesregierungen die Mog-
lichkeit eingerdumt, die Erméchtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die oberste Finanzbehdrde des
Landes zu libertragen.
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Zu Nummer 8 (§ 34)

Durch die Anderung soll das Leitererfordernis fiir weitere Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuer-
beratern entfallen, da es nicht mehr zeitgemal ist. Mandantengespriache von Steuerberaterinnen und Steuerbera-
tern finden fast ausschlieBlich nach Terminvereinbarungen statt. Laufkundschaft, die ohne vorherige Terminver-
einbarung eine Steuerberatungskanzlei aufsucht, wird heutzutage kaum noch verzeichnet. Mandantengespréche
konnen im Ubrigen jederzeit problemlos mit dem Einsatz von digitalen Kommunikationsmitteln (zum Beispiel in
Form einer Videokonferenz) durchgefiihrt werden, ohne dass es eine gleichzeitige personliche Anwesenheit der
Beteiligten in der Steuerberatungskanzlei bedarf. Zudem konnen Steuerberaterinnen und Steuerberater unter Zu-
hilfenahme von moderner Kanzleisoftware auch aulerhalb der Steuerberatungskanzlei auf ihre Daten zugreifen.
Eine eigenverantwortliche Berufsausiibung ist somit grundsétzlich auch unter Zuhilfenahme digitaler Kommuni-
kationsmittel moglich, ohne dass es eines grundsétzlichen Leitungserfordernisses bei weiteren Beratungsstellen
bedarf.

Durch den Wegfall des Leitungserfordernisses wird zugleich eine Inkohdrenz innerhalb der bestehenden Vor-
schrift beseitigt: Wahrend nach § 34 Absatz 2 Satz 2 StBerG ein anderer Steuerberater Leiter einer weiteren Be-
ratungsstellen sein muss, der seine berufliche Niederlassung am Ort der Beratungsstelle oder in deren Nahbereich
hat, sieht § 34 Absatz 2 Satz 3 StBerG kein Leitungserfordernis vor, wenn die weitere Beratungsstelle in einem
anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den
Europédischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz liegt. Die Einfiihrung dieser Regelung im Jahr 1990 wurde
wie folgt begriindet:

,,Mit der weitergehenden Einfithrung des freiziigigen Angebots von Dienstleistungen in der Européischen Ge-
meinschaft sollen auch deutsche Steuerberater verbesserte Moglichkeiten erhalten sollen, ihre Dienstleistungen
in anderen Mitgliedstaaten der Europédischen Gemeinschaft. Es erscheine nicht sachgerecht, bei Griindung von
auswartigen Beratungsstellen in anderen Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaft vorzuschreiben, dass
ein deutscher Steuerberater oder Steuerbevollmichtigter seine berufliche Niederlassung am Ort der Beratungs-
stelle oder in deren Nahbereich hat; insoweit gelten lediglich die Bestimmungen des Gastlandes* (Bundestags-
drucksache 11/7665, S. 9).

Es ist sachlich nicht mehr zu rechtfertigen, dass an die Errichtung einer weiteren Beratungsstelle im Inland hohere
Anforderungen gestellt werden, als an eine weitere Beratungsstelle eines Steuerberaters in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europdischen Union. Dies gilt insbesondere in Féllen, in denen weitere Beratungsstellen in Grenz-
néhe erdffnet werden.

Der Wegfall des Leitungserfordernisses bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern
fiihrt schlieBlich zu einer weitestgehenden Angleichung an die bei Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwiélten beste-
hende Rechtslage. Die BRAO sieht bei der Einrichtung einer Zweigstelle durch Rechtsanwéltinnen und Rechts-
anwilte keine iiber die Einhaltung der Berufspflichten hinausgehenden Anforderungen vor. Nach § 5 der Berufs-
ordnung filir Rechtsanwilte ist der Rechtsanwalt lediglich verpflichtet, die fiir seine Berufsausiibung erforderli-
chen sachlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen in Kanzlei und Zweigstelle vorzuhalten.

Mit der vorgesehenen Aufhebung des Leitererfordernisses wird ein erheblicher Beitrag zur Flexibilisierung des
Berufsrechts der Steuerberaterinnen und Steuerberater geleistet, der deutlich {iber die durch das Bundesverwal-
tungsgericht mit Urteil vom 1. Februar 2024 (Az.: 8 C 1.23, DStR 2024, S. 1781) entschiedenen Abkehr von der
bisher strengen Auslegung des Leitererfordernis hinaus geht. Das Bundesverwaltungsgericht entschied zur bisher
geltenden Rechtslage, dass eine Steuerberaterin oder ein Steuerberater nach § 34 Absatz 2 Satz 4 StBerG einen
Anspruch auf Genehmigung einer Ausnahme vom Erfordernis der Bestellung eines anderen Leiters fiir weitere
Beratungsstellen hat, wenn er oder sie die Erflillung der Berufspflichten nachweist und sich seine oder ihre beruf-
liche Niederlassung am Ort oder im Nahbereich der weiteren Beratungsstelle befindet.

Unberiihrt von der Aufhebung des Leitungserfordernisses bleibt jedoch die Voraussetzung, dass weitere Bera-
tungsstellen nur unterhalten werden diirfen, soweit dadurch die Berufspflichten nicht beeintrachtigt werden. Die
zivil-, straf- und berufsrechtliche Verantwortung der Steuerberaterinnen und Steuerberater bleibt folglich unver-
dndert bestehen. Im Einzelfall kann es auch nach der vorgeschlagenen Anderung erforderlich sein, eine Leiterin
oder einen Leiter fiir eine weitere Beratungsstelle zu beschiftigen.
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Zu Nummer 9 (§ 43)

Derzeit ist § 43 Absatz 4 Satz 1 StBerG auf ménnliche Berufsbezeichnungen beschréinkt, obwohl sich dieser in
Ansehung des Absatzes 1 Satz 2 auch auf die weiblichen Berufsbezeichnungen erstrecken miisste. Die weiblichen
Berufsbezeichnungen sollen daher ausdriicklich in Absatz 4 genannt werden. Gleichzeitig soll auf die Aufnahme
der Bezeichnung ,,Steuerberatungsgesellschaft” verzichtet werden. § 43 StBerG regelt die ,,Berufsbezeichnun-
gen“, weshalb Verortung der Bezeichnung ,,Steuerberatungsgesellschaft™ in dieser Vorschrift gesetzessystema-
tisch wenig passend erscheint. Durch die in Artikel 1 Nummer 11 vorgesehene Ergdnzung von § 55g StBerG wird
eindeutig festgelegt, dass nur Berufsausiibungsgesellschaften unter den dort genannten Voraussetzungen die Be-
zeichnung ,,Steuerberatungsgesellschaft* fithren diirfen.

Im Zuge der Neufassung des § 43 Absatz 4 StBerG-E soll auf die Aufnahme des Regelungsgehaltes von § 43
Absatz 4 Satz 2 und 3 StBerG verzichtet werden. Nach § 43 Absatz 4 Satz 2 StBerG ist es unzulissig, zum Hin-
weis auf eine steuerberatende Tatigkeit anderen Bezeichnungen als ,,Steuerberater®, ,,Steuerbevollméchtigter
oder ,,Steuerberatungsgesellschaft zu verwenden. Diese Regelung greift erkennbar zu kurz, da nach dem Gesetz
zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaften sowie
zur Anderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe vom 7. Juli 2021 (BGBI. I S. 2363)
die Steuerberatungsgesellschaft nur eine besondere Form der steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaft dar-
stellt. Zum Hinweis auf eine steuerberatende Tatigkeit muss deshalb im Rechtsverkehr auch die Bezeichnung
»Berufsausiibungsgesellschaft* oder ,,steuerberatende Berufsausiibungsgesellschaft™ verwendet werden konnen.
Hinzu kommt, dass zum Beispiel auch Lohnsteuerhilfevereine in beschranktem Umfang steuerberatende Tétig-
keiten ausiiben und hierfiir die Bezeichnung ,,Lohnsteuerhilfeverein“ verwenden. Da die Nennung sdamtlicher Be-
zeichnungen, unter denen eine steuerberatende Tétigkeit erfolgen kann, nicht sinnvoll erscheint, soll Absatz 4
Satz 2 ersatzlos gestrichen werden.

Aufgrund der Streichung des Satzes 2 des Absatzes 4 soll auch die Ausnahme in Satz 3 als Folgednderung gestri-
chen werden. Bei dieser Regelung ist unabhéngig von der Streichung des Satzes 2 des Absatzes 4 schon nicht
ersichtlich, weshalb die Ausnahme nur fiir ,,Rechtsanwaltsgesellschaften* und nicht auch fiir ,,anwaltliche Be-
rufsausiibungsgesellschaften* oder ,,Wirtschaftspriifungsgesellschaften* gelten soll, die ebenfalls zur unbe-
schrinkten Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind.

Zu Nummer 10 (§ 44)

Zu Buchstabe a

Absatz 2a hat neben Absatz 3 keinen eigenstindigen Anwendungsbereich mehr, da Partnerschaftsgesellschaften,
deren Gesellschaftszweck insbesondere die geschéftsméBige Hilfeleistung in Steuersachen ist, ebenfalls Berufs-
ausiibungsgesellschaften sind. Diese diirfen unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 die Bezeichnung ,,Land-
wirtschaftliche Buchstelle® fiihren.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.

Zu Buchstabe ¢

Bei der Anderung des Absatzes 5 handelt sich um Folgeéinderungen aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-
E in Artikel 1 Nummer 4.

Dariiber hinaus soll Absatz 6 neu gefasst werden. Bislang ist nicht ausdriicklich geregelt, dass die Berechtigung
zum Fiihren der Bezeichnung ,,Landwirtschaftliche Buchstelle* auch erlischt, wenn die Aufnahme in der Rechts-
anwaltskammer erlischt, zurlickgenommen oder widerrufen wird. Diese Ergéinzung soll nunmehr aufgenommen
werden, da niedergelassene europdische Rechtsanwilte lediglich in die Rechtsanwaltskammer aufgenommen wer-
den (§§ 2 ff. des Gesetzes liber die Tatigkeit europdischer Rechtsanwilte in Deutschland). Zugleich soll auf die
Aufnahme des bisherigen Satzes 2 verzichtet werden. Denn es folgt bereits aus Absatz 3, dass eine Berufsaus-
iibungsgesellschaft die Bezeichnung ,,Landwirtschaftliche Buchstelle als Zusatz zur Firma oder zum Namen nur
fiihren darf, wenn mindestens ein gesetzlicher Vertreter berechtigt ist, diese Bezeichnung als Zusatz zur Berufs-
bezeichnung zu flihren.
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Der bisherige Regelungsgehalt des Absatzes 7 erscheint entbehrlich, da er neben den §§ 76a ff. StBerG keinen
eigenstindigen praxisrelevanten Anwendungsbereich hat und im Ubrigen aus gesetzessystematischen Griinden
auch dort zu verorten wire. Die Eintragung der Bezeichnung ,,Landwirtschaftlichen Buchstelle* in das Berufsre-
gister ergibt sich bei Steuerberaterinnen und Steuerberatern sowie bei Steuerbevollmichtigten aus § 76a Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe ¢ StBerG, bei Berufsausiibungsgesellschaften aus § 76a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢
StBerG, bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern aus § 76a Absatz 1 Nummer 3
Buchstabe b StBerG und bei weiteren Beratungsstellen von Berufsausiibungsgesellschaften § 76a Absatz 1 Num-
mer 4 Buchstabe b auch in Verbindung mit § 76a Absatz 2 StBerG. Bei Vereinen im Sinne des § 44 Absatz 4
StBerG und Buchstellen nach § 44 Absatz 5 StBerG ergeben sich die Eintragungsvoraussetzungen aus § 76d Ab-
satz 1 StBerG.

Durch die Neufassung des Absatzes 7 soll klargestellt werden, dass nur die in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 bis 5
berechtigten Personen und Stellen befugt sind, die Bezeichnung ,,Landwirtschaftliche Buchstelle® zu fiihren.

Zu Nummer 11 (§ 46)

Mit der Anderung wird in Anlehnung an § 14 Absatz 1 BRAO die Méglichkeit erdffnet, dass von der Riicknahme
einer Bestellung zur Steuerberaterin oder zum Steuerberater dann abgesehen werden kann, wenn die Griinde, aus
denen die Bestellung hétte versagt werden miissen, im Zeitpunkt der Riicknahmeentscheidung nicht mehr beste-
hen sollten. Den Steuerberaterkammern soll diesbeziiglich Ermessen eingerdumt werden, damit in Ausnahmefal-
len eine Riicknahme der Bestellung zur Steuerberaterin oder zum Steuerberater auch dann moglich ist, wenn die
Griinde im Zeitpunkt der Riicknahmeentscheidung nicht mehr bestehen, zum Beispiel wenn die urspriingliche
Bestellungsentscheidung durch arglistige Tduschung, Drohung oder Bestechung herbeigefiihrt wurde.

Zu Nummer 12 (§ 54)

In § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StBerG soll der Verweis auf § 55a StBerG angepasst werden. Sofern anerkannte
Wirtschaftspriifungsgesellschaften oder anerkannte Buchpriifungsgesellschaften an einer Berufsausiibungsgesell-
schaft beteiligt sind, miissen im Antrag auf Anerkennung als Berufsausiibungsgesellschaft auch Angaben zu mit-
telbar beteiligten Personen angegeben werden (Angabe von Namen und Beruf).

Diese Anderung soll sicherstellen, dass die zustindige Steuerberaterkammer auch Kenntnis iiber die mittelbar
beteiligten Personen erhélt, um zu priifen, ob die Voraussetzungen beziiglich der Beteiligungs- und Gesellschaf-
terstruktur der Berufsausiibungsgesellschaft nach § 55a Absatz 1 Satz 2 StBerG erfiillt sind.

Zu Nummer 13 (§ 55a)

Durch die Anderung soll prizisiert werden, dass die Beteiligung von anerkannten Wirtschaftspriifungsgesellschaf-
ten und anerkannten Buchpriifungsgesellschaften an einer steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaft nur
dann moglich ist, wenn diese ihrerseits mit Ausnahme des § 55b Absatz 3 StBerG die Anerkennungsvorausset-
zungen nach § 53 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StBerG erfiillen. In der Praxis bestehen Unklarheiten hinsichtlich
der Auslegung des § 55a Absatz 1 Satz 2 StBerG, wonach es bei gesetzlichen Voraussetzungen, die in der Person
der Gesellschafter oder der Mitglieder der Geschéftsfiihrung erfiillt sein miissen, auf die Gesellschafter und die
Geschiftsfiihrung der beteiligten Gesellschaft ankommt. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob die Gesellschaf-
ter einer an einer steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaft beteiligten Wirtschaftspriifungs- oder Buchprii-
fungsgesellschaft beziehungsweise im Fall einer mehrstockigen Gesellschaft die Gesellschafter der wiederum an
dieser Gesellschaft beteiligten Gesellschaften ihrerseits die Voraussetzungen erfiillen miissen, die an eine steuer-
beratende Berufsausiibungsgesellschaft gestellt werden und damit auch das sogenannte Fremdbesitzverbot einge-
halten werden muss.

Die Beteiligung einer Gesellschaft an einer steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaft soll zur Wahrung der
Unabhéngigkeit der Steuerberaterinnen und Steuerberater, die — wie Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwilte — Or-
gane der (Steuer-)Rechtspflege sind (§ 32 Absatz 2 Satz 1 StBerG), nur in engen Grenzen moglich sein. Fiir die
Ausiibung der Tétigkeit von Steuerberaterinnen und Steuerberatern ist es zwingend, dass es nicht zu Interessen-
konflikten kommt. Dies setzt insbesondere voraus, dass sich Steuerberaterinnen und Steuerberater in einer Posi-
tion der (finanziellen) Unabhingigkeit gegeniiber staatlichen Stellen und anderen Wirtschaftsteilnehmerinnen und
Wirtschaftsteilnehmer befinden, deren Einfluss sie nicht ausgesetzt sein diirfen. Das Fehlen einer finanziellen
Unabhéngigkeit kann dazu fiihren, dass wirtschaftliche Uberlegungen im Zusammenhang mit reinen Finanzin-
vestitionen, die auf einen kurzfristigen Gewinn ausgerichtet sind, eine wichtigere Rolle spielen, als solche, die
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ausschlieBlich auf die Interessen der Mandantinnen und Mandanten gerichtet sind. Zudem besteht die Gefahr,
dass bei reinen Finanzinvestitionen ein faktischer oder zumindest mittelbarer Einfluss auf die Geschiftsfiihrung
oder die Tatigkeiten der steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaft entsteht, durch den im Wesentlichen oder
sogar ausschlieBlich an der Gewinnerzielung ausgerichtete Entscheidungen herbeigefiihrt werden konnten. Fiir
Mandantinnen und Mandanten kann sich dies negativ auf die Qualitdt der Dienstleistungen auswirken.

Der Europiische Gerichtshof hat mit Urteil vom 19. Dezember 2024 (Rechtssache C-295/23, Randnummer 71
und 74) zum anwaltlichen Berufsrecht ausgefiihrt:

., Insoweit ist klarzustellen, dass es fiir die Ausiibung des Rechtsanwaltsberufs unerldsslich ist, dass es nicht zu
Interessenkonflikten kommt, was insbesondere voraussetzt, dass Rechtsanwidlte sich in einer Position der Unab-
héiingigkeit — einschlief3lich in finanzieller Hinsicht — gegeniiber staatlichen Stellen und anderen Wirtschaftsteil-
nehmern befinden, deren Einfluss sie nicht ausgesetzt sein diirfen (EuGH ECLI:EU:C:2010:729 Rn. 61 = NJW
2011, 1199 — Jakubowska). Zum einen konnten sich ndmlich in Ermangelung einer solchen finanziellen Unab-
hiingigkeit wirtschafiliche Uberlegungen, die auf einen kurzfristigen Gewinn des reinen Finanzinvestors ausge-
richtet sind, gegeniiber Erwdgungen durchsetzen, die ausschlieflich davon geleitet sind, dass die Interessen der
Mandanten der Rechtsanwaltsgesellschaft vertreten werden. Zum anderen kann auch das Bestehen etwaiger Ver-
bindungen zwischen einem reinen Finanzinvestor und einem Mandanten das Verhdltnis zwischen Rechtsanwalt
und Mandant in einer Weise beeinflussen, dass ein Konflikt mit Berufs- oder Standesregeln nicht ausgeschlossen
werden kann.

Unter Randnummer 74 wird zudem ausfihrt:

., Ebenfalls unter Beriicksichtigung dieses Beurteilungsspielraums ist die Einschdtzung eines Mitgliedstaats legi-
tim, wonach die Gefahr besteht, dass sich bei der Beteiligung eines reinen Finanzinvestors am Kapital einer
Rechtsanwaltsgesellschaft in Anbetracht des Einflusses — sei er auch mittelbar —, den dieser Investor auf die
Geschdftsfiihrung und die Titigkeiten der Gesellschaft durch im Wesentlichen oder sogar ausschliefflich an der
Gewinnerzielung ausgerichtete Entscheidungen iiber Investitionen oder Nicht- bzw. Desinvestitionen ausiiben
konnte, die Mafnahmen, die in nationalen Rechtsvorschrifien oder in Satzungen von Rechtsanwaltsgesellschaften
vorgesehen sind, um die berufliche Unabhdngigkeit und Integritdt der in einer Gesellschaft titigen Rechtsanwdlte
zu wahren, in der Praxis als unzureichend erweisen, um die Erreichung der oben in den Rn. 64—66 angefiihrten
Ziele effektiv sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund sollen nur solche Gesellschaften eine Gesellschafterposition bei steuerberatenden Be-
rufsausiibungsgesellschaften innehaben diirfen, die selbst die grundlegenden Anforderungen erfiillen, die an steu-
erberatende Berufsausiibungsgesellschaften gestellt werden. Durch die Anderung des § 55a Absatz 1 Satz 3
StBerG soll ausdriicklich klargestellt werden, dass die Anforderungen, die an steuerberatende Berufsausiibungs-
gesellschaften gestellt werden, auch von beteiligten anerkannten Wirtschaftspriifungs- und Buchpriifungsgesell-
schaften und von an diesen beteiligten Gesellschaften eingehalten werden miissen. Dadurch wird die Unabhén-
gigkeit der Steuerberaterinnen und Steuerberater und damit letztlich die Wahrung der geordneten (Steuer-)Rechts-
pflege gesichert und die Dienstleistungsempfangerinnen und Dienstleistungsempfanger geschiitzt werden. Gerade
mehrstockige Gesellschaftsstrukturen schaffen eine besondere Gefahr fiir die Unabhéngigkeit der einzelnen Steu-
erberaterinnen und Steuerberater.

Mildere Mittel, wie beispielsweise Vorgaben fiir die Mitglieder des Geschéftsfiihrungs- oder Aufsichtsorgans
oder Transparenzpflichten, sind nicht in gleicher Weise geeignet, die Unabhingigkeit und Integritit der Steuer-
beraterinnen und Steuerberater zu sichern, da mit der Investition eine faktische oder mittelbare Einflussnahme auf
die Entscheidung in einer steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaft fortbestehen wiirde.

Bei Einhaltung der Anforderung des § 55a Absatz 1 Satz 3 StBerG bleibt weiterhin die Moglichkeit bestehen,
dass sich anerkannte Wirtschafts- und Buchpriifungsgesellschaften an steuerberatenden Berufsausiibungsgesell-
schaften beteiligen. Dies gilt auch fiir Gesellschaften, die nur mittelbar iiber eine Wirtschafts- oder Buchpriifungs-
gesellschaft an steuerberatenden Berufsausiibungsgesellschaften beteiligt sind.

Zu Nummer 14 (§ 55g)

Durch die Anderung soll der bisherige § 55g StBerG sprachlich durch das Voranstellen der Angabe ,,Nur* in ein
Handlungsverbot umformuliert werden, um (weiterhin) eine Bufigeldbewehrung zu erméglichen. Die Bezeich-
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nung ,,Steuerberatungsgesellschaft” darf ausschlieBlich von Berufsausiibungsgesellschaften unter den in § 55g
StBerG genannten Voraussetzungen gefiihrt werden.

Zu Nummer 15 (§ 58)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils durch Artikel 1 Nummer 7.

Zu Nummer 16 (§ 76d)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeinderung aufgrund der Anderung des § 44 Absatz 5 StBerG-E durch Artikel 1
Nummer 10 Buchstabe c.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeinderung aufgrund der Anderung des §44 Absatz5 StBerG-E durch
Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe c.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeinderung aufgrund der Anderung des §44 Absatz5 StBerG-E durch
Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe c.

Zu Buchstabe ¢

Es handelt sich um eine Folgeinderung aufgrund der Anderung des §44 Absatz5 StBerG-E durch
Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe c.

Zu Nummer 17 (§ 76e)
Mit der Neufassung des § 76e StBerG-E soll die Anzeigepflicht neu gefasst werden.

Vor dem Hintergrund, dass bei mehrstockigen Berufsausiibungsgesellschaften die mittelbar beteiligten Personen
nicht in den Berufsregistern eingetragen werden, soll durch die vorgesehene Neuregelung des § 76e StBerG-E
eine Anzeigepflicht fiir diese Fille geschaffen werden. Mit Hilfe dieser Anzeigen soll den zustéindigen Steuerbe-
raterkammern eine schnelle und effiziente Priifung der Kapitalbindungsvorschriften ermdglicht werden.

Zu Absatz 1:

Die Anzeigepflicht nach Absatz 1 ist durch die Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs oder
die vertretungsberechtigten Gesellschafter einer Berufsausiibungsgesellschaft zu erfiillen. Die Anzeigepflicht gilt
fiir Berufsausiibungsgesellschaften, an denen anerkannte Wirtschaftspriifungsgesellschaften oder anerkannte
Buchpriifungsgesellschaften beteiligt sind.

Zu Absatz 2:

In Absatz 2 werden die erforderlichen Angaben der Anzeige nach Absatz 1 aufgelistet. Die Formulierungen zu
Nummer 1 und Nummer 2 Iehnen sich an die Formulierungen in § 76a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f StBerG
an. Die Angabe der Aktien, Stammeinlagen oder Beteiligungsverhéltnisse der Gesellschafter entspricht der For-
mulierung im bisherigen § 76e Absatz 1 StBerG. Die Nummer 4 dient dazu, dass die Steuerberaterkammer alle
notwendigen Informationen {iber die Beteiligungsstruktur hat.

Zu Absatz 3:

In begriindeten Einzelféllen soll es der zustindigen Steuerberaterkammer durch die Regelung in Absatz 3 moglich
sein, Nachweise und Registerausziige anzufordern.

Zu Absatz 4:

Die Regelung in Absatz 4 entspricht der bisherigen Regelung in § 76e Absatz 3 StBerG, die weiterhin fortgelten
soll.
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Zu Nummer 18 (§ 85a)
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.

Zu Nummer 19 (§ 154)

Zu Absatz 1:
Es handelt sich um Folgednderungen aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E. Zudem soll in § 154 Ab-

satz 1 Satz 3 StBerG auf die Nennung des Datums ,,31. Dezember 1990 aufgrund des Zeitablaufs verzichtet
werden.

Zu Absatz 2:

Mit der Anderung soll ein im Zuge des Gesetzes zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuer-
beratenden Berufsausiibungsgesellschaften sowie zur Anderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsbera-
tenden Berufe vom 7. Juli 2021 (BGBI. I S. 2363) unprizise angepasster Verweis korrigiert werden. Bis zum
Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes wurde in § 154 Absatz 2 Satz 1 StBerG auf die Kapitalbindungsvor-
schriften des § 50a Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Satz 2 StBerG Bezug genommen. Die Anderung des
Verweises auf die §§ 49 und 50 StBerG war insofern unprézise. Kiinftig soll deshalb auf die mafigeblichen Kapi-
talbindungsvorschriften (§§ 50 und 55a StBerG) Bezug genommen werden.

Zu Nummer 20 (Uberschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts des Dritten Teils)

Es handelt sich um eine Folgeiinderung aufgrund der Anderung der §§ 160 bis 164 StBerG-E. Die Uberschriften
des Ersten und Zweiten Abschnitts des Dritten Teils erscheinen bei lediglich zwei verbleibenden Vorschriften im
Dritten Teil iberfliissig.

Zu Nummer 21 (§§ 160 bis 164)

Durch die Neuregelung des § 160 StBerG-E soll die bisherige Aufteilung der Tatbestinde, Bufigelddrohungen,
Verfolgungszustindigkeiten und sonstigen Verfahrensbestimmungen auf fiinf Paragraphen (§§ 160 bis 164
StBerG) entfallen. Kiinftig soll nur noch eine BuB3geldvorschrift bestehen, in der der bisherige Regelungsgehalt
der §§ 160 bis 164 StBerG zusammengefiihrt und unter Beriicksichtigung der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils modifiziert wird.

Dartiiber hinaus sollen die Bufigeldvorschriften des StBerG an die heutigen Anforderungen an die Ausgestaltung
von BuB3geldvorschriften aulerhalb des OWiG angepasst werden. Die BuBlgeldtatbestinde des bisherigen § 162
Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 8 StBerG geniigen diesen Anforderungen nicht mehr, da sie mangels eines
eindeutigen Handlungsgebots oder Handlungsverbots einer Bewehrung nicht zugénglich sind. Daher werden diese
BulBgeldtatbestinde nicht in den neuen § 160 StBerG-E {iberfiihrt.

Zu § 160 (BuBigeldvorschriften)

Zu Absatz 1
In Absatz 1 werden die einzelnen objektiven BuBigeldtatbestinde aufgelistet.

Zu Nummer 1

Ordnungswidrigkeiten nach § 160 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E sind Zuwiderhandlungen gegen eine vollzieh-
bare Anordnung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 StBerG-E.

Zu Nummer 2

§ 160 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E regelt den Schutz der Bezeichnungen ,,Lohnsteuerhilfeverein®, ,,LStHV®,
,Landwirtschaftliche Buchstelle® und ,,Steuerberatungsgesellschaft“ vor der missbrauchlichen Verwendung
durch unberechtigte Personen und Vereinigen und entspricht dem bisherigen § 161 StBerG.

Wer die vorgenannten Bezeichnungen fiithren darf, wird in § 14 Absatz 3, § 44 Absatz 1 Satz 1 und § 55g StBerG-
E bestimmt. Auf die Begriindung zu diesen Vorschriften wird verwiesen.

Durch den Bufigeldtatbestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E soll das Vertrauen der Rechtsuchenden
in die Triger der geschiitzten Bezeichnungen und der damit verbundenen Befugnisse geschiitzt werden.
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Zu Nummer 3

Eine Ordnungswidrigkeit nach § 160 Absatz 1 Nummer 3 StBerG-E liegt vor, wenn ein Lohnsteuerhilfevereine
eine Satzungsidnderung der zustindigen Aufsichtsbehorde nicht, nicht richtig oder nicht rechtszeitig anzeigt. Dies
entspricht dem bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 2 StBerG.

Die Pflicht des Lohnsteuerhilfevereins zur Anzeige einer Satzungsdnderung ergibt sich aus § 18 Absatz 2 Satz 1
StBerG-E. Auf die Begriindung zu dieser Vorschrift wird verwiesen.

Die Sanktionsmdoglichkeit nach § 160 Absatz 1 Nummer 3 StBerG-E soll sicherstellen, dass Lohnsteuerhilfever-
eine ihrer Zweckbestimmung als Selbsthilfeorganisation der Mitglieder gerecht werden. Die Einhaltung der Ver-
fahrensvorschriften ist fiir die Ausiibung einer effektiven Aufsicht unerldsslich.

Zu Nummer 4

Uber welche fachliche Qualifikation eine Person verfiigen muss, um die Leitung einer Beratungsstelle eines Lohn-
steuerhilfevereins ibernehmen zu diirfen, regelt § 20 Absatz 2 StBerG-E. Auf die Begriindung zu dieser Vor-
schrift wird verwiesen.

Sofern ein Lohnsteuerhilfeverein eine Person als Beratungsstellenleitung einstellt, die nicht liber eine fachliche
Qualifikation nach § 20 Absatz 2 StBerG-E verfiigt, ist der BuB3geldtatbestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 4
StBerG-E erfiillt. Dieser Bufigeldtatbestand entspricht dem bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 6 StBerG.

Der BuBigeldtatbestand dient dem Schutz der Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine vor unsachgeméBer Hilfeleis-
tung in Steuersachen.

Zu Nummer 5

Der Buligeldtatbestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 5 StBerG-E nimmt Bezug auf die Mitteilungspflichten des
Lohnsteuerhilfevereins nach § 21 Absatz 1 StBerG-E und entspricht dem bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 7
StBerG.

Nach § 24 Absatz 1 StBerG-E sind folgende Sachverhalte der zustindigen Aufsichtsbehorde mitzuteilen:
— die Er6ffnung, die Verlegung und die SchlieBung der Beratungsstelle,

—  die Bestellung oder Abberufung der Leitung der Beratungsstelle und

—  die Personen, deren er sich bei der Hilfeleistung in Steuersachen bedient.

Es wird auf die Begriindung zu § 24 Absatz 1 StBerG-E verwiesen.

Die Sanktionsmoglichkeit nach § 160 Absatz 1 Nummer 5 StBerG-E bezweckt die Einhaltung der Verfahrens-
vorschriften. Die Mitteilungen sind fiir eine effektive Ausiibung der Aufsicht durch die zustédndigen Aufsichtsbe-
horden erforderlich.

Zu Nummer 6

Zu den allgemeinen Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins gehort die unabhingige Berufsausiibung. Der Lohnsteu-
erhilfeverein darf als Selbsthilfeorganisation seiner Mitglieder nur die Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen
des § 4 StBerG-E erbringen. Weitere wirtschaftliche Tatigkeiten widersprechen dem Vereinszweck und sind da-
her nach § 22 Absatz 2 StBerG-E unzuléssig. Auf die Begriindung zu § 22 Absatz 2 StBerG-E wird verwiesen.
Eine strikte rdumliche und organisatorische Trennung der Beratungsstellen des Lohnsteuerhilfevereins von ande-
ren gewerblichen oder sonstigen Firmen muss sichergestellt werden.

Verstoit ein Lohnsteuerhilfeverein gegen seine allgemeine Pflicht aus § 22 Absatz 2 StBerG-E ist der Bu3geld-
tatbestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 6 StBerG-E erfiillt. Anders als der bisherige § 163 StBerG richtet sich
die BuBBgeldnorm an den Lohnsteuerhilfeverein beziechungsweise an den Vorstand des Lohnsteuerhilfevereins als
vertretungsberechtigtes Organ des Lohnsteuerhilfevereins. Da die Mitglieder des Vorstands eines Lohnsteuerhil-
fevereins personlich fiir die Erfiillung der Verpflichtungen des Lohnsteuerhilfevereins verantwortlich sind, kann
ein Buligeld auch gegen diese direkt verhdngt werden.
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Zu Nummer 7

Nach § 160 Absatz 1 Nummer 7 StBerG-E kann ein BuB3geld verhidngt werden, wenn ein Lohnsteuerhilfeverein
die nach § 26 Absatz 1 StBerG-E vorgeschriebene Geschiftspriifung nicht oder nicht rechtszeitig durchfiihren
lasst. Die BuBBgeldnorm entspricht dem bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 3 StBerG.

Die jéhrliche Geschéftspriifung des Lohnsteuerhilfevereins dient der Wahrung der Rechte der Mitglieder des
Lohnsteuerhilfevereins und ist daher von besonderer Bedeutung. Weitere Ausfiihrungen zur Geschiftspriifung
sind der Begriindung zu § 26 StBerG-E zu entnehmen.

Zu Nummer 8

Nach § 26 Absatz 7 Nummer 1 StBerG-E ist der Lohnsteuerhilfeverein verpflichtet, innerhalb eines Monats nach
Erhalt des Geschéftspriifungsberichts diesen an die zustindige Aufsichtsbehorde zu tibermitteln. Auf die Begriin-
dung zu § 26 Absatz 7 StBerG-E wird verwiesen. Kommt der Lohnsteuerhilfeverein seiner Pflicht nach § 26 Ab-
satz 7 Nummer 1 StBerG-E nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig nach, kann dieser Verstof3
nach § 160 Absatz 1 Nummer 8 StBerG-E mit einem BufBgeld geahndet werden. § 160 Absatz 1 Nummer 8
StBerG-E entspricht inhaltlich dem bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 4 StBerG.

Der Bufigeldtatbestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 8 StBerG-E dient der Einhaltung der Verfahrensvorschrif-
ten und der Gewahrleistung einer effektiven Aufsicht durch die zustindigen Aufsichtsbehorden.

Zu Nummer 9

Der wesentliche Inhalt des Geschéftspriifungsberichts ist den Mitgliedern des Lohnsteuerhilfevereins innerhalb
von sechs Monaten nach Erhalt des Geschéftspriifungsberichts bekannt zu geben (§ 26 Absatz 7 Nummer 2
StBerG-E). Auf die Begriindung zu § 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG-E wird verwiesen.

Kommt der Lohnsteuerhilfeverein seiner Pflicht nach § 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG-E nicht oder nicht recht-
zeitig nach, kann dieser Verstof3 nach § 160 Absatz 1 Nummer 9 StBerG-E mit einem Buf3geld geahndet werden.
Die Bu3geldnorm dient dem Schutz der Mitgliederrechte und entspricht dem bisherigen § 162 Absatz 1 Num-
mer 5 StBerG.

Zu Nummer 10

Nach § 160 Absatz 1 Nummer 10 StBerG-E kann ein Bufigeld verhiingt werden, wenn der Lohnsteuerhilfeverein
die zustindige Aufsichtsbehorde nicht, nicht richtig, nicht vollstindig oder nicht rechtzeitig iiber die bevorste-
hende Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterrichtet. Auf die Begriindung zu § 29 StBerG-E wird verwie-
sen.

Die Durchfiihrung der Mitglieder- und Vertreterversammlung dient dem Schutz der Mitgliederrechte. Zur Ge-
wihrleistung einer effektiven Aufsicht muss die zustidndige Aufsichtsbehorde die Moglichkeit haben, an der Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung teilzunehmen. Die BuBlgeldnorm entspricht dem bisherigen § 162 Absatz 1
Nummer 9 StBerG.

Zu Absatz 2

In § 160 Absatz 2 StBerG-E wird der BuBlgeldrahmen festgelegt. Dieser entspricht weitestgehend den bisherigen
Regelungen in § 160 Absatz 2, § 161 Absatz 2 und § 162 Absatz 2 StBerG.

Eine Zuwiderhandlung gegen eine vollziechbare Anordnung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 StBerG-E (§ 160 Absatz 1
Nummer 1 StBerG-E) kann mit einem Buf3geld in Hohe von bis zu 50 000 Euro geahndet werden.

Ubt der Lohnsteuerhilfeverein eine weitere wirtschaftliche Titigkeit aus und verstdBt damit gegen seine Pflicht
nach § 22 Absatz 2 StBerG-E (§ 160 Absatz 1 Nummer 6 StBerG-E) ist ein BuBigeldrahmen bis 20 000 Euro vor-
gesehen. Der bisherige § 163 Absatz 2 StBerG sah ein BuB3geld in Hohe von bis zu 25 000 Euro vor. Dieser bis-
herige Bufigeldrahmen entspricht nicht mehr der {iblichen Staffelung. Eine Erhohung des Bufigeldrahmens auf
30 000 Euro erscheint in Anbetracht des in § 160 StBerG-E vorgesehenen Buligeldrahmens bei anderen Ord-
nungswidrigkeiten des Lohnsteuerhilfevereins nicht verhiltnismafBig, daher erfolgt eine Herabsetzung des Buf3-
geldrahmens auf 20 000 Euro.
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Bei Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 160 Absatz 1 Nummer 2, 4 und 7 bis 9 StBerG-E betrigt der Bu3geld-
rahmen 5 000 Euro. In den iibrigen Fillen des § 160 Absatz 1 StBerG-E kann ein Versto3 mit einer Geldbuf3e bis
zu 1 000 Euro geahndet werden (§ 160 Absatz 1 Nummer 3, 5 und 10 StBerG-E).

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 wird das Finanzamt als die fiir das Ordnungswidrigkeitenverfahren zustindige Behorde bestimmt.
Dies entspricht der bisherigen Regelung in § 164 Satz 1 StBerG.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 gelten fiir bei der Durchfilhrung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens weiterhin die bislang in
§ 164 Satz 2 StBerG genannten Vorschriften der AO.

Zu Nummer 22 (§ 164a)

Zu Buchstabe a

Bei der Anderung handelt es sich lediglich um eine Folgeinderung aufgrund der Streichung der Uberschrift des
Ersten Abschnitts des Dritten Teils in Artikel 1 Nummer 20. Da der Dritte Teil kiinftig nur noch aus zwei Vor-
schriften bestehen soll, soll in § 164 Absatz 1 Satz 1 StBerG-E nur noch auf § 159 StBerG Bezug genommen
werden.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeédnderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils. Dariiber hinaus sollen sprachliche Prizisierungen vorgenommen werden.

Zu Nummer 23 (Anlage 1)

Mit dem Gesetz zur Regelung hybrider und virtueller Versammlungen in der Bundesnotarordnung, der Bundes-
rechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung und dem Steuerberatungsgesetz sowie zur Anderung weiterer
Vorschriften vom 25. Oktober 2024 (BGBL. 2024 I Nr. 320) wurde der bisherige § 86 StBerG zu § 85a StBerG.
Die Anderung vollzieht nunmehr Folgeéinderungen in der Anlage 1 zum StBerG nach, die zuvor versehentlich
unterblieben sind.

Zu Artikel 2 (Anderung der Verordnung zur Durchfiihrung der Vorschriften iiber die
Lohnsteuerhilfevereine)

Zu Nummer 1 (§ 1)

Die Vorschrift soll zur Vermeidung einer Doppelregelung aufgehoben werden, da sich der Regelungsgehalt des
§ 1 DVLStHYV bereits aus § 15 Absatz 1 StBerG-E ergibt. Auf die Begriindung zu Artikel 1 Nummer 7 wird ver-
wiesen.

Zu Nummer 2 (§ 2)

Es handelt sich lediglich um Folgeédnderungen aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts
des Ersten Teils des StBerG. Im Satzteil vor Nummer 1 soll die Angabe ,,§ 15 Abs. 2 des Gesetzes™ durch die
Angabe ,,§ 15 Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes™ ersetzt werden. In Nummer 1 soll die Angabe ,,den Erwerb
der Rechtsfahigkeit” durch die Angabe ,,die Eintragung in das Vereinsregister ersetzt werden. In Nummer 3 soll
auf die Angabe ,,im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 des Steuerberatungsgesetzes* verzichtet werden, da
sich bereits aus dem Zusammenhang ergibt, dass sich die Haftpflichtversicherung auf die Hilfeleistung in Steuer-
sachen beziehen muss, die ohnehin nur im gesetzlichen Rahmen zuléssig ist. In Nummer 4 soll die Angabe ,,(§ 1)*
als Folgednderung zur Streichung des § 1 DVLStV gestrichen werden.

Zu Nummer 3 (§ 3)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils des StBerG.





Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode -97 - Drucksache 21/6002

Zu Nummer 4 (Uberschrift des Zweiten Teils)

Es handelt sich um eine Folgeénderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils des StBerG.

Zu Nummer 5 (§ 4a)

Es handelt sich um eine Folgeénderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils des StBerG.

Zu Nummer 6 (§ 4b)

Bei den Anderungen handelt es sich um Folgeénderungen aufgrund der Neufassung der §§ 13 ff. StBerG-E
sowie um sprachliche Anderungen.
Zu Nummer 7 (Uberschrift des Dritten Teils)

Es handelt sich um eine Folgednderung zur Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils.
Die Uberschrift des § 30 StBerG-E soll gedndert werden. Auf die Begriindung zu Artikel 1 Nummer 7 wird ver-
wiesen.

Zu Nummer 8 (§ 5)
Es handelt sich um Folgednderungen aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Ers-
ten Teils des StBerG.

Zu Nummer 9 (§ 5a)

Es handelt sich um eine Folgeédnderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils. Die Angabe ,,Beratungsstellenleiter soll durch die Angabe ,,Leitung einer Beratungsstelle® ersetzt
werden. Zudem soll statt des Begriffs ,,Verzeichnis* der Begriff ,,elektronisches Verzeichnis* verwendet werden.

Zu Nummer 10 (§ 6)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils.

Zu Nummer 11 (§ 7)

Es handelt sich um Folgednderungen aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Ers-
ten Teils.

Zu Nummer 12 (§ 8)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeénderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils.

Zu Nummer 13 (§ 9)

Es handelt sich um eine Folgeénderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils. Der Regelungsgehalt des § 9 DVLStHV ergibt sich aus § 25 Absatz 2 und 3 StBerG-E. Auf die
Begriindung zu Artikel 1 Nummer 7 wird verwiesen.

Zu Nummer 14 (§ 11 und § 13)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils.
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Zu Nummer 15 (§ 14)

Es handelt sich um eine Folgeénderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils.

Zu Artikel 3 (Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 1 (§ 80)

Zu Buchstabe a

Durch die Anderung soll die Vermutung fiir eine ordnungsgemiBe Bevollmichtigung iiber die zur unbeschrinkten
Hilfeleistung in Steuersachen nach § 3 StBerG und die Lohnsteuerhilfevereine nach § 4 StBerG-E auch auf No-
tarinnen und Notare und Patentanwéltinnen und Patentanwilte ausgeweitet werden, die gemil § 4c Absatz 2
StBerG-E in dem dort benannten Umfang ebenfalls zur geschéftsméafBigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt
sind. Sowohl Notarinnen und Notare als auch Patentanwiltinnen und Patentanwilte sind besonders vertrauens-
wiirdig. Notarinnen und Notare sind nach § 1 der Bundesnotarordnung unabhéngige Tréger eines 6ffentlichen
Amtes. Patentanwiltinnen und Patentanwilte sind nach § 1 PAO unabhingige Organe der Rechtspflege. Notarin-
nen und Notare sowie Patentanwiéltinnen und Patentanwilte unterliegen ebenso wie Rechtsanwiltinnen und
Rechtsanwillte sowie Steuerberaterinnen und Steuerberater strengen berufsrechtlichen Rechten und Pflichten,
weshalb die Vollmachtvermutung des § 80 Absatz 2 Satz 1 AO kiinftig auch fiir sie gelten soll. Dies fiihrt auch
zu einer Verfahrensvereinfachung, da Vollmachten im Einzelfall nicht mehr grundsitzlich vorzulegen sind.

Im Ubrigen handelt es sich um eine Folgeinderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.

Zu Nummer 2 (§ 80a Absatz 3)

Die Anderung lisst den bisherigen Regelungsgehalt der Vorschrift inhaltlich unverindert. In der vorgeschlagenen
Neufassung soll jedoch auf die Angabe ,,anerkannten” vor dem Wort Lohnsteuerhilfevereine verzichtet werden.
Der Zusatz ist entbehrlich, da Lohnsteuerhilfevereine erst nach der Anerkennung titig werden diirfen. Im Ubrigen
handelt es sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.

Zu Nummer 3 (117a)

Mit dem Abkommen vom 31. Mai 2013 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten
von Amerika zur Férderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten und hinsichtlich der als Ge-
setz tiber die Steuerchrlichkeit beziiglich Auslandskonten bekannten US-amerikanischen Informations- und Mel-
debestimmungen (FATCA-Abkommen) haben sich die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten
von Amerika (USA) gegenseitig dazu verpflichtet, jahrlich Finanzkonteninformationen iiber Personen zu erheben
und auszutauschen, die im jeweils anderen Staat steuerlich ansdssig sind. So soll Transparenz {iber im Ausland
gehaltenes Finanzvermogen und daraus generierte Ertrige geschaffen und dadurch Steuerhinterziechung aufge-
deckt und vorgebeugt werden.

Um dieser volkerrechtlichen Verpflichtung nachkommen zu kénnen, wurde in § 117a der Abgabenordnung in
Verbindung mit der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung die rechtliche Verpflichtung fiir Finanzinstitute ge-
schaffen, sog. US-amerikanische meldepflichtige Konten (vgl. § 2 Absatz 4 FATCA-USA-Umsetzungsverord-
nung) zu identifizieren und gemif § 8 FATCA-USA-Umsetzungsverordnung an das Bundeszentralamt fiir Steu-
ern (BZSt) zu melden. Gemeldet werden muss grundsitzlich auch die US-amerikanische Steueridentifikations-
nummer (vgl. § 8 Absatz 1 Nummer 1 FATCA-USA-Umsetzungsverordnung).

Liegt die US-amerikanische Steueridentifikationsnummer nicht vor, wird durch die Gesetzesdnderung und die
korrelierende Anderung der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung im neuen Artikel 8a klargestellt, dass die Fi-
nanzinstitute die Steueridentifikationsnummer eines jeden Anséssigkeitsstaates des Kontoinhabers, der eine spe-
zifizierte Person ist, oder ein funktionales Aquivalent iibermitteln kénnen, wenn die elektronisch durchsuchbaren
Kontoinformationen des jeweiligen Finanzinstitutes diese Angaben enthalten. Zudem wird klargestellt, dass das
Geburtsdatum des Kontoinhabers {ibermittelt werden kann.
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Zu Nummer 4 (§ 142)

Um insbesondere Land- und Forstwirte zu entlasten, wird die Pflicht, ein Anbauverzeichnis zu fithren, unter be-
stimmten Voraussetzungen aufgehoben.

Zu Absatz 1
Der neue § 142 Absatz 1 AO-E entspricht der bisherigen Fassung des § 142 AO.

Zu Absatz 2

Forstwirtschaftliche Betriebe erstellen regelmiBig Betriebswerke oder besitzen ein amtlich anerkanntes Betriebs-
gutachten. Diese Unterlagen enthalten grundsitzlich die erforderlichen Angaben, welche zur steuerlichen Priifung
erforderlich sind. Deshalb ist es ausreichend, wenn ein Betriebswerk gefiihrt oder ein amtlich anerkanntes Be-
triebsgutachten vorgelegt wird. Ein gesondertes Anbauverzeichnis ist nicht erforderlich.

Zu Absatz 3

Landwirtschaftliche Betriebe erstellen regelméafBig auch einen Fliachen- und Nutzungsnachweis aufgrund aufBer-
steuerlicher Vorschriften. Sofern dieser Flidchen- und Nutzungsnachweis wesentliche Angaben enthélt (z. B.
Ackerschlagkartei oder Flichen- und Nutzungsnachweis zum Agrarantrag), kann die zustindige Finanzbehorde
von der Pflicht zur Fiihrung eines Anbauverzeichnisses befreien. Die Befreiung kann durch das zustindige Fi-
nanzamt widerrufen werden.

Zu Nummer 5 (§ 147 Absatz 6 Satz 4)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E. Soweit zu Beginn des
Satzes die Angabe ,,Satzes 3* durch die Angabe ,,Satzes 2 ersetzt wurde, handelt es sich um die Bereinigung
eines redaktionellen Versehens.

Zu Nummer 6 (§ 149 Absatz 3)
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.

Zu Artikel 4 (Anderung des Einfithrungsgesetzes zur Abgabenordnung

Der Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 142 AO-E. Danach ist dieser erstmalig auf Wirtschaftsjahre
anzuwenden, die nach dem 1. September 2026 beginnen.

Zu Artikel 5 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 22a Absatz 2)

Die Regelung zur Fiskalvertretung soll aufgrund der Anderung der §§ 4 ff. StBerG-E neu gefasst werden, ohne
dass damit eine inhaltliche Anderung verbunden sein soll.

Abweichend von § 4 Nummer 9 Buchstabe ¢ StBerG soll in der Befugnis nicht mehr ausdriicklich geregelt wer-
den, dass der Fiskalvertreter nicht von der Fiskalvertretung nach § 22e UStG ,,ausgeschlossen” sein darf. Schon
aus der Gesetzessystematik folgt, dass die Befugnis zur Fiskalvertretung nach § 22a Absatz 2 des Umsatzsteuer-
gesetzes in der Entwurfsfassung (UStG-E) nur dann besteht, wenn sie nicht nach § 22e UStG untersagt wurde.
An dieser Rechtslage soll durch den Wegfall des Zusatzes auch keine Anderung herbeigefiihrt werden.

Zu Nummer 2 (§ 22e Absatz 1)

Es handelt sich um eine Folgeinderung aufgrund der Anderung des § 22a Absatz 2 UStG-E. In diesem Zusam-
menhang wurde sprachliche Anpassungen vorgenommen, mit denen keine inhaltlichen Anderungen verbunden
sind.

Zu Artikel 6 (Anderung des Lastenausgleichsgesetzes)
In § 327 Absatz 2 LAG entsprechen einige Verweise nicht mehr dem aktuellen Rechtsstand. Der Absatz soll
deshalb insgesamt mit folgenden inhaltlichen Anderungen neu gefasst werden:

Im Satzteil vor Nummer 1 soll der Verweis auf das Rechtsberatungsgesetz vom 13. Dezember 1935 gestrichen
werden, da er ins Leere lduft. Das Rechtsberatungsgesetz ist zum 1. Juli 2008 auBBer Kraft getreten und durch das
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RDG ersetzt worden. Mithin sind nach dem Rechtsberatungsgesetz keine Personen mehr zur Rechtsberatung be-
fugt. Eine Erweiterung des Kreises der Vertretungsberechtigten iiber denjenigen der Rechtsanwéltinnen und
Rechtsanwiilte sowie der sich aus § 327 Absatz 2 Nummer 2 und 3 LAG ergebenen Personen und Verbénden
hinaus ist nicht angezeigt. Im Ubrigen gelten fiir die Erbringung auBergerichtlicher Rechtsdienstleistungen von
Behorden und juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts die Vorschriften des RDG.

Aus diesem Grund soll auch auf die Aufnahme des Regelungsgehalts des bisherigen § 327 Absatz 2 Nummer 1
LAG verzichtet werden.

Der bisherige § 327 Absatz 2 Nummer 2 LAG soll zur neuen Nummer 1 werden und als Folgednderung aufgrund
der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E angepasst werden.

Die bisherige § 327 Absatz 2 Nummer 3 LAG wird zur neuen Nummer 2 und inhaltlich angepasst. Nach § 327
Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a LAG kann den zur geschéftsméifBigen Vertretung vor den Ausgleichsbehorden
und den Beschwerdeausschiissen befugten Verbanden die Vertretung durch den Leiter des Landesausgleichsamtes
untersagt werden, wenn die Vertretung ganz oder iiberwiegend von Personen ausgeiibt wird, denen die Zulassung
nach den §§ 4 bis 8 der 1. Ausfiihrungsverordnung zum Rechtsberatungsgesetz zu versagen wire, und wenn ge-
riigte Méngel in dieser Hinsicht nicht in angemessener Zeit abgestellt werden. Da die Verweisung auf die nicht
mehr geltende 1. Ausfiihrungsverordnung zum Rechtsberatungsgesetz vom 13. Dezember 1935 mittlerweile ins
Leere lauft, soll diese durch eine Verweisung auf § 12 Absatz 1 Nummer 1 RDG ersetzt werden. Nach § 10 Ab-
satz 1 RDG diirfen registrierte Personen aufgrund besonderer Sachkunde Rechtsdienstleistungen in den dort ge-
nannten Bereichen erbringen. Registrierungsvoraussetzung ist nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 RDG unter anderem
die personliche Eignung und Zuverldssigkeit der registrierten Person. Diese Voraussetzungen sollen auch bei der
Frage der Untersagung der geschéftsméfBigen Vertretung von Verbénden nach § 327 Absatz 2 Nummer 2 Buch-
stabe a LAG in der Entwurfsfassung entscheidend sein.

Bei der Anderung des § 327 Absatz 3 LAG handelt es sich um eine Folgeiinderung zur Neufassung des § 327
Absatzes 2 LAG.

Zu Artikel 7 (Anderung des Gewerbesteuergesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 16 Absatz 4 Satz 2)

Die Einfiihrung des geltenden Mindesthebesatzes von 200 Prozent in § 16 Abs. 4 Satz 2 GewStG durch das Gesetz
zur Anderung des Gewerbesteuergesetzes und anderer Gesetze vom 23. Dezember 2003 (BGBL. I S. 2922) diente
der Abwehr rein steuermotivierter Unternehmensverlagerungen und der damit verbundenen haushaltsschiadigen-
den Wirkungen fiir betroffene Gemeinden.

Inzwischen hat sich gezeigt, dass auch der derzeitige Mindesthebesatz von 200 Prozent noch zu hohe Anreize fiir
rein steuermotivierte Unternehmensverlagerungen bietet.

Mit der Anhebung des Mindesthebesatzes auf 280 Prozent soll derartigen Gestaltungen von Unternehmen unter
Nutzung von Niedrighebesatzkommunen daher kiinftig in noch stirkerem Malle als es bisher schon der Fall ist
entgegengewirkt werden.

Zu Nummer 2 (§ 36)

Zu Buchstabe a (Absatz Sb — neu -)

Die Anhebung des bisherigen Mindesthebesatzes von 200 Prozent auf 280 Prozent ist erstmals fiir den Erhebungs-
zeitraum 2027 anzuwenden.

Zu Buchstabe b (Absitze 5S¢ und 5d — neu -)
Es handelt sich um eine rein redaktionelle Folgednderung aus der Einfiigung zu Buchstabe a.

Zu Artikel 8 (Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 3, 3a und 3b)

Das Grunderwerbsteuergesetz besteuert in § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG grundsitzlich vorrangig das Ver-
pflichtungsgeschift, das heit den Abschluss eines Grundstiickskaufvertrags. Nachrangig erfolgt die Besteuerung
des Ubergangs des Grundstiicks (Verfiigungsgeschift) in Féllen, in denen kein Verpflichtungsgeschéft vorausge-
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gangen ist. Dieser Grundsatz der Besteuerungsreihenfolge wird mit dem neuen Absatz 3b auf Anteilsiibergidnge
an Grundstiicksgesellschaften iibertragen.

Die Vereinigung von mindestens 90 Prozent der Anteile einer grundbesitzenden Personen- oder Kapitalgesell-
schaft oder der Ubergang bereits vereinigter Anteile erfiillen den Tatbestand nach § 1 Absatz 3 GrEStG. Auf
Grundlage eines Kaufvertrags oder eines anderen Rechtsgeschifts entsteht die Grunderwerbsteuer regelméBig mit
dem Abschluss des schuldrechtlichen Rechtsgeschéfts (Signing).

Nach § 1 Absatz 2a und Absatz 2b GrEStG werden auflerdem Anteilseignerwechsel in Héhe von mindestens
90 Prozent im Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Personen- beziehungsweise Kapitalgesellschaft in-
nerhalb von zehn Jahren besteuert. Fiir Zwecke der § 1 Absatz 2a und Absatz 2b GrEStG entsteht die Grunder-
werbsteuer erst mit der Vornahme des dinglichen Rechtsgeschéfts (Verfiigungsgeschéft), also der Abtretung der
Anteile (Closing).

Soweit die Besteuerungszeitpunkte des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 GrEStG und § 1 Absatz 2a oder
Absatz 2b GrEStG auseinanderfallen, wird der Vorrang durch § 16 Absatz 4a in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2
GrEStG umgesetzt. Gleichwohl wurde der Tatbestand nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 GrEStG
verwirklicht. Das gilt auch, wenn aufgrund einer Befreiungsvorschrift die Steuer nach § 1 Absatz 2a oder Ab-
satz 2b GrEStG nicht erhoben wird.

Fiir den Zeitpunkt des Ubergangs der Beteiligung (Closing) erfolgt eine Festsetzung nach § 1 Absatz 2a oder
Absatz 2b GrEStG. Die Festsetzung nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 GrEStG (fiir den Zeitpunkt des
Signing) — sofern erfolgt — ist bei Grundstiicks-identitit auf Antrag nach § 16 Absatz 4a GrEStG aufzuheben oder
zu dndern. Dies gilt unter Beriicksichtigung des § 16 Absatz 5 Satz 2 GrEStG jedoch nur, wenn die bezeichneten
Erwerbsvorgénge fristgerecht und in allen Teilen vollstindig angezeigt wurden. Fiir den Fall, dass die Vorausset-
zungen des § 16 Absatz 5 Satz 2 GrEStG nicht vorliegen und bisher keine Festsetzung nach § 1 Absatz 3 Num-
mer 1 oder Nummer 3 GrEStG (fiir den Zeitpunkt des Signing) erfolgt ist, ist diese nachzuholen.

Diese Regelungen fiihrten bisher dazu, dass in der Praxis beide Erwerbsvorgénge innerhalb der Fristen vollstindig
angezeigt werden mussten und grundsitzlich beide Erwerbsvorgénge festgesetzt werden bzw. die mogliche Fest-
setzung des Signings iiberwacht werden musste. Mit der Anderung des Besteuerungsvorrangs wird die Rechtsan-
wendung fiir die Wirtschaft und die Verwaltung vereinfacht, da grundsétzlich nur noch eine Anzeige zum Zeit-
punkt des Signing notwendig ist und der Vorgang regelméBig zu diesem Zeitpunkt bereits abschlieBend besteuert
werden kann.

Im Ergebnis wird ein Lebenssachverhalt nur einmal besteuert.

Die fiir den Zeitpunkt des Closings mafigeblichen § 1 Absatz 2a und Absatz 2b GrEStG finden nachrangig wei-
terhin Anwendung, soweit keine Steuerbarkeit nach den vorrangigen § 1 Absatz 3 und Absatz 3a GrEStG einge-
treten ist. Dies betrifft zum Beispiel Grundstiicke, die im Zeitraum zwischen Signing und Closing hinzuerworben
wurden. Im Zeitpunkt des Closings werden nur die Grundstiicke nach § 1 Absatz 2a bezichungsweise Absatz 2b
GrEStG besteuert, die im Zeitpunkt des Signing noch nicht zum Gesellschaftsvermogen gehdrten.

Um die Umkehr des Besteuerungsvorrangs mit dem neuen Absatz 3b umzusetzen, werden die bisher in den Ab-
sdtzen 3 und 3a enthaltenen Vorrangregelungen folgerichtig geéndert und ohne Vorrangregelung neu gefasst.

Zu Nummer 2 (8§ 8 Absatz 2 Satz 2)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der mit dem neuen § 1 Absatz 3b GrEStG geregelten Besteue-
rungsvorrangs des Signings vor dem Closing im Rahmen der Ergénzungstatbestdnde. Damit Grundstiicke, deren
zukiinftige Bebauung im Zeitpunkt des Signing oder Closing vorgesehen ist, weiterhin mit ihrem Wert im bebau-
ten Zustand der Besteuerung unterliegen, wird § 8 Absatz 2 Satz 2 GrEStG entsprechend angepasst. Nach § 8
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 GrEStG wird die Steuer in den Fillen des § 1 Absatz 2a bis 3a GrEStG nach dem
Grundbesitzwert im Sinne des § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 157 Absatz 1 bis 3 BewG
bemessen.

Zu Nummer 3 (§ 13 GrEStG Nummer 5a, 5b und Nummer 8)

Bei den Ergidnzungstatbestinden des § 1 Absatz 3 und Absatz 3a GrEStG ist Steuerschuldner der anteilserwer-
bende Gesellschafter, bei § 1 Absatz 2a und Absatz 2b GrEStG ist Steuerschuldnerin die grundbesitzende Gesell-
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schaft. Aufgrund der Umkehr des Besteuerungsvorrangs wird die Steuerschuldnerschaft des Gesellschafters, die
bisher die Ausnahme ist, zum Regelfall. Die Steuerschuldnerschaft der grundbesitzenden Gesellschaft, die bisher
die Regel ist, wird zur Ausnahme. Um einen Zugriff auf die grundbesitzende Gesellschaft beizubehalten, wird die
in § 13 Nummer 5 und 8 geregelte Steuerschuldnerschaft entsprechend angepasst. Dies dient der Sicherung des
Steueraufkommens, da {iber die grundbesitzende Gesellschaft auf das Grundstiick zugegriffen werden konnte.

Zu Nummer 4 (§ 16 Absatz 4a und Absatz 5 Satz 2)

Da bei Anteilsiibergdngen von grundbesitzenden Gesellschaften vorrangig das Verpflichtungsgeschéft besteuert
wird, sind die Verfahrensvorschriften des § 16 Absatz 4a und Absatz 5 Satz 2 GrEStG nicht mehr erforderlich
und werden aufgehoben.

Zu Nummer 5 (§ 19 Absatz 3 GrEStG)

Die Anzeigefristen der Beteiligten fiir inlindische Sachverhalte betragen nach § 19 GrEStG bisher zwei Wochen.
Insbesondere bei Anteilsiibergdngen mit komplexen Beteiligungsstrukturen kann die Frist nicht immer eingehal-
ten werden. Die Frist wird daher auf einen Monat verldngert. Durch die Verliangerung wird zugleich ein Gleich-
klang der Fristenldnge bei Sachverhalten hergestellt, in denen der Steuerpflichtige keinen Inlandsbezug (Wohn-
sitz, gewohnlichen Aufenthalt, Sitz, Geschiftsleitung, Geschéftsfiihrung) hat. Durch diesen Gleichklang tritt zu-
gleich eine Rechtvereinfachung ein. Aufgrund dessen ist der bisherige Satz 2 des Absatzes 3 zu streichen.

Zu Nummer 6 (§ 23)

Nach § 23 Absatz 28 ist die Umkehr des Besteuerungsvorrangs bei § 1 Absatz 2a bis 3a GrEStG fiir Rechtsge-
schifte anzuwenden, die nach dem Tag der Verkiindung verwirklicht werden. Durch die Anderung wird klarge-
stellt, dass alle von Artikel 9 genannten Reglungen erstmals auf Erwerbsvorginge anzuwenden sind, die nach
dem Tag der Verkiindung verwirklicht werden. Das gilt fiir die tatbestandbegriindenden Vorschriften nach § 1
Absatz 3 und 3a, die Vorrangregelung in § 1 Absatz 3b, die Bemessungsgrundlage und die Verfahrensvorschriften
zur Steuerschuldnerschaft und den Anzeigepflichten.

Nach Absatz 29 erfolgt eine Besteuerung fiir Erwerbsvorginge, bei denen die Anteile in Erfiillung eines vor dem
... [einfiigen: Tag nach Verkiindung] abgeschlossenen Rechtsgeschéfts im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder
Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a erst nach dem ... [einfiigen: Tag der Verkiindung] libergehen, ausschlieflich
nach § 1 Absatz 3 und 3a in der Fassung vom ... [einfiigen: Tag der Verkiindung]. Die Anwendung des § 16
Absatz 4a ist ausgeschlossen. Hierdurch wird gewihrleistet, dass auch in Fillen, in denen der Vertrag vor Umkehr
des Besteuerungsvorrangs abgeschlossen, aber die Anteile erst danach iibergegangen sind, nur das Signing be-
steuert wird. Die Verfahrensvorschriften des § 16 Absatz 4a und Absatz 5 Satz 2 gelten in diesen Fallen nicht, um
eine Besteuerung des Signing sicherzustellen.

Zu Artikel 9 (Anderung des Kreditzweitmarktforderungsgesetzes)

Die in Artikel 30 und Artikel 36 Absatz 5 des Gesetzes zur Forderung geordneter Kreditzweitmérkte und zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 iiber Kreditdienstleister und Kreditkiufer sowie zur Anderung weiterer
finanzrechtlicher Bestimmungen (Kreditzweitmarktforderungsgesetz) vom 22. Dezember 2023 enthaltene drei-
jéhrige Befristung der in § 24 des Grunderwerbsteuergesetzes geregelten Weitergeltung bestimmter Begiinstigun-
gen flir Personengesellschaften ab dem 1. Januar 2024 soll aufgehoben werden. Mit dieser MaBnahme wird die
bisherige und durch jahrzehntelange Rechtsprechung weitgehend ausgeurteilte Rechtslage bis auf Weiteres fort-
geschrieben. Auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom
10. August 2021 (BGBI. I S. 3436) bestehen weiterhin substanzielle Unterschiede zwischen Personengesellschaf-
ten und Kapitalgesellschaften, die sich u. a. auf die Verbindung von Gesellschaftsvermodgen und Gesellschafter-
vermogen beziehen und die weiterhin grunderwerbsteuerlich eine unterschiedliche Behandlung der Gesellschafts-
formen rechtfertigen. Die Entfristung schafft (Rechts-) Sicherheit und Planbarkeit sowohl fiir die Wirtschaft mit
Blick auf unternehmerische Entscheidungen als auch fiir die Verwaltung vor dem Hintergrund von Umsetzungs-
und Administrationsaufwinden, ohne zugleich die gesetzgeberische Handlungsfahigkeit fiir weitergehende An-
derungen des GrEStG einzuschrianken oder Vorfestlegungen herbeizufiihren.

Zu Artikel 10 (Anderung der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung
Es handelt sich um eine Folgeéinderung zur Anderung des § 117a der Abgabenordnung.
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Zu Artikel 11 (Folgeinderungen)

Zu Absatz 1 (§ 95 BVFG)
Die Anderungen stellen Folgeinderungen aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E dar.

Die in § 95 BVFG festgeschriebene Befugnis zur unentgeltlichen Beratung in Steuerfragen der Vertriebenen- und
Fliichtlingsverbidnde (im Sinne des BVFG) ist infolge der umfassenden Freigabe der unentgeltlichen Hilfeleistung
in Steuersachen und der Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen durch Vereine in den §§ 4b und 6 StBerG-E
nicht mehr erforderlich, da sie keine eigenstindige Bedeutung mehr hat. Die §§ 4b und 6 StBerG-E entsprechen
inhaltlich weitestgehend den §§ 6 und 7 RDG, die durch das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts
vom 12. Dezember 2007 (BGBL. 1, S. 2840) geschaffen wurden. Im Zuge dieser Neuregelung wurde in § 95 BVFG
ebenfalls die Befugnis zur unentgeltlichen Rechtsberatung gestrichen. Dies muss nun konsequenterweise auch fiir
die Hilfeleistung in Steuersachen erfolgen, da die vorgesehenen Regelungen im StBerG denen des RDG entspre-
chen.

Die Aufhebung erscheint im Ubrigen auch aus gesetzessystematischen Griinden geboten, da die Befugnis zur
Hilfeleistung in Steuersachen mit Ausnahme des § 95 BVFG sowohl fiir die entgeltliche als auch die unentgeltli-
che Erbringung abschliefend im Ersten Teil des StBerG geregelt ist.

Zu Absatz 2 (FGO)

Zu Nummer 1 (§ 33 Absatz 1 Nummer 3)

Die Inbezugnahme des Ersten Abschnitts des Dritten Teils des StBerG in § 33 Absatz 1 Nummer 3 FGO wiirde
infolge der in Artikel 1 Nummer 20 vorgesehenen Streichung der Uberschrift des Ersten Abschnitts des Dritten
Teils des StBerG leerlaufen und soll daher durch § 159 StBerG ersetzt werden. Dabei handelt es sich bislang
schon um die einzige in diesem Abschnitt vorhandene Vorschrift, sodass mit der Anderung keine inhaltliche An-
derung des Finanzrechtswegs verbunden ist.

Zu Nummer 2 (§ 62 Absatz 2 Satz 2)
Die Anderungen stellen Folgesinderungen aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E dar.

Zu Absatz 3 (§ 41a Absatz 2 Satz 1 PAO)
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.

Zu Absatz 4 (§ 2 Absatz 1 Nummer 12 und § 50 Nummer 7a GWG)
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.

Zu Artikel 12 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1
Die Regelungen sollen vorbehaltlich der Absétze 2 und 3 am 1. September 2026 in Kraft treten.

Zu Absatz 2

Das bisherige Leitererfordernis bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern oder
Steuerbevollméchtigen soll zukiinftig entfallen (Streichung § 34 Absatz 2 Satz 2 bis 6 StBerG). Die gesetzliche
Authebung des Leitererfordernisses wird Anderungen der Berufsordnung (BOStB) zur Folge haben. Bei der Be-
rufsordnung handelt es sich um eine Satzung iiber die Rechte und Pflichten bei der Ausiibung der Berufe der
Steuerberater und Steuerbevollmichtigten, deren Anderung nur durch die Satzungsversammlung als Organ der
Bundessteuerberaterkammer beschlossen werden kann. Fiir die Satzungsversammlung bedarf eines zeitlichen
Vorlaufs, der durch die vorgeschlagene Verschiebung des Inkrafttretens abgebildet werden soll. Die Anderung
des § 34 Absatz 2 StBerG-E soll vor diesem Hintergrund erst zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Zu Absatz 3

Die Artikel 1 Nummer 12, 13, 17 und 19b, Artikel 3 Nummer 3, die Artikel 7 bis 10 sollen am Tag nach der
Verkiindung in Kraft treten.
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Die Anderungen von § 117a der Abgabenordnung sowie der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung sollen abwei-
chend von dem Beschluss der Bundesregierung in der 19. Legislaturperiode nicht am ersten Tag eines Quartals,
sondern am Tag nach der Verkiindung in Kraft treten, weil der néchste zwischenstaatliche Austausch mit den
USA auf Basis des FATCA-Abkommens entsprechend § 9 Absatz 1 der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung
bereits bis zum 30. September 2026 durchzufiihren ist.










Vorlaufige Fassung
URTEIL DES GERICHTSHOFS (Neunte Kammer)

13. Mai 2026(*)

, Vorlage zur Vorabentscheidung — Steuerrecht — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem —
Sechste Richtlinie 77/388/EWG — Art. 2 Nr. 1 — Mehrwertsteuerpflichtigkeit — Dienstleistungen
gegen Entgelt — Kriterien — Konzerninterne Beziehungen — Anpassungen der
Verrechnungspreise fur Kraftfahrzeuge zwischen Herstellern und Vertriebsunternehmen —
Berlcksichtigung der Kosten fur die Reparatur dieser Fahrzeuge, die den
Vertriebsunternehmen nach dem Verkauf entstanden sind — Bestehen eines unmittelbaren
Zusammenhangs zwischen der Dienstleistung und der tatsachlich erhaltenen Gegenleistung
— Vorliegen eines Rechtsverhaltnisses, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen
ausgetauscht werden “

In der Rechtssache C-603/24

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Supremo
Tribunal Administrativo (Oberstes Verwaltungsgericht, Portugal) mit Entscheidung vom 3. Juli
2024, beim Gerichtshof eingegangen am 16. September 2024, in dem Verfahren

Stellantis Portugal, S.A.
gegen
Autoridade Tributaria e Aduaneira
erlasst
DER GERICHTSHOF (Neunte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprasidenten M. Condinanzi, der Richterin R. Frendo und des
Richters A. Kornezov (Berichterstatter),

Generalanwaltin: J. Kokott,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,
unter Berucksichtigung der Erklarungen

- der Stellantis Portugal, S.A., vertreten durch P. Braz, Advogado,



https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0603-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/320716-DE-1-html#Footnote*
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- der portugiesischen Regierung, vertreten durch P. Barros da Costa, C. Bento,
R. Campos Laires und A. Rodrigues als Bevollmachtigte,

- der Europaischen Kommission, vertreten durch M. Afonso und P. Carlin als
Bevollmachtigte,

nach Anhérung der Schlussantrage der Generalanwaltin in der Sitzung vom 15. Januar 2026

folgendes

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 2 der Sechsten Richtlinie
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABI. 1977, L 45, S. 1) (im Folgenden: Sechste
Mehrwertsteuerrichtlinie).

Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Stellantis Portugal, S.A. als
Rechtsnachfolgerin der Opel Portugal, Lda. (vormals General Motors Portugal [im Folgenden:
GMP]) und der Autoridade Tributaria e Aduaneira (Steuer- und Zollbehdrde, Portugal) Gber
die Mehrwertsteuerpflichtigkeit von Reparaturdienstleistungen fir Kraftfahrzeuge, die GMP an
andere Gesellschaften des im Automobilsektor tatigen General Motors-Konzerns (Vereinigte
Staaten von Amerika) erbracht haben soll.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Die Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie wurde ab dem 1. Januar 2007 durch die Richtlinie
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 Uber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (ABIl. 2006, L 347, S. 1) aufgehoben und ersetzt. Angesichts des
Zeitpunkts des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Sachverhalts ist jedoch auf den
Ausgangsrechtsstreit die Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie anwendbar.

Art. 2 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie sah vor:
,Der Mehrwertsteuer unterliegen:

1. Lieferungen von Gegenstanden und Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als
solcher im Inland gegen Entgelt ausfihrt;

2. die Einfuhr von Gegenstanden.®

Art. 6 dieser Richtlinie bestimmte:





.(1)  Als Dienstleistung gilt jede Leistung, die keine Lieferung eines Gegenstands im Sinne
des Artikels 5 ist.

4) Steuerpflichtige, die bei der Erbringung von Dienstleistungen im eigenen Namen, aber
fur Rechnung Dritter tatig werden, werden so behandelt, als ob sie diese Dienstleistungen
selbst erhalten und erbracht hatten.

In Art. 11 der Richtlinie hiel} es:
WA Im Inland
(1)  Die Besteuerungsgrundlage ist:

a) bei Lieferungen von Gegenstanden und Dienstleistungen, die nicht unter den
Buchstaben b), ¢) und d) genannt sind, alles, was den Wert der Gegenleistung bildet,
die der Lieferer oder Dienstleistende fir diese Umsatze vom Abnehmer oder
Dienstleistungsempfanger oder von einem Dritten erhalt oder erhalten soll,
einschlieBlich der unmittelbar mit dem Preis dieser Umsatze zusammenhangenden
Subventionen;

Portugiesisches Recht

Art. 1 Abs. 1 Buchst. a des Cdédigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado
(Mehrwertsteuergesetzbuch), genehmigt durch das Decreto-Lei n.° 394-B/84
(Gesetzesvertretende Verordnung Nr. 394-B/84) vom 26. Dezember 1984 (Didrio da
Republica, | Serie-A, Nr. 297 vom 26. Dezember 1984) in seiner auf den Sachverhalt des
Ausgangsverfahrens anwendbaren Fassung sieht vor, dass Dienstleistungen, die ein
Steuerpflichtiger als solcher im Inland gegen Entgelt erbringt, der Mehrwertsteuer unterliegen.

Art. 4 des Mehrwertsteuergesetzbuchs bestimmit:

(1) Als Dienstleistungen gelten gegen Entgelt bewirkte Umsatze, die keine Lieferungen,
innergemeinschaftlichen Erwerbe oder Einfuhren von Gegenstanden sind.

(4) Wird die Dienstleistung von einem im eigenen Namen handelnden Bevolimachtigten
erbracht, so ist dieser nacheinander der Empfanger und der Erbringer der Dienstleistung.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage
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GMP gehorte zum General Motors-Konzern.

Dieser Konzern bestand u. a. aus vom vorlegenden Gericht als
,2originalausrustungshersteller® (Original Equipment Manufacturers, im Folgenden: OEM)
bezeichnete Gesellschaften, die Kraftfahrzeuge sowie Ersatz- und Zubehdrteile herstellten
und/oder an andere konzernangehdrige Gesellschaften lieferten, sowie aus Gesellschaften,
die von diesem Gericht als ,nationale Vertriebsgesellschaften/nationale
Vertriebsorganisationen“ (National Sales Companies/National Sales Organizations) (im
Folgenden: NSC/NSO) bezeichnet wurden, die diese Produkte auf einem geografisch
definierten Markt vertrieben.

GMP nahm die Funktionen einer NSC/NSO in Portugal wahr. Als solche erwarb sie
insbesondere Kraftfahrzeuge bei den in der Europaischen Union ansassigen OEM (im
Folgenden: betroffene OEM) und verkaufte diese Fahrzeuge an unabhangige in Portugal
operierende Vertragshandler, die sie ihrerseits an Endabnehmer weiterverkauften.

Wenn die Fahrzeuge auf dem Herstellungsverfahren beruhende Mangel (Recall Campaigns)
oder von der Herstellergarantie gedeckte Probleme aufwiesen (Policy and Warranty) oder
Gegenstand von MalRnahmen im Rahmen der Pannenhilfe waren (Road Side Assistance),
wandten sich die Endabnehmer damit an die Vertragshandler, um sie bei ihnen reparieren zu
lassen. Die Vertragshandler stellten sodann GMP die Kosten fur diese Reparaturen unter
Anwendung der entsprechenden Mehrwertsteuer in Rechnung.

GMP teilte den betroffenen OEM die Kosten mit, die ihr fur den Vertrieb der von den OEM
gelieferten Fahrzeuge sowie der Ersatz- und Zubehorteile entstanden; dies umfasste die
Kosten der genannten Reparaturen sowie dartber hinaus die Betriebskosten von GMP, wie
Personal-, Strom- und Marketingkosten.

Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass nach einer im Jahr 2004 zwischen den
Gesellschaften des General Motors-Konzerns geschlossenen Vereinbarung uber die
Festsetzung von Verrechnungspreisen fur Fahrzeuge innerhalb des Konzerns (im Folgenden:
Vereinbarung von 2004) der Preis der von den OEM an die NSC/NSO verkauften Fahrzeuge,
Ersatz- und Zubehorteile angepasst werden konnte, um den NSC/NSO eine zuvor festgelegte
Gewinnspanne zu gewahrleisten. Konkret wurden nach Klausel 1.0 dieser Vereinbarung die
Verrechnungspreise fur diese Produkte dadurch bestimmt, dass von den sog. ,externen®
Verkaufspreisen — d. h. den Verkaufspreisen dieser Fahrzeuge an Dritte wie die
Vertragshandler — der Betrag abgezogen wird, der den mit dem Vertrieb verbundenen Kosten
und der vorab festgelegten Gewinnspanne der betreffenden NSC/NSO entspricht. Die
ursprunglichen Verrechnungspreise wurden fur jeden Bezugszeitraum auf der Grundlage
eines marginalen Bruttoabschlags auf die vorgesehenen externen Verkaufspreise bestimmt.
Am Ende jedes Bezugszeitraums wurden die Verrechnungspreise angepasst, um die
tatsachliche Gewinnspanne dieser NSC/NSO zu erhohen oder zu verringern, damit sie mit
der vorab festgelegten Gewinnspanne Ubereinstimmt. Nach Klausel 4.0 dieser Vereinbarung
wurden die ursprunglichen Verrechnungspreise am Ende jedes Bezugszeitraums angepasst,
um sicherzustellen, dass die tatsachlichen finanziellen Ergebnisse der NSC/NSO mit der
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zuvor festgelegten Gewinnspanne Ubereinstimmen. Diese Anpassung erfolgte im
mafgeblichen Referenzzeitraum, und die entsprechende Erhéhung oder Verringerung der
Verrechnungspreise musste in den Bilanzen der OEM abgebildet werden. Das vorlegende
Gericht weist darauf hin, dass in dem beim ihm anhangigen Rechtsstreit diese Anpassung
dadurch verbrieft werde, dass die OEM eine Gutschrift oder eine Lastschrift an GMP
richteten.

Im Anschluss an eine Prifung der Situation von GMP betreffend das Steuerjahr 2006
verfasste die Steuer- und Zollbehérde am 10. Dezember 2009 einen Bericht, in dem sie
feststellte, dass die Verantwortung fir die Beseitigung der auf dem Herstellungsverfahren der
Kraftfahrzeuge beruhenden Mangel und der von der Herstellergarantie gedeckten Probleme
sowie die Reparatur dieser Fahrzeuge im Rahmen von MalRnahmen der Pannenhilfe bei den
betroffenen OEM liege. Diese Behdrde stellte ferner fest, dass die Kosten fur die Reparaturen
aufgrund dieser Mangel und Probleme zunachst von GMP getragen wurden, die sie dann
durch Anpassungen der Verrechnungspreise fur die genannten Fahrzeuge auf die OEM
abwalzte. Auf dieser Grundlage war die Behoérde die Auffassung, dass GMP im Inland
Reparaturdienstleistungen fur Kraftfahrzeuge an die betroffenen OEM erbracht habe und
dass diese Dienstleistungen der Mehrwertsteuer unterliegen muissten. Sie entschied daher,
dass diese Gesellschaft als Mehrwertsteuerpflichtige den Betrag von 1 504 215,49 Euro zu
entrichten habe, was der fur die Erbringung dieser Dienstleistungen geschuldeten
Mehrwertsteuer und Ausgleichszinsen entspreche.

GMP erhob beim Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (Verwaltungs- und Finanzgericht
Sintra, Portugal) Klage gegen die Entscheidung der Steuer- und Zollbehérde, mit der die
Zahlung des in der vorstehenden Randnummer des vorliegenden Urteils genannten Betrags
verlangt wurde, und machte geltend, dass die Anpassungen der Verrechnungspreise fur die
von den betroffenen OEM an GMP gelieferten Fahrzeuge, Ersatz- und Zubehdrteile keine
Vergutung fur Dienstleistungen darstellten, die in der Reparatur dieser Fahrzeuge bestiinden.

Nachdem dieses Gericht der Klage stattgegeben hatte, legte die Steuer- und Zollbehérde
beim Tribunal Central Administrativo Sul (Zentrales Verwaltungsgericht Siad, Portugal)
Berufung ein, der von diesem stattgegeben wurde.

Gegen dieses Urteil legte GMP ein auRerordentliches Rechtsmittel (recurso de revista) beim
Supremo Tribunal Administrativo (Oberstes Verwaltungsgericht, Portugal), dem vorlegenden
Gericht, ein.

In der Zwischenzeit wurde GMP zu Opel Portugal, die anschlielRend von Stellantis Portugal
ubernommen wurde.

Vor diesem Hintergrund hat das Supremo Tribunal Administrativo (Oberstes
Verwaltungsgericht) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende
Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Ist Art. 2 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie in ihrer zum Zeitpunkt des Sachverhalts
geltenden Fassung dahin auszulegen, dass der darin vorgesehene Begriff der Dienstleistung
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gegen Entgelt eine Anpassung des Verkaufspreises von Fahrzeugen umfasst, die in einer
zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung ordnungsgemaly festgelegt und
konkretisiert worden ist und dazu dient, eine Mindestgewinnspanne zu erreichen, wobei diese
Anpassung des Verkaufspreises der Fahrzeuge durch die Ausstellung einer Gutschrift oder
Lastschrift der europaischen Hersteller der Gruppe General Motors gegentber der
Klagerin/RechtsmittelfGhrerin verbrieft wurde?

Zur Zulassigkeit der Vorlagefrage

Die Europaische Kommission stellt sich die Frage, ob das Vorabentscheidungsersuchen
zulassig ist, da das vorlegende Gericht nicht alle Informationen vorgelegt habe, anhand deren
festgestellt werden kénne, ob die Betrage, tber die GMP von den betroffenen OEM eine
Gutschrift oder eine Lastschrift ausgestellt worden sei, den Kosten der
Kraftfahrzeugreparaturen entsprachen oder ob andere Parameter berlcksichtigt worden
seien, um GMP eine zuvor festgelegte Gewinnspanne zu gewahrleisten.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es dem nationalen Gericht, da die
Vorlageentscheidung als Grundlage des mit Art. 267 AEUV eingerichteten Verfahrens dient,
obliegt, in der Vorlageentscheidung selbst den tatsachlichen Rahmen des
Ausgangsrechtsstreits darzulegen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Oktober 2024, Omnitel
Comunicaciones u. a., C-441/23, EU:C:2024:916, Rn. 69 und die dort angeflihrte
Rechtsprechung).

Die in der Vorlageentscheidung enthaltenen Informationen missen namlich zum einen den
Gerichtshof in die Lage versetzen, sachdienliche Antworten auf die vom nationalen Gericht
vorgelegten Fragen zu geben, und mussen es zum anderen den Regierungen der
Mitgliedstaaten und den anderen Beteiligten ermoglichen, von dem ihnen mit Art. 23 der
Satzung des Gerichtshofs der Europaischen Union verliehenen Recht zur Abgabe von
Erklarungen Gebrauch zu machen. Der Gerichtshof hat darauf zu achten, dass dieses Recht
gewahrt bleibt, und zwar unter Berucksichtigung dessen, dass den Beteiligten nach dieser
Vorschrift nur die Vorlageentscheidungen zugestellt werden (Urteil vom 24. Oktober 2024,
Omnitel Comunicaciones u. a., C-441/23, EU:C:2024:916, Rn. 70 und die dort angefuhrte
Rechtsprechung).

Die kumulativen Anforderungen an den Inhalt einer Vorlageentscheidung sind in Art. 94 der
Verfahrensordnung des Gerichtshofs ausdrticklich aufgefihrt; auf sie wird u. a. in Nr. 15 der
Empfehlungen an die nationalen  Gerichte  bezlglich der Vorlage von
Vorabentscheidungsersuchen (ABI. 2019, C 380, S. 1) hingewiesen. Nunmehr befinden sie
sich in Nr. 15 der Empfehlungen an die nationalen Gerichte bezuglich der Vorlage von
Vorabentscheidungsersuchen (ABI. C, C/2024/6008).

Hier hat das vorlegende Gericht, wenngleich in knapper Form, den Sachverhalt des
Ausgangsverfahrens so dargelegt, dass der Gegenstand dieses Verfahrens verstandlich wird.
Insbesondere geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die in Rede stehenden
Anpassungen der Verrechnungspreise der Kraftfahrzeuge von den betroffenen OEM nach
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Malgabe der gesamten GMP entstandenen Kosten flr den Vertrieb dieser Fahrzeuge,
einschlieBlich der Kosten im Zusammenhang mit deren Reparatur und der Betriebskosten
von GMP, vorgenommen wurden.

Das Vorabentscheidungsersuchen ist daher zulassig.

Zur Vorlagefrage

Mit seiner Frage moéchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 2 Nr. 1 der
Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen ist, dass eine Anpassung von
Verrechnungspreisen fur Kraftfahrzeuge, die

- ordnungsgemal in einer zwischen Gesellschaften desselben Konzerns geschlossenen
Vereinbarung festgelegt worden ist und gewahrleisten soll, dass die solche Fahrzeuge
erwerbende Gesellschaft beim Weiterverkauf dieser Fahrzeuge eine zuvor festgelegte
Gewinnspanne erreicht,

- durch eine von der verkaufenden an die erwerbende Gesellschaft gerichtete Gutschrift
oder Lastschrift verbrieft wird und

- insbesondere nach MalRgabe der Kosten berechnet wird, die der letztgenannten
Gesellschaft im Rahmen der Reparatur dieser Fahrzeuge durch Dritte entstanden sind,

eine Gegenleistung fur eine Dienstleistung gegen Entgelt im Sinne dieser Bestimmung
darstellt.

Vorab ist daran zu erinnern, dass nach Art. 2 Abs. 1 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie
Lieferungen von Gegenstanden und Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im
Inland gegen Entgelt ausfuhrt, der Mehrwertsteuer unterliegen.

Nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie gilt ,jede Leistung, die
keine Lieferung eines Gegenstands® ist, als Dienstleistung.

Nach standiger Rechtsprechung wird eine Dienstleistung nur dann im Sinne von Art. 2 Nr. 1
der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie ,gegen Entgelt® erbracht und unterliegt daher der
Mehrwertsteuer, wenn zwischen ihr und einer vom Steuerpflichtigen tatsachlich empfangenen
Gegenleistung ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Ein solcher unmittelbarer
Zusammenhang besteht, wenn zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfanger ein
Rechtsverhaltnis besteht, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden,
wobei die vom Leistenden dieser Umsatze empfangene Vergltung den tatsachlichen
Gegenwert fUr die dem Leistungsempfanger erbrachte bestimmbare Dienstleistung bildet (vgl.
in diesem Sinne Urteil vom 16. September 2020, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie,
C-528/19, EU:C:2020:712, Rn. 43, vgl. entsprechend Urteile vom 4. Juli 2024, Latvijas
Informacijas un komunikacijas tehnologijas asociacija, C-87/23, EU:C:2024:570, Rn. 26, und
vom 4. September 2025, Arcomet Towercranes, C-726/23, EU:C:2025:646, Rn. 33).
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Im vorliegenden Fall geht aus den Angaben des vorlegenden Gerichts hervor, dass die
betroffenen OEM an GMP u. a. Kraftfahrzeuge verkauften, die diese anschlieRend an
unabhangige Vertragshandler mit Sitz in Portugal weiterverkaufte, die ihrerseits mit dem
Verkauf dieser Fahrzeuge an Endabnehmer betraut waren.

Bei auf dem Herstellungsverfahren dieser Fahrzeuge beruhenden Mangeln, von der
Herstellergarantie gedeckten Problemen oder bei Malnahmen im Rahmen der Pannenhilfe
fuhrten diese Vertragshandler die Reparaturen der Fahrzeuge durch und stellten GMP den
Preis fur diese Reparaturen in Rechnung; GMP teilte sodann den OEM die ihr insoweit
entstandenen Kosten sowie weitere Kosten wie ihre Betriebskosten, die u. a. Personal-,
Strom- und Marketingkosten umfassten, mit.

Im Ubrigen wurde GMP durch die Vereinbarung von 2004 gewahrleistet, dass beim
Weiterverkauf der Kraftfahrzeuge eine zuvor festgelegte Gewinnspanne erreicht wird. Zu
diesem Zweck nahmen die betroffenen OEM Anpassungen der in Rede stehenden
Verrechnungspreise der Fahrzeuge vor, die nach Malgabe aller in der vorstehenden
Randnummer des vorliegenden Urteils genannten Kosten berechnet wurden, und erstellten
zur Einhaltung dieser Spanne eine an GMP gerichtete Gutschrift bzw. Lastschrift.

Unter diesen Umstanden stellt sich das vorlegende Gericht im Wesentlichen die Frage, ob
nicht davon auszugehen ist, dass GMP den betroffenen OEM Reparaturdienstleistungen fir
diese Fahrzeuge erbracht hat, flr die die sich aus diesen Anpassungen ergebenden Betrage
ganz oder teilweise die Vergutung darstellen.

Es ist Sache dieses Gerichts, das fir die Wirdigung des Sachverhalts allein zustandig ist,
die Art der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Umséatze zu bestimmen. Allerdings hat
der Gerichtshof dem vorlegenden Gericht Hinweise zur Auslegung des Unionsrechts zu
geben, die fur die Entscheidung der bei ihm anhangigen Rechtssache von Nutzen sein
kénnen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. Juli 2024, Latvijas Informacijas un komunikacijas
tehnologijas asociacija, C-87/23, EU:C:2024:570, Rn. 24 und 25 sowie die dort angefiihrte
Rechtsprechung).

Hierzu ist erstens festzustellen, dass das einzige Rechtsverhaltnis zwischen GMP und den
betroffenen OEM, das das vorlegende Gericht anflihrt, das Rechtsverhaltnis ist, das sich aus
der Vereinbarung von 2004 ergibt.

Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Informationen geht jedoch hervor, dass diese
Vereinbarung die Festsetzung der Verrechnungspreise fir die von den OEM an GMP
verkauften Fahrzeuge zum Gegenstand hatte und dass die in der Vereinbarung
vorgesehenen Anpassungen dieser Preise GMP das Erreichen einer zuvor bestimmten
Gewinnspanne gewahrleisten sollten.

Keine der in der Vorlageentscheidung genannten Klauseln der Vereinbarung von 2004
deutet darauf hin, dass zwischen GMP und den betroffenen OEM ein Rechtsverhaltnis
bestand, wonach GMP verpflichtet gewesen ware, die Reparatur der Fahrzeuge, die sie von
diesen OEM erwarb, gegen Entgelt zu ibernehmen.
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Im Ubrigen enthalt die Vorlageentscheidung keine anderen Gesichtspunkte, gegebenenfalls
einschlieBlich ungeschriebener Tatsachen, die auf das Bestehen eines solchen
Rechtsverhaltnisses hindeuten kdonnten.

Somit lasst der dem Gerichtshof vorliegende Akteninhalt nicht den Schluss zu, dass
zwischen GMP und den betroffenen OEM ein Rechtsverhaltnis im Sinne der oben in Rn. 30
angefuhrten Rechtsprechung besteht, das sich aus der Vereinbarung von 2004 oder einem
anderen Element dieser Akte ergibt, in dessen Rahmen diese Gesellschaften gegenseitige
Leistungen ausgetauscht hatten, von denen die eine darin bestanden habe, dass GMP diesen
OEM Reparaturdienstleistungen fur Kraftfahrzeuge erbringt, und die andere in der Vergutung
dieser Dienstleistungen.

Fir den Fall, dass das vorlegende Gericht auf der Grundlage von dem Gerichtshof nicht
unterbreiteten und gegebenenfalls in Verbindung mit der Vereinbarung von 2004 gepruften
Gesichtspunkten zu dem Ergebnis gelangen sollte, dass zwischen GMP und den OEM ein
solches Rechtsverhaltnis besteht, wird es noch zu klaren haben, ob die im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Anpassungen den tatsachlichen Gegenwert fir
bestimmbare Dienstleistungen im Sinne der oben in Rn. 30 angeflhrten Rechtsprechung
darstellen, also ob diese Anpassungen die Vergutung von GMP fiur die in Rede stehende
Erbringung von Reparaturdienstleistungen flr Fahrzeuge darstellen.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Ungewissheit des Vorliegens einer Vergutung
geeignet ist, den unmittelbaren Zusammenhang zwischen der dem Empfanger erbrachten
Dienstleistung und der gegebenenfalls erhaltenen Vergltung aufzuheben (Urteil vom
4. September 2025, Arcomet Towercranes, C-726/23, EU:C:2025:646, Rn. 46 und die dort
angefuhrte Rechtsprechung). Damit ein solcher Zusammenhang festgestellt werden kann,
darf diese Vergltung daher weder aus freien Sticken gewahrt werden, noch vom Zufall
abhangig oder schwer zu quantifizieren sein (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. September
2025, Arcomet Towercranes, C-726/23, EU:C:2025:646, Rn. 47 und die dort angeflihrte
Rechtsprechung).

Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Anpassungen unter Bericksichtigung nicht nur der
Kosten fur die von den unabhangigen Vertragshandlern durchgefuhrten und von diesen GMP
in Rechnung gestellten Reparaturen, sondern auch der Betriebskosten von GMP berechnet
wurden. Somit scheinen die Kosten flir die Reparaturen der in Rede stehenden Fahrzeuge
nur einer der Parameter zu sein, die fur die Berechnung dieser Anpassungen berlcksichtigt
werden. Je nach der Hohe all dieser Kosten im Vergleich zu den urspringlichen
Verrechnungspreisen konnten daher die Anpassungen nicht nur zu Gutschriften, sondern
auch zu Lastschriften fihren, die die OEM an GMP richteten.

Daruiber hinaus wurden die verschiedenen Kosten, die GMP im Rahmen des Vertriebs
dieser Fahrzeuge entstanden, nur berlcksichtigt, um das Erreichen der zuvor festgelegten
Gewinnspanne zu gewahrleisten, so dass, sobald diese erreicht war, es nicht den Anschein
hat, dass GMP die Erstattung samtlicher dieser Kosten durch die betroffenen OEM sicher





45

46

47

48

war, insbesondere derjenigen, die ihr fur die Reparatur der genannten Fahrzeuge entstanden
sind.

In Anbetracht dieser Erwagungen zeigt sich vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht
gemal Rn. 41 des vorliegenden Urteils vorzunehmenden Uberpriifungen, dass der
moglicherweise bestehende Zusammenhang zwischen etwaigen Reparaturdienstleistungen
fur die fraglichen Fahrzeuge, die GMP fur die betroffenen OEM erbringt, und den
Anpassungen der Verrechnungspreise fur diese Fahrzeuge allenfalls mittelbar besteht.

Was zweitens das Vorbringen der portugiesischen Regierung betrifft, GMP habe mit der
Ubernahme der Reparaturkosten der Fahrzeuge fir Rechnung der betroffenen OEM
gehandelt und sei im Rahmen einer Dienstleistungserbringung der Vertragshandler an diese
OEM tatig geworden, so dass die Zuordnung dieser Kosten zu den OEM als Steuertatbestand
eines steuerbaren Umsatzes anzusehen sei, der gemal Art. 6 Abs. 4 der Sechsten
Mehrwertsteuerrichtlinie der Mehrwertsteuer unterliege, genugt der Hinweis, dass die dem
Gerichtshof vorliegenden Akten nichts enthalten, was die Annahme zulieRe, dass GMP im
Rahmen einer solchen Dienstleistung tatig geworden ware und fiur fremde Rechnung
gehandelt hatte.

Drittens und letztens ist flr den Fall, dass das vorlegende Gericht der Auffassung sein sollte,
dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Anpassungen keine Vergltung fir eine
von GMP den betroffenen OEM erbrachte Fahrzeugreparaturdienstleistung darstellen,
sondern eine nachtragliche Anderung des von GMP beim Erwerb dieser Fahrzeuge von den
OEM gezahlten Preises, festzustellen, dass es, wie die Generalanwaltin im Wesentlichen in
den Nrn. 56 bis 62 ihrer Schlussantrage ausgefiuihrt hat, gegebenenfalls Sache der
zustandigen nationalen Behérden sein wird, die Auswirkungen einer solchen Anderung auf
die Bestimmung der Steuerbemessungsgrundlage des Umsatzes zu beurteilen, der in der
Lieferung dieser Fahrzeuge durch die OEM an GMP besteht, insbesondere im Hinblick auf
Art. 11 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie.

Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 2 Nr. 1 der Sechsten
Mehrwertsteuerrichtlinie  dahin  auszulegen ist, dass eine Anpassung von
Verrechnungspreisen fur Kraftfahrzeuge, die

- ordnungsgemal in einer zwischen Gesellschaften desselben Konzerns geschlossenen
Vereinbarung festgelegt worden ist und gewahrleisten soll, dass die solche Fahrzeuge
erwerbende Gesellschaft beim Weiterverkauf dieser Fahrzeuge eine zuvor festgelegte
Gewinnspanne erreicht,

- durch eine von der verkaufenden an die erwerbende Gesellschaft gerichtete Gutschrift
oder Lastschrift verbrieft wird und

- insbesondere nach MalRgabe der Kosten berechnet wird, die der letztgenannten
Gesellschaft im Rahmen der Reparatur dieser Fahrzeuge durch Dritte entstanden sind,
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keine Gegenleistung fur eine Dienstleistung gegen Entgelt im Sinne dieser Bestimmung
darstellt, es sei denn, zwischen diesen Gesellschaften besteht ein Rechtsverhaltnis, das
durch gegenseitige Verpflichtungen gekennzeichnet ist, die darauf abzielen, dass die
erwerbende Gesellschaft der verkaufenden Gesellschaft Dienstleistungen erbringt und
letztere Gesellschaft ein Entgelt fur diese Dienstleistungen in Form einer solchen Anpassung
zahlt, was einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Erbringung dieser
Dienstleistungen und der Anpassung herstellt.

Kosten

Fir die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des beim vorlegenden
Gericht anhangigen Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die
Auslagen anderer Beteiligter fur die Abgabe von Erklarungen vor dem Gerichtshof sind nicht
erstattungsfahig.

Aus diesen Grinden hat der Gerichtshof (Neunte Kammer) fir Recht erkannt:

Art. 2 Nr. 1 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten uber die
Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage

ist dahin auszulegen, dass
eine Anpassung von Verrechnungspreisen fur Kraftfahrzeuge, die

- ordnungsgemafld in einer zwischen Gesellschaften desselben Konzerns
geschlossenen Vereinbarung festgelegt worden ist und gewahrleisten soll,
dass die solche Fahrzeuge erwerbende Gesellschaft beim Weiterverkauf dieser
Fahrzeuge eine zuvor festgelegte Gewinnspanne erreicht,

- durch eine von der verkaufenden an die erwerbende Gesellschaft gerichtete
Gutschrift oder Lastschrift verbrieft wird und

- insbesondere nach MaRgabe der Kosten berechnet wird, die der
letztgenannten Gesellschaft im Rahmen der Reparatur dieser Fahrzeuge durch
Dritte entstanden sind,

keine Gegenleistung fur eine Dienstleistung gegen Entgelt im Sinne dieser
Bestimmung darstellt, es sei denn, zwischen diesen Gesellschaften besteht ein
Rechtsverhaltnis, das durch gegenseitige Verpflichtungen gekennzeichnet ist, die
darauf abzielen, dass die erwerbende Gesellschaft der verkaufenden Gesellschaft
Dienstleistungen erbringt und letztere Gesellschaft ein Entgelt fir diese
Dienstleistungen in Form einer solchen Anpassung zahlt, was einen unmittelbaren





Zusammenhang zwischen der Erbringung dieser Dienstleistungen und der
Anpassung herstellt.

Unterschriften

*

Verfahrenssprache: Portugiesisch.



https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0603-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/320716-DE-1-html#Footref*




BFH?
Landesgrundsteuergesetz Baden-Wurttemberg ist nicht —

verfassungswidrig

20.Mai 2026 - Nummer 032/26

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei Verfahren — Rechtssachen Il R 26/24 und Il R 27/24 - aufgrund
mundlicher Verhandlung am 22.04.2026 (vgl. Pressemitteilung Nummer 016/26 vom 26.03.2026 unter
www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/terminvorschau-muendliche-verhandlung-in-

zwei-verfahren-zum-landesgrundsteuergesetz-baden-wuerttemberg-am-mittwoch-22-april-2026/

[www.bundesfinanzhof.dehttps://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/terminvorschau-

muendliche-verhandlung-in-zwei-verfahren-zum-landesgrundsteuergesetz-baden-wuerttemberg-am-

mittwoch-22-april-2026/]) heute entschieden, dass er die Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes

Baden-Wirttemberg (LGrStG BW) zur Bewertung von Grundstlicken, die im Rahmen der Berechnung der
Grundsteuer ab dem 01.01.2025 herangezogen werden, nicht fir verfassungswidrig halt.

1. Zum jeweiligen Sachverhalt der beiden Verfahren:

a) Die Klagerin in der Rechtssache Il R 26/24 ist Eigentimerin eines mit einem Zweifamilienhaus aus dem
Jahr 1968 bebauten Grundstilicks in Karlsruhe. Das Grundstlick hat eine GroRRe von circa 1.100 gm. Es ist in
etwa 63 Meter lang und 18 Meter breit und befindet sich in der Bodenrichtwertzone ,Bruchweg"”. Der
Gutachterausschuss Karlsruhe ermittelte fur das Richtwertgrundsttick auf den fur die Grundsticksbewertung
einschlagigen Stichtag 01.01.2022 einen Bodenrichtwert von 510 €/gm. Den Entwicklungszustand des
Richtwertgrundstlicks qualifizierte der Gutachterausschuss als baureifes Land. Als Art der Nutzung gab er
.Wohnbaufldche® und als erganzende Nutzung ,Ein- und Zweifamilienhduser” fiir eine Grundsttickstiefe von
40 Metern an. In den Erlauterungen des Gutachterausschusses zur Ermittlung der Bodenrichtwerte wurde
ausgefihrt, dass der volle Bodenrichtwert in Hohe von 510 €/gm nur bis zu einer Grundstiickstiefe von 40
Metern anzusetzen sei. Fur die dariberhinausgehende, als Gartenland genutzte Flache sei der
Bodenrichtwert zu reduzieren und nur in Hohe von 33 % des ermittelten Richtwerts von 510 €/gm, also mit
168 €/gm anzusetzen.

In ihrer beim zustandigen Finanzamt (FA) eingereichten Erklarung zur Feststellung des Grundsteuerwerts
gab die Klagerin fur die vordere bebaute Teilflache des Grundstiicks den Bodenrichtwert mit 510 €/qm, fur
die als Grinland genutzte Hinterlandflache hingegen nur mit 168 €/gm an und kam so auf einen
Grundsteuerwert von in etwa 430.000 €. Das FA sah dies anders, und stellte den Grundsteuerwert zum
01.01.2022 abweichend von der Erklarung der Klagerin auf 565.000 € fest. Diesen Betrag ermittelte das FA
durch Multiplikation der gesamten Grundstiicksflache von in etwa 1.100 gm mit dem Bodenrichtwert von
510 €/gm. Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) Baden-Wurttemberg wurde mit Urteil vom 11.06.2024 - 8 K
1582/23 abgewiesen. Mit ihrer Revision vor dem BFH machte die Klagerin sowohl Verstofie gegen einfach-
gesetzliches Recht — insbesondere § 38 LGrStG BW - als auch gegen das Grundgesetz (GG) geltend. Eine
Aufteilung des Grundstlicks in einen hoheren und einen niedrigeren Bodenrichtwert misse in
Ubereinstimmung mit der Auffassung des Gutachterausschusses Karlsruhe zulissig sein. Der Ansatz des
vollen Bodenrichtwerts auch fiir das Gartenland verstoRe gegen & 199 des Baugesetzbuches (BauGB) in
Verbindung mit & 15 Abs. 2 der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV). Danach mussten
unterschiedliche Arten der Grundstiicksnutzung Berticksichtigung finden. Der Bundesgesetzgeber allein habe
die Gesetzgebungskompetenz flir das BauGB; der Baden-Wiurttembergische Landesgesetzgeber dirfe davon
nicht abweichen, indem er in & 38 Abs. 1 Satz 2 LGrStG BW bestimme, dass immer nur der flr das
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Richtwertgrundstuck ermittelte Bodenrichtwert heranzuziehen sei. Baden-Wurttemberg habe keine
Gesetzgebungskompetenz aus Art. 105 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG. Die
Nichtberlcksichtigung der Gebaudekomponente in § 38 Abs. 1 Satz 1 LGrStG widerspreche dem Typus
,Grundsteuer®, der bisher immer Grund/Boden und das aufstehende Gebdude beriicksichtigt habe. In der
Nichteinbeziehung der Gebdude liege auch ein Verstof? gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Der Landesgesetzgeber habe
den Belastungsgrund fir die Grundsteuer im Gesetzestext nicht angegeben. Nur aus der
Gesetzesbegriindung ergebe sich, dass Belastungsgrund das Aquivalenzprinzip und der Grundsatz der
Besteuerung nach der Leistungsfahigkeit sein solle. Der Aquivalenzgedanke - ndmlich der Grundsatz, nach
dem eine vom Burger verlangte Abgabe der Leistung entsprechen misse, die er vom Staat empfangen konne
- passe hier aber nicht, da die Nutzung der kommunalen Infrastruktur davon abhange, wie das Grundstuck
bebaut sei. Eine Steuer, die nur den Grund und Boden miteinbeziehe, berticksichtige das
Leistungsfahigkeitsprinzip — den Grundsatz, dass jeder Burger entsprechend seiner individuellen
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit zur Finanzierung staatlicher Leistungen beitragen solle - nicht, da sich
der Sollertrag eines Grundstuicks immer im Gebaude widerspiegele. Das LGrStG typisiere und pauschaliere zu
stark, sodass eine relations- und realitatsgerechte Bewertung nicht erreicht werden konne. Schlie3lich finde
auch keine Abmilderung dadurch statt, dass der Steuerpflichtige nach & 38 Abs. 4 LGrStG die Mdglichkeit
habe, durch ein qualifiziertes Gutachten einen niedrigeren Grundsteuerwert nachzuweisen, wenn dieser um
mehr als 30 % von dem pauschal ermittelten Wert abweiche. Denn flir das Gutachten musse der
Steuerpflichtige die Kosten tragen.

Die Klagerin hat erst im Revisionsverfahrens vor dem BFH ein Gutachten eingereicht, das einen
Grundstuckswert in Hohe von 361.000 € angibt und somit eine Abweichung um 36 % nach unten von dem
pauschal ermittelten Wert in Hohe von 565.000 € aufzeigt. Das FA hat Uber die Berlicksichtigung des
Gutachtens noch nicht entschieden.

b) In der Rechtssache Il R 27/24 hat ein Ehepaar geklagt. Die Eheleute sind je zur Halfte Miteigentumer eines
434 gm grofRen Grundstucks in Stuttgart, das mit einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1938 als
Doppelhaushalfte bebaut ist. Der Gutachterausschuss Stuttgart ermittelte fir das Grundstiick zum
01.01.2022 einen Bodenrichtwert in Hohe von 1.400 €/gm. Das FA stellte den Grundsteuerwert durch
Multiplikation der Grundstucksflache von 434 m2 mit dem Bodenrichtwert von 1.400 €/gm auf 607.000 €
fest. Die Klager hingegen beantragten eine Herabsetzung des Grundsteuerwerts pauschal um 7 % auf
565.000 € wegen der beeintrachtigten Lage ihres Grundstucks. Die Klage vor dem FG Baden-Wirttemberg
wurde mit Urteil vom 11.06.2024 - 8 K 2368/22 D abgewiesen.

Im Revisionsverfahren trugen die Klager erneut vor, das Grundsttick werde durch Verkehrslarm entlang der
Boblinger Strae stark belastet. Der hintere Teil sei mit Obst- und Zierbaumen bepflanzt; der Nachbar nutze
das angrenzende Grundstuck fur Bienenstocke als natlrliche Futterquelle. Im Wohnlagen-Atlas der Stadt
Stuttgart werde das fiktive Bodenrichtwertgrundstiick in der streitigen Bodenrichtwertzone mit der
Wohnlage ,gut-mittel” bewertet, wahrend sich das kldgerische Grundstiick nur in der Wohnlage ,mittel”
befinde. Die Bodenrichtwerte konnten der Bewertung nicht zu Grunde gelegt werden; sie seien von
mangelnder Qualitdt, da der Gutachterausschuss bei ihrer Ermittlung Fehler gemacht hatte.

Das verfassungsrechtliche Vorbringen der Klager in der Rechtssache Il R 27/24 entspricht dem
verfassungsrechtlichen Vorbringen der Klagerin in der Rechtssache Il R 26/24.

2. Zu den wesentlichen Erwagungen des Il. Senats des BFH in beiden Verfahren:





Der BFH bestatigte inhaltlich die Auffassungen der Vorinstanz und wies die Revisionen in beiden Verfahren
als unbegriindet zuruck. Eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nach Art. 100 Abs. 1 GG oder
an den Verfassungsgerichtshof Baden-Wurttemberg (Art. 68 Abs. 1 Nr. 3 der Landesverfassung Baden-
Wiurttemberg) kommt nach den Urteilen des BFH nicht in Betracht, da er nicht von der Verfassungswidrigkeit
des LGrStG BW Uberzeugt ist.

a) Zulassigkeit der Uberpriifung der landesrechtlichen Vorschriften des LGrStG BW durch den BFH

Der BFH kann im Streitfall die zutreffende Anwendung des LGrStG BW Gberprifen. Nach § 118 Abs. 1 Satz 1
der Finanzgerichtsordnung (FGO) kann eine Revision zwar grundsatzlich nur darauf gestutzt werden, dass
das angefochtene Urteil auf der Verletzung von Bundesrecht beruht. Abweichend hiervon bestimmt § 118
Abs. 1 Satz 2 FGO jedoch, dass eine Revision auch auf die Verletzung von Landesrecht gestiitzt werden kann,
wenn im Falle des & 33 Abs. 1 Nr.4 FGO die &8 115 bis 127 FGO durch Landesgesetz fur entsprechend
anwendbar erklart worden sind. Dies ist im Streitfall durch & 2 Abs. 2 Satz 2 LGrStG BW geschehen.

b) Keine Verletzung von einfach-gesetzlichem Recht

Das FA hat in beiden Rechtssachen den jeweiligen Grundsteuerwert zutreffend unter Anwendung von § 38
Abs. 1 Satz 1 LGrStG durch Multiplikation der Grundstlicksflache mit dem Bodenrichtwert ermittelt.
Heranzuziehen war gemaf § 38 Abs. 1 Satz 2 LGrStG, nach dessen Wortlaut der Bodenrichtwert des
Richtwertgrundstucks in der Bodenrichtwertzone mafigebend ist, in der sich das zu bewertende Grundstuck
befindet, der einschlagige Bodenrichtwert fur die gesamte Grundsticksflache, unabhangig von der jeweiligen
tatsachlichen Nutzung einzelner Grundstlcksflachen als bebaute Flache oder als Grinland. Individuelle
Merkmale des einzelnen Grundstiicks — wie z.B. eine Beeintrachtigung durch Verkehrslarm,
Hochwassergefahr oder die individuelle Bebauung des Grundstucks - sind fur die Berechnung des
Grundsteuerwerts ohne Bedeutung. Der von dem jeweiligen Gutachterausschuss ermittelte Bodenrichtwert
ist heranzuziehen; VerstofRe gegen die bei der Bodenrichtwertermittlung zu bertcksichtigenden gesetzlichen
Regelungen - beispielsweise die Vorschriften der ImmoWertV - waren fur den BFH nicht ersichtlich.

Das durch die Klagerin in der Rechtssache Il R 26/24 erst im Revisionsverfahren vorgelegte Gutachten
konnte durch den BFH nicht bertcksichtigt werden. Dabei handelt es sich um neuen Tatsachenvortrag, der im
Revisionsverfahren grundsatzlich keine Berticksichtigung finden kann.

) LGrStG formell und materiell verfassungskonform
Der BFH halt das LGrStG BW formell und materiell fur verfassungskonform.

aa) Formelle Verfassungskonformitat

Der BFH halt das LGrStG BW formell fir verfassungskonform. Dem Land Baden-Wirttemberg stand nach der
Offnungsklausel im GG (Art. 105 Abs. 2 Satz 1 iV.m.Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG) die
Gesetzgebungskompetenz fur eine umfangreiche Regelung der Grundsteuer zu. Obgleich der baden-
wirttembergische Landesgesetzgeber fur die Berechnung des Grundsteuerwerts lediglich auf den
Bodenwert abstellt und die darauf stehende Bebauung keine Rolle spielt, hat er eine ,Grundsteuer”i.S. des
GG konzipiert. Ausreichend ist nach dem finanzverfassungsrechtlichen Verstandnis des GG, dass die Steuer an
den grundstucksbezogenen Vermdgensbestand in Gestalt des Grund und Bodens anknupft.





bb) Materielle Verfassungskonformitat

§ 38 LGrStG BW ist nach Darstellung des BFH auch materiell-rechtlich verfassungskonform. Der BFH ist
insbesondere nicht davon Uberzeugt, dass die Vorschrift gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1
GG) verstofst.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat wiederholt entschieden, dass Art. 3 Abs. 1 GG dem
Steuergesetzgeber bei der Auswahl des Steuergegenstandes ebenso wie bei der Bestimmung des
Steuersatzes einen weitreichenden Entscheidungsspielraum beldsst. Der Gleichheitssatz bindet ihn aber an
den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, der gebietet, die Belastung an der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
und am Folgerichtigkeitsprinzip auszurichten. Der Gesetzgeber darf bei der Ausgestaltung generalisierende,
typisierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich
verbundenen Harten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstofien. Er darf sich grundsatzlich am
Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Besonderheiten durch Sonderregelungen Rechnung zu
tragen. Der Gesetzgeber kann Praktikabilitatserwagungen Vorzug vor Gesichtspunkten der
Ermittlungsgenauigkeit einraumen und dabei auch betrachtliche Bewertungs- und Ermittlungsunscharfen in
Kauf nehmen, um die Festsetzung und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten (vgl. zum Beispiel BVerfG-
Urteil vom 10.04.2018 - 1 BvL 11/14).

Gemessen an diesen Vorgaben halt der BFH & 38 LGrStG BW fur verfassungskonform. Der Landesgesetzgeber
durfte fur die Ermittlung des Grundsteuerwerts nur an den Wert des Grund und Bodens anknupfen und die
darauf bestehende Bebauung aufien vor lassen. Auch im reinen Bodenwert spiegelt sich die
Leistungsfahigkeit des Steuerpflichtigen wider. Die typisierte Heranziehung eines Bodenrichtwerts fur ein
gesamtes Grundstlick unabhangig von der tatsachlichen Nutzung der einzelnen Teilflachen oder sonstiger
individueller Grundstucksmerkmale vereinfacht in einem Massenverfahren fur die Finanzverwaltung die
Ermittlung des Grundsteuerwerts und seine automatisierte Fortschreibung alle sieben Jahre und verhindert
den Eintritt eines ,Bewertungsstaus”. Durch die Mdglichkeit des Nachweises eines geringeren Werts durch
ein qualifiziertes Gutachten bei Uberschreiten des typisiert ermittelten Grundsteuerwerts in Hohe von mehr
als 30 % hat der Landesgesetzgeber eine Regelung geschaffen, die dazu dient, betrachtliche Abweichungen
einzufangen. Dabei ist die Regelung grof3zligiger als im Bundesmodell, das den Nachweis eines niedrigeren
Grundsteuerwerts nach & 220 Abs. 2 Satz 2 des Bewertungsgesetzes erst ab einer Abweichung von mehr als
40 % zulasst.

Zu den folgenden wichtigen Streitpunkten hat der BFH wie folgt ausgefihrt:

(1) Bei der Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts durch das LGrStG BW hat der Gesetzgeber als
Belastungsgrund zuvorderst an die dem Eigentimer durch den Grundbesitz vermittelte Teilhabemaglichkeit
an der kommunalen Infrastruktur und den raumlichen Ressourcen der Gemeinde (insbesondere der
Lageverfugbarkeit) angeknupft. Zugleich hat sich der Gesetzgeber in der Gesetzesbegriindung darauf
berufen, dass Uber die Bodenrichtwerte als maRgebliche Bewertungsparameter ein Bezug zur objektiven
Leistungsfahigkeit des Eigentimers hergestellt werde. Doppelter Belastungsgrund der Grundsteuer ist daher
nach der gesetzgeberischen Vorstellung neben der mit dem Grundbesitz verbundenen Nutzungsmaglichkeit
kommunaler Infrastrukturleistungen auch das in den Bodenrichtwerten verkorperte Potential einer
ertragbringenden Nutzung des Grundbesitzes. Mit seinen Ausfihrungen in der Gesetzesbegriindung hat der
Gesetzgeber die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine hinreichende Erkennbarkeit des
steuerrechtlichen Belastungsgrundes gewahrt. Die kombinierte Benennung von Aquivalenz- und





Leistungsfahigkeitsgesichtspunkten unterliegt dabei nach Darstellung des BFH keinen
verfassungsrechtlichen Bedenken. Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist der Gesetzgeber von Verfassung
wegen nicht verpflichtet, sich auf die Wahl nur eines Mafdstabs zur Bemessung der Besteuerungsgrundlagen
festzulegen.

(2) Die verfassungsrechtlichen Grenzen zulassiger Typisierung werden nicht dadurch uberschritten, dass & 38
Abs. 1 Satz 2 LGrStG BW ausschliefdlich den Bodenrichtwert des Richtwertgrundstiicks (sog. Zonenwert) flir
mafdgeblich erklart, so dass grundstlicksindividuelle Besonderheiten der in der Bodenrichtwertzone
belegenen Grundstiicke unbericksichtigt bleiben. Die sich hieraus ergebenden Wertunterschiede zwischen
dem Bodenrichtwert und einem hiervon tatsachlich abweichenden Bodenwert des jeweils zu bewertenden
Grundsticks sind --wie der BFH ausfuhrt-- aufgrund der mit der Bewertung in einem Massenverfahren
notwendigerweise verbundenen Typisierung und Vereinfachung verfassungsrechtlich gerechtfertigt.
Insbesondere die fehlende Berticksichtigung objektspezifischer Besonderheiten einzelner Grundsttcke ist im
Hinblick auf die Administrierbarkeit von der Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers gedeckt. Fur den BFH ist
auch keine andere Methode der typisierten Bodenwertermittlung ersichtlich, die zu genaueren
Bewertungsergebnissen flihren wirde, im Massenverfahren der Grundstucksbewertung aber gleichwohl mit
einem vertretbaren Aufwand handhabbar bliebe. Hinzu kommt die Mdglichkeit des Nachweises eines
niedrigeren Grundsteuerwerts bei Abweichung des typisiert ermittelten Werts von mehr als 30 % auf Antrag
des Steuerpflichtigen (&8 38 Abs. 4 LGrStG BW). Hierdurch werden grofRere Abweichungen eingefangen und
dadurch sichergestellt, dass eine UbermaRbesteuerung vermieden werden kann.

(3) Ein Versto gegen Art. 3 Abs. 1 GG liegt nach Darstellung des BFH auch nicht deswegen vor, weil bei der
Ermittlung des Grundstuckswerts nach & 38 LGrStG aufstehende Gebaude unbericksichtigt bleiben und
infolgedessen unbebaute Grundsticke genauso bewertet werden wie bebaute Grundstucke.

Der vom Gesetzgeber als Belastungsgrund angefiihrte Aquivalenzgedanke verlangt keine Einbeziehung von
aufstehenden Gebaduden in die Bemessungsgrundlage. Denn es kommt nicht darauf an, ob der Einzelne die
kommunale Infrastruktur tatsachlich nutzt. Die Grundsteuer stellt keine individuelle Gegenleistung fur die
Inanspruchnahme einer kommunalen Leistung dar, sondern wird gegenleistungslos zur Deckung des
allgemeinen Finanzbedarfs erhoben. Der Gesetzgeber hat im Rahmen seines Gestaltungsspielraums in
verfassungsrechtlich zuldssiger Weise darauf abgestellt, dass sich kommunale Infrastrukturleistungen
regelmafig zum grofRten Teil im Bodenwert, in den die zuldssige Art und das zuldassige Maf} der Bebaubarkeit
eines Grundsticks Eingang finden, niederschlagen und nicht im Wert aufstehender Gebaude, der in erster
Linie von den privaten Investitionen des Eigentiimers abhangt. Uberdies hat der baden-wiirttembergische
Landesgesetzgeber die tatsachliche Nutzung eines Grundstucks zu Wohnzwecken bei der Bestimmung der
Steuermesszahl berlicksichtigt; nach & 40 Abs. 3 LGrStG BW wird die Steuermesszahl um 30 % ermafigt,
wenn das jeweils zu bewertende Grundstuick Uberwiegend Wohnzwecken dient. Der Landesgesetzgeber war
verfassungsrechtlich nicht verpflichtet, die tatsachliche Nutzung eines Grundstiicks zu Wohnzwecken im
Rahmen des dreistufigen Aufbaus des Grundsteuererhebungsverfahrens bereits auf der ersten Stufe der
Ermittlung der grundsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage zu berticksichtigen.

(4) Die Nichteinbeziehung von aufstehenden Gebduden verstofit schlie3lich nicht gegen das nach Art. 3 Abs.
1 GG zu beriicksichtigende Prinzip der objektiven Leistungsfahigkeit. Der Gesetzgeber bewegt sich innerhalb
seines verfassungsrechtlichen Gestaltungsspielraums, wenn er durch die Anknipfung lediglich an den
Bodenwert die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Steuerpflichtigen nur teilweise erfasst. Abgesehen
davon spiegeln die in die Ermittlung des Bodenwerts eingehenden Bodenrichtwerte nicht nur den Einfluss
offentlicher Infrastrukturleistungen, sondern auch die mogliche Bebauung eines Grundstucks wider, so dass





in den Bodenrichtwerten jedenfalls mittelbar auch Art und Umfang einer zulassigen baulichen Nutzung
relationsgerecht zum Ausdruck kommt. Dass damit Grundeigentimer, die ihr Grundstlick nicht bebauen,
hoher besteuert werden, als es der tatsachlichen Nutzung ihres Grundstlicks entspricht, folgt aus dem
Gedanken, dass es nur auf die typisierte Ertragsfahigkeit, nicht die individuelle Nutzung eines Grundstuicks
ankommt.

3.Vollstandig abgefasste Urteile

Die vollstandig abgefassten Urteile in beiden Verfahren werden in einigen Wochen auf der Homepage des
BFH unter www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidungen/entscheidungen-online/
[www.bundesfinanzhof.dehttps://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidungen/entscheidungen-online/]
veroffentlicht. Eine Woche vor Veroffentlichung wird ein zeitlicher Hinweis als Pressemitteilung unter
www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemitteilungen/ abrufbar sein.

4. Weitere Landesgrundsteuermodelle

Am BFH sind Verfahren gegen die Landesgrundsteuermodelle Hamburg, Hessen und Bayern anhangig (siehe
www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-grundsteuer/)
[www.bundesfinanzhof.dehttps://www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-
grundsteuer/)]. Der BFH plant mindliche Verhandlungen fur die Landermodelle Hamburg und Hessen
voraussichtlich im November 2026 und flr das Landesmodell Bayern in der ersten Jahreshalfte 2027.

Entsprechende Vorankiindigungen werden auf der Homepage des BFH unter
www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-grundsteuer/
[www.bundesfinanzhof.dehttps://www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-grundsteuer/]

eingestellt.

Pressestelle Tel. (089) 9231-400
Pressesprecher Tel.(089) 9231-300
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 03. Marz 2026, IXR 1/25

Vergiitung fiir die Fortfiihrung des Geschaftsfiihreramts beim Verkauf von Geschaftsanteilen an einer Kapitalgesellschaft
- Abgrenzung zwischen Verduf3erungspreis und Arbeitslohn

ECLI:DE:BFH:2026:U.030326.1XR1.25.0
BFH IX. Senat
EStG& 17 Abs1S 1, EStG& 17 Abs 2, EStG & 19 Abs 1 S1 Nr 1, FGO & 118 Abs 2, EStG & 8 Abs 1, EStG VZ 2020

vorgehend FG Koln, 04. Dezember 2024, Az: 12 K 1271/23

Leitsatze

1. Ob ein anlasslich der VerauRerung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft gezahlter (Teil-)Betrag fur die
Fortfihrung der Geschaftsfuhrertatigkeit durch den veraufiernden Gesellschafter den Einklinften aus & 17 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) oder denjenigen aus & 19 EStG zuzuordnen ist, bestimmt sich danach, zu welcher
Einkunftsart der engere wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang besteht.

2. Entscheidend ist hierbei, ob der im Kaufvertrag zusatzlich vereinbarten Leistung eine eigenstandige wirtschaftliche
Bedeutung zukommt. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich bei dem hierfiir gezahlten Betrag um einen unselbstandigen
Teil des Veraufierungspreises im Sinne von & 17 Abs. 2 EStG (Anschluss an Senatsurteil vom 20.07.2018 - IXR 31/17, Rz
13).

3. Die Qualitat und Stabilitat des Managements ist in der Regel ein den Wert der Kapitalgesellschaft beeinflussender
Faktor und damit ein unselbstandiger Kalkulationsfaktor fur die Bildung des Kaufpreises fir die Beteiligung.

Tenor

Auf die Revision der Klager wird das Urteil des Finanzgerichts Koln vom 04.12.2024 - 12 K 1271/23 aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht Koln zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurlickverwiesen.

Diesem wird die Entscheidung Uber die Kosten des Verfahrens ubertragen.

Tatbestand

1  Streitig ist, ob ein Teil eines anlasslich der VerauRerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft gezahlten
Kaufpreises den Einkunften gemaf & 19 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zuzuordnen ist.

2 Die Klager und Revisionsklager (Klager) wurden fiir das Streitjahr 2020 zur Einkommensteuer zusammenveranlagt.

3  Der Klager war zu 50 % an der ... GmbH (X GmbH) beteiligt und zugleich deren Geschaftsfihrer. Er bezog ein
jahrliches Geschaftsfiihrergehalt von 180.000 € zuziiglich Weihnachtsgeld von 8.000 € und Tantieme. Die Ubrigen
Geschaftsanteile hielt Herr ... (B), der ebenfalls Geschaftsfiihrer der Gesellschaft war.

4 Im Streitjahr verauBerten der Klager und B ihre Anteile an der X GmbH an die ... (Y GmbH). Der Kaufpreis von
4,5 Mio. € entfiel zur Halfte auf die Beteiligung des Klagers.

5 Bestandteil des Kaufpreises war ein Betrag von 1,25 Mio. €, den der Klager und B --jeweils zur Halfte (= 625.000 €)--
fur die Fortsetzung der Geschaftsfiihrung der X GmbH Uber einen Zeitraum von mindestens funf Jahren nach dem
Anteilskauf erhielten. Diese Zahlung stand unter dem Vorbehalt anteiliger Erstattung bei vorzeitiger Beendigung der
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Geschaftsfihrertatigkeit. Zur Besicherung eines Erstattungsanspruchs hatten der Klager und B jeweils eine
Bankburgschaft zu stellen.

Das im Zuge des Anteilskaufvertrags neu vereinbarte Geschaftsfiihrergehalt des Klagers betrug jahrlich 140.000 €
zuzuglich Tantieme und eines monatlichen Altersversorgungszuschusses von 240 €.

In der Einkommensteuererklarung fur das Streitjahr erfasste der Klager fir die Veraufierung der Geschaftsanteile
einen nach Anwendung des Teileinkinfteverfahrens gemaf § 17 EStG steuerpflichtigen Gewinn von 1.005.852 €.
Dieser Gewinn beinhaltete die fur die Fortfihrung der Geschaftsfihrung gezahlten 625.000 €. Die fur die
Burgschaftsgestellung insgesamt anfallenden Avalprovisionen zog der Klager als VerauRerungskosten ab (18.767 €).
Die erklarten Einnahmen des Klagers aus nichtselbstandiger Arbeit betrugen 235.729 €.

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) ordnete die Zahlung der 625.000 € den Einkunften aus
nichtselbstandiger Arbeit zu. Die Avalprovision berucksichtigte das FA nur im Umfang der im Streitjahr tatsachlich
geleisteten Zahlungen (3.143 €) als Werbungskosten bei den Einkinften aus nichtselbstandiger Arbeit. Dies hatte
zur Folge, dass das FA im Einkommensteuerbescheid fur das 2020 vom 21.10.2022 die Einkiinfte des Klagers aus
nichtselbstandiger Arbeit auf 857.586 € erhohte und gegenlaufig den steuerpflichtigen Teil des
Verauferungsgewinns gemafs § 17 EStG auf 642.112 € herabsetzte.

Der Einspruch der Klager hatte keinen Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 27.06.2023).

Das Finanzgericht (FG) wies die Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte 2025, 567 veroffentlichtem Urteil
vom 04.12.2024 - 12 K 1271/23 ab.

Mit ihrer Revision riigen die Klager zum einen die Verletzung von Bundesrecht. Die Y GmbH habe als Dritte ein
eigenwirtschaftliches Interesse an der Zahlung der 625.000 € gehabt; bereits dies schlieRe die Annahme von
Arbeitslohn aus. Die Vorinstanz habe zudem rechtsfehlerhaft nicht das "subjektiv Gewollte" der Vertragsbeteiligten
einbezogen und hierzu keine Feststellungen getroffen. Die Zahlung von 625.000 € sei Gegenleistung gewesen fiir
ein "Wirtschaftsgut" bestehend aus dem Spezialwissen der Mitarbeitenden und der Moglichkeit, das Geschaft mit
einem lebendigen Betrieb fortzufuhren. Die Erstattungspflicht habe die Wirkung einer Vertragsstrafe bei vorzeitiger
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses. Das Gehalt des Klagers sei bei einer Einordnung als Arbeitslohn utopisch
hoch. Zum anderen rtigen die Klager Verfahrensfehler.

Die Klager beantragen (sinngemaf),

das Urteil des FG Koln vom 04.12.2024 - 12 K 1271/23 aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid fiir das Jahr
2020 vom 21.10.2022 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 27.06.2023 dahingehend zu andern, dass
Einkiinfte des Klagers gemafs & 17 EStG von 1.005.852 € und Einkiinfte des Kldagers gemaR & 19 EStG von 234.729 €
beruicksichtigt werden.

Das FA beantragt,
die Revision als unbegriindet zurlickzuweisen.

Das FA ist der Auffassung, das FG habe den finalen Zusammenhang zwischen dem Arbeitsverhaltnis und der
Zahlung von 625.000 € in seiner Gesamtwurdigung zutreffend festgestellt. Selbst wenn diese Zahlung der
Werterhaltung der Beteiligung hatte dienen sollen, sei dies durch die operative Tatigkeit des Klagers und des B
gewahrleistet worden. MaRgeblich fur die Einkunftequalifikation sei nicht das Motiv des Zahlenden, sondern die
objektive Verknupfung der Zahlung mit einer Dienstleistung. Entgegen des Vorbringens der Klager kdnne auch bei
einem eigenwirtschaftlichen Interesse der Y GmbH Arbeitslohn anzunehmen sein. Das FG habe sich in seiner
Gesamtwurdigung auch ausreichend mit dem Willen der Vertragsbeteiligten auseinandergesetzt. Zudem habe das
FG die Hohe des Gehalts des Klagers hinreichend berlcksichtigt, indem es festgestellt habe, dass sich die
Geschaftsflhrertatigkeit nach der Veraufierung "erheblich verandert” habe.

Entscheidungsgrunde

15

Die Revision ist begriindet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung
und Entscheidung an das FG zurlickzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).
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Das FG hat ohne ausreichende Tatsachenfeststellungen entschieden, dass der von der Y GmbH an den Klager
gezahlte Betrag von 625.000 € den Einkunften aus nichtselbstandiger Arbeit zuzuordnen ist (dazu unter 1. und 2.).
Gleiches gilt fur die Zuweisung der vom Klager gezahlten Avalprovisionen zu den Werbungskosten bei dessen
Einklnften aus nichtselbstandiger Arbeit (dazu unter 3.). Beide Rechtsfehler fihren zur Aufhebung des Urteils und
zur Zurickverweisung der Sache an die Vorinstanz. Deren Feststellungen genugen fur eine abschliefiende
Entscheidung im Revisionsverfahren nicht (dazu unter 4.).

1. a) Zu den Einnahmen aus nichtselbstandiger Arbeit gehdren nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 EStG
alle Guter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhaltnis fur das
Zurverfugungstellen seiner individuellen Arbeitskraft zuflieRen. Vorteile werden "fir" eine Beschaftigung gewahrt,
wenn sie durch das individuelle Dienstverhaltnis des Arbeitnehmers veranlasst sind. Das ist der Fall, wenn der
Vorteil mit Rucksicht auf das Dienstverhdltnis eingeraumt wird und sich die Leistung im weitesten Sinne als
Gegenleistung fur das Zurverfugungstellen der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist. Kein
Arbeitslohn liegt vor, wenn die Zuwendung wegen anderer Rechtsverhaltnisse oder aufgrund sonstiger, nicht auf
dem Dienstverhaltnis beruhender Beziehungen gewahrt wird (statt vieler Senatsurteil vom 04.10.2016 - IX R 43/15,
BFHE 255, 442, BStBL 11 2017, 790, Rz 20 f.).

Arbeitslohn kdnnen auch Zuwendungen eines Dritten sein, wenn sie Entgelt fur eine Leistung sind, die der
Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeitsverhaltnisses fir den Arbeitgeber erbringt. Auch hier muss der
Zusammenhang zwischen der Leistung des Dritten und dem Dienstverhaltnis mit dem Arbeitgeber gewahrt sein. Die
materiell-rechtlichen Anforderungen an den Veranlassungszusammenhang zwischen Vorteil und Dienstverhaltnis
sind bei Drittzuwendungen grundsatzlich nicht anders zu beurteilen als bei Zuwendungen durch den Arbeitgeber
(Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 16.02.2022 - VI R 53/18, Rz 20). Eine Veranlassung durch das
Dienstverhaltnis besteht, wenn sich die Zuwendung des Dritten fiir den Arbeitnehmer wirtschaftlich als Frucht
seiner Arbeit darstellt (BFH-Urteil vom 23.04.2009 - VI R 39/08, BFHE 224, 571, BStBL Il 2009, 668, unter 11.1.3). Kein
Arbeitslohn liegt vor, wenn die Zuwendung nach einer wertenden Betrachtung auf eigenen unmittelbaren
rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen des Steuerpflichtigen zum Dritten beruht, wobei ein
eigenwirtschaftliches Interesse des Dritten an der Zuwendung der Zuordnung zu den Lohneinkunften fir sich allein
nicht entgegensteht (BFH-Urteil vom 16.02.2022 - VI R 53/18, Rz 16, 33).

Ob eine Einnahme fur den Steuerpflichtigen Ertrag seiner Arbeitskraft ist und damit Arbeitslohncharakter im Sinne
von § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG hat oder aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen Einkunftsart
zuzurechnen ist, ist aufgrund einer alle wesentlichen Umstande des Einzelfalls einbeziehenden Wiirdigung zu
entscheiden (vgl. hierzu Senatsurteil vom 04.10.2016 - IX R 43/15, BFHE 255, 442, BStBL |1 2017, 790, Rz 22).
Ausschlaggebend ist nicht das formal Erklarte oder das formal-rechtlich Vereinbarte, sondern das wirtschaftlich
Gewollte und das tatsachlich Bewirkte. Entscheidend sind die vorgefundenen objektiven Tatumstande, die vom FG
als Tatsachengericht zu wurdigen sind. Auf personliche Auffassungen und Einschatzungen der an der Zuwendung
Beteiligten kommt es nicht an (BFH-Urteil vom 16.02.2022 - VIR 53/18, Rz 18).

b) Zu den Einkinften aus Gewerbebetrieb gehdrt unter den weiteren Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG
der Gewinn aus der Veraufierung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft. Dabei ist VerauRerungsgewinn der
Betrag, um den der VeraufRerungspreis nach Abzug der Veraufierungskosten die Anschaffungskosten Ubersteigt

(8 17 Abs. 2 Satz 1 EStG). Veraufderungspreis ist der Wert der Gegenleistung, die der Veraufierer durch Abschluss des
dinglichen VeraufRerungsgeschafts erlangt. Dazu gehort alles, was er aus dem VeraufRerungsgeschaft als
Gegenleistung erhalt (statt vieler Senatsurteil vom 11.04.2017 - IX R 46/15, Rz 16).

Nach Sinn und Zweck des & 17 EStG soll der gesamte Wertzuwachs der Beteiligung steuerlich erfasst werden (BFH-
Urteil vom 01.03.2005 - VIII R 25/02, BFHE 209, 275, BStBL Il 2005, 436, unter 1l.2.e). Bei der Anteilsiibertragung
begriindete Anspriiche fur andere Leistungen sind Bestandteil des Veraufierungspreises, wenn sie Element der
Gesamtpreisbildung und damit nur unselbstandiger Kalkulationsfaktor sind. Ob ein Entgelt fur eine im Kaufvertrag
zusatzlich vereinbarte Leistung Veraufderungspreis ist oder aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen
Einkunftsart oder dem nichtsteuerbaren Bereich zuzurechnen ist, hangt davon ab, ob der Zusatzleistung eine
eigenstandige wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich bei dem hierfiir gezahlten
Betrag um einen unselbstandigen Teil des VeraufRerungspreises im Sinne von & 17 Abs. 2 EStG (Senatsurteil vom
20.07.2018 - IXR 31/17, Rz 13).

Letzteres hat der erkennende Senat zum Beispiel fiir ein in einem Kaufvertrag vereinbartes Entgelt fir ein
umfassendes Wettbewerbsverbot verneint, da dieses lediglich dazu dient, das Ziel der Verauferung, dem Erwerber
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die Gewinnmadglichkeiten zu verschaffen, auf Dauer sicherzustellen. Demnach geht ein solches Verbot regelmatfiig
in dem erworbenen Geschaftswert auf. Eine eigenstandige wirtschaftliche Bedeutung kann nur bestehen, wenn mit
dem --gesondert vereinbarten-- Entgelt fur das Wettbewerbsverbot wirtschaftlich weder ein Geschaftswert des
veraufierten Betriebs-/Geschaftsanteils noch der Wert eines immateriellen Wirtschaftsguts vergitet werden soll
(Senatsurteil vom 11.03.2003 - IX R 76/99, BFH/NV 2003, 1161, unter Il.2.a aa bb).

) Auch die Frage, zu welcher Einkunftsart der engere --wirtschaftlich vorrangige-- Veranlassungszusammenhang
besteht, entscheidet sich aufgrund einer der Tatsacheninstanz obliegenden Wirdigung der Umstande des
Einzelfalls. Diese ist revisionsrechtlich bindend (&8 118 Abs. 2 FGO), wenn die Tatsachenwurdigung nicht gegen
Denkgesetze verstofit oder Erfahrungssatze verletzt (Senatsurteil vom 20.09.2024 - IX R 5/24, BFHE 286, 193,

Rz 18, m.w.N.). Eine tatrichterliche Wirdigung ist zu beanstanden, wenn wichtige Aspekte fehlen oder
entscheidende Gesichtspunkte nicht entsprechend ihrer Bedeutung in die Abwdgung eingeflossen sind (BFH-Urteil
vom 23.08.2023 - X R 15/22, Rz 34, m.w.N.).

2. Nach MaRgabe dieser Grundsatze ist die Wirdigung des FG, die Zahlung von 625.000 € den Einkinften aus
nichtselbstandiger Arbeit zuzuordnen, rechtsfehlerhaft und bindet den erkennenden Senat nicht.

a) Das FG hat zwar dem Grunde nach zutreffend angenommen, dass eine Zuwendung durch die Y GmbH als Dritte zu
Einnahmen aus nichtselbstandiger Arbeit hatte fuhren kdnnen. Denn abweichend zur Rechtsansicht der Klager
stlinde einer Zuordnung der Zahlung zu den Lohneinkunften nicht schon entgegen, dass die Y GmbH hiermit auch
ein eigenwirtschaftliches Interesse verfolgte (vgl. BFH-Urteil vom 16.02.2022 - VIR 53/18, Rz 33). Frei von
Rechtsfehlern ist auch die Wertung des FG, dass es nicht auf die personliche Auffassung der an der Zuwendung
Beteiligten ankommt. Demnach war es entbehrlich, weitere Feststellungen zum "subjektiv Gewollten" zu treffen.
Das wirtschaftlich Gewollte ist anhand der objektiven Tatumstande und nicht durch Feststellung des "subjektiv
Gewollten” zu ergriinden.

b) Allerdings verletzt die Wurdigung der Vorinstanz insoweit Denkgesetze, als sie es fur unerheblich halt, dass das
Management einer Gesellschaft im Regelfall ein den Wert der Kapitalgesellschaft beeinflussender Faktor ist.

aa) Die vom FG hervorgehobene rechtliche und tatsachliche Verkniipfung der Zahlung des Teilbetrags von

625.000 € mit der Fortfuhrung der Geschaftsflihrertatigkeit ist kein geeigneter Gesichtspunkt fiir eine Zuordnung zu
den Einklinften aus nichtselbstandiger Arbeit. Fur die Frage des vorrangigen Veranlassungszusammenhangs zu den
beiden in Betracht zu ziehenden Einkunftsarten ist vielmehr entscheidend, ob die Y GmbH als Kauferin diese
Zahlung dem Klager als Gegenleistung fur den in dem Ubertragenen Geschaftsanteil ruhenden Unternehmenswert
der X GmbH oder als Frucht seiner fortzufihrenden Arbeit als deren Geschaftsfiihrer gezahlt hat. Hierbei hatte das
FG --losgelost von der Stellung des Klagers als Geschaftsfuhrer der X GmbH-- berlicksichtigen mussen, dass die
Qualitat und Stabilitdt des Managements eines erworbenen Unternehmens fur den Kdufer im Regelfall ein
unselbstandiger Kalkulationsfaktor im Rahmen der Gesamtpreisbildung ist und somit regelmaRig in dem
erworbenen Geschaftswert aufgeht. Diese Erkenntnis lag bereits deshalb nahe, da der Geschaftsfihrer der Y GmbH,
der Zeuge Herr ..., nachvollziehbar bekundet hatte, dass die Y GmbH die Geschaftsanteile ohne weitere Bindung des
Klagers und B an das Unternehmen nicht erworben hatte, da andernfalls der beabsichtigte Knowhow-Transfer nicht
ermoglicht worden ware.

bb) Um zu bestimmen, was nach den objektiven Umstanden von den Vertragsbeteiligten gewollt war, hatte das FG
den wirtschaftlichen Gehalt der Zahlung von 625.000 € in den Blick nehmen mussen. Zur Ermittlung, ob das
auslosende Moment fir diese Zahlung nach den objektiven Umstanden --ausnahmsweise-- die zu erbringende
Arbeitsleistung des Klagers als Geschaftsfuhrer war, hatte das FG erwagen mussen, ob der auf die Beteiligung des
Klagers entfallende Kaufpreis von 2,25 Mio. € dem Verkehrswert dieser Beteiligung entsprach. Ubersteigt der
Kaufpreis diesen Wert, kommt in Betracht, die streitige Zahlung von 625.000 € als Arbeitslohn zu qualifizieren. Geht
der Teilbetrag dagegen wirtschaftlich in dem Verkehrswert der Beteiligung auf, dient die Zahlung eher dem Ziel, der
Y GmbH als Kauferin --gerade wegen der Beibehaltung des Managements-- die Gewinnmdglichkeiten zu
verschaffen und auf Dauer sicherzustellen. In diesem Fall ist eine Zuordnung zu den Einkunften gemaf § 17 EStG
indiziert, da der vertraglichen Verpflichtung, fur den vereinbarten Zeitraum die Geschaftsfuhrertatigkeit
fortzufihren, keine eigenstandige wirtschaftliche Bedeutung beizumessen gewesen sein durfte.

Daruber hinaus fehlt eine Wiirdigung des FG, ob die Y GmbH dem Klager den Betrag von 625.000 € auch dann
gezahlt hatte, wenn er nicht selbst, sondern ein nicht kapitalmafig beteiligter Dritter Geschaftsfuhrer der X GmbH
gewesen ware und dieser sich zur weiteren Mitarbeit verpflichtet hatte oder --andersherum gewertet-- die streitige
Zuwendung auch erhalten hatte, wenn er nicht zugleich veraufiernder Gesellschafter gewesen ware. Hiergegen
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spricht, dass sich das Geschaftsflhrergehalt des Klagers bei einer Einordnung des Teilbetrags als Arbeitslohn von
140.000 € auf 265.000 € (= 140.000 € + 1/5 von 625.000 €) erhoht hitte. Im Vergleich zu dem vor der

Anteilsveraufierung gezahlten Gehalt von 180.000 € (ohne Tantieme) fiihrte dies zu einer Gehaltssteigerung um
etwa 50 %. Hierfur fehlt es an Feststellungen des FG, aus denen ein schlussiger Grund fur eine derartige
Gehaltssteigerung erkennbar wird.

30 c) Rechtsfehlerhaft ist auch die Wiirdigung des FG, es liege kein das Arbeitsverhaltnis Uberlagernder
Veranlassungszusammenhang mit den Einkiinften nach & 17 EStG vor, weil der Anteilskaufvertrag in Bezug auf den
Teilbetrag von 625.000 € nicht selbstandig und losgelost von dem Arbeitsverhaltnis habe bestehen konnen.

31 aa) Zwischen dem Klager und der Y GmbH bestand ein eigenstandiges und von der Geschaftsfuhrerstellung des
Klagers bei der X GmbH losgeldstes Rechtsverhaltnis in Form des Anteilsverkaufs. Es handelte sich um zwei
voneinander unabhdngige Erwerbsgrundlagen. Der Kldger konnte den AnteilsverauRerungsvertrag (nur deshalb)
schlieRen, weil er Gesellschafter der X GmbH war. Die Anteilsverdauferung resultierte nicht aus der Bestellung des
Klagers als Geschaftsfuhrer. Sie hatte auch ohne diese Stellung des Klagers Bestand haben kdnnen.

32 bb) Auch die (anteilige) Rickzahlungspflicht des Betrags von 625.000 € im Fall einer vorzeitig durch den Klager
initiierten Beendigung der Geschaftsfuhrertatigkeit rechtfertigt fur sich betrachtet nicht die Annahme von
Arbeitslohn. Eine solche Vereinbarung kann als Ausdruck der besonderen Wertsicherung beim Kauf einer
Beteiligung von einem Gesellschafter-Geschaftsfuhrer verstanden werden. Die Personenidentitdt von Gesellschafter
und Geschaftsfihrer ermdglicht eine besondere vertragliche Absicherung des erworbenen Unternehmenswerts.
Hatte der Klager den Unternehmenswert durch einen vorzeitigen Entzug eines stabilen Managements geschmalert,
trige die hiermit einhergehende Pflicht zur Riickerstattung den Charakter eines verschuldensabhangigen
vertraglichen Schadensersatzanspruchs.

33 3. Aus den vorgenannten Griinden tragen die tatsachlichen Feststellungen des FG auch nicht dessen Wirdigung,
dass es sich bei den Aufwendungen fir die Avalprovision um Werbungskosten gemafs § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG bei den
Einkiinften aus nichtselbstandiger Arbeit handelt. Dies ware nur dann der Fall, wenn die Zahlung des Betrags von
625.000 € Arbeitslohn darstellen wirde.

34 4. Die Sache ist nicht spruchreif. Der erkennende Senat kann auf Grundlage der bisherigen Feststellungen nicht
abschlieRend entscheiden, welcher Einkunftsart die Zahlung des Betrags von 625.000 € fur die Fortfiihrung der
Geschaftsfihrertatigkeit zuzuordnen ist. Aus diesem Grund geht die Sache an die Vorinstanz zuriick, die die hierfir
erforderlichen weiteren tatsachlichen Feststellungen zu treffen und eine hierauf aufbauende neue
Gesamtwirdigung vorzunehmen hat, die den oben genannten Erwagungen Rechnung tragt. Hierflir bedarf es nicht
zwingend einer sachverstandigen Begutachtung, sondern in einem ersten --gegebenenfalls bereits gentigenden--
Schritt nachvollziehbaren Beteiligtenvorbringens, welche Kalkulationsgrundlagen von Verkaufer- und Kauferseite
bei der Festlegung des Kaufpreises eine Rolle gespielt haben. Von diesem Ergebnis hangt die Beantwortung der
Folgefrage ab, bei welcher Einkunftsart und in welcher Hohe die Avalprovisionen abzuziehen sind.

35 5. Die geltend gemachten Verfahrensfehler sind nicht mehr entscheidungserheblich.

36 6. Der Anregung der Klager, die Sache an einen anderen Spruchkorper des FG zurtickzuverweisen, kommt der
erkennende Senat nicht nach.

37 Dienach & 155 Satz 1 FGO i.V.m. § 563 Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozessordnung ermdglichte Zurickverweisung an
einen anderen Senat des FG setzt besondere sachliche Griinde voraus. Allein der Umstand, dass eine vorinstanzliche
Entscheidung aufzuheben ist, reicht dazu grundsatzlich nicht aus. Hinzukommen muss vielmehr im Regelfall, dass
ernstliche Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Vorinstanz bestehen. Solche Zweifel kdnnen insbesondere
dann ausgeschlossen werden, wenn die Vorinstanz ihre Entscheidung im Hinblick auf ihre eigene Unsicherheit tiber
die Rechtmafigkeit des von ihr gewahlten Verfahrens durch Zulassung der Revision in besonderer Weise
uberprifbar gemacht hat (BFH-Urteil vom 19.05.2020 - X R 27/19, Rz 76, m.w.N.). So verhalt es sich im Streitfall.
Das FG hatte die Revision wegen grundsatzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen und dies damit begrtindet,
dass die Abgrenzung zwischen den Einkunften aus & 17 und § 19 EStG noch nicht hdchstrichterlich geklart sei.

38 7.Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de

Seite 5 von 5



https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610104/



		Urteil vom 03. März 2026, IX R 1/25

		Leitsätze

		Tenor

		Tatbestand

		I.



		Entscheidungsgründe

		II.








BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 03. Marz 2026, VIII R 8/24

Ausschiittung von Gewinnen aus der Zeit vor Auflosung der Gesellschaft nach Liquidationsbeginn
ECLI:DE:BFH:2026:U.030326.VIIIR8.24.0
BFH VIII. Senat

EStG & 20 Abs 1 Nr 1, EStG & 20 Abs 1 Nr 2, EStG 8 43b Abs 1 S 1, EStG & 43b Abs 1 S 4, EStG & 49 Abs 1 Nr 5 Buchst a
DBuchst aa, EStG & 50d Abs 1, KStG & 11, KStG § 31 Abs 1 S 1, KStG & 32 Abs 1 Nr 2, EURL 96/2011 Art 4, EURL 96/2011
Art 5, KStG & 2 Nr 1, AEUV Art 267 Abs 3, EStG VZ 2013 , KStG VZ 2013

vorgehend FG Koln, 26. Oktober 2022, Az: 2 K 2446/19
Leitsatze

§ 43b Abs. 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes ist nicht anzuwenden, wenn die inlandische
Tochterkapitalgesellschaft nach Liquidationsbeginn Gewinne an ihre EU-Mutterkapitalgesellschaft ausschittet, soweit es
sich dabei um Gewinne handelt, die in der Zeit vor der Er6ffnung des Liquidationsverfahrens entstanden sind.

Tenor

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Koln vom 26.10.2022 - 2 K 2446/19 wird als
unbegrundet zuriickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsbeklagte (Klagerin) ist eine juristische Person in der Rechtsform einer Société Anonyme
(S.A.) mit Sitz im Grof3herzogtum Luxemburg (Luxemburg). Sie war alleinige Gesellschafterin der in der
Bundesrepublik Deutschland ansassigen A GmbH (GmbH). Diese wurde zum 31.12.2010 aufgelost und befand sich
anschliefend in Liquidation. Am 20.10.2015 wurde sie im Handelsregister geldscht.

2 Die Klagerin begehrte mit ihrem am 08.12.2015 beim Beklagten und Revisionsklager (Bundeszentralamt fur Steuern
--BZSt--) eingegangenen Antrag die Erteilung eines Freistellungsbescheids und die Erstattung deutscher
Abzugssteuer auf Kapitalertrage in Hohe von ... € (Kapitalertragsteuer in Hohe von ... € sowie Solidaritatszuschlag in
Hohe von ... €) aus zwei Gewinnausschittungen der GmbH (Ausschittungsbeschliisse vom 12.11.2013 dber ... € und
vom 29.11.2013 Uber ... €, Auszahlungen am 13.11.2013 sowie am 30.11.2013). Das BZSt lehnte den Antrag mit
Bescheid vom 22.09.2016 ab. Es sei eine Freistellungsbescheinigung erteilt worden. Der damalige Steuerberater
der Klagerin ubersandte dem BZSt daraufhin per E-Mail vom 07.10.2016 ein Schreiben des Finanzamts X, in dem
dieses die GmbH zur Abgabe der Kapitalertragsteueranmeldung aufgefordert und auf die Zustandigkeit des BZSt fur
eine Erteilung des Freistellungsbescheids und die Erstattung der Kapitalertragsteuer verwiesen hatte. Das BZSt
erfasste die E-Mail als Einspruch gegen den Ablehnungsbescheid vom 22.09.2016.

3 Am 17.11.2016 erlief? das BZSt einen Bescheid Uber die Freistellung und Erstattung von deutschen Abzugssteuern
vom Kapitalertrag gemaf & 50d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes in der fir das Streitjahr anzuwendenden
Fassung (EStG), den es auf § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der Abgabenordnung (AO) stiitzte und in dem es eine
Freistellung und Erstattung in Hohe von insgesamt ... € (Kapitalertragsteuer in Héhe von ... € sowie
Solidaritatszuschlag in Hohe von ... €) gewahrte. In den Erlauterungen des Bescheids fuihrte das BZSt unter anderem
aus, der anhangige Rechtsbehelf erledige sich hierdurch. Eine vollstandige Freistellung und Erstattung versagte das
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BZSt mit Verweis auf das einschlagige Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Grofsherzogtum Luxemburg zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und Uber gegenseitige Amts- und Rechtshilfe
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermdgen sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern
vom 23.08.1958 (BGBL Il 1959, 1269, BStBL | 1959, 1022) --DBA-Luxemburg 1958--. Der Bescheid enthielt eine
Rechtsbehelfsbelehrung, die auf die Mdglichkeit hinwies, Einspruch einzulegen.

Die Klagerin wandte sich gegen den geanderten Freistellungsbescheid vom 17.11.2016 mit einem als Einspruch
bezeichneten Schreiben vom 19.12.2016. Unter dem 11.09.2019 erlief? das BZSt eine Einspruchsentscheidung. Das
BZSt blieb bei seiner Auffassung, dass eine vollstandige Freistellung und Erstattung nicht in Betracht komme. Die
Voraussetzungen von & 43b Abs. 1 Satz 1 EStG, auf den sich die Klagerin als Anspruchsgrundlage fur die
Freistellung von der Kapitalertragsteuer berufe, seien nicht erfullt, da fur die streitigen Ausschiittungen von
Kapitalertrdgen nach & 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG auszugehen sei. Selbst wenn Kapitalertrage nach & 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG
bejaht werden konnten, schlieRe & 43b Abs. 1 Satz 4 EStG die Geltung von & 43b Abs. 1 Satz 1 EStG aus, da die
Ausschittungen anldsslich der Liquidation der Tochtergesellschaft der Klagerin erfolgt seien.

Das Finanzgericht (FG) hat der hiergegen erhobenen Klage mit Ausnahme der auf die Abschlusszahlung in Hohe von
... € entfallenden Kapitalertragsteuer nebst Solidaritatszuschlag stattgegeben. Die Voraussetzungen fir eine
zusatzliche Freistellung auf der Grundlage von & 50d Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 43b Abs. 1 EStG lagen nur hinsichtlich
der Ausschittung der GmbH Uber ... € vor. Die in § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG geregelte Rickausnahme greife insoweit
nicht. Die Formulierung "anlasslich der Liquidation” in & 43b Abs. 1 Satz 4 EStG sei dahingehend auszulegen, dass
jedenfalls die Ausschittung solcher Gewinne, die in Zeitraumen vor dem Beginn der Liquidation entstanden seien,
aber zeitlich nach deren Beginn ausgeschuttet wiirden, nicht von & 43b Abs. 1 Satz 4 EStG erfasst seien. Hinsichtlich
der Ausschiittung uber ... € lagen die Voraussetzungen fur eine Freistellung hingegen nicht vor, da insoweit eine
Abschlusszahlung im Sinne von & 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG gegeben sei.

Mit seiner Revision rigt das BZSt die Verletzung materiellen Bundesrechts.

Das BZSt beantragt,

das Urteil des FG Koln vom 26.10.2022 - 2 K 2446/19 aufzuheben und die Klage abzuweisen, soweit das BZSt
verpflichtet wurde, unter Anderung des Freistellungsbescheids vom 17.11.2016 und Aufhebung der
Einspruchsentscheidung vom 11.09.2019, einen Freistellungsbescheid beziiglich weiterer Abzugssteuern in Hohe
von ... € --und damit in Hohe von insgesamt ... €-- zu erlassen und den entsprechenden Betrag zu erstatten.

Die Klagerin beantragt,
die Revision als unbegriindet zuriickzuweisen.

Die Beteiligten haben ubereinstimmend auf die Durchfliihrung einer miindlichen Verhandlung verzichtet.

Entscheidungsgrunde

10

11

12

Die Revision ist unbegriindet und deshalb zuriickzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Im
Ergebnis hat das FG zutreffend entschieden, dass hinsichtlich der Gewinnausschiittung der GmbH an die Klagerin
vom 12.11.2013 in H6he von ... € die Voraussetzungen des § 43b Abs. 1 Satz 1 i.V.m. & 50d Abs. 1 EStG fur eine
vollstandige Freistellung und Erstattung der einbehaltenen und abgefuhrten Kapitalertragsteuer nebst
Solidaritatszuschlag in H6he von insgesamt ... € erfullt sind.

1. Die Revision ist nicht aus verfahrensrechtlichen Griinden begriindet. Das FG hatte die Klage nicht als unzulassig
abweisen miissen, weil der Anderungsbescheid des BZSt vom 17.11.2016 gemaf & 365 Abs. 3 Satz 1 AO zum
Gegenstand des Einspruchsverfahrens geworden war und weil fur einen weiteren Einspruch gegen diesen Bescheid
das Rechtsschutzbedurfnis fehlte. Das Schreiben der Klagerin vom 19.12.2016, mit dem sich diese gegen den
Anderungsbescheid gewandt hat, ist fehlerhaft als Einspruch bezeichnet. Der Senat legt das Schreiben
rechtsschutzgewahrend nicht als erneuten Einspruch, sondern als Antrag auf Fortsetzung des Einspruchsverfahrens
aus.

a) Gegen den Ablehnungsbescheid vom 22.09.2016 hatte sich die Klagerin mit einer E-Mail ihres damaligen
Steuerberaters vom 07.10.2016 gewandt und weitere Unterlagen vorgelegt. Diese E-Mail hat das BZSt zutreffend als
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13

14

15

16

17

18

19

Einspruch erfasst.

Da die E-Mail nicht ausdrucklich als Einspruch bezeichnet war, war ihre Auslegung geboten. Der Senat darf die
Erklarung selbst auslegen, weil das FG & 365 Abs. 3 AO nicht gepriift und dementsprechend eine Auslegung der E-
Mail vom 07.10.2016 unterlassen hat (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 19.08.2013 - X R 44/11, BFHE
243,304, BStBL 11 2014, 234, Rz 23). Lasst die AuRerung eines Steuerpflichtigen ungewiss, ob er ein Rechtsmittel
einlegen will, so ist im Allgemeinen die Erklarung als Rechtsmittel zu betrachten, um zugunsten des
Steuerpflichtigen den Eintritt der Rechtskraft aufzuhalten (BFH-Urteil vom 26.10.2004 - IX R 23/04, BFH/NV 2005,
325). Danach war die E-Mail des damaligen Steuerberaters der Klagerin vom 07.10.2016 nach den Grundsatzen
rechtsschutzgewahrender Auslegung als Einspruch und nicht als bloRer Antrag auf schlichte Anderung gemaf & 172
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO auszulegen. Die Klagerin hat gegen dieses aus dem Anderungsbescheid vom
17.11.2016 ersichtliche Verstandnis ihrer E-Mail auch keine Einwande erhoben.

b) Der Anderungsbescheid vom 17.11.2016 ist gemaR & 365 Abs. 3 Satz 1 AO Gegenstand des Einspruchsverfahrens
geworden, da er den Ablehnungsbescheid vom 22.09.2016 ersetzt hat. Es handelt sich --entgegen den insoweit
unzutreffenden Erlauterungen im Bescheid ("Hierdurch erledigt sich der anhangige Rechtsbehelf")-- nicht um einen
Vollabhilfebescheid, durch den das Einspruchsverfahren beendet worden ist, sondern um einen Teilabhilfebescheid,
da das BZSt entgegen der beantragten vollstandigen Freistellung und Erstattung in Hohe von ... € nur eine
Freistellung in HGhe von ... € (Kapitalertragsteuer und Solidaritatszuschlag) gewahrt hatte.

c) Das Schreiben der Klagerin vom 19.12.2016 ist rechtsschutzgewahrend (entgegen eindeutiger Bezeichnung) nicht
als Einspruch, sondern als Antrag auf Fortsetzung des gegen den Ablehnungsbescheid vom 22.09.2016 gefiihrten
Einspruchsverfahrens auszulegen. Ein erneuter Einspruch der Kldgerin gegen den Anderungsbescheid vom
17.11.2016 ware unzulassig gewesen, da das erforderliche Rechtsschutzbedirfnis gefehlt hatte (vgl. BFH-Urteil vom
17.03.2022 - XI R 39/19, BFHE 275, 526, BStBL 11 2023, 295, Rz 32). Die Fehlbezeichnung des Schreibens vom
19.12.2016 als "Einspruch” schadet indes nicht. In diesem Schreiben sowie in dem als Einspruchsbegriindung
bezeichneten weiteren Schreiben vom 21.01.2017 hielt die Klagerin ausdriicklich an ihrem urspriinglichen
Begehren fest, eine vollstandige Freistellung und Erstattung der einbehaltenen Abzugssteuern in Hohe von ... € zu
erreichen und machte damit deutlich, dass das Rechtsschutzziel ihres Einspruchs gegen den Ablehnungsbescheid
vom 22.09.2016 nicht erreicht war.

d) Auch die weiteren Folgefehler im Verfahren sind unbeachtlich. Angesichts des Umstands, dass das BZSt
ausweislich der Erlduterungen des Anderungsbescheids vom 17.11.2016 selbst davon ausging, dem
Erstattungsbegehren der Kldgerin nicht voll entsprochen zu haben, hatte das BZSt das Schreiben der Klagerin vom
19.12.2016 als Antrag auf Fortsetzung des Einspruchsverfahrens gegen den Ablehnungsbescheid erfassen mussen.
Deshalb ist auch die Einspruchsentscheidung vom 11.09.2019 dahin auszulegen, dass sie sich auf den
Ablehnungsbescheid vom 22.09.2016 bezog und das gegen diesen Bescheid gefuhrte Einspruchsverfahren
abgeschlossen hat. Das BZSt hat nach vollstandiger erneuter Priifung der Sach- und Rechtslage seine Auffassung,
eine vollstandige Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer nebst Solidaritatszuschlag sei zu versagen,
umfassend begriindet. Damit ist dem Zweck der Vorprifung als Zulassigkeitsvoraussetzung der Klage im Sinne von
§ 44 FGO gendgt.

2. Die Revision hat auch in der Sache keinen Erfolg. Im Ergebnis zutreffend hat das FG das BZSt verpflichtet, einen
Freistellungsbescheid bezlglich weiterer Abzugssteuern in Hohe von ... € --und damit in Hohe von insgesamt ...-- zu
erlassen. Die Kldgerin hat gemafs & 43b Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 50d Abs. 1 EStG wegen der Gewinnausschuttung der
GmbH vom 12.11.2013 in Hohe von ... € einen Anspruch auf vollstandige Freistellung und Erstattung der darauf
einbehaltenen und abgeflhrten Abzugssteuern.

a) Die Klagerin, deren Sitz und Geschaftsleitung sich in Luxemburg befindet, unterliegt gemaf} & 2 Nr. 1 des
Kdorperschaftsteuergesetzes (KStG) mit ihren Einkiinften aus Dividenden der GmbH der beschrankten
Korperschaftsteuerpflicht (8 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a Doppelbuchst. aa i.V.m. & 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG). § 43 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 EStG i.V.m. & 31 Abs. 1 Satz 1 KStG sehen vor, dass bei Kapitalertragen im Sinne des & 20
Abs. 1 Nr. 1 EStG die Korperschaftsteuer durch den Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) ohne Anwendung
des § 8b KStG erhoben wird. GemaR & 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG wird die Korperschaftsteuerschuld fur Einklinfte einer
beschrankt korperschaftsteuerpflichtigen Gesellschaft aus inlandischen Dividenden im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 5
Buchst. a Doppelbuchst. aa i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG grundsatzlich durch den Einbehalt der Kapitalertragsteuer
abgegolten.

b) Kénnen Einkiinfte, die dem Steuerabzug unter anderem vom Kapitalertrag unterliegen, nach & 43b EStG oder
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nach einem Doppelbesteuerungsabkommen nicht oder nur nach einem niedrigeren Steuersatz besteuert werden,
sind gemafR & 50d Abs. 1 Satz 1 EStG die Vorschriften Gber die Einbehaltung, Abfiihrung und Anmeldung der Steuer
durch den Schuldner der Kapitalertrage ungeachtet des & 43b EStG sowie eines Doppelbesteuerungsabkommens
anzuwenden. Unberihrt bleibt nach § 50d Abs. 1 Satz 2 EStG der Anspruch des Glaubigers der Kapitalertrage auf
Erstattung der einbehaltenen und abgeflihrten Steuer. Die Erstattung erfolgt nach & 50d Abs. 1 Satz 3 EStG auf
Antrag des Glaubigers der Kapitalertrage. Verfahrensrechtliche Grundlage der Steuererstattung ist der
Freistellungsbescheid im Sinne des & 155 Abs. 1 Satz 3 AO, in dem Uber die H6he des unbesteuert bleibenden Teils
der Vergitung --und damit zugleich des Erstattungsanspruchs-- entschieden wird (vgl. BFH-Urteil vom 11.10.2000 -
I R 34/99, BFHE 193, 336, BStBL 11 2001, 291, unter 11.2.b aa).

¢) Ungeachtet der Bestimmungen des DBA-Luxemburg 1958 zur Hohe des zuldssigen Quellensteuereinbehalts hat
die Klagerin einen Anspruch auf vollstdndige Freistellung und Erstattung der auf die Ausschittung vom 12.11.2013
in Hohe von ... € einbehaltenen und abgefuihrten Kapitalertragsteuer nebst Solidaritatszuschlag. Die Klagerin hat
von der GmbH eine Ausschittung in Hohe von ... € bezogen, auf die die GmbH gemaf’ & 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
Satz 3 EStG i.V.m. § 31 Abs. 1 Satz 1 KStG Kapitalertragsteuer einbehalten und abgefuhrt hat. Die Voraussetzungen
des § 50d Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 43b Abs. 1 EStG i.V.m. Art. 5 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990
uber das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften 1990, Nr. L 225, 6, Nr. L 266, 20, 1997, Nr. L 16, 98), neu gefasst durch
die Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30.11.2011 Uber das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und
Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (Amtsblatt der Europaischen Union 2011, Nr. L 345, 8)
--Mutter-Tochter-Richtlinie (MTR)-- flr eine vollstandige Freistellung und Erstattung sind erfiillt. § 43b Abs. 1

Satz 4 EStG ist an dieser Vorgabe zu messen und zur Vermeidung eines Unionsrechtsverstofies richtlinienkonform
auszulegen (zur Richtlinienbestimmung als Prifungsmafstab bei nationalen Vorschriften im abschlieRend
harmonisierenden Bereich s. z.B. Urteil des Gerichtshofs der Europaischen Union --EuGH-- Deister Holding und
Juhler Holding vom 20.12.2017 - C-504/16 und C-613/16, EU:C:2017:1009, Rz 45, m.w.N.).

aa) Gewinnausschittungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, die von einer inlandischen Tochtergesellschaft an
eine in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union (EU) ansdssige Muttergesellschaft gezahlt werden, werden
gemaf § 50d Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 43b Abs. 1 Satz 1 EStG auf Antrag vom Kapitalertragsteuerabzug freigestellt
beziehungsweise die einbehaltene Kapitalertragsteuer wird erstattet, wenn die Muttergesellschaft in einem
Mitgliedstaat der EU ansassig ist, sie die in der Anlage 2 zu § 43b EStG bezeichneten Voraussetzungen erfillt und
zum Zeitpunkt der Entstehung der Kapitalertragsteuer nachweislich seit mindestens zwolf Monaten zu mindestens
10 % unmittelbar am Kapital der Tochtergesellschaft beteiligt ist (8 43b Abs. 2 EStG).

Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall vor. Die Klagerin erfullt als S.A. luxemburgischen Rechts die
Voraussetzungen in Anlage 2, Nr. 1 bis 3 zu § 43b EStG. Dies ist zwischen den Beteiligten auch nicht streitig.
Ebenfalls unstreitig erfullte die Klagerin die Mindestbeteiligungs- und Besitzvoraussetzungen des § 43b Abs. 2
EStG. Die nach der Auflosung der GmbH beschlossene Ausschiittung vom 12.11.2013 in Hohe von ... € fuhrte bei der
Klagerin zu Kapitalertragen im Sinne des & 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG und nicht zu solchen nach & 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG.
Die Ausschiittung von Gewinnen aus der Zeit vor der Auflosung der Gesellschaft, die erst nach dem
Auflosungsstichtag beschlossen und geleistet werden, fallt unter & 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG (BFH-Urteile vom
09.03.1983 - I R 202/79, BFHE 138, 81, BStBL Il 1983, 433; vom 22.10.1998 - | R 15/98, BFH/NV 1999, 829, unter Il.;
vom 17.07.2008 - | R 12/08, BFHE 222, 423, BStBL Il 2009, 160, unter 11.2.d; Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen vom 26.08.2003, BStBL | 2003, 434, Tz. 10; Schmidt/Levedag, EStG, 45. Aufl,, § 20 Rz 73;
Brandis/Heuermann/Ratschow, & 20 EStG Rz 184; Buge in Herrmann/Heuer/Raupach, & 20 EStG Rz 121). Nach den
Feststellungen des FG stammte die am 12.11.2013 beschlossene Ausschiittung in Hohe von ... € vollstandig aus
Gewinnen, die die GmbH in ihrer aktiven Zeit vor der Auflosung erwirtschaftet hatte.

bb) & 43b Abs. 1 Satz 1 EStG ist im Streitfall auch nicht gemaf: § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG ausgeschlossen. § 43b
Abs. 1 Satz 4 EStG sieht vor, dass die Entlastungsregelung des & 43b Abs. 1 Satz 1 EStG nicht fir Kapitalertrage im
Sinne des & 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG gilt, die anlasslich der Liquidation oder Umwandlung einer Tochtergesellschaft
zufliefien. 8 43b Abs. 1 Satz 4 EStG ist nicht anzuwenden, wenn die inlandische Tochterkapitalgesellschaft nach
Liquidationsbeginn Gewinne an ihre EU-Mutterkapitalgesellschaft ausschiittet, soweit es sich dabei um Gewinne
handelt, die in der Zeit vor der Eroffnung des Liquidationsverfahrens entstanden sind. Das ergibt die
richtlinienkonforme Auslegung der Vorschrift zur Vermeidung eines VerstoRRes gegen die Vorgaben des Art. 5 MTR,
der die Ausschittung von Gewinnen aus der aktiven Zeit der aufgelosten Gesellschaft offensichtlich erfasst.

aaa) § 43b EStG beziehungsweise die Vorgangerregelung in § 44d EStG a.F. wurden im Zusammenhang mit der
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Umsetzung der Mutter-Tochter-Richtlinie in nationales Recht geschaffen. Die Mutter-Tochter-Richtlinie soll eine
wirtschaftliche Mehrfachbesteuerung innerhalb einer Unternehmensgruppe bei grenziiberschreitenden
Gewinnausschiittungen beseitigen. Sie zielt darauf ab, durch Schaffung eines gemeinsamen Steuersystems jede
Benachteiligung der Zusammenarbeit zwischen Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten gegenuber der
Zusammenarbeit zwischen Gesellschaften desselben Mitgliedstaats zu beseitigen und so die Zusammenschlusse
von Gesellschaften auf Unionsebene zu erleichtern (vgl. Kokott in EU-SteuerR/Kokott, 1. Aufl. 2018, § 7 Rz 32). Es
sollen wettbewerbsneutrale steuerliche Regelungen fur Unternehmenszusammenschlisse geschaffen werden, um
die Anpassung von Unternehmen an die Erfordernisse des Binnenmarktes, eine Erhohung ihrer Produktivitat und
eine Starkung ihrer Wettbewerbsfahigkeit auf internationaler Ebene zu ermdglichen (vgl. Erwagungsgrund 4 der
MTR). Zur Sicherung der steuerlichen Neutralitat sollen unter anderem von der Tochtergesellschaft an die
Muttergesellschaft ausgeschittete Gewinne vom Steuerabzug an der Quelle befreit werden (vgl. Erwagungsgrund 8
der MTR). Diesem Sinn und Zweck der Mutter-Tochter-Richtlinie --und damit mittelbar dem des & 43b Abs. 1 EStG--
entspricht es, die Ausschiittung von Gewinnen, die aus der Zeit stammen, in der die Tochtergesellschaft vor
Eroffnung des Liquidationsverfahrens aktiv am Markt tdtig war, in die Entlastungsregelung des § 43b Abs. 1 Satz 1
EStG einzubeziehen.

bbb) MaRgebliche Unionsrechtsvorschrift, an der § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG zu messen ist, ist Art. 5 MTR und nicht
Art. 4 MTR (andere Auffassung BTDrucks 16/3369, S. 6). Art. 4 MTR sieht vor, dass der Ansassigkeitsstaat der
Muttergesellschaft (oder gegebenenfalls der Betriebsstattenstaat) die zur Vermeidung der wirtschaftlichen
Doppelbesteuerung erhaltene grenziiberschreitende Gewinnausschuttung der Tochtergesellschaft entweder von der
Besteuerung freistellen (Art. 4 Abs. 1 Buchst. a MTR) oder eine indirekte Anrechnung gewahren (Art. 4 Abs. 1
Buchst. b MTR) muss. Im nationalen Recht entspricht dem & 8b KStG. (Nur) Art. 5 MTR nimmt demgegeniiber den
Ansassigkeitsstaat der Tochtergesellschaft in den Blick und verlangt zur Vermeidung der juristischen
Doppelbesteuerung des Anteilseigners aufgrund derselben Gewinnausschuttung, dass im Staat der
Tochtergesellschaft eine Befreiung vom Steuerabzug an der Quelle gewahrt wird (vgl. Kofler in:
Schaumburg/Englisch/Dobratz, Europaisches Steuerrecht, 3. Aufl. 2025, Kap. 14 Mutter-Tochter-Richtlinie,

Rz 14.52).

GemafR Art. 4 Abs. 1 MTR ist eine Steuerbefreiung beziehungsweise Steueranrechnung nur fur
Gewinnausschittungen geboten, die nicht anlasslich der Liquidation der Tochtergesellschaft erfolgen. Art. 5 MTR
enthalt eine solche Ausschlussklausel fiir Gewinnausschuttungen anlasslich der Liquidation der Tochtergesellschaft
nicht. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut des Art. 5 MTR. Der Senat sieht auch unter Betrachtung der
Erwagungsgriinde keine Anhaltspunkte dafir, dass im Rahmen einer systematischen Auslegung beider
Richtlinienvorschriften der Vorbehalt des Art. 4 Abs. 1 MTR in Art. 5 MTR hineinzulesen sein konnte. Anhaltspunkte
dafur, dass aufgrund eines Redaktionsversehens des Richtliniengebers ein anderer Inhalt des Art. 5 MTR gewollt
gewesen sein konnte, der der Regelung des & 43b Abs. 1 Satz 4 EStG entsprechen konnte, bestehen ebenfalls nicht.
Nach der Rechtsprechung des EuGH zum Begriff der "Gewinnausschuttung” in Art. 5 MTR gehoren hierzu
"Dividenden oder andere[n] Ertrage von Wertpapieren” (EuGH-Urteile Test Claimants in the FIl Group Litigation vom
12.12.2006 - C-446/04, EU:C:2006:774, Rz 109; Burda vom 26.06.2008 - C-284/06, Rz 52; vgl. dazu auch Kokott in
EU-SteuerR/Kokott, 1. Aufl. 2018, § 7 Rz 41). Die Ausschittung von Gewinnen aus der aktiven Zeit der aufgeldsten
Gesellschaft wird unter Beriicksichtigung des weiten Begriffsverstandnisses des EuGH offensichtlich von Art. 5 MTR
erfasst.

Der Senat halt die dargelegte Auslegung der Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 MTR fur derart offenkundig, dass keine
Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union besteht. Ein
nationales letztinstanzliches Gericht wie der BFH muss zwar seiner Vorlagepflicht nachkommen, wenn sich in
einem bei ihm schwebenden Verfahren eine Frage des Unionsrechts (hier: zur Auslegung des Art. 5 MTR) stellt, es
sei denn, das Gericht hat festgestellt, dass die gestellte Frage nicht entscheidungserheblich ist, dass die betreffende
unionsrechtliche Bestimmung bereits Gegenstand einer Auslegung durch den EuGH war oder dass die richtige
Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass fur einen vernunftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt. Die
Beurteilung, ob die richtige Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass fir einen vernunftigen
Zweifel kein Raum bleibt, bleibt allein dem Senat als dem zustandigen nationalen Gericht tberlassen. Die bloRe
Mdglichkeit, von einer Vorschrift des Unionsrechts eine oder mehrere weitere Auslegungen vornehmen zu kdnnen,
begriindet dabei aber nicht ohne Weiteres die Annahme, dass an der richtigen Auslegung dieser Vorschrift ein
vernunftiger Zweifel besteht (vgl. BFH-Urteil vom 20.06.2023 - VII K 1/22, BFH/NV 2023, 1422, Rz 20, 21, m.w.N.
zur EuGH-Rechtsprechung). Ein vernlnftiger Zweifel an der dargelegten Auslegung besteht aus Sicht des Senats
trotz des Vorbringens des BZSt fur Art. 5 MTR jedoch nicht.
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ccc) Fur die Entlastung der Ausschiittung der GmbH in Hohe von ... € vom Steuerabzug spricht nicht zuletzt die
nationale Besteuerungssystematik in Liquidationsfallen auf Ebene der aufgelosten Gesellschaft. Wird eine
unbeschrankt steuerpflichtige Korperschaft nach der Auflosung abgewickelt, ist gemafs § 11 Abs. 1 Satz 1 KStG der
im Zeitraum der Abwicklung erzielte Gewinn der Besteuerung zugrunde zu legen. Gemaf § 11 Abs. 2 KStG ist zur
Ermittlung des Abwicklungsgewinns das Abwicklungs-Endvermdgen dem Abwicklungs-Anfangsvermdgen
gegenuberzustellen. Dabei ist gemafs § 11 Abs. 4 KStG das Abwicklungs-Anfangsvermogen unter anderem das
Betriebsvermdgen, das am Schluss des der Auflésung vorangegangenen Wirtschaftsjahrs der Veranlagung zur
Korperschaftsteuer zugrunde gelegt worden ist. Das Abwicklungs-Anfangsvermogen ist gemaf? § 11 Abs. 4 Satz 3
KStG um den Gewinn eines vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zu kiirzen, der im Abwicklungszeitraum
ausgeschuttet worden ist. Das Gesetz ordnet damit die Ausschittung eines vor der Abwicklung erzielten, aber erst
im Abwicklungszeitraum ausgeschutteten Gewinns systematisch nicht der Abwicklungsphase, sondern den
Vorjahren zu (BFH-Urteil vom 17.07.2008 - | R 12/08, BFHE 222, 423, BStBL Il 2009, 160, unter 11.2.d).

ddd) Die weite Formulierung "anlasslich der Liquidation” in § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG steht einer
richtlinienkonformen Auslegung, wonach die Ausschuttung von Gewinnen, die in der aktiven Zeit der
Tochtergesellschaft vor der Eroffnung des Liquidationsverfahrens entstanden sind, nicht von der
Entlastungswirkung des & 43 Abs. 1 Satz 1 EStG ausgenommen werden, nicht entgegen.

eee) Bei richtlinienkonformer Auslegung ist damit die Regelung des & 43b Abs. 1 Satz 4 EStG auf den Streitfall nicht
anzuwenden, da die Ausschittung der GmbH an die Klagerin in Hohe von ... € ausschliefilich laufende Gewinne zum
Gegenstand hatte, die in der aktiven Zeit der GmbH vor der Er6ffnung des Liquidationsverfahrens entstanden waren.

3. Es bedarf im Streitfall keiner Entscheidung, ob § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG auch die Ausschittung von
Liquidationsgewinnen im Sinne von & 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG erfassen musste (so Kempf/Gelsdorf, Internationales
Steuerrecht 2011, 173, 175), weil Art. 5 MTR so verstanden werden konnte, dass sich die verlangte
Quellensteuerbefreiung auch auf Liquidationsgewinne beziehen kdnnte (so Kokott in EU-SteuerR/Kokott, 1. Aufl.
2018, & 7 Rz 52; Kofler in: Schaumburg/Englisch/Dobratz, Europaisches Steuerrecht, 3. Aufl. 2025, Kap. 14 Mutter-
Tochter-Richtlinie, Rz 14.43, m.w.N.). Ware dies der Fall, ware die Entscheidung des FG nur zulasten der Klagerin
unzutreffend. Die Klagerin hat aber keine Revision eingelegt. Aus demselben Grund bedarf es keiner Entscheidung,
ob die Auffassung des FG zutrifft, dass die Ausschiittung der GmbH an die Klagerin in Hohe von ... € unter § 20
Abs. 1 Nr. 2 EStG fallt.

4. Der Senat entscheidet mit Einverstandnis der Beteiligten gemaf: § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO ohne
mundliche Verhandlung.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf & 135 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 24. Marz 2026, VIII R 6/24

Zur Aufzeichnungspflicht fiir die Aufwendungen des hauslichen Arbeitszimmers eines selbstandig tatigen
Steuerpflichtigen

ECLI:DE:BFH:2026:U.240326.VIIIR6.24.0
BFH VIII. Senat
EStG&4 Abs5S 1 Nr6bS 1, EStG & 4 Abs 7, EStG & 4 Abs 3, GG Art 3 Abs 1, EStG VZ 2017

vorgehend Hessisches Finanzgericht , 13. Oktober 2022, Az: 10K 1672/19
Leitsatze

Der Aufzeichnungspflicht gemaf & 4 Abs. 7 des Einkommensteuergesetzes (EStG) fur Aufwendungen im Sinne des § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG wird in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht nur gentigt, wenn samtliche Aufwendungen fir das
hausliche Arbeitszimmer und dessen Ausstattung einzeln und zeitnah in einer besonderen Spalte der
Ausgabenaufzeichnungen, zumindest aber gebundelt in einem gesonderten schriftlichen oder digitalen Dokument
aufgezeichnet werden.

Tenor

Die Revision des Klagers gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 13.10.2022 - 10 K 1672/19 wird als
unbegruindet zurtickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Klager zu tragen.

Tatbestand

1 Die Beteiligten streiten Uber die Abzugsfahigkeit der Kosten eines hauslichen Arbeitszimmers als Betriebsausgaben
des Klagers und Revisionsklagers (Klager) bei dessen Einkunften aus selbstandiger Arbeit.

2 Der Klager bewohnte im Jahr 2017 (Streitjahr) ein Eigenheim bestehend aus Keller, Erd- und Obergeschoss sowie
ausgebautem Dachgeschoss. Er erzielte im Streitjahr neben Einkinften aus selbstandiger Arbeit als ... solche aus
nichtselbstandiger Arbeit (Versorgungsbezuge), aus Kapitalvermdgen und sonstige Einklinfte in Form einer
Leibrente. Der Klager Ubte seine selbstandige Tatigkeit in dem als Arbeitszimmer eingerichteten Dachgeschoss
seines Eigenheims aus. Daneben nutzte er eine im Erdgeschoss gelegene Bibliothek. Seinen Gewinn aus
selbstandiger Arbeit ermittelte er gemaf § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden
Fassung (EStG) durch Einnahme-Uberschussrechnung.

3 Im Rahmen seiner Einkommensteuererklarung fur das Streitjahr erklarte der Klager unter anderem einen Verlust
aus der freiberuflichen Tatigkeit als ... in Héhe von ... €. Dem lagen ausweislich der Angaben in der Anlage EUR
Absetzung fir Abnutzung (AfA) auf unbewegliche Wirtschaftsguter in Hohe von ... € sowie Aufwendungen fir ein
hausliches Arbeitszimmer (einschlieflich AfA und Schuldzinsen) in Hohe von ... € zugrunde. Dabei beruhte die
angegebene Hohe der Aufwendungen fir ein hausliches Arbeitszimmer nach den spateren Angaben des Kldgers im
Einspruchsverfahren auf einer versehentlichen Verdoppelung der Aufwendungen in Hohe von ... € durch das von
ihm verwendete Steuererklarungsprogramm.

4 Im Einkommensteuerbescheid fir das Streitjahr vom 04.09.2018 beriicksichtigte der Beklagte und
Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) unter anderem Einkunfte aus selbstandiger Tatigkeit in Hohe von ... €. In den
Erlauterungen zum Bescheid fuhrte das FA aus, der Gewinn aus der selbstandigen Tatigkeit sei gegenliber der
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Einkommensteuererklarung korrigiert worden. Der Anteil des Arbeitszimmers am Gebaude betrage 31,5 %, die AfA
... € Die weiteren Betriebsausgaben flr das Arbeitszimmer seien in Hohe von ... € berucksichtigt worden.

Der Klager legte gegen den Einkommensteuerbescheid Einspruch ein und flhrte zur Begriindung aus, der Anteil des
Arbeitszimmers am Gebaude sei nicht zutreffend ermittelt worden. Maf3geblich sei insofern nicht die Wohnflache,
sondern die Nutzfliache, was zu einer zu beriicksichtigenden Flache des Dachgeschosses von 95 m? fiihre. Auerdem
seien die nach Abzug des Anteils fur das Arbeitszimmer verbleibenden Betrage der Gebaudeaufwendungen als
haushaltsnahe Dienstleistungen zu beriicksichtigen. Eine vorangegangene Aufforderung des FA zur Vorlage der
Gesamtkosten des Arbeitszimmers sei unverstandlich, weil in der Steuererklarung fur das Streitjahr mit der

Anlage EUR die Einnahmen, Ausgaben sowie die Ausgaben fiir das Haus detailliert aufgefiihrt seien.

Das FA setzte die Einkommensteuer fiir das Streitjahr mit der Einspruchsentscheidung herab und wies den
Einspruch im Ubrigen als unbegriindet zuriick. Dabei erkannte es Aufwendungen fiir das hausliche Arbeitszimmer in
Hohe von ... € als Betriebsausgaben an. Das FA blieb bei seiner Auffassung, dass der Anteil der als Arbeitszimmer
genutzten Raume des Klagers im Dachgeschoss und im Erdgeschoss an dem gesamten Gebdude anhand der
Wohnflachenverhaltnisse gemaf: den Bauplanen des Hauses zugrunde zu legen sei und 30,02 % betrage. Die
anteiligen Aufwendungen fur das Objekt beliefen sich danach auf ... €. Auf der Grundlage der
Verkehrswertermittlung des Bausachverstandigen zum 01.01.2012 ergebe sich ein Teilwert des Gebdudes in Hohe
von ... € und damit ein Einlagewert fur die als Arbeitszimmer genutzten Raume bezogen auf das Gebdude in Hohe
von ... € sowie eine AfA im Streitjahr in Hohe von ... €. Weiter seien die Aufwendungen fir die Heizungswartung und
die Dachrinnenreparatur anteilig in Hohe von ... € als Betriebsausgaben zu berucksichtigen. Die Aufwendungen fur
die Reparatur des Rollladens und den Efeuschnitt seien mangels betrieblicher Veranlassung nicht als
Betriebsausgaben anzuerkennen. Insgesamt errechne sich ein korrigierter Gewinn des Klagers aus selbstandiger
Tatigkeit in Hohe von ... €. Fur Handwerkerleistungen sei, soweit sie nicht als Betriebsausgaben bertiicksichtigt
worden seien, zudem eine Steuerermafdigung in Hohe von insgesamt ... € zu gewahren.

Der Klager erhob gegen die Einspruchsentscheidung Klage. Im Rahmen des Klageverfahrens ibersandte er eine
Aufstellung nachtraglicher Herstellungskosten fiir das von ihm bewohnte Gebaude. Mit Verfugung vom 14.04.2022
forderte der Einzelrichter den Klager auf, seine Aufzeichnungen zu den geltend gemachten Aufwendungen fir das
hausliche Arbeitszimmer vorzulegen und verwies dabei auf & 4 Abs. 7 EStG. Der Klager Ubersandte daraufhin eine
Aufstellung von Aufwendungen fiir das gesamte von ihm bewohnte Gebaude in Hohe von insgesamt ... €. In der
mundlichen Verhandlung erklarte der Klager hierzu, er habe diese Aufstellung im Zusammenhang mit der
Erstellung seiner Steuererklarung gefertigt, nachdem er im Laufe des Jahres die Belege dazu gesammelt hatte.

Das Finanzgericht (FG) hat die Klage aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2024, 1290 mitgeteilten
Griinden abgewiesen und die Berlicksichtigungsfahigkeit der Aufwendungen fiir das hausliche Arbeitszimmer
bereits dem Grunde nach verneint. Der Klager habe seine Aufzeichnungspflichten gemaf & 4 Abs. 7 EStG nicht
erfullt. Soweit danach auch der Abzug bereits berucksichtigter Aufwendungen als Betriebsausgaben materiell-
rechtlich ausgeschlossen sei, scheide eine Verbdserung im finanzgerichtlichen Verfahren aus. Im Hinblick auf eine
klare Abgrenzung der betrieblichen von der privaten Sphare sei der Aufzeichnungspflicht nur genligt, wenn die
betroffenen Aufwendungen jeweils von Anfang an, fortlaufend, zeitnah und gesondert von sonstigen
Betriebsausgaben schriftlich festgehalten wiirden. Der Kldger habe nach Uberzeugung des Gerichts keine
gesonderten Aufzeichnungen gefiihrt, die den Anforderungen des & 4 Abs. 7 EStG entsprechen wurden. Der Klager
habe in der mundlichen Verhandlung bestatigt, die Belege fir die im Zusammenhang mit dem hduslichen
Arbeitszimmer stehenden Aufwendungen im Laufe des Streitjahres gesammelt und diese im Zusammenhang mit der
Erstellung seiner am 30.05.2018 abgegebenen Steuererklarung in der im Klageverfahren vorgelegten Aufstellung
zusammengefasst zu haben. Dies genuge den Anforderungen des & 4 Abs. 7 EStG nicht.

Mit der Revision rugt der Klager die Verletzung materiellen Bundesrechts sowie Verfahrensmangel.

Der Klager beantragt,

das Urteil des Hessischen FG vom 13.10.2022 - 10 K 1672/19 aufzuheben und den Bescheid Uber Einkommensteuer
2017 vom 04.09.2018 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 28.10.2019 dahingehend zu andern, dass bei der
Ermittlung des Gewinns aus selbstandiger Tatigkeit die vom Klager erklarten Betriebsausgaben fir das hadusliche
Arbeitszimmer vollstandig berlcksichtigt werden.

Das FA beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.
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Die Beteiligen haben ubereinstimmend auf die Durchfuihrung einer mindlichen Verhandlung verzichtet.
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1. Die Revision ist unbegriundet und daher zuriuickzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das
FG hat zu Recht entschieden, dass dem vom Kldger geltend gemachten Abzug weiterer Betriebsausgaben in Gestalt
von Aufwendungen fur ein hausliches Arbeitszimmer eine Verletzung der Aufzeichnungspflicht aus & 4 Abs. 7 Satz 1
EStG entgegensteht.

a) Das FG ist (stillschweigend) zutreffend davon ausgegangen, dass das hausliche Arbeitszimmer des Kldgers im
Streitjahr im Sinne von & 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 Halbsatz 2 EStG den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen
und beruflichen Tatigkeit des Klagers bildete, so dass die Aufwendungen fir das Arbeitszimmer --vorbehaltlich der
Erfullung der Aufzeichnungspflichten gemaf & 4 Abs. 7 EStG-- in voller Hohe als Betriebsausgaben des Klagers
abzugsfahig waren. Dies ist zwischen den Beteiligten auch nicht streitig. Das FG ist ferner (stillschweigend)
zutreffend davon ausgegangen, dass die vom Klager genutzten Raume im Dachgeschoss und im Erdgeschoss seines
Hauses gemeinsam als ein hdusliches Arbeitszimmer zu qualifizieren sind, weil sie eine funktionale Einheit bilden
(vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 09.11.2006 - IV R 2/06, BFH/NV 2007, 677, unter 11.3.a; BFH-
Beschluss vom 18.11.2025 - VIII S 27/24 (AdV), BFH/NV 2026, 120, Rz 42).

b) Die Berucksichtigung von Aufwendungen fur das hausliche Arbeitszimmer des Klagers als Betriebsausgaben bei
dessen Einkunften aus selbstandiger Tatigkeit ist gemafd & 4 Abs. 7 Satz 2 EStG wegen Verletzung der
Aufzeichnungspflicht aus & 4 Abs. 7 Satz 1 EStG ausgeschlossen.

aa) GemaR & 4 Abs. 7 Satz 1 EStG sind unter anderem Aufwendungen im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG
einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Aufwendungen nicht bereits
nach & 4 Abs. 5 EStG vom Abzug ausgeschlossen sind, dirfen sie gemaf’ & 4 Abs. 7 Satz 2 EStG bei der
Gewinnermittlung nur berlicksichtigt werden, wenn sie nach Satz 1 der Vorschrift besonders aufgezeichnet sind.

bb) Die vom Klager vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Regelung in & 4 Abs. 7 EStG greifen
nicht durch. Die Abzugsbeschrankung des & 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG und die Erganzung der Aufzeichnungspflicht
des & 4 Abs. 7 EStG um Aufwendungen fiir ein hdusliches Arbeitszimmer durch das Jahressteuergesetz 1996 vom
11.10.1995 (BGBL | 1995, 1250) wurden auf Vorschlag des Vermittlungsausschusses eingefuhrt (vgl.
Beschlussempfehlungen vom 07.07.1995, BTDrucks 13/1960, und vom 02.08.1995, BTDrucks 13/2100). Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hat der Vermittlungsausschuss im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens des Jahressteuergesetzes 1996 die ihm von Verfassungs wegen gezogenen Grenzen
seines Vermittlungsauftrages im Zusammenhang mit der Reform des Einkommensteuerrechts nicht uberschritten.
Die Beschrankung der Abzugsfahigkeit von Kosten fur hausliche Arbeitszimmer war im parlamentarischen Verfahren
bereits kontrovers behandelt worden und ist damit dem Bundestag als Gegenstand gegenlaufiger Initiativen von
Bundestag und Bundesrat bewusst gewesen, so dass das Parlament deshalb auch eine Vermittlung in dieser Frage
erwarten durfte (BVerfG-Urteil vom 07.12.1999 - 2 BvR 301/98, BStBL I 2000, 162, BVerfGE 101, 297). Der Senat hat
demnach keine Zweifel an der Verfassungsmafiigkeit der Regelung in § 4 Abs. 7 Satz 1 EStG.

cc) Nach & 4 Abs. 7 Satz 1 EStG sind unter anderem Aufwendungen im Sinne des & 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG fir ein
hausliches Arbeitszimmer gesondert aufzuzeichnen. Die Verletzung der Aufzeichnungspflicht fihrt dazu, dass der
Betriebsausgabenabzug gemaR & 4 Abs. 7 Satz 2 EStG ausgeschlossen ist. Insoweit stellt § 4 Abs. 7 Satz 2 EStG eine
zusatzliche materiell-rechtliche Voraussetzung fur den Betriebsausgabenabzug auf (Stapperfend in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 4 EStG Rz 2035, m.w.N.).

aaa) Nach der Rechtsprechung des BFH zu Geschenk- und Bewirtungsaufwendungen im Sinne von & 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 1 und Nr. 2 EStG, fiur die ebenfalls die Aufzeichnungspflicht des & 4 Abs. 7 EStG gilt, kann auch in sogenannten
Bagatellfallen bei Freiberuflern, die --wie der Klager-- ihren Gewinn nach & 4 Abs. 3 EStG ermitteln, von den
besonderen Aufzeichnungspflichten des & 4 Abs. 7 EStG nicht abgesehen werden (vgl. etwa BFH-Urteile vom
13.05.2004 - IV R 47/02, BFH/NV 2004, 1402, unter Il.1.a; vom 14.09.1989 - IV R 122/88, BFH/NV 1990, 495,
m.w.N.). Die Aufwendungen miissen einzeln, getrennt von den (ibrigen Betriebsausgaben und zeitnah aufgezeichnet
werden. Hierfur ist eine Aufzeichnung der Aufwendungen auf einem besonderen Konto der Buchfihrung (bei
Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich nach § 4 Abs. 1 und 5 EStG) oder in einer besonderen Spalte im Rahmen
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der Ausgabenaufzeichnungen (bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG) erforderlich (BFH-Urteil vom

10.03.1988 - IV R 207/85, BFHE 152, 528, BStBL 11 1988, 611, unter 1. [Rz 10]; auch R 4.11 Abs. 1 Satz 1 der
Einkommensteuerrichtlinien 2017; auch Schmidt/Loschelder, EStG, 45. Aufl,, § 4 Rz 655). Dabei genuigt auch eine
geordnete Belegsammlung mit unterjahrig zusatzlicher periodisch zeitnaher Eintragung der Summen in die
entsprechende Spalte eines Journals den Anforderungen des & 4 Abs. 7 EStG (BFH-Urteile vom 10.03.1988 -

IV R 207/85, BFHE 152, 528, BStBL |1 1988, 611, unter 2.; vom 26.02.1988 - |1l R 20/85, BFHE 152, 509, BStBL II
1988, 613, unter 3.). Eine geordnete Belegsammlung allein geniigt hingegen nicht, auch wenn eine solche
grundsatzlich --also vorbehaltlich einer besonderen Aufzeichnungspflicht-- gemaf § 146 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1
der Abgabenordnung zuldssig und ausreichend ware (BFH-Urteile vom 13.05.2004 - IV R 47/02, BFH/NV 2004, 1402,
unter I.1.a; vom 10.03.1988 - IV R 207/85, BFHE 152, 528, BStBL 11 1988, 611; vom 26.10.1988 - X R 25/87, BFH/NV
1989, 571). Auch eine Belegsammlung mit Addition der Positionen nach Abschluss des Veranlagungszeitraums
reicht grundsatzlich nicht aus (vgl. BFH-Urteil vom 26.10.1988 - X R 25/87, BFH/NV 1989, 571). Steuerpflichtige mit
Gewinnermittlung nach & 4 Abs. 3 EStG haben die fur buchfihrende Steuerpflichtige entwickelten Grundsatze fir
die getrennte Aufzeichnung von Aufwendungen im Sinne des & 4 Abs. 7 EStG von der Art der Gewinnermittlung
unabhangig und daher entsprechend anzuwenden (vgl. BFH-Urteil vom 13.05.2004 - IV R 47/02, BFH/NV 2004,
1402, unter I.1.a [Rz 12], m.w.N.).

bbb) Dem ist auch hinsichtlich der Aufwendungen fur das hausliche Arbeitszimmer eines selbstandig tatigen
Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn nach MaRgabe des & 4 Abs. 3 EStG durch Einnahme-Uberschussrechnung
ermittelt, zu folgen. Bei einem hauslichen Arbeitszimmer bedarf es ebenso wie bei Geschenk- und
Bewirtungsaufwendungen einer klaren Abgrenzung des betrieblichen vom privaten Bereich. Das hausliche
Arbeitszimmer ist dadurch gekennzeichnet, dass es seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die hausliche
Sphare des Steuerpflichtigen eingebunden ist (Beschluss des Groen Senats des BFH vom 27.07.2015 - GrS 1/14,
BFHE 251, 408, BStBL Il 2016, 265, Rz 62, 63). Deshalb ist der Aufzeichnungspflicht gemaf & 4 Abs. 7 EStG auch fur
die Aufwendungen eines hauslichen Arbeitszimmers in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht nur genlgt, wenn
samtliche Aufwendungen fur das hausliche Arbeitszimmer und dessen Ausstattung einzeln und zeitnah in einer
besonderen Spalte der Ausgabenaufzeichnungen, zumindest aber gebiindelt in einem gesonderten schriftlichen
oder digitalen Dokument aufgezeichnet werden. Eine blofse Belegsammlung reicht nicht aus. Nur so ist die sachlich
zutreffende Zuordnung solcher Aufwendungen und die einfache Priifung ihrer Abziehbarkeit gewahrleistet.

dd) Ausgehend von den Feststellungen des FG hat der Klager im Streitfall keine Aufzeichnungen der Aufwendungen
fur sein hausliches Arbeitszimmer gefihrt, die die Voraussetzungen von § 4 Abs. 7 EStG erfillen. Es fehlt an einer
zeitnah erstellten Aufzeichnung samtlicher geltend gemachter Aufwendungen fir das Arbeitszimmer in einer Spalte
der Ausgabenaufzeichnungen des Klagers oder zumindest deren zeitnaher geblindelter Aufzeichnung in einem
schriftlichen oder digitalen Dokument.

aaa) Die vom Kldger im Klageverfahren vorgelegte Aufstellung dber Aufwendungen fur das gesamte von ihm
bewohnte Gebaude genugt den Anforderungen des & 4 Abs. 7 EStG bereits deshalb nicht, weil die Aufstellung nicht
samtliche vom Kldger geltend gemachten Aufwendungen fur das Arbeitszimmer enthalt. Insbesondere fehlen die
als Betriebsausgaben geltend gemachten anteiligen Abschreibungsbetrage. Ferner fehlt es an einer zeitnahen
Aufzeichnung der in der Aufstellung erfassten Betrage. Der Klager hat die zugrunde liegenden Belege Uber das
Streitjahr gesammelt und erst im Rahmen der Erstellung der Steuererklarung die Aufstellung lber samtliche
Gebaudekosten gefertigt. Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass die Finanzverwaltung es zulasst, die auf ein
Arbeitszimmer anteilig entfallenden Finanzierungskosten im Wege der Schatzung zu ermitteln und nach Ablauf des
Wirtschafts- oder Kalenderjahres eine Aufzeichnung aufgrund der Jahresabrechnung des Kreditinstitutes
vorzunehmen, wobei Entsprechendes fur die verbrauchsabhangigen Kosten wie zum Beispiel Wasser- und
Energiekosten gelten soll. Es soll auch ausreichend sein, Abschreibungsbetrage nur einmal jahrlich --zeitnah nach
Ablauf des Kalender- oder Wirtschaftsjahres-- aufzuzeichnen (fur das Streitjahr vgl. Schreiben des
Bundesministeriums fir Finanzen --BMF-- vom 06.10.2017, BStBL | 2017, 1320, Tz. 25, neugefasst durch BMF-
Schreiben vom 15.08.2023, BStBL | 2023, 1551). Selbst wenn man dem folgen wollte, fehlte es im Streitfall an einer
zeitnahen Aufzeichnung der entsprechenden Betrage. Laut Aufstellung des Klagers datiert die Abrechnung der Gas-
und Wasserkosten vom "20.03." Auch wenn unterstellt wird, dass damit die Jahresabrechnung 2017 gemeint ist und
die Abrechnung am 20.03.2018 erfolgte, ware eine Aufzeichnung im Rahmen der Erstellung der
Einkommensteuererklarung Ende Mai 2018 nicht mehr zeitnah gewesen, denn die Aufzeichnungen nach & 4 Abs. 7
EStG sind regelmafig innerhalb einer Frist von zehn Tagen vorzunehmen und durfen ausnahmsweise allenfalls
einen Monat aufgeschoben werden (BFH-Urteil vom 11.03.1988 - 111 R 62/87, BFH/NV 1989, 22). Fiir die (ibrigen in
der Aufstellung angesetzten Aufwendungen beispielsweise fur Heizungswartung, Wohngebaudeversicherung,
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Rollladenreparatur und Haushaftpflichtversicherung wirden die von der Finanzverwaltung gewahrten
Aufzeichnungserleichterungen von vornherein nicht gelten.

bbb) Auch die vom Klager im Klageverfahren vorgelegte Aufstellung Uber nachtragliche Herstellungskosten flr das
von ihm bewohnte Gebaude genugt nicht den Aufzeichnungsanforderungen des § 4 Abs. 7 EStG. Diese Aufstellung
weist keine Aufwendungen des Streitjahres aus, sondern sollte aus der Sicht des Klagers zur Ermittlung der
Abschreibungsbetrage fur das hausliche Arbeitszimmer dienen.

ccc) Schliefilich gentigt auch die Erfassung der Aufwendungen fir das hausliche Arbeitszimmer im Formular der
Einnahme-Uberschussrechnung, die der Klager seiner Einkommensteuererklirung fiir das Streitjahr beigefiigt hat,
den Erfordernissen des § 4 Abs. 7 EStG an eine Einzelaufzeichnung nicht. Das Formular sah nur die gesonderte
Erfassung der Abschreibungsbetrdge und im Ubrigen die Angabe der Aufwendungen fiir das hausliche
Arbeitszimmer in einer Summe vor.

ee) GemaR § 4 Abs. 7 Satz 2 EStG kommt eine Berlicksichtigung der Aufwendungen fiir das Arbeitszimmer des
Klagers bereits dem Grunde nach nicht in Betracht. Der angefochtene Einkommensteuerbescheid fir das Streitjahr
ist rechtswidrig, soweit das FA Aufwendungen in Hohe von ... € als Betriebsausgaben beriicksichtigt hat. Die
Einkommensteuer des Klagers ware danach im Streitjahr hoher festzusetzen. Wegen des im finanzgerichtlichen
Verfahren geltenden Verbdserungsverbots (§ 96 Abs. 1 Satz 2 FGO) bleibt die Steuerfestsetzung im angefochtenen
Einkommensteuerbescheid fir das Streitjahr aber unverandert.

ff) Die ebenfalls zwischen den Beteiligten streitige Frage, ob flr die Aufteilung der Gebaudekosten der Anteil des
Arbeitszimmers an der Gesamtflache des Gebaudes nach der DIN 277 oder der Wohnflachenverordnung vom
25.11.2003 (BGBL I 2003, 2346) zu ermitteln ist, bedarf keiner Entscheidung, da der Betriebsausgabenabzug fur die
Aufwendungen des Arbeitszimmers bereits dem Grunde nach zu versagen ist.

2. Die vom Klager erhobenen Verfahrensriigen haben keinen Erfolg.

a) Der geruigte Verfahrensmangel eines VerstoRes gegen die gerichtliche Sachaufklarungspflicht gemafs § 76 Abs. 1
FGO ist nicht gegeben. Das FG hat seine Sachaufklarungspflicht nicht dadurch verletzt, dass es den Klager mit
Verfligung vom 14.04.2022 zur Vorlage seiner Aufzeichnungen nach & 4 Abs. 7 EStG zu den geltend gemachten
Aufwendungen des Arbeitszimmers aufgefordert hat. Gemaf} § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO erforscht das Gericht den
Sachverhalt von Amts wegen. Da die Erfiillung der Aufzeichnungspflicht des & 4 Abs. 7 EStG als materielle
Voraussetzung fur den Betriebsausgabenabzug im vorgerichtlichen Verfahren nicht behandelt worden war, musste
das FG von Amts wegen die entscheidungserheblichen Tatsachen ermitteln.

b) Auch der vom Klager geruigte Verfahrensmangel eines Verstofies gegen den Anspruch auf rechtliches Gehor

(Art. 103 Abs. 1 des Grundgesetzes, § 96 Abs. 2 FGO) aufgrund einer Uberraschungsentscheidung liegt nicht vor. Das
FG hat den Klager mit gerichtlichem Schreiben vom 14.04.2022 auf § 4 Abs. 7 EStG hingewiesen. Der Umstand, dass
der Klager diesen Hinweis als liberraschend empfunden haben mag, macht die spatere Entscheidung des FG nicht
zu einer Uberraschungsentscheidung, zumal das FG, wie der Kliger selbst vortragt, in der miindlichen Verhandlung
sein Verstandnis der Aufzeichnungspflicht des § 4 Abs. 7 EStG erlautert hat. Der Anspruch auf rechtliches Gehor
wird grundsatzlich nicht verletzt, wenn das FG erstmals in der mindlichen Verhandlung oder wie hier sogar davor
auf seine Rechtsansicht hinweist und dem Klager damit die Mdglichkeit zur Stellungnahme gibt (vgl. z.B. BFH-
Beschliisse vom 25.10.2019 - X B 68/19, BFH/NV 2020, 97, Rz 9; vom 13.05.2020 - VIII B 117/19, BFH/NV 2020,
1262, Rz 16).

) Ebenso hat das FG seine Hinweispflicht gemaf: § 76 Abs. 2 FGO nicht verletzt. Soweit der Klager meint, das FG
hatte ihn darauf hinweisen mussen, dass er nicht die geltend gemachten Aufwendungen fur das Arbeitszimmer
belegen, sondern seine Aufzeichnungen dieser Aufwendungen hatte vorlegen sollen, trifft das nicht zu. Nach & 76
Abs. 2 FGO hat das Gericht unter anderem darauf hinzuwirken, dass ungeniigende tatsachliche Angaben erganzt
werden. Im Streitfall hat das FG den Klager mit seinem Hinweis vom 14.04.2022 auf die einschlagige Norm des & 4
Abs. 7 EStG hingewiesen und ihm Gelegenheit gegeben, weitere Aufzeichnungen und Belege fur die geltend
gemachten Aufwendungen des Arbeitszimmers vorzulegen. Dieser Hinweis war eindeutig und unmissverstandlich
und bedurfte keiner Erlauterung in einem weiteren Hinweis. Aus dem Antwortschreiben des Klagers vom
08.07.2022 ergab sich aus der Sicht des FG auch kein Missverstandnis des gerichtlichen Hinweises, sondern die
(abweichende) Rechtsansicht des Klagers, dass eine weitere Sachaufklarung seitens des FG nicht erforderlich sei.
Aufderdem hat das FG seinen Hinweis vom 14.04.2022, wie der Klager selbst vortragt, in der muindlichen
Verhandlung weiter erldutert.
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31 3. Der Senat entscheidet mit Einverstandnis der Beteiligten gemaR § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO ohne
mundliche Verhandlung.

32 4. Die Kostenentscheidung beruht auf &§ 135 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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